
00�Impressum  // 

Friederike HoHlocH, AndreA kircHmAnn

Genderspezifische Auswirkungen 
von gesetzlichen Rahmenbedingungen 
auf Angebote der Jugendberufshilfe 
im Rahmen des ESF-Projekts DIANA 

PARItätISchER WohlFAhRtSvERbAND  
lANDESvERbAND bADEN-WüRttEmbERG E.v.
DIAkoNISchES WERk WüRttEmbERG E.v.

Institut für

Angewandte

Wirtschaftsforschung e.V.



00�

hERAuSGEbER  

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
landesverband baden-Württemberg e.v. 
haußmannstraße 6 
70188 Stuttgart

 
Diakonisches Werk Württemberg e.v. 
heilbronner Straße 180 
70191 Stuttgart

AutoRINNEN  

Friederike hohloch, Andrea kirchmann,  
unter mitarbeit von Iris Assenmacher

Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung 
(IAW e.v.)

Frau Prof. Dr. claudia m. buch 
ob dem himmelreich 1 
72074 tübingen 
www.iaw.de 
 
koNtAkt:    

+49(0)711-2155-163    
+49(0)711-1656-349 
info@diana-esf.de 
www.diana-esf.de

impressum

// Impressum00�

Die Studie wurde gefördert aus mitteln 
des ESF und des ministeriums für Arbeit und 
Soziales baden Württemberg. 

Stand: märz 2006



00�

inhalt

INhAlt  // 

1 Ausgangslage und problemstellung ...........................................................................   7

1.1 „Doing gender“ in der Jugendberufshilfe ...........................................................................8
1.2 methodische vorgehensweise .......................................................................................  ��
1.3 Aufbau der Studie ..........................................................................................................  ��

2	 Genderspezifische	Auswirkungen	von	gesetzlichen	Rahmenbedingungen 
 in der Jugendberufshilfe – resümee und Handlungsempfehlungen  ....................  17

3	 Gleichstellung	von	Männern	und	Frauen	in	der	Jugendberufshilfe	–	 
	 Allgemeine	gesetzliche	Rahmenbedingungen ..........................................................  33

3.1 Das Gender mainstreaming konzept – historischer und rechtlicher
 hintergrund ...................................................................................................................   ��

3.2 Geschlechtergerechtigkeit und Sprachgestaltung im Zweiten und
 Dritten Sozialgesetzbuch ..............................................................................................   35

3.3 übertragung der Gleichstellungsparagrafen in die Praxis ............................................   40
 3.3.1 Darstellung und Analyse der Gesetzesgrundlagen ..........................................   40
 3.3.2 „Doing Gender“ – Gleichstellungsparagrafen in der Praxis .............................   46
 3.3.3 „Doing Gender“ – kontroversen über einen genderreflexiven
  benachteiligtenbegriff im Gesetz .....................................................................   48

4	 Lokale	Kooperations-	und	Vernetzungprozess	in	der	Jugendberufshilfe .............   54

4.1 Deregulierung – vernetzung bei zeitgleicher Zentralisierung? .....................................   54
 4.1.1 Örtliche Zusammenarbeit nach § 18 SGb II – Darstellung und 
  Analyse der gesetzlichen Rahmenbedingungen ..............................................   54
 4.1.2 „Jugendkonferenzen“ im Strudel des Strukturwandels ....................................   57

4.2 Desintegration – Jugendberufshilfe ohne Jugendsozialarbeit? ....................................   61
 4.2.1 Nachrangigkeit der Jugendsozialarbeit nach § 13 SGb vIII – Darstellung
  und Analyse der gesetzlichen Rahmenbedingungen .......................................   62
 4.2.2 Abgrenzung oder kooperation? – lokale vernetzung an den 
  Schnittstellen zwischen SGb vIII (kinder- und Jugendhilfe) und SGb II
  (Grundsicherung für Arbeitsuchende) ..............................................................   64

4.3 Gender in der black box – Zentrale Ausschreibungsverfahren auf 



004 005// INhAlt

 dem Genderprüfstand ...................................................................................................   66
 4.3.1 beauftragung Dritter mit Eingliederungs- und vermittlungsmaßnahmen/ 
  SGb III – Darstellung und Analyse der gesetzlichenRahmenbedingungen .....   68
 4.3.2 Präambelstrategie oder konsequente Steuerung? – bilanzierung ...................   7�

5	 Eingliederungsvereinbarungen	–	Der	Einstieg	in	die	Berufswelt ..........................   83
5.1 Darstellung und Analyse der gesetzlichen Rahmenbedingungen .................................   8�
5.2 umsetzung der Eingliederungsvereinbarung nach dem Zweiten
 Sozialgesetzbuch unter Genderaspekte .......................................................................   90

6	 Berufliche	Orientierung	und	Berufsberatung	–	Vorbereitung	junger	Menschen 
	 auf	die	Berufswahlentscheidung ...............................................................................   93
6.1 Darstellung und Analyse der gesetzlichen Rahmenbedingungen .................................   9�
6.2 „Doing gender as usual“ – berufsorientierung und berufsberatung ...............................  98
6.3 konfusionszone berufsberatung ..................................................................................  �0�

7	 Berufsvorbereitende	Bildungsmaßnahmen	–	Eine	noch	ungenutzte	
	 Chance	für	Gender	Mainstreaming? ........................................................................  107
7.1 Darstellung und Analyse der gesetzlichen Rahmenbedingungen ................................  �08
7.2 Genderreflexive Abstimmungsprozesse vor ort – chancenlos? .................................  ��0

8	 Förderung	benachteiligter	Jugendlicher	in	der	Ausbildung	–	Spiegelbild
	 des	geschlechtsspezifischen	Ausbildungsmarkts .................................................  115
8.1 Darstellung und Analyse der gesetzlichen Rahmenbedingungen ................................  115
8.2 Gesetzlich gesteuerte Geschlechterungleichheit? – Ausbildungsförderung
 auf dem Prüfstand ........................................................................................................  ��9

9	 Ein-Eltern-Familien	in	der	Jugendberufshilfe .........................................................  123

9.1 Allgemeine gesetzliche Rahmenbedingungen – Innovationsmotor
 für die Praxis? ..............................................................................................................  ��4
9.2 teilzeitausbildung und berufsvorbereitung in teilzeit – Informationslücke
 oder Innovationshemmung? ........................................................................................  126
9.3 kinderbetreuung – keine Familienfreundlichkeit ohne koordination
 und kooperation ...........................................................................................................  ��8
9.4 materielle Existenzsicherung – Im Dschungel der Gesetze und verwaltung ...............  ���

 Anhang  .........................................................................................................................139



005INhAlt  // 

A	 Gute	Beispiele	in	der	Praxis......................................................................................  139

A.1  Gender mainstreaming als top-Down-Ansatz ..............................................................  �4�
A.2  methodisch-didaktische konzepte  ..............................................................................  �44
A.3  Jungenförderung ........................................................................................... ..............  �49
A.4 vernetzung  ..................................................................................................................  151
A.5 Genderuntypische berufswahl .....................................................................................  155
A.6 vereinbarkeit Familie und beruf ....................................................................................160

B	 Arbeitsmaterialien ......................................................................................................  163

b.1 kriterien- und Indikatorenkatalog zur überprüfung genderspezifischer Auswir- 
 kungen von gesetzlichen Rahmenbedingungen auf die Jugendberufshilfe .................  163
b.2 Gesetzestexte ..............................................................................................................  �7�
b.3 Weitere Ergebnisse der Analyse ausgewählter Gesetzestexte ....................................  �90
b.4 Interviewleitfäden .........................................................................................................  �0�

Literaturverzeichnis ................................................................................................................  209



007

1  Ausgangslage und Problemstellung   ................................................................................ 07 
1.1  „Doing gender“ in der Jugendberufshilfe   .......................................................................... 08
1.2  methodische vorgehensweise   ......................................................................................... ��
1.3  Aufbau der Studie   ............................................................................................................ ��

// AuSGAnGSLAGE	unD	PROBLEMStELLunG006

� // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 // A // b



007

GEnDERSPEziFiSChE	AuSwiRKunGEn	
VOn	GESEtzLiChEn	RAhMEnBEDinGunGEn	
AuF	AnGEBOtE	DER	JuGEnDBERuFShiLFE
iM	RAhMEn	DES	ESF-PROJEKtS	DiAnA	

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg e.V., das Diakonische Werk Württemberg 
e.V. und Träger der Jugendberufshilfe führen gemeinsam in Baden-Württemberg das Projekt DIANA 
durch, das aus dem Europäischen Sozialfonds und Mitteln des Landes Baden-Württemberg geför-
dert wird. Ziel von DIANA ist es, die Chancengleichheit junger Frauen und Männer in Ausbildung 
und Beruf zu verbessern. Im Rahmen von DIANA wurde das Institut für Angewandte Wirtschaftsfor-
schung e.V. (IAW) in Tübingen mit der Erstellung der Studie „Genderspezifische Auswirkungen von 
gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Angebote der Jugendberufshilfe im Rahmen des ESF-Projekts 
DIANA“ beauftragt. Mit der Studie wurde der Versuch unternommen, die neuen gesetzlichen Rah-
menbedingungen und ihre Auswirkungen auf Struktur und (Geschlechter-)Kultur der Maßnahmen der 
Jugendberufshilfe in der Praxis zu analysieren und transparent zu machen. Hierzu wurden neben 
der Analyse der relevanten Gesetze in zwei Modellregionen im Zeitraum Januar bis Anfang Februar 
2006 Gespräche mit ExpertInnen aus den Bereichen SGB III-Administration (Agenturen für Arbeit), 
SGB II-Administrationen (abhängig von der Art der Aufgabenwahrnehmung handelt es sich hierbei um 
Agenturen für Arbeit, Kommunen oder ARGEn), Sozial- und Jugendämter sowie mit Institutionen der 
Jugendberufshilfe durchgeführt.

mit der Einführung der so genannten hartz Iv- 
Reformen wurde der vermittlung von Jugend-
lichen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
eine besondere Priorität eingeräumt. Das credo 
dieser Reform „Fordern und Fördern“ findet sei-
nen Niederschlag auch in neuen gesetzlichen 
Regelungen für die Zielgruppe junger menschen 
unter 25 Jahren (u25). Es ergaben sich nicht nur 
einschneidende veränderungen für die Adminis-
trationen des Zweiten Sozialgesetzbuchs (SGb 
II, Grundsicherung für Arbeitssuchende), sondern 
auch für die des Dritten Sozialgesetzbuchs (SGb 
III, Arbeitsförderung) und die Jugendlichen selbst. 
Außerdem hat sich die Rolle der Jugendhilfe 
(SGb vIII, kinder- und Jugendhilfe) einschnei-
dend verändert. Auch die träger der Jugend-
berufshilfe waren und sind im hinblick auf ihre 

rechtlichen und institutionellen Rahmenbedin-
gungen vor neue herausforderungen gestellt. 

Jugendberufshilfe – wie sie im SGb III definiert 
wird – hat das Ziel, benachteiligten Jugendlichen 
zu einer qualifizierten berufsausbildung zu ver-
helfen und sie dauerhaft ins Erwerbsleben zu in-
tegrieren. über maßnahmen der berufsberatung, 
berufsorientierung und berufsvorbereitung sowie 
mit außerbetrieblichen Ausbildungslehrgängen 
und über ausbildungsbegleitende hilfen sollen 
benachteiligte Jugendliche in der übergangs-
phase von der Schule ins Erwerbsleben begleitet 
werden. Es wurde vielfach nachgewiesen, dass 
das Risiko, arbeitslos zu werden, mit der höhe 
des bildungsabschlusses sinkt. Sehr viel gravie-
render wirkt sich jedoch inzwischen ein fehlender 

1 AusgAngslAge 
unD	PROBLEMStELLunG		
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berufsabschluss aus. Personen ohne berufsab-
schluss wiesen im Jahr 2002 eine Arbeitslosen-
quote von 22,6% auf, die weit über dem allgemei-
nen Durchschnitt von 10,2% lag.�  kein anderes 
beschäftigungssegment ist in den letzten 15 
Jahren so stark geschrumpft wie die tätigkeits-
bereiche An- und ungelernter. Die bedeutung der 
unterstützung von benachteiligten Jugendlichen 
auf ihrem Weg ins Erwerbsleben gewinnt sowohl 

im Zusammenhang mit der hohen Jugendarbeits-
losigkeit als auch mit dem Strukturwandel der Ar-
beitswelt an gesamtgesellschaftlicher bedeutung.

bevor wir die vorgehensweise und den Aufbau 
der Studie darstellen, beschreiben wir einführend 
einige strukturbedingte „Genderfallen“ des über-
ganges von der Schule in den beruf, die hand-
lungsleitend für die Erarbeitung der Studie waren.

berufliche bildung im Allgemeinen und Jugend-
berufshilfe im besonderen hat ein Geschlecht. 
Die „doing gender“-Effekte erweisen sich im 
Zusammenhang mit gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklungen als ausgesprochen problematisch 
und sind teil des Problems einer nachhaltigen 
Integration vor allem benachteiligter Jugendlicher 
ins Erwerbsleben. 

Die geschlechtsspezifische Segmentierung des 
Ausbildungsmarkts behindert beispielsweise eine 
produktive lösung des inzwischen nicht mehr 
nur vorhergesagten, sondern bereits konkret 
spürbaren Fachkräftemangels. Frauen müssten 
eigentlich entsprechend ihren Ausgangsqualifika-
tionen für chancenreiche und zukunftsträchtige 
berufe gewonnen und offensiv informiert werden. 
Ein gutes beispiel sind die neuen It-berufe. Im 
Jahr 2002 beteiligten sich nur 14% Frauen an 
einer Ausbildung im It-bereich. Noch immer füh-
len sich also Frauen, allen „girl’s days“ zum trotz, 
wenig von diesen berufsfeldern angesprochen. 

Strukturell bedingte „Genderfallen“ lassen sich 
fatalerweise schon in der Phase der berufs-
wahlentscheidung nachweisen. Aus der lebens-
laufperspektive werden bereits an der ersten 
Schwelle von der Schule in die Ausbildung die 
Grundsteine gelegt für spätere geschlechtsspe-
zifische Diskriminierungen, Armutsrisiken und 
„Fehlhaltungen“, die sich unter umständen mit 

arbeitsmarktpolitischen Instrumenten gar nicht 
mehr korrigieren lassen.

In Deutschland gibt es ungefähr 400 Ausbildungs-
berufe, deren beliebtheitsgrad nach wie vor bei 
jungen männern und Frauen sehr unterschiedlich 
ausfällt. Die top-ten-liste der männer wird an-
geführt vom kraftfahrzeugmechatroniker. Jeder 
zwölfte Auszubil-dende ergreift diesen beruf, mit 
einigem Abstand folgen bau- und Ausbauberufe, 
maler und lackierer, metallbauer, tischler und 
koch. bei den mädchen steht an der Spitze die 
bürokauffrau, gefolgt von Arzthelferin, kauffrau 
im Einzelhandel, zahnmedizinische Fachange-
stellte und Friseurin.�  

Es ist über Jahre hinweg keine bewegung im 
geschlechtsspezifischen berufswahlverhalten 
zu beobachten. Gleich geblieben ist auch, dass 
junge Frauen sich selbst auf ein weniger breites 
berufswahlspektrum beschränken, obwohl ihnen 
formal alle berufe offen stehen. Junge männer 
haben bei ihrer Wahl eine größere bandbreite an 
verschiedenen berufen im blick: Nur ein Drittel 
aller Ausbildungsverhältnisse konzentrieren sich 
bei den Jungen auf die zehn beliebtesten be-
rufe, bei den mädchen sind es rund die hälfte.�  
Gleiche schulische Ausgangsvoraussetzungen 
eröffnen den mädchen und Jungen wegen ihres 
geschlechtsspezifischen berufswahlverhaltens 
mitnichten gleiche chancen. 

 
�  vgl. bundeszentrale für politische bildung (2005). 

�  vgl. Statistisches bundesamt, 2005.
�  vgl. Statistisches bundesamt, 2005.
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Die weibliche Selbstbeschränkung bei der be-
rufswahl steht im direkten Zusammenhang mit 
der Delegation der vereinbarkeitsaufgaben an 
Frauen. viele junge Frauen berücksichtigen be-
reits bei der berufswahl, dass sie im Falle einer 
Familiengründung die managerinnen der ver-
einbarkeitsaufgaben von Familie und beruf sein 
werden. Die persönlichen Neigungen werden 
abgewogen gegen die Frage, in welchen berufs-
feldern teilzeitarbeit möglich sein könnte. Fragen 
nach Einkommen und karriereaussichten spielen 
eine untergeordnete Rolle im Entscheidungspro-
zess für einen beruf, da sie gelernt haben, dass 
es einen Ernährer geben wird. Sie berücksichti-
gen oft nicht, dass womöglich sie es sein werden, 
die die materielle Existenz der Familie zu sichern 
haben.4  

Für junge männer stehen berufliche Erfolgsaus-
sichten und ein gutes Einkommen als Zielper-
spektiven und Entscheidungskriterien höher 
im kurs.5  In ihren orientierungen sind junge 
männer aber schlecht vorbereitet auf prekäre Er-
werbsbiographien, die durch unterbrechungen, 
Arbeitsplatz- oder tätigkeitswechsel etc. gekenn-
zeichnet sind. Jugendberufshilfe, die Jugendliche 
für das Arbeitsleben vorbereiten soll, muss sich 
den geschlechtsspezifisch unterschiedlichen 
orientierungen bewusst sein und den versuch 
unternehmen, unrealistische, weil unzeitgemäße 
Erwartungshaltungen der jungen menschen zu 
korrigieren.

Die Notwendigkeit der Entwicklung einer gender-
reflexiven Jugendberufshilfe geht aber weit 
über den Einzelfall hinaus. Der Zusammenhang 
zwischen einer niedrigen Geburtenrate und 
einem traditionellen Delegationsmechanismus 
der vereinbarkeitsaufgaben an Frauen wurde in 
vergleichenden internationalen Studien hinrei-
chend bewiesen. Wenn es der Jugendberufshilfe 
gelingt, zu enge geschlechtsspezifische Rollen-
erwartungen zum thema zu machen, in dem sie 

männer als väter und Frauen als ErnährerInnen 
der Familie anspricht und fördert, dann kann sie 
auch gesellschaftspolitische Relevanz beanspru-
chen. Eine Strategie die negativen Auswirkungen 
des demografischen Wandels zu bearbeiten ist 
es, junge männer und Frauen dabei zu unter-
stützen, Familie und beruf partnerschaftlich und 
damit effizienter auch im bereich der alltäglichen 
haushaltsführung zu vereinbaren.

Das weibliche berufswahlverhalten führt außer-
dem dazu, dass die historisch gewachsene 
„geschlechtsspezifische Doppelstruktur“ des 
berufsbildungssystems wirksam bleibt. Diese 
Doppelstruktur bildet sich auch in der maßnah-
menstruktur der Jugendberufshilfe ab. Frauen 
ergreifen, unabhängig von konjunkturlagen, über-
proportional berufe, die im Rahmen des Schulbe-
rufssystems erlernt werden. Zwei Drittel aller jun-
gen Frauen werden an berufsfachschulen aus-
gebildet.6  Der marktwert einer schulischen Aus-
bildung ist aber oft nicht mehr als eine formale 
Einstiegsqualifikation ins beschäftigungssystem 
und entspricht in keiner Weise den chancen von 
Personen, die eine betriebliche Ausbildung abge-
schlossen haben. Die zu erzielenden Einkommen 
im Erwerbsleben liegen in der Regel niedriger 
als in den meisten berufen, die im dualen be-
trieblichen Ausbildungssystem ergriffen werden 
können. Die durchschnittlich niedrigere Einkom-
menslage deutscher Frauen resultiert also nicht 
nur aus der berufswahlentscheidung, sondern 
auch aus der kanalisierung in vollzeitschulische 
und nicht-betriebliche Ausbildungen. 
 
mit der berufswahlentscheidung werden Weichen 
gestellt für das, was sich später als lohndiskri-
minierung von Frauen im geschlechtsspezifisch 
segmentierten Arbeitsmarkt zeigt. Im Jahr 2003 
lag der verdienst von Frauen (Arbeiterinnen im 
produzierenden Gewerbe, weibliche Angestellte 
in unterschiedlichen tariflichen leistungsgruppen) 
immer noch rund 16% unter dem der männer.7  

 
4  vgl. Shell (hrsg.) (2000).
5  vgl. Ebd.
6  vgl. bredow (2004), S. 496. 
7  vgl. bundeszentrale für politische bildung (2005).

DoING GENDER IN DER JuGENDbERuFShIlFE  // 



0�0 // 0��// 

Die weibliche berufswahlentscheidung für berufe 
mit geringerer Entlohnung und schlechteren kar-
riereaussichten ist ein wichtiger Faktor zur Erklä-
rung dieser Diskriminierung.

Durch die „Genderbrille“ werden aber nicht nur 
die spezifisch weiblichen Strukturprobleme sicht-
bar. historisch betrachtet war die Ausrichtung 
am männlichen Ernährermodell seit jeher erst ab 
der mittleren sozialen Schicht realisierbar. Die 
sozialstaatliche Ausrichtung am Ernährermodell 
schließt also nicht nur Frauen, sondern auch eine 
bestimmte Gruppe von männern aus. Das „män-
nerproblem“ des Arbeits- und Ausbildungsmarkts 
lässt sich über die Arbeitslosenquote erschließen. 
Die Arbeitslosenquote hat ein Geschlecht und ist 
bei den männern von 1992 bis 2002 von 7,1% 
auf 11,3% gestiegen; bei den Frauen blieb sie 
nahezu konstant (von 10,2% auf 10,3%).8  

Nicht berücksichtigt sind in diesen Zahlen die ins-
gesamt geringere Erwerbsquote der Frauen und 
die Rolle der Frauen als „stille Reserve“, die in 
der Arbeitslosenstatistik erst gar nicht in Erschei-
nung tritt. Aber es lässt sich ablesen, dass der 
Strukturwandel von der Industrie- zur Dienstleis-
tungsgesellschaft eine bestimmte soziale Gruppe 
junger männer zu doppelten verlierern macht. 
Die Rollenirritation ihres meist traditionell orien-
tierten männlichkeitsverständnisses geht einher 
mit sozialer Deklassierung, verursacht durch den 
Wegfall von Arbeitsplätzen im bereich un- oder 
angelernter Industriearbeit. 

Junge männer, so zeigen Studien, halten am 
traditionellen leitbild des Familienernährers fest, 

auch wenn sich dieses Wunschbild in der kon-
kreten lebens- und Arbeitsmarktlage nicht mehr 
in jedem Fall erfüllen wird. Für das leitbild der 
Frauen gilt, dass das 3-Phasen-modell (Aus-
bildungs-, Familien-, Erwerbstätigkeitsphase) 
in Auflösung begriffen ist. Nicht nur haben sich 
Frauen im Zuge von Individualisierungsprozes-
sen häufiger – sei es aus ideellen oder materi-
ellen Gründen – doppeltorientiert ausgerichtet. 
Auch die AkteureInnen des Arbeitsmarkts und 
der Arbeitsverwaltung erwarten heute von den 
Frauen eine aktive beteiligung am Arbeitsmarkt 
und eine schnelle Rückkehr ins Erwerbsleben.9  
Eine junge Frau „muss“ also damit rechnen, einer 
existenzsichernden Erwerbstätigkeit nachzuge-
hen, um die Familie zu ernähren bzw. um ihre 
mitwirkungspflichten zu erfüllen. Ein junger mann 
dagegen muss verarbeiten können, dass ihm der 
Status des Alleinernährers wegen Arbeitslosigkeit 
oder so genannter „working-poor-tätigkeiten“ ab-
handen kommt. 

Ein System beruflicher Ausbildung, das Jugend-
lichen nur konservative, im verkürzten Sinne „be-
dürfnisorientierte“ Anreize anbietet, bereitet die 
Jugendlichen weder auf das vor, was sie später 
von einem deregulierten Arbeitsmarkt zu erwar-
ten haben, noch auf die Rollenwechsel, die sie 
mit statistisch hoher Wahrscheinlichkeit im laufe 
ihres (Familien-)lebens vornehmen müssen. Die 
Genderfrage in der Jugendberufshilfe ist also weit 
mehr als ein kürprogramm. An der Qualität der 
bearbeitung der Genderfrage in den maßnahmen 
und der Struktur der Jugendberufshilfe wird sich 
erweisen, ob sie die Jugendlichen hinreichend 
auf ihre Zukunft vorbereiten kann.

  
8  vgl. Arbeitsmarktstatistiken der bundesagentur für Arbeit, 2006.

9  vgl. hierzu u. a. bentheim et al. (2004); böhnisch/Winter (1993); lewis (2004); Diezinger (1999). 
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In der Studie haben wir die gesetzlichen Rah-
menbedingungen und ihre Auswirkungen auf 
Struktur und (Geschlechter-)kultur der maßnah-
men der Jugendberufshilfe in der Praxis ana- 
lysiert und beschrieben. hierbei mussten auch 
wir erfahren, dass der sozialstaatliche um- 
bauprozess noch lange nicht abgeschlossen ist. 
Wir befanden uns bereits in der Abschlussphase 
unserer Studie als wir mit neuen Entwicklungen 
wie beispielsweise der überarbeitung des  
„Neuen Fachkonzepts für berufsvorbereitende 
bildungsmaßnahmen nach § 61 SGb III 2004“ 
konfrontiert wurden, so dass wir diese nicht 
mehr in der wünschenswerten Ausführlichkeit 
mit einbeziehen konnten. Ferner werden sich 
auch durch das SGb II-Fortentwicklungsgesetz, 
das im zweiten halbjahr 2006 in kraft treten soll, 
änderungen ergeben, die hier nicht thematisiert 
werden. Im Folgenden stellen wir unsere metho-
dische vorgehensweise vor. 

* Auswahl	der	gesetzlichen	Grundlagen	
Aufgrund der vielzahl der gesetzlichen bestim-
mungen im bereich der Jugendberufshilfe wurde 
gemeinsam mit dem Auftraggeber eine Auswahl 
an Gesetzen getroffen, die aufgrund der aktu-
ellen arbeitsmarktpolitischen Situation besonders 
relevant für die Praxis der Jugendberufshilfe in 
baden-Württemberg sind. Die Analyse der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen konzentriert 
sich somit auf die rechtlichen bestimmungen des 
Zweiten Sozialgesetzbuches (SGb II, Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende) und Dritten Sozial-
gesetzbuches (SGb III, Arbeits-förderung). Ein 
besonderer Fokus liegt auf den kooperations- 
und koordinationsprozessen sowie auf einzelnen 
leistungen des leistungskatalogs nach § 16 
Abs. 1 SGb II (leistungen zur Eingliederung) mit 
seinen Querverweisen ins SGb III (Arbeitsförde-
rung). Die Gesetzestexte haben wir der Internet-
seite www.gesetze-im-internet.de entnommen. 
unter dieser Internetadresse stellt das bundes-
ministerium der Justiz gemeinsam mit der juris 
Gmbh fast das gesamte bundesrecht kostenlos 
zur verfügung. 

* Erarbeitung	eines	Kriterienkatalogs	zur	
Überprüfung	genderspezifischer	Auswir-
kungen	auf	die	Rahmenbedingungen	der	
Jugendberufshilfe 

Da Gendergerechtigkeit weit mehr als die „gen-
derkorrekte“ Formulierung von Gesetzen um-
fasst, haben wir einen umfassenden kriterienka-
talog als Arbeitsgrundlage für die Analyse der ge-
setzlichen Regelungen erarbeitet, der außerdem 
zum ständigen selbstevaluativen begleiter bei 
allen Etappen der Erarbeitung der Studie wurde. 
Grundlage für die Erarbeitung des kriterienkata-
logs war neben dem intensiven literaturstudium 
die Sichtung bereits existierender Gender main-
streaming Instrumente, checklisten und leitfäden 
zur Implementierung von Gender mainstreaming. 
Nach Prüfung, ob und inwieweit bereits erar-
beitete Fragestellung, kategorien, Indikatoren 
und operationalisierungen übertragen werden 
können, haben wir einen kriterienkatalog erstellt. 
Der kriterienkatalog erlaubt neben der formalen 
Prüfung der Sprachgestaltung und Inhalte auch 
die qualitative überprüfung von nicht unmittelbar 
augenfälligen Genderaspekten, wie sie manch-
mal erst durch die Rückkoppelung mit Exper-
tInnen-Interviews deutlich wurden. Auf der basis 
des kriterienkatalogs haben wir die ausgewählten 
Gesetze neben einer rein deskriptiven beschrei-
bung im hinblick auf die geschlechtsspezifische 
Zielgruppengenauigkeit, auf die optionalen Spiel-
räume für die verfolgung von im Gesetz nicht 
ausdrücklich formulierten Gleichstellungszielen 
und nach Rückkoppelung mit den Ergebnissen 
der Interviews im hinblick auf die praktische 
Rechtswirksamkeit insbesondere der allgemeinen 
Gleichstellungsparagrafen überprüft. Die Ergeb-
nisse dieser überprüfung sind jedem kapitel der 
Studie vorangestellt und geben einen zusammen-
fassenden überblick über die gesetzlichen Rah-
menbedingungen des jeweiligen themenkreises. 
Der kriterienkatalog ist im Anhang der Studie zu 
finden.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit war die 
exemplarische untersuchung der genderspezi-
fischen Auswirkungen von gesetzlichen Rahmen-

1.2	MEthODiSChE	
VORGEhEnSwEiSE

mEthoDISchE voRGEhENSWEISE   
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bedingungen auf die Praxis der Jugendberufshilfe 
in zwei modellregionen in baden-Württemberg 
anhand von ExpertInnen-Interviews. 

* Auswahl	der	Modellregionen	und	der	insti-
tutionen der Jugendberufshilfe 

Die Auswahl der modellregionen wurde gemein-
sam mit dem Auftraggeber getroffen. Es war ein 
wichtiges Auswahlkriterium, die gesamte band-
breite möglicher Formen der Aufgabenwahrneh-
mung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGb 
II) abzubilden. Repräsentiert sein sollten eine 
„Arbeitsgemeinschaft (ARGE)“, eine „optierende 
kommune“, aber auch die organisationsform der 
getrennten Aufgabenwahrnehmung. Ferner soll-
ten die kriterien „Form der Gebietskörperschaft“ 
sowie „wirtschaftliche Rahmenbedingungen“ 
berücksichtigung finden. In unseren modellre-
gionen waren somit sowohl die drei Formen der 
Aufgabenwahrnehmung (ARGE, optierende  
kommune und getrennte Aufgabenwahrneh-
mung) vertreten, als auch Stadt- und landkreise 
sowie ein eher städtisch-industriell und ein stark 
ländlich geprägter Wirtschaftsraum. kriterien für 
die Auswahl der Institutionen der Jugendberufs-
hilfe waren die regionale verankerung, die Art 
der trägerschaft (privat gewerbliche und gemein-
nützige träger) und die Erfahrungen im bereich 
gendersensibler maßnahmen.

*  Expertinnen-interviews	
Das ExpertInnen-Interview ist eine besondere 
Form des leitfadengestützten Interviews. Es wird 
vom ExpertInnenstatus der interviewten Person 
in bezug auf ein bestimmtes Wissensgebiet und 
Erfahrungsfeld ausgegangen. Das abgefragte 
(Erfahrungs-)Wissen bezieht sich in dieser Studie 
auf die konkrete umsetzungspraxis der gesetz-
lichen Grundlagen in der eigenen Institution oder 
Administration sowie im regionalen verbund der 
Jugendberufshilfe und ihre genderspezifischen 
Auswirkungen. Darüber hinaus zielten unsere 
ExpertInnen-Interviews auch darauf ab, unter-
schiedliche umgangsweisen mit dem Genderthe-
ma zu erheben und transparent zu machen. Wir 
verfolgten das Ziel, Erfahrungen mit der kon-
kreten umsetzung der gesetzlichen Grundlagen 

in der Praxis zu erheben und diese Erfahrungen 
mit den GesprächspartnerInnen unter Genderge-
sichtspunkten zu reflektieren. Die ExpertInnen-
Gespräche dienten aber auch als korrektiv im 
hinblick auf die Festlegung des untersuchungs-
gegenstands der Gesetzestexte, den wir nach 
den Gesprächen an manchen Stellen erweitern 
mussten oder auch klarer eingrenzen konnten.

* Entwicklung	von	interviewleitfäden	
Die Inhalte der thematischen Interviewleitfäden 
waren Ergebnisse unserer Gesetzesanalysen, 
literaturstudien und vorrecherchen. Es finden 
sich ganz direkte Fragen zum Stand von Gender 
mainstreaming und/oder Frauenförderung, aber 
auch zur Ausgestaltung einzelner leistungen,  
zu Doppelzuständigkeiten und Schnittstellen  
zwischen den beteiligten Administrationen, die 
auf der basis des Zweiten, Dritten und Achten 
Sozialgesetzbuchs arbeiten, zur materiellen 
Existenzsicherung von Auszubildenden mit und 
ohne Familien, zur teilzeitberufsausbildung, Er-
fahrungen in den Genderprojekten etc. Der Inter-
viewleitfaden für die Administrationen sowie der 
Interviewleitfaden für die träger von maßnahmen 
der Jugendberufshilfe sind im Anhang der Studie 
zu finden.

* Durchführung	und	Auswertung	der	inte-
views 

In den zwei modellregionen führten wir im Zeit-
raum Januar bis Anfang Februar 2006 sechs 
Gespräche mit ExpertInnen aus den bereichen 
der SGb III-Administrationen (Agenturen für Ar-
beit), den Einheiten der SGb II-Administrationen 
(hierunter sind je nach Aufgabenwahrnehmung 
zu verstehen: Agenturen für Arbeit, ARGEn, kom-
munen; synonym wird auch der begriff SGb II-
Einheiten verwendet) und den Sozial- und  
Jugendämtern. Es handelte sich bis auf eine  
Ausnahme um Gruppengespräche mit Per-
sonen aus verschiedenen Arbeitsbereichen und 
hierarchieebenen. In den Institutionen der  
Jugendberufshilfe führten wir in diesem Zeitraum 
acht Gespräche mit ExpertInnen, die sowohl in 
leitungsfunktionen als auch als mitarbeitende in 
Projekten der Jugendberufshilfe tätig waren. 
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Die Interviews wurden auf der basis handschrift-
licher mitschriften von mindestens zwei Inter-
viewerinnen in Gedächtnisprotokolle erfasst. Wir 
verzichteten aus Zeitgründen auf mitschnitte und 
transkriptionen der Gespräche, was sich auch 
durch das thematisch-problemzentrierte Erkennt-
nisinteresse rechtfertigen lässt. Wir bearbeiteten 
die Gedächtnisprotokolle mit inhaltsanalytischen 
techniken. Die Inhalte aller Interviews wurden in 
problemzentrierte themenkomplexe und kate-
goriesysteme differenziert nach Administrationen 
und trägern der Jugendberufshilfe zusammen-
gestellt. In der Strukturierungs- und Interpretati-
onsphase ergaben sich Erkenntnisse sowohl im 
hinblick auf konkrete Problemfelder als auch im 
hinblick auf die Zuordnung konkreter Praxiserfah-
rungen als Auswirkungen bestimmter gesetzlicher 
Rahmenbedingungen.

* „Gute	Beispiele“	aus	der	Praxis	
Ein weiterer Arbeitsschritt bestand in der Re-
cherche nach und der kurzbeschreibung von 
so genannten „leuchtturmprojekten“ in der Ju-
gendberufshilfe, die sich durch eine intensive be-
schäftigung mit Genderaspekten auszeichnen. 
Grundlage für unsere Recherche hierzu war die 
DJI-Datenbank PRAXImo, die um ein modul 

„Gender mainstreaming in der Jugendsozialar-
beit“ erweitert wurde, das einen bundesweiten 
überblick über gute Praxismodelle liefert. Im Rah-
men unseres intensiven literaturstudiums und 
der ExpertInnen-Gespräche vor ort erhielten wir 
weitere hinweise auf interessante Projekte, die in 
unsere Arbeit einflossen. bei der anschließenden 
Auswahl „Guter beispiele“ zogen wir kriterien 
heran, die sich im verlauf unserer untersuchung 
als wichtige Faktoren bzw. voraussetzungen 
für die umsetzung von Gender mainstreaming 
herauskristallisierten. So stellte beispielsweise 
„Gender mainstreaming als top-Down-Ansatz“ 
ein Auswahlkriterium dar, da Gender mainstrea-
ming ein Strategiekonzept ist, das letztlich nur als 
top-Down-Prozedere umgesetzt werden kann. 
Weitere kriterien waren: vorhandensein metho-
disch-didaktischer konzepte, Jungenförderung, 
vernetzungsaspekt, genderuntypische berufs-
wahl sowie vereinbarkeit von Familie und beruf. 
Die Darstellung der „Guten beispiele“ im Anhang 
der Studie folgt diesen kriterien. Ferner möchten 
wir darauf hinweisen, dass wir mit unserer Dar-
stellung keineswegs den Anspruch erheben, die 
„besten“ Projekte ausgewählt zu haben – es ging 
uns vielmehr darum darzustellen, wie Gender 
mainstreaming in praktischen Projekten ablaufen 
kann. 

1.3	AuFBAu	DER	
StuDiE	

Der Aufbau der Studie folgt unserem metho-
dischen vorgehen. Wir haben jedem kapitel die 
tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse 
unserer deskriptiven bestandsanalyse der ein-
schlägigen Gesetze und ihre qualitative über-
prüfung der Genderaspekte vorangestellt. Somit 
erhält die leserschaft einen schnellen überblick 
über den Inhalt der Gesetze sowie deren insti-
tutionelle und genderspezifische Relevanz. Es 
folgen die Ergebnisse der von uns in zwei modell-
regionen geführten ExpertInnen-Gespräche, 
die Schlussfolgerungen und handlungsempfeh-
lungen.

Im zweiten kapitel Genderspezifische Auswir-
kungen von gesetzlichen Rahmenbedingungen 

in der Jugendberufshilfe – Resümee und Hand-
lungsempfehlungen sind die wesentlichen Ergeb-
nisse und handlungsempfehlungen thematisch 
zusammengefasst. 

Im dritten kapitel Gleichstellung von Männern 
und Frauen in der Jugendberufshilfe – Allge-
meine gesetzliche Rahmenbedingungen werden 
zunächst die historischen und rechtlichen hinter-
gründe des Gender mainstreaming überblicksar-
tig zusammengestellt. Anschließend analysieren 
wir die einschlägigen Gleichstellungsparagrafen 
im SGb II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) 
und SGb III (Arbeitsförderung). Da wir davon 
ausgingen, dass Sprache im Allgemeinen und 
Sprache in Gesetzestexten im besonderen nicht 
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nur Realitäten abbildet, sondern auch Realitä-
ten schafft, haben wir alle von uns benutzten 
Gesetzestexte einer Prüfung hinsichtlich der 
geschlechtsspezifischen Sprachgestaltung 
unterzogen. Die Ergebnisse zur Frage, ob die 
Gesetzestexte auf der sprach-formalen Ebene 
Anreize für eine geschlechtergerechte, praktische 
umsetzung bieten, sind in diesem kapitel zusam-
mengefasst. 

Wir haben in unseren ExpertInnen-Gesprächen 
gemeinsam mit den GesprächspartnerInnen erar-
beitet, ob und wie die Gleichstellungsparagrafen 
in der Praxis rezipiert werden. Die untersuchung 
des Interviewmaterials legte es nahe, den jugend-
hilfespezifischen Zielgruppendiskurs an dieser 
Stelle mit einzubeziehen und Rezeptionsmuster 
mit den variablen „Einschätzung Gender main-
streaming“, „geschlechtsspezifisches Zielgrup-
penverständnis“ und „Einstellung zur gender-
reflexiven Zielgruppendefinition im Gesetz“ zu 
bilden. bereits in diesen ersten untersuchungen 
zeigte sich, was sich wie ein roter Faden durch 
die Studie zieht und gemeinhin als „Geschlech-
terblindheit“ diagnostiziert wird: Es gibt einen 
unübersehbaren trend zur Individualisierung von 
strukturellen Problemlagen, die damit als zu be-
arbeitendes Aufgabenfeld unsichtbar bleiben und 
sich der konkreten bearbeitung entziehen.

Im vierten kapitel Lokale Kooperation und Ver-
netzung in der Jugendberufshilfe analysieren 
wir Auswirkungen der neuen gesetzlichen Rah-
menbedingungen für lokale kooperations- und 
koordinationsprozesse. Einführend werden die 
Gesetzesgrundlagen zur Örtlichen Zusammen-
arbeit im SGb II (§18 SGb II) beschrieben. Im 
Anschluss wird der Stand der umsetzung der 
so genannten „Jugendkonferenzen“ dargestellt 
und im Zusammenhang mit dem Strukturwandel 
der Jugendberufshilfe reflektiert. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die Schnittstelle zwischen der 
Jugendhilfe, den administrierenden Einheiten der 
Grundsicherung und den Administrationen der 
Arbeitsförderung, die erörtert und unter Gender-
gesichtspunkten beleuchtet wird. 

Die Deregulierung der bislang tätigen, komplexen 
lokalen Netzwerke durch zentrale Ausschrei-
bungsverfahren der bundesagentur für Arbeit so-
wie die Ausgrenzung der Jugendsozialarbeit aus 
dem Feld der Jugendberufshilfe bei gleichzeitiger 
Aufforderung zur vernetzung in Jugendkonferen-
zen erweisen sich als in der Praxis nur schwer 
zu vereinbarende, aber gesetzlich verankerte 
Sachzwänge. Aus diesem Grunde schließt sich 
an dieser Stelle die Darstellung der rechtlichen 
Grundlagen für die vergabe von maßnahmen der 
Jugendberufshilfe an. 

Die Auswirkungen der formalen Gesetzesgrund-
lagen zum zentralen Ausschreibungsverfahren 
werden konkret fassbar in zwei von uns exempla-
risch ausgewählten Ausschreibungen, die wir im 
hinblick auf die Repräsentanz der Genderfrage 
und ihren operationalisierungen analysierten. 
Die so nachweisbare beschränkung der bundes-
agentur für Arbeit auf eine Präambelstrategie im 
umgang mit der Genderfrage ist umso gravie-
render als sie die einzig autorisierte, weil zentra-
lisiert agierende Institution ist, die Steuerungs- 
und controllingfunktionen des Gender mainstrea-
ming Prozesses übernehmen könnte.

In den kapiteln fünf bis acht (Eingliederungsver-
einbarungen, Berufliche Orientierung und Be-
rufsberatung, Berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahmen, Förderung benachteiligter Jugendlicher 
in der Ausbildung) gehen wir das gesamte recht-
liche Instrumentarium der Jugendberufshilfe sys-
tematisch durch und stellen die von uns anhand 
der ExpertInnen-Gespräche erarbeiteten Ergeb-
nisse dar. hier wird der bereits oben erwähnte 
trend zur Individualisierung von geschlechtsspe-
zifischen Strukturproblemen besonders deutlich. 
Die Widersprüchlichkeit des Gender mainstrea-
ming konzepts wird augenfällig. Es steht die Fra-
ge im Raum, wie man und frau „mit dem Strom 
gegen den Strom schwimmen kann“�0, wenn 
der mainstream sich als malestream erweist. 
Es zeigt sich die Wirkungslosigkeit von Gender 
mainstreaming als politisches Strategiemodell, 
wenn es nicht als top-Down-Prozedere bis in die 

 
�0  Stiegler (2005), S. 35.
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Niederungen der ausführenden Institutionen der 
Jugendberufshilfe etabliert wird und auf die an 
manchen orten fortgeschrittene „bottom-up-Ar-
beit“ bezug nimmt.

Im neunten kapitel Ein-Eltern-Familien in der 
Jugendberufshilfe haben wir uns der Zielgruppe 
allein Erziehender zugewandt, die in der Armuts-
statistik als besondere Risikogruppe erscheint. 
Im Zusammenhang mit der Jugendberufshilfe 
muss es alarmierend sein, dass fast jede zweite 
allein Erziehende, die als „erwerbsfähige hilfe-
bedürftige“ Arbeitslosengeld II bezieht, keinen 
berufsabschluss hat. Im Jahre 2005 betraf dies 
bundesweit 205.000 allein Erziehende und ihre 
kinder.��  Im System der beruflichen Ausbildung 
und der berufsvorbereitenden maßnahmen ist die 
Gruppe junger menschen mit verantwortung für 
kinder praktisch nicht vorgesehen. Eine ganze 
Reihe wissenschaftlicher Analysen belegen aber 
die Dringlichkeit einer bedarfsgerechten Ausrich-
tung von Angeboten der Jugendberufshilfe und 
des Ausbildungsmarkts an der lebenslage allein 
Erziehend. Wir überprüfen in diesem kapitel die 

rechtlichen Rahmenbedingungen (kinderbetreu-
ung, materielle Existenzsicherung und teil-zeit-
ausbildung) für die vereinbarkeit von Familie und 
Ausbildung.

Die Jugendberufshilfe leistet einen gesellschaft-
lichen beitrag, der über die wirtschaftlich-erwerbs-
förmige Integration hinausgeht und überschrie-
ben werden kann mit vermeidung von sozialer 
Ausgrenzung und verbesserung der teilhabe-
chancen am gesellschaftlich-sozialen leben. Die 
verbesserung der vereinbarkeit von Familie und 
beruf hat unmittelbare Effekte auf die chancen 
der Erwerbsbeteiligung von Frauen und mittel-
bare Effekte auf die Geburtenrate. Neben der 
verteilungsgerechtigkeit von chancen und Res-
sourcen zwischen männern und Frauen besteht 
die volkswirtschaftliche Notwendigkeit einer stär-
keren und qualifizierteren Arbeitsmarktbeteiligung 
von Frauen in bestimmten beschäftigungsseg-
menten. Die Geschlechterfrage erweist sich – die 
gesamte Palette möglicher Wirkungszusammen-
hänge bedenkend – als Dreh- und Angelpunkt für 
eine zukunftsorientierte Jugendberufshilfe.

��  vgl. Erler/Sterzing (2005), S. 51ff.
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2	GEnDERSPEziFiSChE	AuSwiRKunGEn	VOn	
GESEtzLiChEn	RAhMEnBEDinGunGEn	
in	DER	JuGEnDBERuFShiLFE	–	
RESÜMEE	unD	hAnDLunGSEMPFEhLunGEn	

thEMA:	
Allgemeine	Rechtsgrundlagen	zu	Frauen-
förderung	und	Geschlechtergerechtigkeit	–	
Rechtswirksamkeit	und	Rechtsdurchsetzung	

PROBLEMStELLunGEn	

*  mangelnde Rechtswirksamkeit und Rechts-
durchsetzung bei differenzierter Rechtslage zu 
Frauenförderung und Gleichstellung  

* Geschlechtergerechte Sprachgestaltung der 
Gesetzestexte 

* Individualisierung von Strukturproblemen 
 
Das Ziel, Geschlechterverhältnisse gerechter 
zu gestalten und geschlechtsbezogene Diskri-
minierungen zu beenden, ist in den allgemeinen 
bestimmungen der von uns untersuchten Ge-
setzesbücher vielschichtig verankert: Zweites So-
zialgesetzbuch (SGb II, Grundsicherung für Ar-
beitsuchende), Drittes Sozialgesetzbuch (SGb III, 
Arbeitsförderung) und Achtes Sozialgesetzbuch 
(SGb vIII, kinder- und Jugendhilfe). In den allge-
meinen Gesetzesformulierungen sind individuelle 
geschlechtergerechte Förderung, Frauenförde-
rung und Strukturmaßnahmen zur überwindung 
eines geschlechtsspezifischen Arbeits- und Aus-
bildungsmarkts repräsentiert.  

unsere untersuchungen zur Rezeption der all-
gemeinen Rechtsgrundlagen in der Praxis der Ju-
gendberufshilfe zeigten, dass in vielen Fällen die 
Strukturdimension von Geschlechtergerechtigkeit 
nicht ausreichend berücksichtigt wird. Auch der 
genderunspezifische Zuschnitt des benachteilig-

tenbegriffs in den Gesetzesbüchern unterstützt im 
Sinne einer nicht beabsichtigten Nebenwirkung 
die tendenz zur Geschlechterblindheit im um-
gang mit den Strukturfragen. 
 
Institutionen der Jugendberufshilfe und Adminis-
trationen des SGb II und SGb III, die bislang kein 
Gender mainstreaming etablierten, bearbeiten 
die Genderfrage auf der Einzelfallebene, aber 
immer nur dann, wenn sie in der konkreten Fall-
situation offensichtlich eine Rolle spielt. bezogen 
auf die allgemeinen Rechtsgrundlagen gilt also, 
dass Gleichstellungsdefizite und gendergerechte 
teilhabechancen nicht auf fehlendes allgemeines 
Recht, sondern auf mangelnde Rechtsdurchset-
zung und Steuerung zurückzuführen sind. 
 
Es ist jedoch ein Widerspruch zu erkennen zwi-
schen den allgemeinen Formulierungen, der 
Sprachgestaltung der Gesetzestexte und der 
Existenz von Durchführungsbestimmungen, die 
im Gleichstellungsbereich weitgehend fehlen. Es 
bleibt letztlich den mit der umsetzung befassten 
Institutionen überlassen, wie sie die allgemei-
nen Rechtsbestimmungen umsetzen. Im SGb II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende) und SGb 
III (Arbeitsförderung) gibt es wie in allen Geset-
zen verschiedene „historische Ablagerungen“. Im 
SGb II und SGb III ist nur ein Drittel der von uns 
überprüften Gesetzestexte geschlechtergerecht 
formuliert. Die restlichen zwei Drittel sind in ihrer 
Sprachgestaltung „männerzentriert“ ausgerichtet, 
das bedeutet, im Gesetzestext wird ausschließ-
lich oder vorwiegend die männliche Form der 
Personenbezeichnung benutzt. hierfür gibt es 

RESümEE uND hANDluNGSEmPFEhluNGEN  // 

In diesem Kapitel sind die wesentlichen Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der IAW-Studie 
„Genderspezifische Auswirkungen von gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Angebote der Jugend-
berufshilfe im Rahmen des ESF-Projekts DIANA“ thematisch zusammengefasst. 
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keine sachlich-inhaltliche Rechtfertigung, da der 
im Gesetz geregelte Sachverhalt sowohl für män-
ner als auch für Frauen einschlägig ist. Werden in 
den gesetzlichen Grundsatzformulierungen diffe-
renzierte Strategien der geschlechtergerechten  
Sprachgestaltung benutzt und lebenslagenspe-
zifische Differenzierungen vorgenommen, er-
scheint in den nachfolgenden, konkretisierenden 
Gesetzestexten geschlechtergerechte Sprachge-
staltung eher als zufälliges merkmal.  
 

EMPFEhLunGEn

*	 Konsequente	sprachliche	Überarbeitung	
der	Gesetzestexte

Die tendenz zur „männerzentrierten Sprachge-
staltung“ der Gesetzestexte bietet für die umset-
zung von maßnahmen und Gestaltung von bera-
tung eher Anreize zum „doing gender as usual“. 
Die damit verbundene Geschlechterblindheit ze-
mentiert die orientierung am männlichen Normal-
fall, der auch für junge männer – die vielfalt ihrer 
lebenslagen zugrunde gelegt – nicht immer zu 
passgenauen Antworten führt. Damit Gesetzes-
texte Anreize zur Entwicklung von Genderreflexi-
vität bieten, ist eine konsequente überarbeitung 
der Sprache erforderlich.

*	 Langfristige	Verankerung	der	Diskussion	
um	einen	genderreflexiven	Benachteiligten-
begriff	in	der	Fachdebatte	

Die Diskussion um den genderreflexiven benach-
teiligtenbegriff im Gesetz bildet einen kristalli-
sationspunkt für die verknüpfung von individua-
lisierten maßnahmen mit unerlässlichen Struk-
turreformen. Sie sollte deshalb im Fachdiskurs 
um eine geschlechtergerechte Ausgestaltung der 
Jugendberufshilfe längerfristig auf der tagesord-
nung verankert sein. 

 
*	 Merkposten	für	eine	genderreflexive	Erwei-

terung	des	Benachteiligtenbegriffs
Im Falle einer konkreten Erweiterung der Ziel-
gruppendefinition um Geschlechterdimensionen 
sind drei Aspekte wichtig: Es bedarf erstens 
gründlicher überlegungen, wie Strukturmaßnah-
men mit den persönlichen orientierungen der Ju-

gendlichen so gekoppelt werden können, dass es 
nicht zu einer Diskriminierung von jungen men-
schen mit konservativen orientierungen kommt. 
Es darf zweitens nicht zur Stigmatisierung einer 
Geschlechtergruppe als „Problemgruppe“ führen. 
Drittens sollte es sich im Falle einer Einführung 
eines genderreflexiven benachteiligtenbegriffs 
und seiner konkreten umsetzung und Steue-
rung um ein Anreizsystem bei der Erfüllung von 
Zielvorgaben und konzeptionellen bemühungen 
handeln, und nicht um ein Sanktionssystem bei 
Nicht-Erfüllung von Quoten.

*	 Verankerung	eines	top-Down-Verfahrens	
Gender	Mainstreaming	durch	die	Bundes-
agentur	für	Arbeit	und	die	Kommunen,	so	
sie	träger	der	Grundsicherung	sind	

Gender mainstreaming im Rechtsbereich zielt 
nicht nur darauf ab, rechtliche Grundlagen zu 
optimieren, wenn Gleichstellungsorientierung 
nicht ausreichend berücksichtigt ist, sondern will 
auch Rechtsentwicklung in den Institutionen und 
bei den menschen fördern, die Recht anwenden. 
Entsprechend der hierarchisch-zentralisierten or-
ganisation der Arbeitsförderung ist die bundesa-
gentur für Arbeit mit ihren regionalen und lokalen 
Agenturen für Arbeit in federführender verantwor-
tung für die operationalisierung der allgemeinen 
Rechtsgrundlagen bis in die maßnahmen der 
Jugendberufshilfe hinein. Die bundesagentur für 
Arbeit müsste gemeinsam mit den trägern der 
Grundsicherung Strukturen und formale Zustän-
digkeiten für eine nachhaltige verankerung von 
Gender mainstreaming als Querschnittsaufgabe 
etablieren.

thEMA:
„Gender	Mainstreaming“	–	Lokale	und	regi-
onale	Strukturanalyse	und	Strukturentwick-
lung in der Jugendberufshilfe

PROBLEMStELLunGEn

* Individualisierung von Strukturproblemen
* Präambelstrategie statt konsequenter  

Steuerung des Gender mainstreaming-  
Prozesses
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*	 nachrangigkeit	von	Gender	Mainstreaming	
als	Folge	des	Strukturwandels	in	der	Ju-
gendberufshilfe	wegen	der	Einführung	der	
hartz	iV-Gesetzgebung

In unserer Erhebung in den modellregionen 
konnten wir eine ausgeprägte Neigung zur Indi-
vidualisierung von Strukturproblemen feststellen. 
Gender mainstreaming ist das Strategiekonzept 
für die umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. 
Dieses konzept unterscheidet sich grundsätzlich 
von den konzepten der traditionellen Gleichstel-
lungspolitik, weil es den blick über die Individuen 
hinaus auch auf kontexte und Strukturen richtet, 
in und mit denen männer und Frauen leben. Für 
die Jugendberufshilfe bedeutet dieses, dass ne-
ben der genderreflexiven und gendersensiblen 
individuellen Förderung, Strukturanalysen vorzu-
nehmen und darauf aufbauend Strukturmaßnah-
men zu entwickeln sind. 

trotz der Selbstverpflichtung der bundesagen-
tur für Arbeit und den allgemeinen bestimmun-
gen zur Geschlechtergerechtigkeit im SGb II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende) und SGb 
III (Arbeitsförderung), die Gleichstellung von 
männern und Frauen als durchgängige Quer-
schnittsaufgabe zu gestalten, fehlt es an ver-
tieften geschlechtsspezifischen Problemdiagno-
sen und darauf aufbauend an der Entwicklung 
von handlungsstrategien, die bis in die basis der 
lokalen Agenturen für Arbeit kommuniziert und in 
die verschiedenen Ebenen der Ausschreibungen 
eingearbeitet werden. Erst dann hätten träger 
der Jugendberufshilfe als Anbieter auch die mög-
lichkeit, sich durch differenzierte gendersensible 
konzepte zu profilieren.

Als erschwerende Faktoren für die bearbeitung 
des themas Geschlechtergerechtigkeit in der 
Jugendberufshilfe erweisen sich: 
Gesetzlich autorisierte „Schlüsselinstanzen“ für 
die umsetzung von Gender mainstreaming sind 
die Agenturen für Arbeit und die verwaltungen 
der leistungen des SGb II (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende). Als lokale Administration der 
leistungen der Grundsicherung und Arbeitsför-
derung sind sie aufgefordert, den umsetzungs-
prozess anzustoßen und zu steuern. Dem wider-
sprechen aber die faktischen Entscheidungs-

kompetenzen der lokalen Agenturen für Arbeit 
vor ort, deren Gestaltungsspielräume durch die 
zentralisierte organisationsstruktur der bundesa-
gentur eingeschränkt sind. 

Außerdem wirkt sich der Strukturwandel der Ju-
gendberufshilfe nach der Einführung von hartz 
Iv hemmend auf die Netzwerkentwicklung aus: 
erhöhte Arbeitsbelastung im Zuge der Neuorga-
nisation aller beteiligten Akteure (Agenturen für 
Arbeit, kommunen, träger der Jugendberufshilfe) 
sowie die Einarbeitung in eine neue Gesetzge-
bung und damit verbunden eine ganze Reihe 
von Rechtsunsicherheiten bei der praktischen 
umsetzung. Dies betrifft u. a. die Doppelzustän-
digkeiten und Schnittstellen zwischen SGb II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende), SGb III 
(Arbeitsförderung) und SGb XII (Sozialhilfe), wie 
sie beispielsweise bei der berufsberatung und 
der materiellen Existenzsicherung von Auszubil-
denden entstehen. Der Strukturwandel zeichnet 
sich auch durch die Gleichzeitigkeit sich wider-
sprechender vorgaben aus: Die Anforderung, 
durch Gender mainstreaming die Qualitätsstan-
dards im bereich Geschlechtergerechtigkeit zu 
erhöhen, findet bei gleichzeitiger Erhöhung des 
Effizienzdrucks bei der Planung, Durchführung 
und Administration der maßnahmen sowie der 
Reduzierung von finanziellen mitteln und Perso-
nalressourcen statt. hinzu kommt der Deregulie-
rungseffekt der zentralisierten Ausschreibung auf 
regionale Aktivitäten der fachlichen vernetzung 
und kooperation.

Die vorherrschenden muster der umsetzung 
der Gleichstellungsgesetzgebung in die Praxis 
sind defensiver und skeptischer Art. Dies hat zur 
Folge, dass geschlechtsspezifische Problemstel-
lungen nur im Einzelfall bearbeitet und einzelfall-
übergreifende Strukturdimensionen nicht bearbei-
tet werden.

EMPFEhLunGEn

*	 Einforderung	eines	Gendercontrolling	für	
die Jugendberufshilfe 

Auf der Agenda verbandspolitischer Gremien-
arbeit sollten sich Forderungen nach vertieften 
geschlechtsspezifischen regionalen und überre-
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gionalen Problemanalysen finden, und zwar über 
den bereich Arbeits- und Ausbildungsmarkt im 
Allgemeinen, über geschlechtsspezifische Effek-
tivität und Effizienz der Praxis der u25-beratung 
sowie über die Auswirkungen der zentralen Aus-
schreibungsverfahren auf eine genderreflexive 
Praxis der Jugendberufshilfe. Erst dann hätten 
träger der Jugendberufshilfe als Anbieter auch 
die möglichkeit, sich durch differenzierte gender-
sensible konzepte zu profilieren.
 

*	 Konsequente	prozessorientierte	Struktur-
entwicklung	

Die Ergebnisse eines fortlaufenden Gender-
controlling bilden die Grundlage für die korrek-
tur von maßnahmen der Jugendberufshilfe, die 
Entwicklung neuer maßnahmen und die perma-
nente überarbeitung von handlungsstrategien 
zur verbesserung der Geschlechtergerechtigkeit.

*	 Ausbildung	von	Genderkompetenz	bei	den	
Akteureinnen	der	Planungs-	und	Führungs-
ebene

Die Individualisierung von Strukturproblemen ist 
auch Folge eines ungeübten geschlechtsspezi-
fischen blicks und unzureichender kenntnisse 
über ursache-Wirkungs-Zusammenhänge im be-
reich Geschlechtergerechtigkeit und Frauenför-
derung. mit kontinuierlichen Gendertrainings und 
Weiterbildungen könnte für Wissenstransfer und 
Selbstevaluation gesorgt werden.

thEMA:
„Jugendkonferenzen“	–	Regionale	Vernetzung	
in der Jugendberufshilfe

PROBLEMStELLunGEn

* Deregulierung lokaler Netzwerke durch Zen-
tralisierung des Ausschreibungsverfahrens

* Desintegration der Jugendsozialarbeit
* Präambelstrategie statt konsequenter Steue-

rung eines Gender mainstreaming Prozesses

Der Gesetzgeber hat eine dilemmatische Situa-
tion geschaffen, indem er zwar einerseits im § 18 

SGb II (Örtliche Zusammenarbeit) zu koordi-
nierung und vernetzung verpflichtet, gleichzeitig 
aber die Wohlfahrtsverbände in die Rolle des 
Subunternehmers bzw. Dienstleisters für die 
bundesagentur für Arbeit überführte. Die Rah-
menbedingungen des zentralen Ausschreibungs-
verfahrens für maßnahmen der Jugendberufshilfe 
macht aus ehemaligen kooperationspartne-
rInnen, die bisher als regionale AnbieterInnen 
maßnahmen koordinierten und entwickelten, 
konkurrentInnen auf einem internationalen Sozial-
markt mit nicht transparenten Spielregeln. Pla-
nungssicherheiten bei den maßnahmenträgern 
sind die Grundlage für kontinuierliche regionale 
Netzwerkgestaltung, diese sind jedoch mit jedem 
neuen Ausschreibungsverfahren gefährdet.

Die leistungsrechtliche Desintegration von 
Jugendhilfe und Jugendberufshilfe führt dazu, 
dass ein spezifisch sozialpädagogischer blick 
auf berufliche Integrationsprozesse „aussortiert“ 
wurde. Aus einer fachlichen Perspektive auf die 
komplexen Problemstellungen des übergangs 
von der Schule in Ausbildung oder Arbeit bei be-
nachteiligten Jugendlichen lässt es sich jedoch 
nicht rechtfertigen, den zurecht eng geführten 
blick einer leistungsrechtlich orientierten Admi-
nistration ohne sozialpädagogische Einmischung 
stehen zu lassen. § 18 SGb II zur Örtlichen Zu-
sammenarbeit ist eine Aufforderung dazu, das 
eine – die leistungsrechtliche Abgrenzung – zu 
tun, ohne das andere – die fachliche vernetzung 
über institutionelle Grenzen hinweg – zu lassen. 
Die Implementierung von Gender mainstreaming 
ist im kern auf fachliche vernetzung angewiesen, 
da Geschlechtergerechtigkeit ein Querschnitts-
thema ist. ohne eine fach- und institutionenüber-
greifende Zusammenarbeit bleibt Gender main-
streaming ein „schwaches“ Instrument, da immer 
auf die Zuständigkeit bzw. die verantwortung der 
anderen Abteilung, des anderen Fachgebiets, 
der anderen Institution verwiesen werden kann. 
Damit wird Geschlechtergerechtigkeit bestenfalls 
Stückwerk vereinzelter maßnahmen bleiben.

Die eingehende überprüfung der verdingungs-
unterlagen zeigte außerdem, dass eine konse-
quente Integration von Gender mainstreaming 
in alle Ebenen der verdingungsunterlagen fehlt. 
Die bundesagentur erfüllt ihre Steuerungsver-
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antwortung für Gender mainstreaming über die 
Integration von Präambeln zur Geschlechter-
gerechtigkeit in die allgemeinen bestimmungen 
zu den verdingungsunterlagen. Präambelstra-
tegien führen in aller Regel zu einer Individuali-
sierung geschlechtsspezifischer Problemlagen. 
Geschlechterblindheit in Sachen Strukturentwick-
lung ist die Folge.

EMPFEhLunGEn

*	 Operationalisierung	der	genderspezi-
fischen	zielsetzungen	in	den	zentralen	
Ausschreibungen	der	Bundesagentur	für	
Arbeit 

Erst eine konsequente „übersetzung“ von Gleich-
stellungszielen in die relevanten themen der 
verdingungsunterlagen macht aus Gender main-
streaming ein verpflichtendes Programm. Es wür-
de außerdem transparent werden, dass die Er-
höhung von Qualitätsstandards bei gleichzeitiger 
Erhöhung des Effizienzdrucks bei der Planung, 
Durchführung und Administration der maßnah-
men sowie der Reduzierung von Personalres-
sourcen und Gelder ein problematisches unter-
fangen ist. An dieser Stelle weisen wir ausdrück-
lich darauf hin, dass Gender mainstreaming, ist 
es erst einmal etabliert, zu einer kostenneutralen 
Qualitätsverbesserung führt. In der mittelfristigen 
Perspektive der Einführung muss jedoch wie bei 
anderen Reformprozessen mit zeitlichen und 
monetären Investitionen gerechnet werden (z. b. 
für Qualifizierungsmaßnahmen, Entwicklung von 
monitoring-Instrumenten, überarbeitung von Pro-
filing-Instrumenten etc.).

*	 Gender	Mainstreaming	in	der	Jugendberufs-
hilfe	als	regionales	Gesamtkonzept	

Für die nachhaltige bearbeitung von Gleichstel-
lungsfragen bei der regionalen Planung der 
Jugendberufshilfelandschaft müssten in den 
bestehenden bzw. sich entwickelnden Netzwer-
ken Strukturen, formale Zielvereinbarungen und 
Zuständigkeiten etabliert werden, die über die 
„anwaltschaftliche“ Delegation der Frauenfrage 
an Gleichstellungsbeauftragte hinausgehen. 
Genderfragen sind Querschnittsaufgaben, die  
eigentlich nur auf der Grundlage lokaler und 

institutionenübergreifender Gesamtkonzepte 
bearbeitet werden können. Die Einrichtung von 
Jugendkonferenzen als fachlich-planerisches Ins-
trument der Jugendberufshilfe wäre die geeignete 
Institution, in der ein regionales Gesamtkonzept 
realisiert werden könnte, das auch Genderkrite-
rien standhält.

*		 Fachliche	Re-integration	der	Jugendsozial-
arbeit in die Jugendberufshilfe 

Die Jugendsozialarbeit entwickelt seit längerer 
Zeit interessante konzepte und Projekte im be-
reich der Jungen- und mädchenarbeit, die Res-
sourcen für die Entwicklung einer genderrefle-
xiven Jugendberufshilfe genutzt werden können. 
Da vor hartz Iv eine enge verzahnung zwischen 
Jugendberufshilfe und Jugendsozialarbeit exis-
tierte, kann in „noch“ bestehenden lokalen Netz-
werken mit kompetenz und Erfahrung zur koor-
dination der beiden hilfesysteme zum Wohl der 
jungen männer und Frauen gerechnet werden. 
Deshalb ist es sinnvoll, eine kooperative fachliche 
vernetzung zwischen Jugendhilfe, Arbeits- und 
Ausbildungsvermittlung im Rahmen der Jugend-
konferenz anzustreben. 
 

*	 Verankerung	einer	Projektgruppe	Gender	
Mainstreaming	in	die	Struktur	der	Jugend-
konferenz

Es empfiehlt sich, neben der Querschnittsver-
netzung, eine so genannte „cross-linking-group“ 
einzurichten. Sie ist nicht horizontal beschränkt. 
Sie setzt sich aus mitgliedern verschiedener 
Institutionen, Abteilungen und hierarchieebe-
nen zusammen. In dieser „Projektgruppe“ ist die 
hierarchische Autorität der ExpertInnenmacht 
gewichen. Es sollen unkonventionelle lösungen 
entwickelt werden. Es wäre zu prüfen, welche 
Rolle die lokalen ESF-Arbeitskreise verbunden 
mit einer offensiven Steuerung durch das zustän-
dige Sozialministerium in diesem Prozess spielen 
könnten.

*	 „wächter-Funktion“	der	ESF-Arbeitskreise
Strukturentwicklung ohne regionale bezüge und 
Einbindung bleibt ein kraftloses unterfangen. Es 
ist deshalb sinnvoll, einer bundesweit agierenden 
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Administration wie der bundesagentur für Arbeit 
regional agierende Netzwerke für die Struktur-
entwicklung einer genderreflexiven Jugendberufs-
hilfe zur Seite zu stellen. Auf lokaler Ebene gehen 
innovative Impulse für Genderaspekte von ESF-
Projekten und den regional agierenden ESF-Ar-
beitskreisen aus. Es wäre zu prüfen, inwieweit in 
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Sozialmi-
nisterium, den kommunen, den Administrationen 
der Grundsicherung (hierunter sind je nach Auf-
gabenwahrnehmung zu verstehen: Agenturen für 
Arbeit, ARGEn, kommunen; synonym wird auch 
der begriff SGb II-Einheiten verwendet) sowie 
den trägerverbänden der Jugendberufshilfe, den 
ESF-Arbeitskreisen eine „Wächterfunktion“ im 
hinblick auf genderreflexive regionale Struktur-
entwicklung zukommen könnte.

thEMA:
Maßnahmen	der	Jugendberufshilfe

bei den maßnahmen der Jugendberufshilfe sind 
bestimmte Problemstellungen nicht nur einem 
maßnahmenbereich zuzuordnen, sondern sie 
ziehen sich wie ein roter Faden durch beinahe 
alle bereiche der Jugendberufshilfe, so dass sie 
an dieser Stelle als maßnahmenübergreifende 
Problemstellung und den sich ableitenden Emp-
fehlungen zusammengefasst sind. 

MASSnAhMEnÜBERGREiFEnDE 
PROBLEMStELLunGEn

* Doppelzuständigkeiten und Schnittstellen 
zwischen SGb II (Grundsicherung) und SGb 
III (Arbeitsförderung)

* Individualisierung von Strukturproblemen
* mangelnde Genderkompetenz bei den  

AkteureInnen der Jugendberufshilfe
* Fehlendes Gendercontrolling
* betriebswirtschaftlicher Effizienzdruck und 

eine ausschließliche Erfolgsmessung über 
vermittlungsquoten

mit den hartz-Reformen sollten insbesondere 
Schnittstellenprobleme beseitigt und so genannte 
„verschiebebahnhöfe“ vermieden werden. mit 

blick auf die Praxis der Jugendberufshilfe zeigt 
sich allerdings, dass neue Schnittstellen entstan-
den sind, die gestaltet werden müssen. Wegen 
der komplexität dieser Aufgabe und der Arbeits-
belastung der mitarbeiterInnenschaft in den 
Administrationen und Institutionen der Jugend-
berufshilfe treten konzeptionelle überlegungen 
zu Gender mainstreaming und methodische 
Fragen der genderreflexiven beratung in den 
hintergrund. Die Folge ist, dass Strukturprobleme 
individualisiert werden. Die Strukturdimension der 
Geschlechtergerechtigkeit wird unterschätzt, was 
in aller Regel zu einer überforderung einzelner 
Personen führt und damit zur Zementierung des 
Status Quo. Im Falle der Jugendberufshilfe be-
deutet dies, dass sich der konservative umgang 
mit der Geschlechterfrage fortsetzt. Neben der 
Förderung im Einzelfall sollten die institutionellen 
Rahmenbedingungen in den blick kommen und 
bearbeitet werden.

Der betriebswirtschaftliche Effizienzdruck und 
eine ausschließliche Erfolgsmessung über 
vermittlungsquoten auf der Steuerungsebene 
birgt die Gefahr, dass qualitativ-fachliche Stan-
dards bei der Evaluation der maßnahmen ins 
hintertreffen geraten. Eine ganze Reihe von 
genderspezifischen Aspekten, wie die Förderung 
genderuntypischer berufswahlentscheidungen, 
geschlechtsspezifische binnendifferenzierungen 
innerhalb von maßnahmen oder die Förderung 
von Genderkompetenz bei den Auszubildenden 
kommen erst in den blick, wenn regionale und 
überregionale verfahren eines umfassenden 
Gendercontrolling etabliert werden.

MASSnAhMEnÜBERGREiFEnDE 
EMPFEhLunGEn	

*	 Ausbildung	von	Genderkompetenz	bei	den	
Beratenden	in	der	Jugendberufshilfe	durch	
kontinuierliches	Gendertraining	und	Förde-
rung	eines	Mentalitätswandels	bei	Betrie-
ben	und	Kammern

Gendersensibiliät und Genderreflektion findet 
nur dann systematisch und fortdauernd Eingang 
in die Jugendberufsberufshilfe, wenn die bera-
tenden über Genderkompetenz verfügen, die 
über kontinuierliche Gendertrainings und Wei-
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terbildungen vermittelt werden kann. Auch der 
offensive Einsatz der gesetzlichen Förderinstru-
mente (z. b. baE oder Zuschüsse an betriebe) 
zur Gewinnung von betrieben für Genderprojekte 
wird nur dann umgesetzt, wenn Einsicht in die 
Notwendigkeit geschlechtsspezifischer Förderung 
besteht. 

Die die Integration von Gendersensibilität in die 
Jugendberufshilfe allein reicht nicht aus, ändern 
müssen sich auch bewusstsein und haltung 
der Ausbildungsbetriebe. Ausbildungsbetriebe 
sollten dafür gewonnen werden, jungen Frauen 
und männern ein Praktikum in einem genderunty-
pischen beruf zu ermöglichen. Dies kann offensiv 
durch gesetzliche Förderinstrumente unterstützt 
werden. So lernen nicht nur die Jugendlichen 
ungewohnte berufsfelder kennen, sondern auch 
die betriebe machen neue Erfahrungen. Erfah-
rungsgemäß entwickeln diese erst über konkrete 
Erfahrungen Wertschätzung beispielsweise für 
„mädchenspezifische kompetenzen“ in männer-
typischen branchen bzw. für die Anwesenheit 
von jungen männern in frauentypischen berufs-
feldern.

Eine weitere möglichkeit zur nachhaltigen Öff-
nung des geschlechtssegmentierten Arbeits-
markts bieten modellprojekte wie zum beispiel 
DIANA, das ein kooperationsprojekt des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbandes baden-Württem-
berg, des Diakonischen Werks Württemberg und 
trägern der Jugendberufshilfe ist und aus mitteln 
des ESF gefördert wird. Im Rahmen von DIANA 
werden u.a. in kooperation mit Ausbildungsbe-
trieben modelle entwickelt, um junge Frauen und 
männer in Zukunft stärker in genderuntypischen 
berufen auszubilden. 

 
*	 Einführung	eines	regionalen	und	über-

regionalen prozessorientierten gender-
controlling

Neben der gendersensiblen und genderreflexiven 
Ausgestaltung der maßnahmen der Jugendbe-
rufshilfe bedarf es eines regionalen und überre-
gionalen prozessorientierten Gendercontrolling, 
das heißt die Anwendung von verfahren, mit 
denen überprüft wird, ob die Geschlechterverhält-
nisse angemessen berücksichtigt sind und ob die 

Ziele erreicht wurden. Analytische techniken des 
Gendercontrolling sind beispielsweise regelmä-
ßige Aufstellung geschlechtsspezifischer Statis-
tiken, kosten-Nutzen-Analysen nach Geschlecht 
und Geschlechterrolle, Gender-Expertisen oder 
checklisten. Partizipative und konsultative tech-
niken beziehen die AkteureInnen der Geschlech-
terkultur mit ein. Darunter fallen beispielsweise 
Schulungen, Gendertrainings, Steuerungsgrup-
pen oder befragungen.

MASSnAhMEnSPEziFiSChE	PROBLEM-
StELLunGEn	unD	EMPFEhLunGEn

(a)	Eingliederungsvereinbarung

PROBLEMStELLunGEn

* Doppelzuständigkeiten zwischen SGb II-Ein-
heit (ARGEn, Agenturen für Arbeit und kom-
munen) und Agentur für Arbeit (beispielsweise 
im bereich berufsberatung)

* Schnittstelle zwischen SGb II-Einheit und trä-
ger der maßnahmen

* Schnittstelle zwischen SGb II-Einheit und Ju-
gendamt

Auch wenn die Gesetze den SGb II-Einheiten die 
möglichkeit zur Einbeziehung von genderspe-
zifischen Aspekten in die Eingliederungsverein-
barung bieten und letztendlich auch fordern, so 
zeigt unsere Erhebung in den modellregionen, 
dass dieses Potenzial in der Praxis kaum genutzt 
wird. Eingliederungsvereinbarungen nach SGb 
II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) werden 
überwiegend individuell und ressourcenorientiert 
vorgenommen, der geschlechtsspezifische blick 
ist eher selten zu finden. 

Als weiteres Ergebnis unserer untersuchung in 
den modellregionen ist festzuhalten, dass im be-
reich der Eingliederungsvereinbarungen mit Ju-
gendlichen ein eher unkoordiniertes vorgehen zu 
beobachten ist. Da Gender mainstreaming sich 
als Querschnittsthema verankern muss, ist jede 
nicht bearbeitete Schnittstelle eine hürde für die 
konsequente umsetzung von Gender mainstrea-
ming. So fehlt es teilweise an Absprachen zwi-
schen Agenturen für Arbeit und SGb II-Einheiten, 
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wenn es zu Doppelzuständigkeiten im hilfe- und 
beratungsprozess (beispielsweise im Falle der 
berufsberatung) kommt. Auch ist zwischen den 
SGb II-Einheiten und den beauftragten trägern 
der Jugendberufshilfe bezogen auf den gesamten 
verlauf keine institutionalisierte vorgehensweise 
zu erkennen, wenn es um Rückkoppelungen über 
die positiven und problematischen Entwicklun-
gen des Jugendlichen im Eingliederungsprozess 
geht. Als besondere Schnittstellen sind hier der 
umgang und die Absprachen im Zusammenhang 
mit Sanktionen zu nennen sowie die vermittlung 
in soziale beratung. Es betrifft ebenso Abspra-
chen mit der öffentlichen Jugendhilfe, wenn es 
um kinderbetreuung geht und wenn zeitgleich 
maßnahmen aus dem SGb vIII (kinder- und 
Jugendhilfe) durchgeführt werden. Insgesamt ist 
auch im bereich der Eingliederungsvereinbarung 
ein Gendermonitoring sinnvoll, auf dessen ba-
sis handlungsstrategien für die gendersensible 
Gestaltung der Eingliederungsvereinbarung und 
des Eingliederungsprozesses entwickelt werden 
können.
 

EMPFEhLunGEn

*	 Koordination	und	Kooperation	bei	der	Er-	
und	Bearbeitung	der	Eingliederungsverein-
barungen

Im bereich der Eingliederungsvereinbarung sollte 
zwischen den SGb II-Einheiten, Agenturen für 
Arbeit, Jugendämtern und trägern der Jugendbe-
rufshilfe ein koordiniertes hilfeplan- und Abstim-
mungsverfahren zum Wohle der Jugendlichen 
etabliert werden.

*	 Dokumentation	von	Strukturproblemen	in	
der	Eingliederungsvereinbarung

Genderaspekte sollten in die Eingliederungsver-
einbarungen integriert werden, um die Ressour-
cen und kompetenzen der jungen Frauen und 
männern zu nutzen und fördern. Daneben sollten 
aber auch strukturell verursachte geschlechts-
spezifische Problemlagen dokumentiert werden, 
die im Einzelfall vielleicht gar nicht gelöst werden 
können. 
*	 Kontinuierliche	Rückkoppelung	in	eine	

Projektgruppe

Eine Rückmeldung von Strukturproblemen, die 
in Einzelfällen zu tage treten, in eine oben be-
schriebene cross-linking-Arbeitsgruppe der regi-
onal tätigen Jugendkonferenz böte eine praxis-
nahe Arbeitsgrundlage für die Entwicklung eines 
regionalen handlungskonzepts.

(b)	Berufsberatung

PROBLEMStELLunGEn

* Zementierung der geschlechtsspezifischen 
Segmentierung des Ausbildungs- und  
Arbeitsmarkts

* Doppelzuständigkeit und Schnittstelle  
zwischen SGb II (Grundsicherung) und SGb 
III (Arbeitsförderung)

Junge Frauen und junge männer konzentrieren 
sich nach wie vor bei ihrer berufswahlentschei-
dung auf geschlechtstypische berufe, wodurch 
sich die geschlechtsspezifische verteilung auf 
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt fortsetzt. 
Durch die berufsorientierung und -beratung kann 
das berufswahlspektrum der Jugendlichen – und 
zwar nicht nur bezogen auf das traditionell weib-
liche bzw. männliche – erweitert werden. Sowohl 
bei einem Großteil der befragten Agenturen für 
Arbeit als auch bei nahezu allen interviewten 
trägern der Jugendberufshilfe werden Jugendli-
che nur dann zu einem genderuntypischen beruf 
ermutigt, wenn sie denselben mit einem hohen 
maß an Eigenmotivation und Entschlossenheit 
beim beratenden vortragen. 

Die berufsberatung ist eine Pflichtleistung nach 
SGb III (Arbeitsförderung) und eine Ermes-sens-
leistung nach SGb II (Grundsicherung für Arbeit-
suchende); sie kann sowohl von den Agenturen 
für Arbeit als auch von den ARGEn bzw. optie-
renden kommunen angeboten werden. Diese 
vom Gesetzgeber formulierte Doppelzuständig-
keit führt zu vielfältigen unklarheiten und Abstim-
mungsproblemen, die sich u. a. darin äußern, 
dass Agenturen für Arbeit durchaus unterschiede 
in der beratung von SGb II- und SGb III-Jugend-
lichen machen. Im Falle der SGb II-Jugendlichen 
reicht das Spektrum von unregelmäßig stattfin-
denden beratungsgesprächen bis zum Erklären 
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der Nicht-Zuständigkeit für die beratung durch 
die Agentur für Arbeit. Ferner sind bei der berufs-
beratung durch die Agenturen für Arbeit fachliche 
Differenzen hinsichtlich der voraussetzungen zu 
beobachten, die Jugendliche für eine beratung 
zu erfüllen haben. Die Spannweite reicht hier 
von einer grundsätzlichen Zugänglichkeit für alle 
interessierten Jugendlichen bis zu eng geführten, 
selektiv wirkenden vorgaben wie zum beispiel 
eine bereits organisierte kinderbetreuung bei 
allein Erziehenden. von dieser Selektion sind 
überproportional Frauen betroffen, was unter der 
maßgabe der Geschlechtergerechtigkeit über-
prüft werden sollte. 

Die berufsberatung als ein hoch selektiver Pro-
zess wird damit begründet, dass das Ziel der be-
rufsberatung die vermittlung in Ausbildung, beruf 
oder in eine maßnahme sei, so dass insbesonde-
re stabilisierende maßnahmen im vorfeld der be-
ratung stattzufinden haben. Für die Jugendlichen 
bedeutet dies, dass die Agentur für Arbeit sich 
erst dann als zuständig für die berufsberatung 
sieht, wenn die/der Jugendliche das merkmal 
„Ausbildungsfähig“ erfüllt. Ist dies nicht der Fall, 
so ist die SGb II-Einheit die zuständige Stelle für 
die berufsberatung. 

EMPFEhLunGEn

* Genderuntypische	Berufswahlentscheidun-
gen	als	durchgängiges	thema	der	Berufs-
beratung

Noch immer konzentrieren sich junge Frauen  
und junge männer bei ihrer berufswahl auf ge-
schlechtstypische berufe, wodurch sich die ge-
schlechtsspezifische verteilung auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt fortsetzt. Nur durch eine 
gendersensible berufsorientierung und berufsbe-
ratung kann die Gleichstellung der Geschlechter 
gefördert werden. Neben der berufskundlichen 
Information sollte das thema genderuntypische 
berufswahl bzw. berufe als durchgängiges the-
ma in der berufsorientierung und berufsberatung 
der Agenturen für Arbeit und der träger der Jugend-
berufshilfe aufgenommen werden. Dies setzt jedoch 
Genderkompetenz bei den beraterInnen voraus.

* Koordination	und	Kooperation	zwischen	
Agenturen	für	Arbeit,	SGB	ii-Einheiten	und	
trägern	der	Jugendberufshilfe	im	Bereich	
der	Berufsberatung

Die komplexe und zum teil unübersichtliche 
Rechtslage im bereich der berufsberatung führt 
bei Agenturen, SGb II-Einheiten (ARGEn, Argen-
turen für Arbeit, kommunen) und trägern der Ju-
gendberufshilfe zu vielfältigen unklarheiten und 
Abstimmungsproblemen, die vor allem zu lasten 
der Jugendlichen gehen. Die Institutionalisierung 
eines – wie beispielsweise in der Jugendhilfe 
üblichen – hilfeplanverfahrens könnte Abhilfe 
schaffen.

(c)	Berufsvorbereitende	Bildungsmaßnahmen

PROBLEMStELLunGEn

* Schnittstelle zwischen SGb II-Einheit (ARGEn, 
Agenturen für Arbeit und kommunen) und 
Agentur für Arbeit

* Fehlender Genderaspekt in berufsvorberei-
tenden bildungsmaßnahmen und im Neuen 
Fachkonzept 2004

Aufgrund der angespannten lage auf dem Aus-
bildungsmarkt finden junge menschen, insbe-
sondere wenn sie eine unzureichende schulische 
Qualifikation oder soziale Defizite haben, nur 
schwer einen Ausbildungsplatz. Im Rahmen 
von berufsvorbereitenden bildungsmaßnahmen 
(bvb) sollen Jugendliche befähigt und motiviert 
werden, eine berufsausbildung aufzunehmen. 
Jugendliche aus dem Rechtskreis SGb II können 
an bvb teilnehmen, allerdings kann über ihre 
teilnahme nicht die ARGE bzw. optierende kom-
mune entscheiden, sondern die Jugendlichen 
müssen an die Agentur für Arbeit verwiesen wer-
den. Damit dieser Prozess nicht zu lasten der 
SGb II-Jugendlichen geht, sind enge Absprachen 
und Planungen zwischen den beteiligten Instituti-
onen erforderlich. Da Gender mainstreaming sich 
als Querschnittsthema verankern muss, ist jede 
nicht bearbeitete Schnittstelle eine hürde für die 
umsetzung von Gender mainstreaming. 

unsere untersuchungen zeigten aber auch, dass 
die berücksichtigung und Integration von Gender 
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mainstreaming im bereich bvb noch ungelöste 
Aufgaben sind. Das Neue Fachkonzept von 2004 
bot die chance einer verankerung von Gender 
mainstreaming in die berufsvorbereitung, die 
allerdings nicht genutzt wurde. Dies führte unter 
anderem dazu, dass in den Ausschreibungen 
konsequente operationalisierungen von Gende-
raspekten in alle Ebenen der verdingungsunter-
lagen fehlten. Damit mangelte es an Anreizen zur 
Entwicklung von sowie Profilierungsmöglichkeiten 
mit genderreflexiven maßnahmen. 

Im märz 2006 wurde von der bundesagentur für 
Arbeit ein überarbeitetes Neues Fachkonzept 
veröffentlicht, in dem die genannten kritikpunkte 
weitgehend ausgeschaltet wurden. Gender main-
streaming ist als allgemeiner Grundsatz in das 
konzept aufgenommen. In diesem Zusammen-
hang wird zudem besonders auf den bedarf an 
unterstützung und motivation von jungen Frauen 
und männern zu einer geschlechtsuntypischen 
berufswahl hingewiesen.

EMPFEhLunG

*	 Gemeinsame	Maßnahmenplanung	von	 
SGB	ii-Einheit	und	Agentur	für	Arbeit	unter	
Berücksichtigung	des	Genderaspekts	

Da berufsvorbereitende bildungsmaßnahmen ori-
ginäre SGb III-leistungen sind, entscheiden nicht 
die SGb II-Einheiten über die teilnahme, sondern 
die Agentur für Arbeit. Damit Jugendliche aus 
dem SGb II-Rechtskreis auch an maßnahmen 
der berufsvorbereitung teilnehmen können, soll-
ten zwischen SGb II-Einheit und der Agentur für 
Arbeit enge Absprachen und Planungen erfolgen. 
Ferner sollte der Genderaspekt in bvb integriert 
werden, um die Ressourcen und kompetenzen 
junger Frauen und männer zu nutzen und zu för-
dern.

(d)	Förderung	benachteiligter	Jugendlicher	in	
der Ausbildung
PROBLEMStELLunG

* Geschlechtersegmentierung bei der Inan-
spruchnahme von unterstützungsinstrumenten 
wie zum beispiel mobilitätshilfen, ausbildungs-
begleitende hilfe sowie berufsausbildung in 
außerbetrieblichen Einrichtungen

bei der Förderung benachteiligter Jugendlicher 
bezüglich der Aufnahme einer Ausbildung kon-
zentrierte sich unsere untersuchung auf folgende 
unterstützungsinstrumente: mobilitätshilfen 
(mobi), ausbildungsbegleitende hilfe (abh) und 
berufsausbildung in außerbetrieblichen Ein-
richtungen (baE). bei allen drei Instrumenten 
existiert eine augenfällige Geschlechtersegmen-
tierung bei der Inanspruchnahme. Diese wird 
bisher zwar wahrgenommen, aber nicht unter 
Gendergesichtspunkten hinterfragt. So wird die 
abh überproportional von jungen männern in 
Anspruch genommen, da sie in den betrieblichen 
Ausbildungen dominieren. Es entsteht somit eine 
mittelbare Diskriminierungswirkung auf junge 
Frauen, die in der betrieblichen Ausbildung noch 
immer unterrepräsentiert sind. Der Gesetzgeber 
hat sich verpflichtet, die lebensverhältnisse von 
Frauen und männern differenziert zu berücksich-
tigen. Im Rahmen der abh trifft dies auf junge 
männer zu. betrachtet man beispielsweise die 
typisch weibliche lebenslage „allein erziehend“, 
so zeigt sich eine vernachlässigung typisch weib-
licher Problemlagen, weil das Gesetz keine spe-
zifischen ausbildungsbegleitenden maßnahmen 
für junge Frauen in Erziehungsverantwortung 
vorsieht. 

EMPFEhLunG

*	 Regelmäßiges	Monitoring	geschlechts-
spezifischer	teilnehmerinnenquoten

Die Geschlechtersegmentierung bei der Inan-
spruchnahme der unterstützungsinstrumente 
wird von den involvierten AkteureInnen wahrge-
nommen, jedoch nicht systematisch unter Gender-
gesichtspunkten hinterfragt. um einen effektiven 
beitrag zur Förderung der chancengleichheit 
leisten zu können, ist ein regelmäßiges monito-
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ring geschlechtsspezifischer teilnehmerInnen-
quoten erforderlich. Im Zusammenhang mit Wir-
kungsanalysen können dann bestehende hand-
lungsstrategien überprüft und weiterführende 
Strategien entwickelt werden. 

thEMA:
Ein-Eltern-Familien	in	der	Jugendberufshilfe	

PROBLEMStELLunGEn

* Fehlen einer fallübergreifenden koordination 
und kooperation zur Förderung und Qualitäts-
sicherung von teilzeitangeboten

* Fehlendes Schnittstellenmanagement bei der 
materiellen Existenzsicherung und kinderbe-
treuung im Einzelfall 

* Fehlen von Netzwerken zur Entwicklung von 
zielgruppenspezifischen kommunalen und re-
gionalen Förderkonzepten

* Fehlen von Netzwerken zur förderpolitischen 
koordinierung

Die Armut der allein Erziehenden ist laut Statis-
tik weiblich. Ihr Armutsrisiko ist gemäß Armuts- 
und Reichtumsbericht der bundesregierung 
(2004/05) mit 35,4% das zweithöchste im deut-
schen Ranking. Die ursachen sind vielschichtig. 
Im Zusammenhang mit der Jugendberufshilfe 
muss es alarmierend sein, dass fast jede zweite 
allein Erziehende, die als „erwerbsfähige hilfe-
bedürftige“ Arbeitslosengeld II bezieht, keinen 
berufsabschluss hat. Im Jahre 2005 betraf dies 
bundesweit 205.000 allein Erziehende und ihre 
kinder.��  Schwangerschaften führen oft zu einem 
Ausbildungsabbruch oder verhindern die Aufnah-
me einer Ausbildung. Im System der beruflichen 
Ausbildung und der berufsvorbereitenden maß-
nahmen ist aber die mutter oder der vater mit 
kind praktisch nicht vorgesehen. An der Dring-
lichkeit einer bedarfsgerechten Ausrichtung der 
Jugendberufshilfe, ihrer Administrationen und 
des Ausbildungsmarkts an der lebenslage von 
jungen Ein-Eltern-Familien besteht keine Zweifel 
mehr. 

Problemfeld:	
teilzeitausbildung

mit der Reform des neuen berufsbildungsge-
setzes (2005) wurden unsicherheiten in bezug 
auf die teilzeitausbildung entschärft. Es beste-
hen jedoch sowohl bei den kammern und be-
rufsständischen organisationen als auch in den 
Administrationen des SGb III (Arbeitsförderung) 
und in den administrierenden Einheiten des SGb 
II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) erheb-
liche Informationsdefizite über die Existenz und 
die Gestaltungsmöglichkeiten von Angeboten zur 
teilzeitausbildung. 

Außerdem kann es vorkommen, dass zwischen 
einzelnen kammern, aber auch innerhalb einer 
kammer unterschiedliche handhabungen und 
Regelungen zu teilzeitverträgen existieren. Da es 
keine allgemeinverbindlichen Regelungen gibt, 
hängt die konkrete handhabung einer Eintragung 
der teilzeitausbildung letztlich von einzelnen 
kammermitarbeiterInnen ab. Die in teilzeitaus-
bildungsprojekten tätigen Expertinnen wiesen 
darauf hin, dass erst längere Phasen konkreter 
kooperationen zu einer verbesserung der Zu-
sammenarbeit auch unter den Gesichtspunkten 
des Zeitaufwandes und der beratungsintensität 
im Einzelfall führen.

EMPFEhLunG

*	 Auf-	und	Ausbau	einer	fallübergreifenden	
regionalen	Vernetzung	für	den	Bereich	teil-
zeitausbildung

Im bereich teilzeitausbildung empfiehlt sich eine 
fallübergreifende koordination und kooperation 
zwischen maßnahmenträgern, Agenturen für Ar-
beit, SGb II-Einheiten (hierunter sind je nach Auf-
gabenwahrnehmung zu verstehen: Agenturen für 
Arbeit, ARGEn, kommunen; synonym wird auch 
der begriff SGb II-Administrationen verwendet), 
kammern und berufsständischen organisationen 
zur regionalen Förderung von teilzeitangeboten 
und Entwicklung fachlicher Qualitätsstandards für 
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die Arbeitsmarktintegration von Ein-Eltern-Fami-
lien im Netzwerk aller beteiligten Institutionen.
Problemfeld:		
Fehlende	Bedarfsdeckung	und	unzureichen-
des	Schhnittstellenmanagement	bei	der	ein-
zelfallbezogenen	Organisation	der	Kinderbe-
treuung

Die organisation der kinderbetreuung erweist 
sich auf diversen handlungsebenen als kom-
plexes Schnittstellenthema zwischen beratenden, 
maßnahmenträgern, betrieben, kommunen, 
Agenturen für Arbeit und SGb II-Einheiten. 
Eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) nach SGb II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende) hat bei-
spielsweise die vermittlung von kinderbetreuung 
fachlich und räumlich integriert und kann damit 
die Dauer der beratung zur kinderbetreuung 
im Zusammenhang mit § 16 Abs. 2 Satz 1 SGb 
II (leistungen zur Eingliederung) verkürzen, 
die Qualität der begleitung verbessern und die 
vermittlung einer adäquaten kinderbetreuung 
beschleunigen. Die GesprächspartnerInnen 
problematisierten in verschiedenen Zusammen-
hängen den im tagesbetreuungsausbaugesetz 
(tAG) fehlenden Rechtsanspruch der Eltern 
auf einen betreuungsplatz für unter dreijährige 
kinder. Die Integration allein erziehender mütter 
und väter steht und fällt mit einer ausreichenden 
kinderbetreuung. Sozialräumlich und regional ist 
der Stand des Ausbaues der kindertagesbetreu-
ung, insbesondere für die unter Dreijährigen, auf 
einem sehr unterschiedlichen Niveau. 

EMPFEhLunGEn

*	 Dynamische	Bedarfsplanung
Neben dem Ausbau qualitativ hochwertiger kin-
derbetreuungsangebote für unter Dreijährige mit 
flexiblen Zeitstrukturen sowie kostengerechten 
Angeboten für Notfälle, z.b. der krankheit des 
kindes und Ferienzeiten bedarf es diverser ver-
einbarungen. Zwischen SGb II-Einheiten und 
den trägern von kindertagesstätten müssten 
beispielsweise vereinbarungen über die auch 
kurzfristige Aufnahme einzelner kinder getroffen 
werden. 

*	 Aufbau	eines	fallbezogenen	Schnittstellen-
managements	bei	der	Kinderbetreuung

Zwischen SGb II-Einheiten, den Agenturen für 
Arbeit, kommunen und den trägern von maß-
nahmen gibt es Abstimmungsbedarfe über die 
Zuständigkeiten im vorbereitenden beratungspro-
zess der vermittlung von kinderbetreuung. Die 
Praxis zeigt außerdem, dass bei der organisation 
der ausbildungsbegleitenden kinderbetreuung 
die alleinige vermittlung des jungen menschen 
ohne Rückkoppelung zwischen den beratenden 
über institutionelle Grenzen hinweg häufig unzu-
reichend ist.

Problemfeld:	
unübersichtlichkeit	der	materiellen	Existenz-
sicherung

Der Prozess zur Absicherung des lebensunter-
halts von Auszubildenden mit kindern ist von 
Rechtsunsicherheiten und komplizierten ver-
handlungen zwischen versäult arbeitenden Ad-
ministrationen begleitet. Es sind in der Regel fünf 
verschiedene Administrationen beteiligt (Agentur 
für Arbeit, SGb II-Einheit, Wohngeldstelle, Fami-
lienkasse, Jugendamt), die auf der Rechtsgrund-
lage von sechs verschiedenen Gesetzen ent-
scheiden. Der Ausbildungsbetrieb, der kindsvater 
sowie die Eltern der Auszubildenden sind weitere 
„mitspielerInnen“ im Ringen um die materielle 
Existenzsicherung einer allein erziehenden mut-
ter in berufsausbildung.

EMPFEhLunG

*	 Sicherung	eines	Existenzminimums,	 
koordinierte	Abstimmungsprozesse	und	
zeitnahe	Bewilligung

Der lebensunterhalt der teilnehmerInnen stellt 
sich als ein kompliziertes Puzzle von Einzelleis-
tungen dar. Gerade für Ein-Eltern-Familien wäre 
es von allergrößter bedeutung, die Finanzierung 
so zu gestalten und auszustatten, dass junge 
mütter und väter ihren lebensunterhalt aus einer 
hand erhalten und während der Ausbildung nicht 
wegen des Ausschlusses von SGb XII-leistun-
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gen (Sozialhilfe) oder dem Ausbleiben von elter-
lichen und/oder (kinds-)väterlichen unterhalts-
leistungen unter das Existenzminimum fallen. 
Garantiert werden sollte außerdem eine zeitnahe 
bewilligung aller Geldleistungen (z.b. berufsaus-
bildungsbeihilfe, unterhaltsvorschuss, Wohngeld, 
kindergeld, Sozialgeld).

Problemfeld:	
Fehlen	von	netzwerken	zur	Entwicklung	von	
zielgruppenspezifischen	Förderkonzepten	
und	netzwerken	zur	förderpolitischen	Koordi-
nierung

Die bestehenden Ausbildungsprojekte für allein 
Erziehende in den modellregionen sind auf kom-
plizierte mischfinanzierungen angewiesen. Die 
Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF) steht an prominenter Stelle bei der Förde-
rung von Projekten für allein Erziehende in den 
modellregionen. Damit teilen sie das Schicksal 
aller Projekte für allein Erziehende: trägerbezo-
gene Ausbildungskosten (z.b. lehrkräfte, Stütz-
unterricht, sozialpädagogische begleitung, Prak-
tikums- und Ausbildungsplatzakquise) werden 
über ESF-mittel, manchmal landesmittel, eher 
selten durch die Arbeitsagenturen finanziert. bun-
desweit wird inzwischen von verschiedenen Ini-
tiativen auf die spezifischen herausforderungen 
der beruflichen Integration von jungen allein Er-
ziehenden hingewiesen. 

EMPFEhLunGEn

*	 Aufbau	und	Ausbau	von	netzwerken	zur	
förderpolitischen	Koordinierung	von	Maß-
nahmen	für	Ein-Eltern-Familien

Die koordinierungs- und Entwicklungsaufgaben 
im bereich Ausbildungs- und Arbeitmarktintegra-
tion von allein Erziehenden benötigen sowohl auf 
kommunaler als auch auf regionaler Ebene eine 
institutionelle Anbindung. Die Formulierung eines 
expliziten Arbeitsauftrages muss ausgehandelt 
werden in Absprache zwischen kommunalen 
Entscheidungsträgern, trägern der Jugendbe-
rufshilfe, SGb II-Einheiten (ARGEn, Agenturen 
für Arbeit, kommunen) und der Arbeitsförderung 
(Agenturen) sowie den landesstellen, die Eu-, 
Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsprogramme ad-
ministrieren und betreuen.

*	 Aufbau	von	Arbeitsgruppen	zur	regionalen	
und	kommunalen	Konzeptentwicklung	und	
zur	Koordinierung	von	Maßnahmen	zur	un-
terstützung	von	Ein-Eltern-Familien	in	der	
Jugendberufshilfe

Die meisten Projekte für die Zielgruppe allein 
Erziehende sind über ESF-mittel finanziert. Auf 
lokaler Ebene gehen generell innovative Impulse 
für Genderaspekte von ESF-Projekten und den 
regional agierenden ESF-Arbeitskreisen aus. Es 
wäre zu prüfen, inwieweit die praxiserfahrenen 
ESF-Arbeitskreise in kooperation mit den Agen-
turen für Arbeit, den administrierenden Einheiten 
des SGb II und dem Sozialministerium auch in 
diesem Arbeitsfeld spezifische Aufgaben über-
nehmen und dementsprechend mit spezifischen 
kompetenzen ausgestattet werden können.

RESümEE uND hANDluNGSEmPFEhluNGEN 
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hAnDLunGSEMPFEhLunGEn
iM	ÜBERBLiCK

Allgemeine	politische	handlungsempfehlungen	

thEMA:		Allgemeine	Rechtsgrundlagen	zu	Frauenförderung	und	Gerechtigkeit
	 	 –	Rechtswirksamkeit	und	Rechtsdurchsetzung	
 * konsequente sprachliche überarbeitung der Gesetzestexte 
  * langfristige verankerung der Diskussion um einen genderreflexiven 
  benachteiligtenbegriff in der Fachdebatte 
  * merkposten für eine genderreflexive Erweiterung des benachteiligtenbegriffs 
  * verankerung eines top-Down-verfahrens Gender mainstreaming durch 
  die bundesagentur für Arbeit und die kommunen, so sie träger der 
  Grundsicherung sind 

thEMA:	 Gender	Mainstreaming	–	Lokale	und	regionale	Strukturanalyse	und	
	 	 Strukturentwicklung	in	der	Jugendberufshilfe		
  * Einforderung eines Gendercontrolling für die Jugendberufshilfe  
  * konsequente prozessorientierte Strukturentwicklung  
  * Ausbildung von Genderkompetenz bei den AkteureInnen der Planungs- 
  und Führungsebene 
 
thEMA:		Ein-Eltern-Familie	in	der	Jugendberufshilfe	-	Materielle	Existenzgründung	
 * Sicherung eines Existenzminimums, koordinierte Abstimmungsprozesse 
  und zeitnahe bewilligung 

Empfehlungen	auf	der	Ebene	lokaler/regionaler	Kooperation  

thEMA:		Jugendkonferenzen	–	Regionale	Vernetzung	in	der	Jugendberufshilfe	
 * operationalisierung der genderspezifischen Zielsetzungen in den zentralen 
  Ausschreibungen der bundesagentur für Arbeit  
  * Gender mainstreaming in der Jugendberufshilfe als regionales Gesamtkonzept  
  * Fachliche Re-Integration der Jugendsozialarbeit in die Jugendberufshilfe  
  * verankerung einer Projektgruppe Gender mainstreaming in die Struktur der 
  Jugendkonferenz 
  * „Wächter-Funktion“ der ESF-Arbeitskreise 
 
thEMA:	Ein-Eltern-Familien	in	der	Jugendberufshilfe	
  * Auf- und Ausbau einer fallübergreifenden regionalen vernetzung 
  für den bereich teilzeitausbildung 
  * Dynamische bedarfsplanung bei der kinderbetreuung 
  * Aufbau eines fallbezogenen Schnittstellenmanagements bei der kinderbetreuung 
  * Aufbau und Ausbau von Netzwerken zur förderpolitischen koordinierung von 
  maßnahmen für Ein-Eltern-Familien 
  * Aufbau von Arbeitsgruppen zur regionalen und kommunalen konzeptentwicklung
  und zur koordinierung von maßnahmen zur unterstützung von Ein-Eltern-Familien
  in der Jugendberufshilfe 

RESümEE uND hANDluNGSEmPFEhluNGEN
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hAnDLunGSEMPFEhLunGEn
iM	ÜBERBLiCK

Übergreifende	Empfehlungen	auf	Ebene	der	Maßnahmen	der	Jugendberufshilfe	
 
 * Ausbildung von Genderkompetenz bei den beratenden in der Jugendberufshilfe 
  durch kontinuierliches Gendertraining und Förderung eines mentalitätswandels 
  bei betrieben und kammern 
  * Einführung eines regionalen und überregionalen prozessorientierten Gendercontrolling 
 
Maßnahmespezifische	Empfehlungen		

EinGLiEDERunGSVEREinBARunG	
 * koordination und kooperation bei der Er- und bearbeitung der 
  Eingliederungsvereinbarungen 
  * Dokumentation von Strukturproblemen in der Eingliederungsvereinbarung 
  * kontinuierliche Rückkoppelung in eine Projektgruppe 
 
BERuFSBERAtunG	
  * Genderuntypische berufswahlentscheidungen als durchgängiges 
  thema der berufsberatung 
  * koordination und kooperation zwischen Agenturen für Arbeit, SGb II-Einheiten 
  und trägern der Jugendberufshilfe im bereich der berufsberatung 
 
BERuFSVORBEREitEnDE	MASSnAhMEn 
 * Gemeinsame maßnahmenplanung von SGb II-Einheit und Agentur für Arbeit 
  unter berücksichtigung des Genderaspekts 
 
FöRDERunG	BEnAChtEiLiGtER	JuGEnDLiChER	in	DER	AuSBiLDunG	 
 * Regelmäßiges monitoring geschlechtsspezifischer teilnehmerInnenquoten 

RESümEE uND hANDluNGSEmPFEhluNGEN 
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In diesem Kapitel stellen wir zunächst überblicksartig die historischen und rechtlichen Hintergründe 
des Gender Mainstreaming vor. Anschließend analysieren wir die einschlägigen Gleichstellungs-
paragrafen im SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und SGB III (Arbeitsförderung). Da wir 
davon ausgingen, dass Sprache im Allgemeinen und Sprache in Gesetzestexten im Besonderen nicht 
nur Realitäten abbildet, sondern auch Realitäten schafft, haben wir alle von uns benutzten Gesetzes-
texte einer Prüfung hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Sprachgestaltung unterzogen. Die Ergeb-
nisse zur Frage, ob die Gesetzestexte auf der sprachformalen Ebene Anreize für eine geschlechter-
gerechte, praktische Umsetzung bieten, sind in diesem Kapitel zusammengefasst.

Des Weiteren haben wir in unseren ExpertInnen-Gesprächen gemeinsam mit den Gesprächspart-
nerInnen erarbeitet, ob und wie die Gleichstellungsparagrafen in der Praxis rezipiert werden. Die 
Untersuchung des Interviewmaterials legte es nahe, den jugendhilfespezifischen Zielgruppendiskurs 
an dieser Stelle mit einzubeziehen und Rezeptionsmuster mit den Variablen „Einschätzung Gender 
Mainstreaming“, „geschlechtsspezifisches Zielgruppenverständnis“ und „Einstellung zur genderre-
flexiven Zielgruppendefinition im Gesetz“ zu bilden. Bereits in diesen ersten Untersuchungen zeigte 
sich, was sich wie ein roter Faden durch die Studie zieht und gemeinhin als „Geschlechterblindheit“ 
diagnostiziert wird: Es gibt einen unübersehbaren Trend zur Individualisierung von strukturellen Pro-
blemlagen, die damit als zu bearbeitendes Aufgabenfeld unsichtbar bleiben und sich der konkreten 
Bearbeitung entziehen.

3	GLEiChStELLunG	VOn	MännERn	unD	
FRAuEn	in	DER	JuGEnDBERuFShiLFE	–	
ALLGEMEinE	GESEtzLiChE	RAhMEn-
BEDinGunGEn	

3.1	DAS	GEnDR	MAinStREAMinG
KOnzEPt	–	hiStORiSChER	unD	
REChtLiChER	hintERGRunD

Gender mainstreaming bedeutet, dass bei allen 
gesellschaftlichen vorhaben die unterschiedli-
chen lebenssituationen und Interessen von Frau-
en und männern von vornherein und regelmäßig 
zu berücksichtigen sind, da es keine geschlechts-
neutrale Wirklichkeit gibt. Gender mainstreaming 
macht die Frage nach der Realisierung der Ge-
schlechterdemokratie zu einer Gemeinschafts-
aufgabe von Frauen und männern (Perspektiven-
wechsel). Zentrales Anliegen ist eine gleiche ver-
teilung der Rollen zwischen Frauen und männern 

in allen gesellschaftlichen bereichen. Gender 
mainstreaming darf aber nicht so verstanden 
werden, dass durch diesen Ansatz die klassische 
Frauenförderung und Frauenpolitik aufgehoben 
wird. Dem ist nicht so. um benachteiligung von 
Frauen, wie zum beispiel beim berufseinstieg 
von mädchen in nicht-frauentypische berufe, zu 
beseitigen, bedarf es weiterhin der Frauenförder-
politik. Gender mainstreaming und Frauenförder-
politik sind sich ergänzende maßnahmen: sie 
werden als Doppelstrategie formuliert.��

��  vgl. Ehrhardt/Jansen (2003), S. 8. bundesregierung (hrsg.) (2003c), S. 17ff.
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Auf der dritten Weltfrauenkonferenz der vereinten 
Nationen im Jahr 1985 wird Gender mainstrea-
ming erstmals als politische Strategie vorgestellt. 
Im Jahr 1994 wird auf Ebene des Europarates 
das Gender mainstreaming konzept durch die 
Einsetzung eines lenkungsausschusses für die 
Gleichberechtigung von Frauen und männern 
aufgegriffen, in dessen Zuständigkeitsbereich 
maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung 
fallen und der direkt beim ministerkomitee ange-
siedelt ist. Auf der vierten Weltfrauenkonferenz 
im Jahr 1995 wird der beschluss gefasst, Gender 
mainstreaming als Politikstrategie verpflichtend 
einzuführen. Ein Jahr später verpflichtet sich die 
Europäische union zur Anwendung von Gender 
mainstreaming in allen politischen konzepten und 
maßnahmen der Eu. 1997 empfiehlt das Euro-
päische Parlament als einen weiteren Schritt die 
Schaffung geeigneter koordinierungsstrukturen 
und Erarbeitung von bewertungskriterien sowie 
die überprüfung aller Gesetzesvorlagen nach 
Gender mainstreaming. Die veröffentlichung des 
ersten Fortschrittsberichts der Eu-kommission 
zum Gender mainstreaming erfolgt 1998. mit 
dem Amsterdamer vertrag, der am 1. mai 1999 in 
kraft trat, wird das Prinzip Gender mainstraming 
zum ersten mal rechtlich verbindlich festgeschrie-
ben. Nach Art. 2 und 3 Abs. 3 des EG-vertrages 
sind alle mitgliedstaaten zu einer Gleichstellungs-
politik im Sinne des Gender mainstreaming ver-
pflichtet.�4 

Eine weitere verankerung von Gender mainstrea-
ming auf europäischer Ebene findet im Rahmen 
der Strukturfonds statt. Die Strukturfonds bilden 
das kernstück der europäischen Strukturpolitik. 
In der verordnung Nr. 1260/1999 mit allgemeinen 
bestimmungen über die Strukturfonds (2000 bis 
2006) ist festgelegt, dass die Fonds zur beseiti-
gung der ungleichbehandlung von männern und 
Frauen sowie zur Förderung ihrer Gleichbehand-
lung beitragen sollen. Durch die verknüpfung der 
Strukturfonds mit dem Gender mainstreaming 
wird die Einführung des Gender mainstreaming in 
den mitgliedstaaten nachhaltig gefördert. 

Im deutschen verfassungsrecht ergibt sich aus 
dem Grundgesetz (Art. 3 Abs. 2 GG) eine ver-
pflichtung des Staats für eine aktive und wir-
kungsvolle Gleichstellungspolitik. Daneben findet 
sich die verpflichtung zur umsetzung und be-
achtung von Gleichstellung im Sinne des Gender 
mainstreaming in bundesgesetzen (Gleichstel-
lungsdurchsetzungsgesetz für die bundesverwal-
tung) und im kinder- und Jugendhilfegesetz. mit 
dem Job-AQtIv-Gesetz wird die Gleichstellung 
von Frauen und männern als durchgängiges 
Prinzip in die Arbeitsförderung aufgenommen. 
Ferner ist auf die überwindung des geschlechts-
spezifischen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes 
hinzuwirken, um die chancen beider Geschlech-
ter auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Auch in 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende – dem 
Zweiten Sozialgesetzbuch, ist die Gleichstellung 
von männern und Frauen als durchgängiges 
Prinzip verankert. Seit 1998 ist die Förderung der 
chancengleichheit von männern und Frauen leit-
linie der Geschäftspolitik der bundesagentur für 
Arbeit.15  mit der Novellierung der Gemeinsamen 
Geschäftsordnung der bundesministerien (§ 2 
GGo) wird der Gender mainstreaming Ansatz in 
allen Ressorts der bundesregierung verankert. 
mit blick auf die kinder- und Jugendhilfe erfolgt 
eine verankerung des Gender mainstreaming 
Ansatzes im Rahmen des seit 1. Januar 2001 
geltenden kinder- und Jugendplans (kJP) des 
bundes. Im kJP ist Gender mainstreaming als 
leitprinzip verpflichtend vorgegeben. Alle organi-
sationen bzw. träger der kinder- und Jugendhil-
fe, die vom bmFSFJ im Rahmen des kinder- und 
Jugendplans gefördert werden, müssen im Rah-
men der vorgeschriebenen Sachberichte Stellung 
zur umsetzung von Gender mainstreaming neh-
men.16  

Neben den rechtlichen vorgaben gibt es weitere 
politische voraussetzungen für die Einführung 
von Gender mainstreaming. So erkennt das bun-
deskabinett mit dem kabinettsbeschluss der bun-
desregierung vom 23. Juni 1999 die Gleichstel-
lung von Frauen und männern als durchgängiges 

�4  vgl. Ehrhardt/Jansen (2003), S. 8. bundesregierung (hrsg.) (2003c), S. 17ff.
15  vgl. Slomski (2005), S. 25.

16  vgl. bundesregierung (hrsg.) (2003c), S. 26ff. Ehrhardt/Jansen (2003), S. 9ff.
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Prinzip der bundesregierung an und bestimmt, 
dieses zu fördern. im Mai 2000 wurde unter  
Federführung des bMFsFJ die interministerielle 
arbeitsgruppe (iMa) „Gender Mainstreaming“ der 
bundesregierung durch einen Kabinettsbeschluss 
ins leben gerufen. ihre aufgabe besteht in der 
erprobung der umsetzung der rechtlichen und 
politischen vorgaben in der Praxis. langfristiges 
Ziel ist die erstellung von Kriterienkatalogen und 
checklisten für alle arten des politisch-adminis-
trativen handelns. Jedes bundesressort hat sich 
u.a. verpflichtet, ein Pilotprojekt zu bestimmen, 
mit dem Gender Mainstreaming in der Praxis um-
gesetzt wird. so sollen beispielsweise im bereich 
Jugendpolitik die aus dem Kinder- und Jugendhil-
feplan geförderten träger in abstimmung mit dem 
bMFsFJ praktische instrumente zur umsetzung 
des Gender Mainstreaming in der Kinder- und 
Jugendhilfe entwickeln.17 

des Weiteren wurden in verschiedenen bundes-
ländern (niedersachsen, sachsen-anhalt, rhein-
land-Pfalz, Mecklenburg-vorpommern, hamburg) 
Kabinettsbeschlüsse zur konsequenten umset-
zung von Gender Mainstreaming in landespolitik 
und -verwaltung getroffen. in baden-Württem-
berg ist in der Koalitionsvereinbarung für die 13. 
legislaturperiode (2001) Gender Mainstreaming 
als strategisches Ziel der landesverwaltung 
verankert. es hat sich eine interministerielle Pro-
jektgruppe unter Federführung des Sozialminis-
teriums gebildet, die eine Konzeption zur imple-
mentierung von Gender Mainstreaming vorgelegt 
hat. im März 2003 wurde die broschüre „Gender 
Mainstreaming – chancengleichheit als leitprin-
zip. umsetzung in der landesverwaltung“ vom 
sozialministerium herausgegeben.18 

3.2 GeschlechterGerechtiG-
keit und sprachGestaltunG  
im zweiten und dritten sozial-
Gesetzbuch

seit langem wird der Gebrauch des Maskulinum 
für Personen beiderlei Geschlechts als „männer-
zentrierte sprachverwendung“ kritisiert. Frauen 
würden als Gesprächsteilnehmerinnen, als amts-
inhaberinnen, als leistungsbezieherinnen, usw. 
ignoriert. Mitte der 80er Jahre gab es erste initi-
ativen, – Protagonistinnen waren die Juristinnen 
des deutschen Juristinnenbundes – das thema 
der gleichen behandlung von Frauen und Män-
nern in der verwaltungs- und Gesetzessprache 
voranzutreiben. in der Folge entwickelten Frau-
enbeauftragte broschüren zum fairen sprach-
gebrauch. Mit der von der bundesregierung 
im Jahre 2000 beschlossenen Gemeinsamen 
Geschäftsordnung der bundesregierung (Gob-
reg) und dem im Jahre 2001 in Kraft getretenen 
bundesgleichstellungsgesetz (bgleiG) wurde 
die sprachliche Gleichbehandlung verbindlicher, 
allerdings ohne festgelegtes Zeitfenster für die 

umsetzung, gestaltet. die sprachliche Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen in Gesetzes-
entwürfen und rechtsverordnungen, rechts- und 
verwaltungsvorschriften des bundes sowie im 
dienstlichen schriftverkehr wurde zum regie-
rungsanliegen erklärt.

unser Geschlecht entsteht in alltäglichen inter-
aktionen. in allen interaktionen produzieren und 
reproduzieren wir unsere Geschlechterkultur. 
sprache ist aber nicht nur Kommunikationsmittel, 
sondern auch ausdruck unseres denkens. spra-
che spiegelt realität und schafft realität. Geset-
zestexte normieren und regulieren in ihrer inhalt-
lichen ausgestaltung auf der persönlichen und 
strukturellen ebene die Geschlechterverhältnisse. 
aber auch in ihrer formal-grammatikalischen aus-
gestaltung bleiben diese texte nicht folgenlos. 
das „generische Maskulinum“ in der deutschen 

17  vgl. bundesregierung (hrsg.) (2003c), s. 29 u. 44ff.
18  vgl. bundesregierung (hrsg.) (2003c), s. 44ff.,  sozialministerium baden-Württemberg (2003a).
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Sprache, z. b. der „erwerbsfähige hilfeempfän-
ger“ benennt nicht das biologische Geschlecht, 
sondern meint grundsätzlich männer und Frauen, 
es sei denn, Frauen werden ausdrücklich aus-
geschlossen. Es hieße dann „der männliche er-
werbsfähige hilfeempfänger“. Die Gesetzestexte 
sind also „grammatikalisch korrekt“.

Anders verhält es sich mit dem subjektiven 
Sprachempfinden. 1995 wurde im Auftrag des 
bundesministeriums der Justiz eine untersu-
chung zu subjektivem Sprachempfinden und 
Sprachbewusstsein im umgang mit Gesetzes-
texten durchgeführt. Die ProbandInnen sollten 
drei versionen (da durch generische maskulina 
geprägte original, eine version mit Paarform und 
eine version mit geschlechtsneutralen Formulie-
rungen) von Gesetzestexten unter dem Aspekt 
der Geschlechtergerechtigkeit beurteilen. 88% 
der befragten männer und Frauen fanden Frauen 
ungenügend berücksichtigt, wenn der Gesetzes-
text im „generischen maskulinum“ abgefasst 
war.�9  

Die männliche grammatikalische Form ist sicher 
nicht die ursache für die Diskriminierung von 
Frauen, sie hat jedoch eine verstärkerfunktion. 
Genauso wenig führt die Nutzung von männlich-
weiblichen Paarformeln automatisch zur besei-
tigung der Diskriminierung von Frauen, aber sie 
schwächt die „Geschlechterblindheit“ bzw. Igno-
ranz gegenüber frauenspezifischen Anliegen und 
lebenslagen ab. Wir haben uns deshalb dazu 
entschlossen, die für die Jugendhilfe relevanten 
Gesetzesgrundlagen exemplarisch und eher „am 
Rande gestreift“ auch einer formal-deskriptiven 
Sprachanalyse zu unterziehen. Es handelt sich 
dabei nicht um eine systematische, bis ins Detail 
ausgearbeitete untersuchung, sondern um eine 
Prüfung, die empirisch fassbare trendaussagen 
erlaubt. Ziel dieser Prüfung ist die beantwortung 

der Frage, ob durch die Formulierung der Geset-
zestexte Anreize geschaffen werden, genderrefle-
xive Strategien und gendersensible umsetzun-
gen in der Praxis, die die Gesetze regelt, zu ent-
wickeln.

Wir erarbeiteten zunächst ein Instrument zur 
sprachformalen überprüfung der von uns un-
tersuchten Gesetze (siehe kriterienkatalog im 
Anhang, Instrument 2 Prüfung der geschlechts-
spezifischen Sprachgestaltung in Gesetzen). In 
einem ersten Schritt suchten wir im jeweiligen 
Gesetzestext nach verwendeten Strategien einer 
geschlechtergerechten Sprache: geschlechts-
neutrale hauptwörter (Elternteil, beratende, be-
rechtigte), geschlechtsneutraler Plural�0, Schräg-
striche (.../innen), klammern (...(in)), Anhänge 
(Innen), Passivformulierungen (Das kind wird 
gesetzlich vertreten durch....), Paarformeln (teil-
nehmerinnen und teilnehmer) etc. Wir ordneten 
die Gesetze in zwei muster:

 
1.	Muster:	
Männerzentrierte	Sprachgestaltung:
Im Gesetzestext wird ausschließlich oder vorwie-
gend die männliche Form der Personenbezeich-
nung benutzt. Es gibt dafür keine sachlich-inhalt-
liche Rechtfertigung, da der im Gesetz geregelte 
Sachverhalt sowohl für männer als auch für Frau-
en einschlägig ist.

Ausnahmen in Gesetzestexten mit ausschließ-
licher oder vorwiegender Nutzung der männli-
chen Form bilden biologisch bedingte Differen-
zierungen und daran gebundene leistungen wie 
z. b. „schwangere Frauen“, „werdende mütter“ 
(z. b. § 21 Abs. 2 SGb II, Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, leistungen für mehrbedarfe 
beim lebensunterhalt). Gesetzestexte dieser 
Art ordnen wir ebenfalls der männerzentrierten 

�9  Frank-cyrus/Dietrich (1997), S.55-68. 
�0  Nicht jeder Plural ist geschlechtsneutral. Immer nur dann, wenn eine weibliche Form 

nicht nur über den Artikel gebildet werden kann (der Arbeitslose, die Arbeitslose, die Arbeits-
losen) repräsentiert der Plural männer und Frauen. Wird die weibliche Form außerdem mit 

einem Anhang markiert (der hilfeempfänger, die hilfeempfängerin) bleibt der Plural (die 
hilfeempfänger) im Duktus männerzentriert. Anleitungen zum fairen Sprachgebrauch emp-

fehlen in diesen Fällen deshalb diverse Formen der oben beschriebenen Anhänge.
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Sprachgestaltung und nicht in den geschlechter-
gerechten typus zu, wenn der Paragraf sonst 
ausschließlich oder vorwiegend männlich formu-
liert ist.

2.	Muster:	
Geschlechtergerechte	Sprachgestaltung:
In diesen typus werden Gesetze eingeordnet, die 
der Sache angemessen männliche und weibliche 
Formen benutzen und oben genannte Strategien 
einer geschlechtergerechten Sprachgestaltung 
einsetzen. Diesem muster ordneten wir auch 
diejenigen Gesetzestexte und Paragrafen zu, die 
männlich oder weiblich formuliert sind und einen 
ausschließlich männlichen oder weiblichen be-
darf regeln.

In einem zweiten Schritt nahmen wir mit dem 
kriterium der „Sichtbarkeit der Geschlechterdif-
ferenz“ inhaltliche bewertungen über die Wir-
kungen des Gesetzestextes und ihres Anreizes 
zur Entwicklung von Genderreflexivität und -sen-
sibilität bei der umsetzung der im Gesetz gere-
gelten Sachverhalte vor. unter Sichtbarkeitsas-
pekten lassen sich folgende Wirkungen der for-
malen Sprachstrategien festhalten:

unsichtbarkeit	geschlechtstypischer	 
(weiblicher)	kultureller	Leistungen
Der Gesetzestext ist ausschließlich oder vorwie-
gend männlich bzw. im generischen maskuli-
num formuliert, obwohl er Fragen und themen 
erörtert, die in der gesellschaftlichen Geschlech-
terkultur stereotypisch und empirisch weibliche 
kulturelle leistungen behandeln. 

unsichtbarkeit	geschlechtsspezifischer	 
Betroffenheit
Der Gesetzestext ist ausschließlich oder vorwie-
gend männlich bzw. im generischen maskulinum 
formuliert, obwohl er einen Sachverhalt regelt, 
der typisch ist für weibliche lebenslagen und 
die leistungen mit großer Wahrscheinlichkeit 
empirisch überproportional an Frauen vergeben 
werden. 

Sichtbarkeit	der	Geschlechter	und	Über-
schreitung	geschlechtsspezifischer	Stereo-
typen
Dieses muster ist dem sprachformalen muster 
der geschlechtergerechten Sprachgestaltung 
zugewiesen. In ihrer Wirkung macht das Gesetz 
zunächst beide Geschlechter sichtbar. In die-
sem muster können sich aber auch Irritationen 
geschlechtertypischer Stereotypen finden, die 
normative Anreize zur überschreitung derselben 
bieten. 

Im SGb II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) 
und SGb III (Arbeitsförderung) sind nur ein Drittel 
der von uns überprüften Paragrafen geschlech-
tergerecht formuliert. In diesen Gesetzestexten 
treten Frauen als Adressatinnen des geregelten 
Sachverhalts in Erscheinung und verschwinden 
nicht mehr im „generischen maskulinum“. Aller-
dings ließ sich in nur einem der geschlechterge-
recht formulierten Paragrafen auch ein eindeutig 
normativer Anreiz zur überschreitung geschlech-
tertypischer Stereotypen finden. In § 8a SGb 
III zu vereinbarkeit von Familie und beruf – in 
unserer Geschlechterkultur eine Frauendomäne 
– sind nicht nur geschlechterneutrale Strategien 
gewählt, sondern ausdrücklich „männer und 
Frauen in Familienverantwortung“ genannt, die 
dabei unterstützt werden sollen, Erwerbstätigkeit 
und Familie zu verbinden.

Zwei Drittel der analysierten Paragrafen im SGb 
II und SGb III sind in ihrer Sprachgestaltung 
männerzentriert ausgerichtet. Die Wirkungen des 
„männerzentrierten Sprachduktus“ sind unter-
schiedlich gravierend. Es sollen einige besonders 
augenfällige beispiele genannt werden. Im § 8b 
SGb III (leistungen für berufsrückkehrer) und im 
§ 20 SGb III (berufsrückkehrer) sind leistungen 
für berufsrückkehrerInnen gesichert. Im SGb III 
(Arbeitsförderung) sind die „berufsrückkehrer“ 
(generisches maskulinum) als „männer und Frau-
en“ definiert, die wegen familiärer verpflichtungen 
ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen haben. Der 
„berufsrückkehrer“ soll leistungen zur Rückkehr 
in die Erwerbstätigkeit erhalten. Empirisch be-
trachtet ist „der berufsrückkehrer“ relativ häufig 
eine Frau, die nach der Familienphase den Wie-
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dereinstieg ins Erwerbsleben sucht.��  Die männ-
erzentrierte Sprachgestaltung verdeckt in diesem 
Fall die geschlechtsspezifische betroffenheit, wie 
sie sich aus einer typisch weiblichen lebenspla-
nung ergibt.

Die unsichtbarkeit weiblicher kultureller leistun-
gen fällt immer dann in den blick, wenn – wie an 
verschiedenen Stellen nachweisbar – leistungen 
im Zusammenhang mit der betreuung minder-
jähriger kinder und Pflege von Angehörigen im 
„generischen maskulinum“ beschrieben werden. 
So werden beispielsweise in § 16 Abs. 2 SGb II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende, leistungen 
zur Eingliederung) „dem hilfebedürftigen“ Einglie-
derungsleistungen für „die betreuung minderjäh-
riger oder behinderter kinder oder die häusliche 
Pflege von Angehörigen“ zugesichert. Diese tä-
tigkeiten sind im Rahmen der geschlechtsspezi-
fischen Arbeitsteilung empirisch und normativ den 
Frauen zugewiesen. 

Daneben sind paradoxe mischformen zu finden, 
die männer geschlechtsuntypisch positionieren. 
§ 7 SGb II (Grundsicherung für Arbeitsuchende, 
berechtigte) ist „fast“ durchgängig im geschlech-
terneutralen Plural („die erwerbsfähigen hilfebe-
dürftigen“) gehalten, mit Ausnahme der „Partner 
und Ehegatten“ der bedarfsgemeinschaft. In 
der geschlechterkulturellen bewertung würde 
man dem „Ernährermodell“ entsprechend eher 
Partnerinnen und Ehegattinen erwarten, die in 
Abhängigkeit vom männlichen erwerbsfähigen 
hilfebedürftigen leistungen erhalten. Wären 
den Partnern Partnerinnen und den Ehegatten 
Ehegattinnen zur Seite gestellt, könnte gar eine 
innovative Wirkung erzielt werden, da Geschlech-
terstereotypen der familiären Arbeitsteilung über-
schritten würden.

Die meistgewählte Strategie der geschlechterge-
rechten Sprache ist der Einsatz des geschlech-
tergerechten Plurals (die Jugendlichen, die Aus-
zubildenden, die hilfebedürftigen). Geschlechter-
gerechte Formulierungen über die Pluralbildung 
sind jedoch keine systematische Strategie, denn 
wir konnten kein Gesetz finden, in dem die Paar-
formel eingesetzt wird, wenn die Pluralbildung 
nicht selbstredend geschlechterneutral ist, z. b. 
die hilfeempfängerinnen und die hilfeempfänger.

Ebenso wenig sind in den Gesetzestexten Singu-
larformulierungen mit Paarformeln zu finden (der 
Arbeitslose und die Arbeitslose). Auffallend ist die 
tendenz, privilegierte Statuspositionen fast aus-
schließlich im männlichen Singular zu bezeich-
nen: der leiter einer maßnahme, der Ausbilder 
oder der Arbeitgeber sind prominente beispiele. 
Arbeitgeberinnen, Ausbilderinnen und leiterinnen 
treten nicht in Erscheinung. In der subjektiven 
Wahrnehmung werden also hierarchische ge-
schlechterstereotype Zuschreibungen eher fest-
geschrieben.

Im SGb II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) 
und SGb III (Arbeitsförderung) gibt es wie in 
allen Gesetzen verschiedene „historische Abla-
gerungen“. Werden in den gesetzlichen Grund-
satzformulierungen differenzierte Strategien der 
geschlechtergerechten Sprachgestaltung und 
lebenslagenspezifische Differenzierungen be-
nutzt, erscheint in den nachfolgenden, konkreti-
sierenden Gesetzestexten geschlechtergerechte 
Sprachgestaltung eher als zufälliges merkmal. 
Die tendenz zur „männerzentrierten Sprachge-
staltung“ der Gesetzestexte bietet deshalb für 
die umsetzung von maßnahmen und Gestaltung 
von beratung eher Anreize zum „doing gender as 
usual“. Die damit verbundene Geschlechterblind-
heit zementiert die orientierung am männlichen 
Normalfall, der auch für junge männer – die viel-
falt ihrer lebenslagen zugrunde gelegt – nicht 

��  laut dem bericht zur Entwicklung von chancengleichheit von männern und Frauen am 
Arbeitsmarkt liegt der Frauenanteil an den besonders förderungsbedürftigen Personen-

gruppen mit 60,2% über dem der männer (57,8%). Dazu tragen vor allem die berufsrück-
kehrerInnen bei, die bei den geförderten Frauen einen Anteil von 7,3% ausmachen, wäh-
rend diese Personengruppe mit 0,3% aller mit arbeitsmarktpolitischen maßnahmen geför-
derten männer praktisch keine Rolle spielt (vgl. bundesagentur für Arbeit (2005b), S.21).
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immer zu passgenauen Antworten führt. Die von 
uns untersuchten Gesetzestexte bieten praktisch 
keine Anreize zur Entwicklung von Genderrefle-
xivität, mit der auf eine strukturelle Neuorientie- 

DARStELLunG	DES	AnREiz-wiRKunG-FOLGEn-MEChAniSMuS	
DER	SPRAChGEStALtunG	VOn	GESEtzES	tExtEn:	

GESEtZEStEXt

männerzentrierte 
Sprachgestaltung

unSiChtBARKEit	

 * geschlechterspezifischer 
  betroffenheit
 * geschlechterspezifischer  
  kultureller leistungen

ORiEntiERunG	AM	„Männ-
LiChEn	nORMALFALL“

GEnDERBLinDhEit

 „Doing	Gender	 
as	usual“

ERMöGLiChunG	
VOn	ViELFALt

geschlechtergerechte 
Sprachgestaltung

SiChtBARKEit	DER	 
GESChLEChtER

 * Normative Überschreitung 
  geschlechtserkultureller  
  Stereotypen

GEnDERREFLExiVität

„Doing	Gender	for	 
tomorrow“	

formale 
Analyse

Wirkung

Anreiz

Folgen

rung, auf die Entwicklung geschlechtspezifischer-
vielfalt und gendersensibler binnendifferenzie-
rung von maßnahmen und leistungen hingewirkt 
werden könnte.
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3.3	ÜBERtRAGunG	DER	GLEiCh-
StELLunGSPRARAGRAFEn	in	 
DiE	PRAxiS

3.3.1	DARStELLunG	DER	AnALySE	
DER	GESEtzESGRunDLAGEn

ziele	der	
Arbeitsförderung
§	1	Abs.	1	SGB	iii

Frauenförderung
§	8	SGB	iii

Vereinbarkeit	von	
Familie	und	Beruf

§	8a	SGB	iii

Deskriptive	Bestandsanalyse

zielsetzung

Erreichung eines hohen 
beschäftigungsstands

verbesserung der be-
schäftigungsstruktur

Einsatz der leistungen 
entsprechend den Zielen 
der Sozial-, Wirtschaft- 
und Finanzpolitik der 
bundesregierung

•

•

•

verbesserung der 
beruflichen Situa-
tion von Frauen 

beseitigung von frauen-
spezifischen Nachteilen

überwindung des ge-
schlechtsspezifischen 
Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkts

Frauenförderung ent-
sprechend dem Anteil 
an den Arbeitslosen

Frauenförderung ent-
sprechend ihrer re-
lativen betroffenheit 
durch Arbeitslosigkeit

•

•

•

•

•

berücksichtigung der le-
bensumstände von men-
schen mit Pflege- und 
Erziehungsaufgaben 
bei der  „inhaltlichen, 
zeitlichen, organisato-
rischen Ausgestaltung“ 
der leistungen der ak-
tiven Arbeitsförderung

•

AdressatInnen

Administrationen 
der Arbeitsförde-
rung nach SGb III

maßnahmenträger der 
Jugendberufshilfe

•

•

Frauen mit leistungs-
ansprüchen der aktiven 
Arbeitsförderung

Administrationen und 
maßnahmenträger

•

•

Administrationen 
der Arbeitsförde-
rung nach SGb III

maßnahmenträger der 
Jugendberufshilfe

•

•

Formale	Beschreibung	
der	gesetzlichen	
rahmenbedingungen

Gesetz
Soll-bestimmung•

Geschlechtsspezifische	
Sprachgestaltung

Geschlechtergerechte Sprachgestaltung
Es werden in den Gesetzen „männer und Frauen“ ausdrücklich benannt. § 8 SGb III ist 
nur auf Frauen bezogen. Die Wahl der Sprachgestaltung ist sachbezogen und durch 
den Inhalt gerechtfertigt.
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ziele	der	
Arbeitsförderung
§	1	Abs.	1	SGB	iii

Frauenförderung
§	8	SGB	iii

Vereinbarkeit	von	
Familie	und	Beruf

§	8a	SGB	iii

Relevanzprüfung	der	
handlungsbereiche

Die Gesetze sind den Allgemeinen vorschriften und Grundsätzen der Arbeitsförderung 
zugeordnet. Als allgemeine beschreibung der Zielsetzung von Arbeitsförderung sind die 
Gesetze für alle Ebenen relevant:

umsetzungsebene der gesetzlichen Grundlagen
Entscheidungsebene über die Zuweisung von Projektmitteln an durchführende träger
Ebene der Einzelfallentscheidung

Ebene der maßnahmenträger – Durchführung der maßnahme vor ort

•
•
•

•

identifikation	der	
institutionellen 
wirkungsfelder

Als allgemeine beschreibung der Zielsetzungen betreffen sie
Ziel- und konzeptentwicklung
Planung und Durchführung einer maßnahme 
Zielgruppen
Personalfragen

•
•
•
•

Qualitative	Überprüfung	von	Genderaspekten

Überprüfung und 
Einschätzung	von	
ausdrücklich	formulierten	
Gleichstellungszielen

Es sind ausdrück-
lich Gleichstellungs-
ziele formuliert

• Das Gesetz ist aus-
drücklich auf Frauen-
förderung beschränkt 
und entspricht der 
Doppelstrategie des 
Gender mainstreaming, 
mit der Frauenförderung 
und auch Geschlech-
terverhältnisse bear-
beitet werden sollen.

• Das Gesetz trägt zur 
überwindung von tra-
ditionellen Geschlech-
terrollen bei, da es im 
typisch weiblichen be-
reich der vereinbarkeit 
von Familie und beruf 
ausdrücklich „männer 
und Frauen“ erwähnt.

•

Überprüfung und 
Einschätzung	der	
geschlechtsspezifischen	
zielgruppengenauigkeit

Im Gesetz sind ausdrück-
lich männer und Frauen 
genannt. Als Sollbestim-
mung sind damit alle 
AkteureInnen zu einer 
genderbewussten umset-
zung der Jugendberufshilfe 
verpflichtet.

Im Gesetz sind strukturelle 
und individuelle Aspekte 
der benachteiligung von 
Frauen am Arbeitsmarkt 
und im Erwerbsleben Ziel-
gruppen genau benannt.

Der hinweis auf männer 
und Frauen setzt wichtige 
Impulse und verpflich-
tet dazu, junge männer 
auch als potenzielle oder 
faktische väter in den 
blick zu nehmen und die 
spezifischen belastungen 
von jungen Frauen mit 
betreuungs- und Erzie-
hungsaufgaben durch eine 
vereinbarkeitsfreundliche 
Ausgestaltung der maß-
nahmen der Arbeitsförde-
rung zu entlasten.
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ziele	der	
Arbeitsförderung
§	1	Abs.	1	SGB	iii

Frauenförderung
§	8	SGB	iii

Vereinbarkeit	von	
Familie	und	Beruf

§	8a	SGB	iii

Überprüfung der optionalen 
Verfolgung	von	Gleichstel-
lungszielen

Die verfolgung von Gleich-
stellungsprinzipien ist 
durchgängig zu berücksich-
tigen.

Individuelle Frauenförde-
rung und Strukturmaß-
nahmen sind durchgängig 
bei allen leistungen der 
aktiven Frauenförderung zu 
berücksichtigen.

bei diesem Paragrafen 
handelt es sich im Grunde 
genommen um eine ope-
rationalisierung des allge-
meinen Gleichstellungs-
prinzips im kernbereich der 
geschlechtsspezifischen 
Arbeitsteilung zwischen 
männern und Frauen, der 
sich zu lasten der benach-
teiligung von Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt auswirkt.

Überprüfung  
gendersensitiver	 
indikatoren

Geschlechtsspezifische	Erwerbsbeteiligung: In den alten bundesländern sind immer 
noch mehr männer erwerbstätig als Frauen. Die unterschiede sind jedoch deutlich ge-
ringer geworden. Zählt man zu den Erwerbstätigen noch die Gruppe der Erwerbslosen 
so ergibt sich die Gruppe der Erwerbspersonen. Die Gruppe der männlichen Erwerbs-
personen im Alter zwischen 15 bis 65 Jahren hat sich seit 1991 von 82,2% auf 80,4% im 
Jahr 2003 leicht verringert. Der trend zu Doppelorientierung von Frauen hat sich in die-
sem Zeitraum weiter verstärkt, so dass ihre Erwerbsbeteiligung weiter gestiegen ist. In 
der Gruppe der Frauen ist deshalb der Anteil an Erwerbspersonen von 58,4% auf 64,5% 
gestiegen. (Quelle: Statistisches bundesamt: mikrozensus, Stand 2004)

Geschlechtsspezifische	Arbeitslosenquote: Die Arbeitslosenquote der männer ist 
zwischen 1992 bis 2002 um 4,2% (7,1%, 11,3%) gestiegen. In der Gruppe der Frauen 
blieb im gleichen Zeitraum die Arbeitslosenquote bei 10% (10,2%, 10,3%) fast konstant. 
In diesen Zahlen ist die insgesamt geringere Erwerbsquote der Frauen und die Rolle 
der Frauen als „stille Reserve“ nicht berücksichtigt. Aber es lässt sich ablesen, dass 
der Strukturwandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft eine bestimmte 
soziale Gruppe junger männer zu „doppelten verlierern“ macht. Die Rollenirritation ihres 
meist traditionell orientierten männlichkeitsverständnisses geht einher mit sozialer De-
klassierung, verursacht durch die Reduzierung von Arbeitsplätzen im bereich un- und 
angelernter Industriearbeit. (Quelle: bundesagentur für Arbeit 2005)

Geschlechtsspezifische	Vermittlungsquote	in	Ausbildung: Analysiert man den Aus-
bildungsmarkt, relativiert sich allerdings die hypothese von den männlichen verlierern. 
Auf dem Ausbildungsmarkt ist nach wie vor die Schere zwischen Angebot und Nach-
frage geöffnet. laut dem bildungsbericht 2004 für das Ausbildungsjahr 2003 ging die 
verknappung des Ausbildungsplatzangebots zu lasten der Frauen, obwohl insgesamt 
die bewerberinnen um einen Ausbildungsplatz deutlich bessere Schulabschlüsse als 
die bewerber vorlegen können. Rechnerisch betrafen 86% des Ausbildungsrückgangs 
weibliche Arbeitsplatzsuchende. Die Zahl der Ausbildungsanfängerinnen ging besonders 
stark in frauentypischen Ausbildungsberufen mit einem männeranteil bis 20% zurück.
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ziele	der	
Arbeitsförderung
§	1	Abs.	1	SGB	iii

Frauenförderung
§	8	SGB	iii

Vereinbarkeit	von	
Familie	und	Beruf

§	8a	SGB	iii

Überprüfung 
gendersensitiver	 
indikatoren 
(Fortsetzung)

Diesen trend bestätigten unsere InformantInnen in den modellregionen, die die ver-
mittlung in frauentypische außerbetriebliche Ausbildungsgänge wegen der aktuellen 
schlechten vermittlungschancen in das Arbeitsmarktsmarktsegment mit frauentypischen 
berufen (verkauf, büro) eher zu vermeiden suchen. 

Aber auch in berufsgruppen mit gemischtem Geschlechterverhältnis (männeranteil 40 
bis 60%) bzw. einem überwiegenden männeranteil von 60 bis 80% starteten deutlich 
weniger junge Frauen eine Ausbildung. In den frauentypischen berufen scheint ein 
verdrängungseffekt zu Gunsten der jungen männer stattzufinden. In den berufen 
mit einem männeranteil bis zu 60 % mündeten im Jahr 2003 5.070 weniger Frauen 
ein, während die Zahl der jungen männer um 395 zunahm. (Quelle: bundesagentur 
für Arbeit (2005): Entwicklung der chancengleichheit von Frauen und männern am 
Arbeitsmarkt, Nürnberg, S.10)

Rechtswirksamkeit

Die verantwortung für die umsetzung der Gleichstellungsgebote tragen die Akteur-
eInnen auf allen Ebenen. trägervertreterInnen, Gleichstellungsbeauftrage aber auch 
leistungsbezieherInnen könnten sich darauf berufen, wenn eine verletzung des 
Gleichstellungsprinzips nachgewiesen werden kann.

Aufgaben	und	ziele	der	
Grundsicherung	für	
Arbeitsuchende

§	1	Abs.	1,	S.	3	und	4	SGB	ii

Grundausrichtung	der	
Erziehung,	Gleichberechtigung	

von	Mädchen	und	Jungen
§	9	Abs.	3	SGB	Viii

Deskriptive	Bestandsanalyse

zielsetzung

Stärkung der Eigenverantwor-
tung von erwerbsfähigen hilf-
ebedürftigen und Personen in 
der bedarfsgemeinschaft

unterstützung zur Aufnahme und 
beibehaltung von Erwerbstätigkeit

Sicherung des lebensunter-
halts, soweit er nicht anderwei-
tig bestritten werden kann.

verfolgung der Gleichstel-
lung von männern und Frauen 
als durchgängiges Prinzip

Abbau von geschlechtsspezi-
fischer benachteiligung durch 
leistungen der Grundsicherung 

•

•

•

•

•

bei der Ausgestaltung der leistungen 
und Erfüllung der Aufgaben gilt:
• berücksichtigung unterschiedlicher 

lebenslagen von Jungen und 
mädchen

• Abbau von geschlechtsspezifischer 
benachteiligung

• Förderung der Gleichberechtigung 
von mädchen und Jungen
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Aufgaben	und	ziele	der	
Grundsicherung	für	
Arbeitsuchende

§	1	Abs.	1,	S.	3	und	4	SGB	ii

Grundausrichtung	der	
Erziehung,	Gleichberechtigung	

von	Mädchen	und	Jungen
§	9	Abs.	3	SGB	Viii

zielsetzung

berücksichtigung unterschiedlicher 
familienspezifischer lebensver-
hältnisse von Personen mit Erzie-
hungs- und betreuungsaufgaben

•

AdressatInnen

Administrationen der Arbeits-
förderung nach SGb III

maßnahmenträger der Ju-
gendberufshilfe

•

•

träger der öffentlichen Jugendhilfe

maßnahmenträger der Jugendhilfe

mitarbeiterInnen in den maßnahmen 

•

•

•

Formale	Beschreibung	der	
gesetzlichen	Rahmenbedingungen

Gesetz
Soll-bestimmung•

Geschlechtsspezifische	
Sprachgestaltung

männerzentrierte Sprachgestaltung
In den Gesetzestexten wird sowohl der geschlechtsneutrale Plural verwendet 
als auch der männliche Singular. Außerdem wird auch die Formulierung 
„männer und Frauen“ bzw. „Jungen und mädchen“ verwendet.

Relevanzprüfung	der	
handlungsbereiche

Die Gesetze haben Relevanz auf allen Ebenen:
• umsetzungsebene der gesetzlichen Grundlagen
• Entscheidungsebene über die Zuweisung von Projektmitteln an 

durchführende träger
• Ebene der Einzelfallentscheidung
• Ebene der maßnahmenträger

identifikation	der	institutionellen	
wirkungsfelder

Als beschreibung der Aufgaben und Zielsetzungen im SGb II bzw. der 
Grundausrichtung der Erziehung nach SGb vIII betreffen die Gesetze 
unmittelbar:
• Ziel- und konzeptentwicklung
• Planung und Durchführung einer maßnahme 
• Zielgruppen
• Personalfragen

Qualitative	Überprüfung	von	Genderaspekten

Überprüfung	und	Einschätzung	
von	ausdrücklich	formulierten	
Gleichstellungszielen

Gleichstellungsziele sind in drei 
Aspekten formuliert:
• Gleichstellung als Prinzip (Struktur)
• bearbeitung geschlechtsspezi-

fischer Nachteile im Einzelfall 
(Person)

• berücksichtigung 
familienspezifischer 
lebensverhältnisse bei den 
leistungen der Grundsicherung 
(lebenslage)

Die bestimmungen zur Grund-
ausrichtung sind direkt mit der 
Gleichstellung von mädchen und 
Jungen gekoppelt. Es sind die 
unterschiedlichen lebenslagen 
von Jungen und mädchen, 
die geschlechtspezifischen 
benachteiligungen und die 
Gleichberechtigung zwischen Jungen 
und mädchen aufgeführt.
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Aufgaben	und	ziele	der	
Grundsicherung	für	
Arbeitsuchende

§	1	Abs.	1,	S.	3	und	4	SGB	ii

Grundausrichtung	der	
Erziehung,	Gleichberechtigung	

von	Mädchen	und	Jungen
§	9	Abs.	3	SGB	Viii

Überprüfung	und	Einschätzung	
der	geschlechtsspezifischen	
zielgruppengenauigkeit

Die geschlechtsspezifischen 
(inhaltlichen) Aussagen beziehen sich 
auf beide Geschlechter, allerdings 
wird dies durch die grammatikalische 
Sprachgestaltung nicht durchgängig 
gefördert, da der Gesetzestext 
vorwiegend männlich formuliert ist. 

Das Gesetz ist sehr viel allgemeiner 
gehalten als die Formulierungen im 
SGb III. Frauenförderung lässt sich 
nur indirekt zuweisen, wenn man 
sich auf das Ziel der „bearbeitung 
geschlechtsspezifischer Nachteile“ 
bezieht. Die Formulierungen im 
Gesetz lassen aber grundsätzl-
ich frauen-, männer- und gender-
spezifische Auslegungen zu.

Die geschlechtsspezifischen 
(inhaltlichen) Aussagen beziehen 
sich auf beide Geschlechter. Durch 
die ausdrückliche benennung von 
Jungen und mädchen im Gesetzestext 
werden alle involvierten AkteureInnen 
zur genderbewussten umsetzung der 
Jugendhilfe verpflichtet.

Überprüfung der 
optionalen	Verfolgung	von	
Gleichstellungszielen

Die Formulierungen verpflichten zur Integration von Gleichstellungszielen auf 
der persönlichen, lebenslagenspezifischen und der strukturellen Ebene

Rechtswirksamkeit

Die verantwortung für die umsetzung der Gleichstellungsgebote tragen die 
AkteureInnen auf allen Ebenen. tägervertreterInnen, Gleichstellungsbeauftragte 
aber auch leistungsbezieherInnen könnten sich darauf berufen, wenn eine 
verletzung des Gleichstellungsprinzips nachgewiesen werden kann.

Fazit	„Analyse	der	Allgemeinen	Gesetzes-
grundlagen	im	SGB	ii,	iii	und	Viii“

Die Gleichstellung von männern und Frauen ist 
nach dem SGb II (Grundsicherung für Arbeit-
suchende) und SGb III (Arbeitsförderung) als 
durchgängiges Prinzip festgeschrieben. In bei-
den Gesetzbüchern ist festgelegt, dass mit den 
leistungen der Grundsicherung und der Arbeits-
förderung geschlechtsspezifischen benachteili-
gungen entgegengewirkt werden soll. Die hinwei-
se zur berücksichtigung der familienspezifischen 
lebensverhältnisse wirken mittelbar in Richtung 
Geschlechtergerechtigkeit, da „Familienfreund-

lichkeit“ unter gegebenen geschlechterkulturellen 
verhältnissen letztlich „Frauenfreundlichkeit“ be-
deutet. 

Das SGb III (Arbeitsförderung) erweist sich in 
seinen allgemeinen Formulierungen als inno-
vativ. Die berücksichtigung von „vereinbarkeit 
von Familie und beruf“ ist nicht im § 8 SGb III 
(Frauenförderung) festgeschrieben, sondern in 
einem eigenständigen Paragrafen (§ 8a SGb 
III), der sich an Frauen und männer gleicher-
maßen richtet. besonders hervorzuheben ist 
außerdem, dass im SGb III Strukturaspekte der 
Geschlechterdiskriminierung behandelt und zum 
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handlungsfeld der AkteureInnen der Arbeitsför-
derung erklärt werden. mit den leistungen der 
aktiven Arbeitsförderung soll ausdrücklich auf die 
überwindung des geschlechtsspezifischen Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkts hingewirkt werden 
(§ 8 Abs. 1 SGb III, Frauenförderung). Es ist in 
§ 8 Abs. 2 SGb III außerdem festgeschrieben, 
dass Frauen „entsprechend ihrem Anteil an den 
Arbeitslosen und ihrer relativen betroffenheit 
durch Arbeitslosigkeit“ beim Einsatz arbeitsmarkt-
politischer Instrumente berücksichtigt werden 
müssen.

Damit sind im Gesetz Grundlagen für die Fest-
legung von geschlechtsspezifischen Ziel-Förder-

quoten geschaffen worden, die regelmäßig 
überprüft, im Rahmen von Planungs- und Zielver-
einbarungsprozessen durch alle Instanzen (bun-
desagentur für Arbeit, Regionaldirektionen, Agen-
turen für Arbeit) bearbeitet und „nachgesteuert“ 
werden können.��  An der Schnittstelle zum SGb 
vIII (kinder- und Jugendhilfegesetz) kann bezug 
genommen werden auf § 9 SGb vIII (Grundaus-
richtung der Erziehung, Gleichberechtigung von 
Jungen und mädchen). Die unterschiedlichen 
lebenslagen von Jungen und mädchen sind zu 
berücksichtigen und bei der Ausgestaltung und 
Erfüllung der Aufgaben ist die Gleichberechtigung 
zwischen den Geschlechtern durchgängig zu för-
dern.

3.3.2	„DOinG	GEnDER“	–	GLEiCh-
StELLunGSPARAGRAFEn	in	DER	
PRAxiS

Gender mainstreaming ist ein Strategiekonzept, 
das letztlich nur als top-Down-Prozedere umge-
setzt werden kann. Die verantwortung für den 
Prozess liegt bei der Spitze der organisation. 
Dort werden die vorgaben entwickelt, die alle 
Ebenen der organisation in die lage versetzen 
sollen, Gender mainstreaming in Programme und 
maßnahmen zu übersetzen. Die allgemeinen ge-
setzlichen Grundlagen der Sozialgesetzbücher II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende), III (Arbeits-
förderung) und vIII (kinder- und Jugendhilfe) bie-
ten weit reichende verpflichtende vorgaben zur 
Integration von Gender mainstreaming als Quer-
schnittsaufgabe in allen bereichen der jeweiligen 
organisationen.

Wir haben in unseren Interviews eruiert, in wel-
cher Form und wie weitgehend die allgemeinen 
gesetzlichen Grundlagen rezipiert werden und 
wie bzw. ob Gender mainstreaming Prozesse 
umgesetzt werden. Dabei stießen wir, wie zu 
erwarten war, auf sehr unterschiedliche Niveaus 
der Etablierung von Gender mainstreaming 
sowohl bei den Administrationen wie bei den 

trägern der Jugendberufshilfe. Wir konnten drei 
typische Formen des umgangs mit Genderthe-
men und Frauenförderung herauskristallisieren, 
die im direkten Zusammenhang stehen mit der 
faktischen Rechtswirksamkeit der allgemeinen 
gesetzlichen Grundlagen. 

Offensiver	umgang
Ein offensiver umgang mit Genderaspekten und 
themen der Frauenförderung war eher bei maß-
nahmenträgern anzutreffen. Diese Institutionen 
hatten in der vergangenheit Frauenförderpläne 
für interne organisationsprozesse sowie für die 
Entwicklung von maßnahmen entwickelt und 
arbeiten derzeit an der konsequenten Erweite-
rung um die Genderperspektive. Als konkrete 
Felder der organisationsentwicklung wurden 
beispielsweise genannt: Steuerung einer ge-
schlechtergerechten Personalentwicklung und 
Einstellungspolitik, kontinuierliche Weiterbildung 
der mitarbeitenden zu Gender mainstreaming, 
Selbstevaluation durch teilnahme an Gender 
Audit verfahren, Planung einer geschlechtsspezi-

��  Siehe bundesagentur für Arbeit (2005b).
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fischen Auswertung und Dokumentation der Da-
ten. Der Arbeitsschwerpunkt bei der umsetzung 
von geschlechterreflexiven maßnahmen liegt im 
bereich der Frauenförderung. Alle präsentierten 
maßnahmen in diesem bereich waren Projekte, 
die im Rahmen des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) finanziert wurden. Die umsetzung von 
Gender mainstreaming in allen maßnahmen steht 
als perspektivisches Arbeitsprogramm auf der 
tagesordnung. 

Defensiver	umgang
Ein defensiver umgang mit Gender mainstrea-
ming ist sowohl bei trägern der Jugendberufs-
hilfe als auch bei den Administrationen des SGb 
II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und SGb 
III (Arbeitsförderung) zu finden. Administrationen 
begründen ihre Zurückhaltung mit den aktuellen 
Reorganisationsprozessen und der arbeitszeitin-
tensiven Einarbeitung in die neuen gesetzlichen 
Grundlagen und deren umsetzung. Gender main-
streaming wird nicht abgelehnt, würde jedoch 
als zusätzliche, komplexe Aufgabe den Rahmen 
des machbaren sprengen. träger der Jugendbe-
rufshilfe sehen wegen der aktuellen Neustruktu-
rierung der gesamten Angebotsstruktur der Ju-
gendberufshilfe und dem daraus resultierenden 
Druck keine möglichkeit, sich neuen Aufgaben 
zuzuwenden. Darüber hinaus gebe es in den 
zentralen Ausschreibungsverfahren bisher keine 
möglichkeit, sich mit genderspezifischen maß-
nahmen zu profilieren.

In der tendenz werden Genderfragen als Frau-
enfragen definiert. In Institutionen mit Gleichstel-
lungs- oder Frauenbeauftragten wird das thema 
Geschlechtergerechtigkeit in diesen Arbeitsbe-
reich delegiert. Dies gilt sowohl für die Ebene 
der konzeptionsentwicklung als auch für die 
Ebene der Einzelfallberatung. Diese Positionen 
sind aber in aller Regel weder durch ihre hierar-
chische Positionierung noch durch ihre kompe-
tenzbereiche so ausgestattet, dass sie auch bei 
der organisationsentwicklung einbezogen wären. 
Es fehlen also etablierte Strukturen und formale 
Zuständigkeiten sowie eine aktive unterstützung 

durch Führungskräfte, um eine nachhaltige ver-
ankerung von Gender mainstreaming als Quer-
schnittsaufgabe sichern zu können. Der Aufbau 
von Strukturen wird wegen der aktuellen Arbeits-
belastungen nicht anvisiert. 

Die AkteureInnen verwiesen aber nicht nur auf in-
terne, etablierte Strukturen der Frauenförderung, 
sondern auch auf die lokalen ESF-Arbeitskreise, 
die als bewährte Netzwerkstruktur das thema 
Frauenförderung und chancengerechtigkeit von 
männern und Frauen seit ihrem bestehen konse-
quent bearbeiten und wichtige Impulse setzen.

Distanzierter	umgang
Ein distanzierter Zugang zu Gender mainstrea-
ming ist dadurch charakterisiert, dass die Ein-
zelfallarbeit in den mittelpunkt des Interesses 
gestellt wird. Die Durchführung eines systema-
tischen Gender mainstreaming Prozesses als 
top-Down-verfahren erübrige sich, wenn im Ein-
zelfall differenziert gearbeitet werde. hemmende 
oder diskriminierende Wirkungen des sozialen 
merkmals Geschlecht würden im Einzelfall er-
fasst und entsprechend bearbeitet. Die Praxis 
zeige aber auch, dass in Einzelfällen andere 
Probleme vorrangig behandelt werden müssten, 
um die Integration in Ausbildung oder Arbeit zu 
unterstützen. Es wurden genannt: Suchtprob-
leme, Schulden oder negative Auswirkungen des 
migrationshintergrunds wie schlechte Sprach-
kenntnisse. Jugendliche hätten bereits festste-
hende, in der Regel traditionelle berufswünsche, 
was beratende aus beratungsethischen Grün-
den akzeptieren müssten. Genderuntypische 
berufswahlentscheidungen seien außerdem 
gerade bei jungen Frauen problematisch. Spä-
testens beim übergang ins Arbeitsleben erweise 
sich die genderuntypische berufswahl als Sack-
gasse, da entweder zu wenige betriebe bereit 
seien, junge Frauen einzustellen oder aber der 
Arbeitsalltag in männerdominierten berufsfeldern 
sich als zu strapaziös erweise. Die Folge seien 
nicht selten umschulungen mit neuen kosten für 
die Agenturen.
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3.3.3	„DOinG	GEnDER“	–	
KOntROVERSEn	ÜBER	EinEn	
GEnDERREFLExiVEn	BEnACh-
tEiLiGtEn-BEGRiFF	iM	GESEtz 

Wir haben die fachliche kontroverse zum ge-
schlechterreflexiven benachteiligenbegriff im 
Gesetz mit den ExpertInnen in den modellregio-
nen erörtert. Nach der Analyse der Interviews 
ergab sich ein enger Zusammenhang zwischen 
der befürwortung eines genderreflexiven benach-
teiligtenbegriffs im Gesetz, der Ausprägung von 
genderreflexiver Arbeit sowie dem Stand der 
Gender mainstreaming Prozesse bei den maß-
nahmenträgern und Administrationen. Wir geben 
deshalb an dieser Stelle einen überblick über die 
Fachdiskussion zur Zielgruppendefinition in den 
Sozialgesetzbüchern.

zielgruppendefinitionen	in	den	Sozialgesetz-
büchern	SGB	ii,	SGB	iii,	SGB	Viii
Im SGb III (Arbeitsförderung) sind förderungsbe-
dürftige Auszubildende wie folgt definiert (§ 242 
SGb III, Förderungsbedürftige Auszubildende):
• lernbeeinträchtigte Auszubildende
• sozial benachteiligte Jugendliche. 

Im SGb II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) 
sind bei leistungen zur Eingliederung in Arbeit  
zu berücksichtigen (§ 3 SGb II, leistungsgrund-
sätze):
• die individuelle lebenssituation
• die familiäre Situation. 

Im SGb vIII (kinder- und Jugendhilfe) sollen die 
Jugendlichen Förderung erhalten im Falle (§1 
SGb vIII, Recht auf Erziehung, Elternverantwor-
tung, Jugendhilfe und § 13 SGb vIII, Jugend-
sozialarbeit):
• sozialer benachteiligung 
• individueller beeinträchtigungen.

In den für die Jugendberufshilfe einschlägigen 
Gesetzbüchern werden die Jugendlichen über 
„soziale benachteiligung“, „individuelle beein-
trächtigung“ und problematische familiäre Si-
tuation definiert. Eine genderreflexive Fassung 
einer Zielgruppendefinition würde geschlechts-
spezifische benachteiligungen und den Zusam-
menhang zwischen einem geschlechtsspezifisch 

segmentierten Arbeitsmarkt und den persönlichen 
Zukunftschancen aufnehmen. In der Fachdiskus-
sion wird kontrovers diskutiert, ob strukturell be-
gründete Formen der benachteiligung in die Ziel-
gruppendefinition mit aufgenommen werden soll-
ten. Einerseits werden stigmatisierende und dis-
kriminierende Wirkungen auf mädchen als „die“ 
Problemgruppe befürchtet. Andererseits steht das 
Problem im Raum, dass ohne strukturell begrün-
dete benachteiligungen in der Zielgruppendefiniti-
on geschlechtspezifische Fördermaßnahmen im-
mer von der geschlechterbewussten Ausrichtung 
der träger und ihrer mitarbeiterInnen abhängen.

Eine Erweiterung der Zielgruppendefinition um 
strukturelle Genderaspekte wird von Seiten der 
befragten Administrationen – trotz der gesetz-
lichen verpflichtung zu Strukturmaßnahmen 
– durchgängig abgelehnt oder kritisch kommen-
tiert:
• Es wird eine zusätzliche, bürokratische mehr-

belastung befürchtet.
• Strukturmaßnahmen und Steuerungsinstru-

mente würden die persönlichen belange der 
Jugendlichen verdrängen.

•  Es bestünden versorgungs-, beratungs- bzw. 
vermittlungsaufträge für Personen und nicht für 
Strukturentwicklungen.

• Eine Geschlechterquotierung für die maßnah-
men würde die träger zusätzlich unter Druck 
setzen.

bei den trägern von maßnahmen ergibt sich ein 
differenziertes bild: träger, die sich dem Gender 
mainstreaming noch nicht zugewandt haben, äu-
ßern sich – trotz der gesetzlichen verpflichtung 
zu Strukturmaßnahmen – skeptisch. Ihre Argu-
mente ähneln denen der „kritischen“ Administra-
tionen:
• Es wird eine zusätzliche, bürokratische mehr-

belastung befürchtet.
• Strukturmaßnahmen und Steuerungsinstru-

mente würden die persönlichen belange und 
Interessen der Jugendlichen verdrängen.
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• Es bestünden versorgungs- und beratungs-
aufträge für Personen und nicht für Struktur-
entwicklungen. Dies greife umso mehr, seit 
träger in den zentralisierten vergabeverfah-
ren keinerlei mitspracherechte oder Interventi-
onsmöglichkeiten mehr hätten.

• Eine Geschlechterquotierung für die maß-
nahmen würde die unter den veränderten 
umständen bereits komplizierte belegung der 
maßnahmen zusätzlich erschweren.

• Es werden seitens der Einkaufszentren der 
Agentur für Arbeit gar keine maßnahmen die-
sen Zuschnitts angefragt, deshalb könnten sie 
auch nicht durchgeführt werden.

träger, die im begriff sind, Gender mainstrea-
ming verfahren zu etablieren, befürworten eine 
Integration von Gendergesichtspunkten in die 

Offensives	Muster

Einschätzung
Gender mainstreaming

Geschlechtsspezifisches Zielgruppen-
verständnis

Einstellung zur genderreflexiven Ziel-
gruppendefinition im Gesetz

Gender mainstreaming Prozesse
werden etabliert.

Erweiterung der bestehenden Frauen-
förderung um Genderaspekte

zielgruppenfokussierung:
junge	Frauen	und	Männer

Erweiterung der gesetzlichen Ziel-
gruppendefinition um Strukturaspekte 
wäre sinnvoll.

Defensives	Muster

Einschätzung
Gender mainstreaming

Geschlechtsspezifisches Zielgruppen-
verständnis

Einstellung zur genderreflexiven Ziel-
gruppendefinition im Gesetz

Im Arbeitsalltag werden geschlechts-
spezifische strukturelle und individuelle 
Problemlagen erkannt und reflektiert. 
Sie lassen sich aber wegen der aktu-
ellen Sachzwänge nicht systematisch 
bearbeiten.

verweis auf individuelle Personen-
förderung, ggf. Delegation an be-
auftragte für chancengleichheit oder 
Frauenbeauftragte

zielgruppenfokussierung:
Frauen	=	allein	Erziehende

variable Antworten

Zielgruppendefinition unter zwei vorausset-
zungen:
• Die Integration von Strukturaspekten müsste 

sinnvoll gekoppelt werden mit den persönli-
chen orientierungen der Jugendlichen.

• In der umsetzung sollte es sich in jedem Fall 
um ein Anreizsystem bei der Erfüllung von 
Zielvorgaben und konzeptionellen bemü-
hungen und nicht um ein Sanktionssystem bei 
Nicht-Erfüllung von Quoten handeln.

betrachtet man die Einschätzung zu Gender 
mainstreaming und zur Integration struktureller 
Geschlechteraspekte in die gesetzliche Zielgrup-
pendefinition sowie das jeweilige Zielgruppenver-
ständnis der von uns befragten Institutionen als 
zusammenhängenden, sinnhaften komplex, so 
lassen sich folgende muster bilden.
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Gender mainstreaming und Frauenförderung sind 
also nicht nur, wie zu erwarten war, auf einem 
sehr unterschiedlichen Niveau entwickelt, son-
dern werden auch in sehr unterschiedlichen fach-
lichen begründungszusammenhängen reflektiert. 
Die ausgeprägten Differenzen zwischen verschie-
denen organisationen können nicht auf die ge-
setzlichen Ermessensspielräume zurückgeführt 
werden. Die allgemeinen gesetzlichen Grundla-
gen zur Gleichstellung ganz besonders im SGb 
III (Arbeitsförderung) stecken den Rahmen ein-
deutig ab: sowohl auf der individuellen Ebene als 
auch auf der strukturellen Ebene muss auf die 
verbesserung der Gleichstellung von Frauen und 
männer hingewirkt werden.

Die vorherrschenden muster der praktischen um-
setzung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
sind defensiver oder skeptischer Art. Die meisten 
der von uns interviewten ExpertInnen bei den 
maßnahmenträgern teilten mit den ExpertInnen 
der Agenturen für Arbeit und SGb II-Einheiten 
(hierunter sind je nach Aufgabenwahrnehmung 
zu verstehen: Agenturen für Arbeit, ARGEn, kom-
munen) die Auffassung, dass ein Wandel der 
Geschlechterverhältnisse zunächst „von unten“ 
durch die betroffenen jungen Frauen und männer 
ausgehen müsse.

Die Strukturdimension der Geschlechterge-
rechtigkeit und die Prägekraft sozialpolitischer 
Institutionen sowie der geschlechterkulturellen 
Sozialisierung werden tendenziell unterschätzt. 
Die überwindung eines geschlechtspezifisch 
segmentierten Ausbildungs- und Arbeitsmarkts 
mit seinen diskriminierenden Auswirkungen – als 
gesetzlich festgeschriebene Aufgabe definiert 

– wird in der Praxis bearbeitet durch die Integra-
tion in Präambeln, die Delegation dieser Aufgabe 
an GleichstellungsanwältInnen, so vorhanden, 
und die Delegation auf die Einzelfallebene (siehe 
Darstellung auf Seite 51).

Dieser von uns beobachtete Delegationsmecha-
nismus hebelt die Innovationskraft der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen aus. Genderfragen 
wurden nur dort auf verschiedene handlungs-
ebenen der Jugendberufshilfe heruntergebrochen 
und in ihren individuellen sowie strukturellen 
Facetten bearbeitet, wo verantwortliche und mit-
arbeitende sich für einen Gender mainstreaming 
Prozess entschieden haben. In diesen Situatio-
nen fallen berechtigte Problematisierungen 
eines genderreflexiven benachteiligtenbegriffs 
nicht mehr ins Gewicht. Stigmatisierungen und 
Diskriminierungen von Frauen als Problemgrup-
pe lösen sich auf, weil auch jungenspezifische 
themen behandelt werden. Der enge Personen-
bezug wird nicht aufgegeben, so dass auch kon-
servative, persönliche orientierungen von für be-
ratende in ihrer beziehung zu den Jugendlichen 
bleiben.

Gender mainstreaming ist das Strategiekonzept 
für die umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. 
Dieses konzept unterscheidet sich grundsätzlich 
von den konzepten der traditionellen Gleich-
stellungspolitik, weil es den blick auf Individuen 
erweitert und „... die Aufmerksamkeit von der 
Geschlechtszugehörigkeit auf die Schaffung von 
differenzierten (institutionalisierten) Rahmenbe-
dingungen und politischen verfahren, d. h. auf die 
strukturelle Ebene, auf die veränderung der kon-
texte und Strukturen, unter denen männer und 

Distanziertes	Muster

Einschätzung
Gender mainstreaming

Geschlechtsspezifisches Zielgruppen-
verständnis

Einstellung zur genderreflexiven Ziel-
gruppendefinition im Gesetz

Personenzentrierung ersetzt Gender 
mainstreaming, da Geschlechterfragen 
im Einzelfall bearbeitet werden, wenn 
sie in der konkreten Fallsituation eine 
Rolle spielen.

verweis auf Frauenförderung und De-
legation an Frauenbeauftragte, soweit 
vorhanden.

zielgruppenfokussierung:
											junge	Frauen	

Erweiterung der Zielgruppendefinition 
wird abgelehnt. 



GlEIchStElluNG voN mäNNERN uND FRAuEN IN DER JuGENDbERuFShIlFE 051// GlEIchStElluNG voN mäNNERN uND FRAuEN IN DER JuGENDbERuFShIlFE

DARStELLunG	DES	MEChAniSMuS 
	„GEnDER	in	DER	BLACKBOx:	

Akteureinnen	der	umsetzung	von	Gleichstellungsparagrafen
Junge männer und Frauen im leistungsbezug

mitarbeiterInnen in den Institutionen der Jugendberufshilfe

Black	Box

Struktur-,	Organisations-,	
Personal-	und	Konzeptentwicklung

Allgemeine	gesetzliche	Rahmenbedingungen	zur	umsetzung	
von	Geschlechtergerechtigkeit

Frauen leben ...“��  verschiebt. bezogen auf die 
Jugendberufshilfe würde es bedeuten, neben der 
genderreflexiven und gendersensiblen individu-
ellen Förderung Strukturanalysen vorzunehmen 
und darauf aufbauend Strukturmaßnahmen zu 
entwickeln. Die Agenturen für Arbeit und verwal-
tungen der leistungen des SGb II sind in ihrer 
Rolle als lokale Administration der leistungen der 
Grundsicherung und Arbeitsförderung die gesetz-
lich autorisierten „Schlüsselinstanzen“, um diesen 
Prozess anzustoßen und zu steuern. 

In der von uns vorgefundenen Praxis kommen 
die Anstöße zu innovativen Ansätzen aber eher 
aus Parallelstrukturen, die mit mitteln des Eu-
ropäischen Sozialfonds gefördert werden. Sie 
spielen damit eine wichtige Rolle bei der konzep-

��  meyer (2001), S. 31.

tionellen und praktischen Erprobung und um-
setzung von genderreflexiven Ansätzen in der 
Jugendberufshilfe. Darüber hinaus übernehmen 
sie aber auch eine „Wächterfunktion“ und sorgen 
dafür, dass die bearbeitung des themas Ge-
schlechtergerechtigkeit in der Jugendberufshilfe 
wegen der tatsächlich großen Sachzwänge, ver-
ursacht durch die Reorganisations- und Restruk-
turierungsaufgaben nach hartz Iv, nicht gänzlich 
zum Erliegen kommt. In dieser „Wächter-Funk-
tion“ werden die ESF-Projekte von fast allen  
lokalen AkteureInnen auch wahrgenommen, die 
in den Gesprächen häufig darauf verwiesen, dass 
im ESF-bereich wichtige Arbeitsansätze erprobt 
und umgesetzt werden, die aus verschiedenen 
Gründen über Regelfinanzierungen derzeit gar 
nicht zu realisieren wären. 

Integration in Präambeln
Delegation	der umsetzung an Frauenbeauftragte/beauftragte  

für chancengleichheit
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Fazit	„Gleichstellung	von	Männern	und	Frau-
en in der Jugendberufshilfe – Allgemeine ge-
setzliche	Rahmenbedingungen“

Das Ziel, Geschlechterverhältnisse gerechter 
zu gestalten und geschlechtsbezogene Diskri-
minierungen zu beenden, ist in den allgemeinen 
bestimmungen der von uns untersuchten Ge-
setzesbüchern vielschichtig verankert: Zweites 
Sozialgesetzbuch (SGb II, Grundsicherung für 
Arbeitsuchende), Drittes Sozialgesetzbuch (SGb 
III, Arbeitsförderung) und Achtes Sozialgesetz-
buch (SGb vIII, kinder- und Jugendhilfe). In 
den allgemeinen Gesetzesformulierungen sind 
individuelle geschlechtergerechte Förderung, 
Frauenförderung und Strukturmaßnahmen zur 
überwindung eines geschlechtsspezifischen 
Arbeits- und Ausbildungsmarkts repräsentiert. 
unsere untersuchungen zur Rezeption der allge-
meinen Rechtsgrundlagen in der Praxis der Ju-
gendberufshilfe zeigten, dass in vielen Fällen die 
Strukturdimension von Geschlechtergerechtigkeit 
nicht ausreichend berücksichtigt wird. Auch der 
genderunspezifische Zuschnitt des benachteili-
gtenbegriffs in den Gesetzesbüchern unterstützt 
im Sinne einer nicht beabsichtigten Nebenwir-
kung, die tendenz zur Geschlechterblindheit im 
umgang mit den Strukturfragen.

Institutionen der Jugendberufshilfe und Adminis-
trationen des SGb II und SGb III, die bislang kein 
Gender mainstreaming etablierten, bearbeiten 
die Genderfrage auf der Einzelfallebene, aber 
immer nur dann, wenn sie in der konkreten Fall-
situation offensichtlich eine Rolle spielt. bezogen 
auf die allgemeinen Rechtsgrundlagen gilt also, 
dass Gleichstellungsdefizite und gendergerechte 
teilhabechancen nicht auf fehlendes allgemeines 
Recht, sondern auf mangelnde Rechtsdurchset-
zung und Steuerung zurückzuführen sind.

Es ist jedoch ein Widerspruch zu erkennen zwi-
schen den allgemeinen Formulierungen, der 
Sprachgestaltung der Gesetzestexte und der 
Existenz von Durchführungsbestimmungen, die 
im Gleichstellungsbereich weitgehend fehlen. Es 
bleibt letztlich den mit der umsetzung befassten 
Institutionen überlassen, wie sie die allgemei-
nen Rechtsbestimmungen umsetzen. Im SGb II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende) und SGb III 

(Arbeitsförderung) gibt es wie in allen Gesetzen 
verschiedene „historische Ablagerungen“. Im 
SGb II und SGb III ist nur ein Drittel der von uns 
überprüften Gesetzestexte geschlechtergerecht 
formuliert. Die restlichen zwei Drittel sind in ihrer 
Sprachgestaltung „männerzentriert“ ausgerichtet, 
das bedeutet, im Gesetzestext wird ausschließ-
lich oder vorwiegend die männliche Form der 
Personenbezeichnung benutzt. hierfür gibt es 
keine sachlich-inhaltliche Rechtfertigung, da der 
im Gesetz geregelte Sachverhalt sowohl für män-
ner als auch für Frauen einschlägig ist. Werden in 
den gesetzlichen Grundsatzformulierungen diffe-
renzierte Strategien der geschlechtergerechten 
Sprachgestaltung benutzt und lebenslagenspe-
zifische Differenzierungen vorgenommen, er-
scheint in den nachfolgenden, konkretisierenden 
Gesetzestexten geschlechtergerechte Sprachge-
staltung eher als zufälliges merkmal. 

EMPFEhLunGEn

*	 Konsequente	sprachliche	Überarbeitung	
der	Gesetzestexte

Die tendenz zur „männerzentrierten Sprachge-
staltung“ der Gesetzestexte bietet für die um-
setzung von maßnahmen und für die Gestaltung 
von beratung eher Anreize zum „doing gender as 
usual“. Die damit verbundene Geschlechterblind-
heit zementiert die orientierung am männlichen 
Normalfall, der auch für junge männer – die viel-
falt ihrer lebenslagen zugrunde gelegt – nicht 
immer zu passgenauen Antworten führt. Damit 
Gesetzestexte Anreize zur Entwicklung von 
Genderreflexivität bieten, ist eine konsequente 
überarbeitung der Sprache erforderlich.

*	 Langfristige	Verankerung	der	Diskussion	
um	einen	genderreflexiven	Benachteiligten-
begriff	in	der	Fachdebatte	

Die Diskussion um den genderreflexiven benach-
teiligtenbegriff im Gesetz bildet einen kristalli-
sationspunkt für die verknüpfung von individua-
lisierten maßnahmen mit unerlässlichen Struk-
turreformen. Sie sollte deshalb im Fachdiskurs 
um eine geschlechtergerechte Ausgestaltung der 
Jugendberufshilfe längerfristig auf der tagesord-
nung verankert sein. 
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*	 Merkposten	für	eine	genderreflexive	Erwei-
terung	des	Benachteiligtenbegriffs

Im Falle einer konkreten Erweiterung der Ziel-
gruppendefinition um Geschlechterdimensionen 
sind drei Aspekte wichtig: Es bedarf erstens 
gründlicher überlegungen, wie Strukturmaßnah-
men mit den persönlichen orientierungen der  
Jugendlichen so gekoppelt werden können, dass 
es nicht zu einer Diskriminierung von jungen 
menschen mit konservativen orientierungen 
kommt. Es darf zweitens nicht zur Stigmatisie-
rung einer Geschlechtergruppe als „Problem-
gruppe“ führen. Drittens sollte es sich im Falle 
einer Einführung eines genderreflexiven benach-
teiligtenbegriffs und seiner konkreten umsetzung 
und Steuerung um ein Anreizsystem bei der Er-
füllung von Zielvorgaben und konzeptionellen be-
mühungen handeln, und nicht um ein Sanktions-
system bei Nicht-Erfüllung von Quoten.

*	 Verankerung	eines	top-Down-Verfahrens	
Gender	Mainstreaming	durch	die	Bundes-
agentur	für	Arbeit	und	die	Kommunen,	so	
sie	träger	der	Grundsicherung	sind

Gender mainstreaming im Rechtsbereich zielt 
nicht nur darauf ab, rechtliche Grundlagen zu op-
timieren, wenn Gleichstellungsorientierung nicht 
ausreichend berücksichtigt ist, sondern will auch 
Rechtsentwicklung in den Institutionen und bei 
den menschen zu fördern, die Recht anwenden. 
Entsprechend der hierarchisch-zentralisierten  
organisation der Arbeitsförderung ist die bundes-

agentur für Arbeit mit ihren regionalen und loka-
len Agenturen für Arbeit in federführender verant-
wortung für die operationalisierung der allgemei-
nen Rechtsgrundlagen bis in die maßnahmen der 
Jugendberufshilfe hinein. Die bundesagentur für 
Arbeit müsste gemeinsam mit den trägern der 
Grundsicherung Strukturen und formale Zustän-
digkeiten für eine nachhaltige verankerung von 
Gender mainstreaming als Querschnittsaufgabe 
etablieren.

*	 „wächter-Funktion“	der	ESF-Arbeitskreise
Strukturentwicklung ohne regionale bezüge und 
Einbindung bleibt ein kraftloses unterfangen. Es 
ist deshalb sinnvoll, einer bundesweit agierenden 
Administration wie der bundesagentur für Arbeit 
regional agierende Netzwerke für die Struktur-
entwicklung einer genderreflexiven Jugendberufs-
hilfe zur Seite zu stellen. Auf lokaler Ebene gehen 
innovative Impulse für Genderaspekte von ESF-
Projekten und den regional agierenden ESF-
Arbeitskreisen aus. Es wäre zu prüfen, inwieweit 
in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Sozial-
ministerium, den kommunen, den Administrati-
onen der Grundsicherung (hierunter sind je nach 
Aufgabenwahrnehmung zu verstehen: Agenturen 
für Arbeit, ARGEn, kommunen; synonym wird 
auch der begriff SGb II-Einheiten verwendet) so-
wie den trägerverbänden der Jugendberufshilfe 
den ESF-Arbeitskreisen eine „Wächterfunktion“ 
im hinblick auf genderreflexive regionale Struktu-
rentwicklung zukommen kann.
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4 LokaLe kooperations- und 
Vernetzungsprozesse in der
JugendberufshiLfe

Die im Gesetz geforderten „Jugendkonferenzen“ müssen auf schwierigem Gelände etabliert werden. 
 Das zentrale Vergabeverfahren für Eingliederungs- und Vermittlungsmaßnahmen sorgt für eine De-
regulierung lokaler Netzwerke. Die leistungsrechtliche Vorrangigkeit des SGB II (Grundsicherung 
für Arbeitsuchende) führt zu einer Desintegration der Jugendsozialarbeit aus dem Arbeitsfeld der 
Jugendberufshilfe. Die in den zentralen Ausschreibungsverfahren festgelegten Standards fokussieren 
eher Quantitäten (z. B. gute Vermittlungsquoten eines Trägers) als Qualitäten (wie z. B. die regionale 
Einbettung eines Trägers). Wir werden in diesem Kapitel sowohl die jeweiligen gesetzlichen Grundla-
gen für Vernetzung, für die Schnittstellen SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und SGB VIII 
(Kinder- und Jugendhilfe) sowie für die Beauftragung Dritter mit Vermittlungs- und Eingliederungs-
maßnahmen im Hinblick auf ihre genderspezifischen Auswirkungen beleuchten, als auch ihre Auswir-
kungen auf die Praxis erörtern, wie wir sie in unseren ExpertInnen-Gesprächen und in den Literatur-
recherchen erheben konnten.

4.1 dereguLierung –  
Vernetzung bei zeitgLeicher 
zentraLisierung?

4.1.1 ÖrtLiche zusammenarbeit 
nach § 18 sgb ii 

darsteLLung und anaLyse der 
gesetzLichen rahmenbedingungen 

Örtliche zusammenarbeit – § 18 sgb ii

deskriptive bestandsanalyse

zielsetzung

beratung und sicherung der gleichmäßigen und gemeinsamen durchführung von Maßnahmen

Verhinderung von Leistungsmissbrauch

integration der sgb ii-Leistungen in das regionale arbeitsmarktmonitoring der agenturen  
für arbeit

berücksichtigung der besonderheiten der beteiligten träger des regionalen arbeitsmarkts, 
der regionalen Wirtschaftsstruktur bei der ausgestaltung der arbeitsgemeinschaften 

•

•

•

•
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örtliche	zusammenarbeit	–	§	18	SGB	ii

AdressatInnen

beteiligte des örtlichen Arbeitsmarkts (Gemeinde, kreise, bezirke)

träger der freien Wohlfahrtspflege 

vertreterInnen der ArbeitgeberInnen und -nehmerInnen

kammern

berufsständische organisationen

örtliche träger der Sozialhilfe

•

•

•

•

•

•

Konditionen

Im kompendium „Aktive Arbeitsmarktpolitik nach dem SGb II“ wird empfohlen, dass im Zeitraum 
September/oktober 2004 die Abstimmungsgespräche mit den kommunen mit dem Ziel der be-
standaufnahme und überprüfung sowie Entwicklung von maßnahmen stattfinden soll. Im vierten 
Quartal 2004 sollte ebenfalls die Jugendkonferenz stattfinden.

Formale	Beschrei-
bung	der	gesetz-
lichen	Rahmen-
bedingungen

Gesetz

Pflichtleistung•

Geschlechts-
spezifische	Sprach-
gestaltung

männerzentrierte Sprachgestaltung
In den Gesetzestexten wird sowohl der geschlechtsneutrale Plural verwendet als auch die aus-
schließlich männliche Form. hierfür gibt es keine sachliche und inhaltliche begründung.

Relevanzprüfung	
der	handlungs-
bereiche

Da es um beratung und Sicherung der gleichmäßigen Durchführung von maßnahmen als auch 
monitoring geht, sind alle vier Ebenen mit den jeweiligen AkteureInnen tangiert:

umsetzungsebene der gesetzlichen Grundlagen 
Entscheidungsebene über die Zuweisung von Projektmitteln an durchführende träger
Ebene der Einzelfallentscheidungen
Ebene der maßnahmenträger – Durchführung der maßnahmen vor ort

Die im Gesetz anvisierte verhinderung von leistungsmissbrauch verweist ferner auf die 

Ebene der Einzelfallentscheidungen

•
•
•
•

•

identifikation	der	
institutionellen 
wirkungsfelder

Das Gesetz fordert eine kooperative und vernetzte regionale Strukturplanung und ein gemein- 
sames monitoring, was sich direkt auf 

die inhaltliche Ziel- und konzeptentwicklung der regionalen versorgung sowie Gestaltung 
einzelner maßnahmen auswirkt.

•

Qualitative	Überprüfung	von	Genderaspekten

Überprüfung und  
Einschätzung	 
von	ausdrücklich	
formulierten	Gleich-
stellungszielen

Es sind keine Gleichstellungsziele formuliert. Es gilt, dass im SGb II (§ 1 Aufgabe und Ziel der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende) die Gleichstellung von männern und Frauen als durchgän-
giges Prinzip in der Grundsicherung für Arbeitslose verankert ist.
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örtliche	zusammenarbeit	–	§	18	SGB	ii

Überprüfung und 
Einschätzung	
der	geschlechts-
spezifischen	
zielgruppen-
genauigkeit

Die inhaltlichen (geschlechtsspezifischen) Aussagen des Gesetzestexts beziehen sich auf beide 
Geschlechter, allerdings wird dies durch die grammatikalische Sprachgestaltung nicht gefördert, 
da der Gesetzestext vorwiegend männlich formuliert ist. Es liegt somit in der verantwortung der 
AkteureInnen vor ort und der Agenturen für Arbeit, genderspezifische themen bei der örtlichen 
Zusammenarbeit aufzugreifen und zu bearbeiten.

Überprüfung 
der optionalen 
Verfolgung	 
von	Gleich-
stellungszielen

Die verankerung der Gleichstellung von männern und Frauen als durchgängiges Prinzip  
im SGb II verpflichtet dazu, bei allen maßnahmen die unterschiede zwischen den Geschlechtern 
zu berücksichtigen.

Rechtswirksamkeit

Prinzipiell sind alle AkteureInnen dazu angehalten, die in der allgemeinen Zielformulierung fest-
gelegten Gleichstellungsziele zu verfolgen. Das geltende Gleichstellungsrecht in den Sozialge-
setzbüchern muss bei den AkteureInnen bekannt sein und als relevantes thema für die umset-
zung und Strukturplanung der Örtlichen Zusammenarbeit anerkannt und integriert werden.

4.1.2	„JuGEnDKOnFEREnzEn“	iM	
StRuDEL	DES	StRuKtuRwAnDELS

Zielvereinbarungsprozesse vereinbart. „Die Agen-
turen für Arbeit planen in eigener verantwortung 
und unter berücksichtigung der lokalen und regi-
onalen Arbeitsmarktbedingungen, durch welchen 
maßnahmen-mix und in welcher Dimensionierung 
die Integrationserfolge verbessert und die kosten 
der Integration optimiert werden können.“25 eine 
Integration anderer regionaler AkteureInnen in 
diese Planungs- und Zielvereinbarungsprozesse 
ist nicht vorgesehen. mit dem Job-AQtIv-Gesetz 
wurden die beauftragten für Frauenbelange bei 
der bundesanstalt für Arbeit in beauftragte für 
chancengleichheit am Arbeitsmarkt umbenannt 
und ihr Aufgabenfeld dementsprechend erweitert. 
In unseren Gesprächen war jedoch das Selbst-
verständnis der Gleichstellungsbeauftragten nach 
wie vor das einer Frauenbeauftragten, sowohl in 
der Fremd- als auch in der Selbstdefinition.

�4  bundesagentur für Arbeit (2005b).
25  bundesagentur für Arbeit (2005b), S. 28.

Die Struktur der Jugendberufshilfe ist das Ab-
bild der Geschlechterkultur, in die sie eingebet-
tet ist. ohne eine systematische Einbeziehung 
von Gender- und Frauenthemen im Sinne einer 
Querschnittsaufgabe der regionalen Struktur- 
und maßnahmenplanung, ist damit zu rechnen, 
dass strukturell verursachte benachteiligungen 
von Frauen eher zementiert und geschlechtspe-
zifische Förderbedarfe bei jungen männern und 
Frauen nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Der bericht „Entwicklung der chancengleichheit 
von Frauen und männern am Arbeitsmarkt“ der 
bundesagentur für Arbeit�4  sieht vor, chancen-
gleichheit in der neuen Steuerungslogik der bun-
desagentur zu verankern. Zwischen den Agen-
turen, Regionaldirektionen und der Zentrale der 
bundesagentur für Arbeit werden Planungs- und 
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In unserer ExpertInnen-befragung wurde deut-
lich, dass die lokale vernetzung und koordinie-
rung noch in den „kinderschuhen“ steckt und 
es als Reaktion auf die Neustrukturierung nach 
hartz Iv unterschiedliche Grundhaltungen sowie 
vorgehensweisen zwischen den Regionen, aber 
auch zwischen den verschiedenen AkteureInnen 
der gleichen Region gibt.

Die bandbreite der Strategien der SGb II-Admi-
nistrationen (hierunter sind je nach Aufgaben-
wahrnehmung zu verstehen: Agenturen für Arbeit, 
ARGEn, kommunen; synonym wird auch der 
begriff SGb II-Einheiten verwendet) reicht vom 
Rückgriff auf bestehende Netzwerke bis hin zu 
Initiativen, neue Netzwerke zu etablieren. In der 
folgenden Zusammenstellung wird deutlich, dass 
aber unabhängig von der vielfalt der träger-
schaften des SGb II und konzeptionellen Grund-
satzentscheidungen, Genderthemen bislang nicht 
auf der Agenda stehen. Gender mainstreaming 
Ansätze als Strukturpolitik sind in die Arbeit der 
Netzwerke nicht integriert. Zielvorstellungen über 
die doppelte Dimension von Gender mainstrea-
ming als Frauenförderung einerseits und die 
Aufnahme der Geschlechterperspektive in alle 
Sozialpolitik- und Arbeitsmarktfelder andererseits 
sind praktisch nicht entwickelt.

 

26  bundesagentur für Arbeit (2004a), S. 14.

Im kompendium „Aktive Arbeitsmarktpolitik nach 
dem SGb II“ wird mit dem verweis auf § 18 SGb 
II (Örtliche Zusammenarbeit) und § 44b SGb 
II (Arbeitsgemeinschaften, hier ist explizit die 
berücksichtigung regionaler besonderheiten 
wie trägerstruktur, regionaler Arbeitsmarkt und 
Wirtschaftsstruktur genannt) ausdrücklich auf 
die bedeutung der vernetzung und koordination 
der hilfen hingewiesen: „Die Instrumente können 
(...) nur dann sinnvoll und zielgerichtet eingesetzt 
werden, wenn angemessene maßnahmen, sozi-
ale Angebote und Netzwerkstrukturen vorhanden 
sind und auf diese zugegriffen werden kann.“26  
Im Abstimmungsgespräch mit den kommunen 
sollen eine bestandsaufnahme (Abgleich der 
Personengruppen, Austausch von Informationen 
über kunden, kundensteuerung, Definition von 
Fallverantwortlichkeiten, Definition von Zielgrup-
pen) vorgenommen, maßnahmen überprüft sowie 
neue entwickelt werden.

Im kompendium wird darüber hinaus empfoh-
len, dass die träger der Grundsicherung eine 
Jugendkonferenz mit allen trägern der Jugend-
arbeit veranstalten, um eine Plattform für Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch zu eröffnen 
und die optimierung der vernetzung sowie die 
Entwicklung von konzepten für besonders be-
nachteiligte Jugendliche zu forcieren.



lokAlE kooPERAtIoNS- uND vERNEtZuNGSPRoZESSE IN DER JuGENDbERuFShIlFE 059// lokAlE kooPERAtIoNS- uND vERNEtZuNGSPRoZESSE IN DER JuGENDbERuFShIlFE

zuSAMMEnFASSEnDE	DARStELLunG	DER 
ERGEBniSSE	DER	ExPERtinnEn-intERViEwS

Art	der	Aufgabenwahrnehmung	SGB	ii

				zugelassener 
kommunaler	träger

Getrennte	Aufgaben-	 
				wahrnehmung

Arbeitsgemeinschaft
         (Arge)

trägerschaft	Grund-
sicherung	in	den	 
modellregionen

landkreis Agentur Agentur und Stadt- oder 
landkreise

zuständigkeit	für	die	initi-
ierung	der	Vernetzung	und	
Organisation	der	Jugend-
konferenz
(kompendium Arbeitsmarkt-
politik nach dem SGb II)

landkreis Agentur ArGe

Organisation	u25- 
Beratung	in	den	 
modellregionen

Integration u25 in SGb II- 
beratung plus einer  
koordinationsstelle u25

Integrationsteam u25
Fachgebiet Integration und 
Arbeitsmarkt (u25)

Vernetzungsstrategie

Rückgriff auf bestehende 
Strukturen: Initiierung einer 
Jugendkonferenz wird ausge-
schlossen, da auf bestehende 
regionale und thematische Ar-
beitsgruppen zurückgegriffen 
werden kann.

Aufbau einer vernetzung 
ohne Rückgriff auf bestehen-
de Strukturen:
Initiierung eines ersten tref-
fens mit den trägern und 
Administrationen 
Ziel: kennenlernen der Per-
sonen und Arbeitsgebiet

teilnahme an der von der 
Agentur für Arbeit organisier-
ten Jugendkonferenz

zukunftsperspektiven
Integration der Agentur in be-
stehende Arbeitskreise 

organisation weiterer  
treffen

teilnahme an  
weiteren treffen

umgang mit gender  
mainstreaming 

Prioritätensetzung

Gm kann derzeit wegen der 
Arbeitsbelastungen durch die 
hartz Iv Reformen nicht im-
plementiert werden.

Delegation

verweis auf beauftragte für chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt

Relevanz	von	Gender-
themen	in	netzwerken	

Reduktion der Genderfragen auf die Einzelfallebene: Damit kommen zwar Aspekte in den 
blick, die offensichtlich die lebenslagen einzelner männer oder Frauen tangieren. verdeckte 
genderrelevante Strukturaspekte, die der Realisierung von chancengleichheit zwischen 
männern und Frauen im Wege stehen, und in Netzwerken bearbeitet werden könnten, 
bleiben „unentdeckt“.
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maßnahmen in der benachteiligtenförderung“ 
an die hand. Im derzeitigen Ausschreibungs-
verfahren kehre sich die Prioritätensetzung 
zu Gunsten des Preises um. heute gilt: „Zum 
günstigsten Preis gute Qualität.“�7  

• Die maßnahmenpreise seien teilweise auf ein 
unrealistisches Niveau gefallen, was zwangs-
läufig zu einem Einbruch bei den Qualitäts-
standards führen muss.

• Ein deregulierter Wettbewerb zwischen den 
trägern führe dazu, dass „alle sich auf alles 
bewerben“, um nicht aus dem markt zu fallen. 
Der damit verbundene verlust der Planbarkeit 
und langfristigen Qualitätsentwicklung inner-
halb einzelner maßnahmen und Institutionen 
führe ebenfalls zu Qualitätseinbußen. 

• Außerdem zeigten erste Erfahrungen mit den 
Zuschlägen an bestimmte träger, dass nicht 
immer diejenigen, die sich in der vergangen-
heit zu ExpertInnen für einen bestimmten 
maßnahmetypus entwickelt haben, auch den 
Zuschlag erhielten. langfristige maßnahmen 
der Personalentwicklung, z.b. durch speziali-
sierte Weiterbildung, zahlen sich unter diesen 
bedingungen nicht aus. kurzfristige Ausschrei-
bungen und zeitlich begrenzte laufzeiten für 
einzelne maßnahmen stehen im Gegensatz 
zur der Notwendigkeit, die Qualitätsstandards 
im Prozess der Durchführung der Projekte zu 
verbessern.

• Die regionale verankerung von AnbieterInnen 
werde im vergabeverfahren nicht ausreichend 
gewürdigt.

• Für die träger sei in den Auswahlkriterien für 
die vergabe von berufsvorbereitenden bil-
dungsmaßnahmen nicht ersichtlich gewesen, 
wie die Agentur für die fachliche umsetzung 
von Gender mainstreaming sorge. bewähr-
te maßnahmen der berufsorientierung für 
mädchen seien gefährdet, solange die bun-
desagentur für Arbeit keine entsprechenden 
Ausschreibungen vorsieht. In den modellkrei-
sen sind entsprechende maßnahmen derzeit 
ausschließlich über ESF-mittel finanziert, für 
die es auch bei erfolgreichem verlauf ohne 
entsprechende Ausschreibungen keine Fort-
setzung geben wird.

�7  Enggruber (2005), S. 72. bag arbeit e.v. (2006), S. 2. caritas et al. (2005).

Die Randständigkeit von Genderthemen kann der 
Darstellung zufolge nicht auf strukturell-organi-
satorische Rahmenbedingungen zurückgeführt 
werden, durchaus aber auf die tatsache, dass 
die für die vernetzung verantwortlichen Instituti-
onen aus verschiedenen Gründen bislang kein 
systematisches Gender mainstreaming verfahren 
entwickelt haben. Darüber hinaus wurde in den 
Gesprächen deutlich, dass wegen der komplexi-
tät der Reformprozesse in der Jugendberufshilfe, 
die Integration von Genderthemen und die Ent-
wicklung von geschlechtergerechten maßnahmen 
zurückgestellt wird.

Die von uns interviewten trägervertreterInnen 
zeigten sich durchgängig irritiert und konnten kei-
ne Strategie oder koordinierte vorgehensweise 
der SGb II-Einheiten erkennen. Sie verwiesen 
auf bewährte lokale Arbeitskreise, deren Sinn und 
Selbstverständnis sie aber seit der Einführung 
der zentralen Ausschreibungsverfahren für maß-
nahmen der Jugendberufshilfe in Frage gestellt 
sehen. In der folgenden Zusammenstellung sind 
die Problemstellungen der Ausschreibungs- und 
vergabepraxis zusammengefasst, wie sie von 
trägervertreterInnen geäußert wurden.

Auswirkungen	der	Ausschreibungsverfahren	
und	Vergabepraxis	auf	das	Praxisfeld	Jugend-
berufshilfe
Die InterviewpartnerInnen in den modellregionen 
wiesen auf folgende grundlegende Probleme 
durch die Ausschreibungs- und vergabepraxis 
hin:
• Den gewachsenen Arbeitsbeziehungen in 

einer Arbeitsmarktregion werden wegen des 
zentralisierten verfahrens die Gestaltungs-
möglichkeiten bei der Anpassung konkreter 
maßnahmen an örtliche begebenheiten entzo-
gen.

• In der Ausgestaltung der Preis-leistungsrela-
tion sei eine umkehrung der Prioritäten zu be-
obachten. 1999 sprach sich die bundesanstalt 
für Arbeit noch für einen „Qualitäts- statt Preis-
wettbewerb“ aus und gab den Arbeitsämtern 
einen „Entscheidungsleitfaden zur fachlichen 
Qualitätsbeurteilung bei der vergabe von 
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mit der Einführung der zentralen, regional nicht 
rückgekoppelten Ausschreibungsverfahren sowie 
deren zentralisierter Durchführung wurden den 
trägern und SGb II-Administrationen vor ort Ge-
staltungsspielräume entzogen und eine sachbe-
zogene regionale kooperation, wie sie bis dahin 
stattgefunden hatte, wurde im Prinzip ad absur-
dum geführt. Die maßnahmenträger befinden 
sich im hinblick auf vernetzung in einer „Warte-
position“. Das heißt, sie warten auf neue konzep-
tionelle vorgaben von den SGb II-trägern, die 
die vernetzung laut Gesetz federführend gestal-
ten sollen.

Der Gesetzgeber hat eine dilemmatische Situa-
tion geschaffen, indem er zwar einerseits zu ko-
ordinierung und vernetzung verpflichtet, gleich-
zeitig aber die Wohlfahrtsverbände in die Rolle 
des Subunternehmers bzw. Dienstleisters für 
die bundesagentur für Arbeit überführte. unsere 
InterviewpartnerInnen bestätigten, dass die Rah-
menbedingungen des zentralen Ausschreibungs-
verfahrens für maßnahmen der Jugendberufshilfe 
aus ehemaligen kooperationspartnerInnen, die 
bisher als regionale AnbieterInnen maßnahmen 
koordinierten und entwickelten, konkurrentInnen 

auf einem internationalen Sozialmarkt mit nicht 
transparenten Spielregeln machte. Es gibt im 
Prinzip keine Planungssicherheiten mehr als 
Grundlage für kontinuierliche regionale Netzwerk-
gestaltung. 

Genderspezifische bzw. gendersensible maß-
nahmen in den modellregionen sind ESF-Pro-
jekte, deren Anschlussfinanzierung, z. b. durch 
überführung in eine reguläre SGb II- oder SGb 
III-maßnahme ausgeschlossen sei, solange es 
keine zielgruppenspezifische Ausschreibungen 
von maßnahmen gebe. bei der Frage vernetzung 
und Genderthemen wurde sowohl von den Admi-
nistrationen als auch von den trägern nicht nur 
auf die ESF-finanzierten Gender-maßnahmen, 
sondern auch auf die lokalen ESF-Arbeitskreise 
verwiesen. In diesen Arbeitskreisen arbeiten in 
aller Regel Gleichstellungsbeauftragte kontinu-
ierlich mit und dort finde – so unsere Interview-
partnerInnen – jenseits des durch die Reformen 
initiierten konkurrenzdrucks eine kontinuierliche 
inhaltliche und planerische Zusammenarbeit im 
„traditionellen muster“ zwischen den trägern von 
ESF-maßnahmen und Administrationen statt.

4.2	DESintEGRAtiOn	–	JuGEnD-
BERuFShiLFE	OhnE	JuGEnD- 
SOziALARBEit?

vor den hartz Iv-Reformen gab es eine enge 
verzahnung zwischen Jugendberufshilfe und 
Jugendsozialarbeit. In den lokalen Netzwer-
ken existierten personelle sowie institutionelle 
überschneidungen und möglichkeiten des Aus-
tausches. mit der neuen Gesetzgebung, hier § 
13 SGb vIII (Jugendsozialarbeit) in verbindung 
mit § 10 Abs. 2 SGb vIII (verhältnis zu anderen 
leistungen und verpflichtungen) haben sich die 
rechtlichen Rahmenbedingungen grundlegend 
verändert. leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
für erwerbsfähige hilfebedürftige unter 25 Jahren 

haben demnach vorrang vor allen leistungen 
des SGb vIII einschließlich der Jugendsozialar-
beit. Im Folgenden werden wir die Entwicklung 
und die Ergebnisse unserer ExpertInnen-Ge-
spräche unter vernetzungsgesichtspunkten dar-
stellen. Dabei kommt vor allem die bedeutung 
der einzelfallbezogenen kooperation und ver-
netzung sowie die zu erwartenden kommunikati-
onsprobleme zwischen zwei versäult arbeitenden 
Institutionen, die der Grundsicherung für Arbeit-
suchende und die der Jugendhilfe in den blick.
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Ziel und Aufgabe der kinder- und Jugendhilfe ist 
es, die Entwicklung junger menschen zu fördern 
und ihre Erziehung zu einer eigenverantwort-
lichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
zu unterstützen und zu ergänzen. Ein junger 
menschen nach SGb vIII (kinder- und Jugend-
hilfe) ist, wer noch nicht 27 Jahre alt ist. 

4.2.1	nAChRAnGiGKEit	DER	 
JuGEnDSOziALARBEit	nACh	 
§	13	SGB	Vii	

Die Angebote der Jugendsozialarbeit (Jugend-
hilfe) richten sich an junge menschen, die sozial 
benachteiligt oder individuell beeinträchtigt sind. 
Das Angebotsspektrum reicht von schul-, berufs- 
und arbeitsweltbezogenen hilfen bis zu auf die 
spezifische Situation des jungen menschen zuge-
schnittene hilfen.�8  

�8  vgl. bundesministerium für Gesundheit und Soziale Siche-
rung (hrsg.) (2005), S. 438. kunkel (2005), S. 5.

DARStELLunG	unD	AnALySE	DER	GESEtz- 
LiChEn	RAhMEnBEDinGunGEn

Jugendsozialarbeit	–	§	13	SGB	Viii

Deskriptive	Bestandsanalyse

zielsetzung
Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung  
in die Arbeitswelt und der sozialen Integration 

•

AdressatInnen
Junge menschen, die sozial benachteiligt oder individuell beeinträchtigt sind 
(im Sinne von § 7 Abs. Nr. 4 SGb vIII: Junger mensch ist, wer noch nicht 27 
Jahre alt ist) 

•

Konditionen
Soziale benachteiligung oder individuelle beeinträchtigung hat vorzuliegen. 

leistungen nach § 3 Abs. 2 SGb II (leistungsgrundsätze) und §§ 14 bis 16 SGb II 
(leistungen zur Eingliederung in Arbeit) gehen den leistungen nach SGb vIII vor.

•

•

Formale	Beschreibung 
der	gesetzlichen	 
rahmenbedingungen

Gesetz

Pflichtleistung der träger der öffentlichen Jugendhilfe•

Geschlechtsspezifische	 
Sprachgestaltung

Geschlechtergerechte Sprachgestaltung
Im Gesetzestext wird durchgängig und systematisch der geschlechtsneutrale Plural 
verwendet.

Relevanzprüfung	 
der	handlungsbereiche

Regelt unmittelbar Arbeits- und Entscheidungsvorgänge auf folgenden Ebenen: 

Ebene der Einzelfallentscheidung (persönliches und soziales merkmal)

Ebene der maßnahmenträger – Durchführung der maßnahmen vor ort

•

•
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Jugendsozialarbeit	–	§	13	SGB	Viii

identifikation	der	
institutionellen 
wirkungsfelder

Durch die im Gesetzestext genannten Anforderungen ergeben sich unmittelbare 
Auswirkungen auf:

Ziel- und konzeptentwicklung

Planung und Durchführung

Zielgruppen (junge menschen)

kooperation und vernetzung (Abstimmungsprozess zwischen involvierten 
Institutionen)

•

•

•

•

Qualitative	Überprüfung	von	Genderaspekten

Überprüfung und 
Einschätzung	von	
ausdrücklich	formulierten	
Gleichstellungszielen

Es sind keine Gleichstellungsziele formuliert. Aus § 9 Nr. 3 SGb vIII (Grundausrichtung 
der Erziehung, Gleichberechtigung von mädchen und Jungen) ergibt sich der übergrei-
fende Auftrag zur umsetzung von Geschlechterdifferenzierung und Geschlechterge-
rechtigkeit in den maßnahmen der Jugendhilfe.

Überprüfung und 
Einschätzung	der	
geschlechtsspezifischen	
zielgruppengenauigkeit

Die inhaltlichen (geschlechtsspezifischen) Aussagen der Gesetzestexte beziehen sich 
auf beide Geschlechter. Grammatikalisch ist der text geschlechtsneutral formuliert. Es 
liegt im verantwortungsbereich der involvierten AkteureInnen, die Jugendsozialarbeit 
gendersensibel zu gestalten.

Überprüfung der 
optionalen	Verfolgung	von	
Gleichstellungszielen

Der im § 9 SGb vIII (Grundausrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von 
mädchen und Jungen) verankerte geschlechterdifferenzierte Auftrag für die Jugendhilfe 
ist bei allen maßnahmen zu berücksichtigen. 
Da das Ziel des § 13 SGb vIII in der beseitigung von sozialer benachteiligung und 
überwindung individueller beeinträchtigungen besteht, ist außerdem eine indirekte 
Integration von Gleichstellungszielen möglich, unter der voraussetzung, dass die 
durchführenden träger gendersensibel arbeiten.

Rechtswirksamkeit

Prinzipiell sind alle AkteureInnen dazu angehalten die in den allgemeinen 
Zielformulierungen festgelegten Gleichstellungsparagrafen zu verfolgen. Das geltende 
Gleichstellungsrecht in den Sozialgesetzbüchern muss bei den AkteureInnen bekannt 
sein und als relevantes thema anerkannt werden.

ERGEBniSSE	DER	GESEtzESAnALySE	

• Die Prüfung der geschlechtsspezifischen 
Sprachgestaltung ergibt, dass der Gesetzes-
text zur Jugendsozialarbeit dem typus der ge-
schlechtergerechten Sprachgestaltung zuzu-
ordnen ist.

• über die Rückbindung an die Grundsätze der 
kinder- und Jugendhilfe ist die formale Ge-
setzeslage zur Jugendsozialarbeit dazu ver-
pflichtet: 

•  die unterschiedlichen lebenslagen von 
mädchen und Jungen zu berücksichtigen;

•  benachteiligungen abzubauen;
• die Gleichberechtigung von mädchen und 

Jungen zu fördern.

• Die in § 9 SGb vIII (Grundausrichtung der 
Erziehung, Gleichberechtigung von mädchen 
und Jungen) formulierten Grundsatzziele zur 
Gleichberechtigung und zur berücksichtigung 
der lebenslagen verpflichten zu maßnahmen 
auf individueller Ebene und zu Strukturmaß-
nahmen.
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Gemäß § 13 Abs. 1 SGb vIII (kinder- und 
Jugendhilfe, Jugensozialarbeit) soll jungen men-
schen, die zum Ausgleich sozialer benachteili-
gungen oder zur überwindung individueller 
beeinträchtigungen in erhöhtem maße auf un-
terstützung angewiesen sind, im Rahmen der 
Jugendhilfe sozialpädagogische hilfe angeboten 
werden, die ihre schulische und berufliche Aus-
bildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre 
soziale Integration fördert. Zielgruppe der Ju-
gendsozialarbeit sind demnach junge menschen, 
die wiederum nach dem Zweiten Sozialgesetz-
buch (§ 3 Abs. 3 SGb II) besonders betreut wer-
den sollen, mit dem Ziel der baldigen vermittlung 
in Arbeit, in Ausbildung oder in eine Arbeitsgele-
genheit. Junge menschen – sofern sie zwischen 
15 und unter 25 Jahre alt sind – fallen somit in 
die Zuständigkeitsbereiche zweier Gesetzesbü-
cher – ein Schnittstellenproblem scheint unaus-
weichlich. Wird das Spektrum zur unterstützung 
junger menschen bei ihrer beruflichen Integration 
noch um die berufsorientierung und berufsbera-
tung erweitert, die im SGb III (Arbeitsförderung) 
als Pflichtleistungen der bundesagentur für Arbeit 
geregelt sind, so enthalten letztlich „...drei Ge-
setze mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen 
und voraussetzungen Regelungen, die die beruf-
liche Integration von jungen menschen zum Ziel 
haben.“�9 

Die Schnittstellen zwischen SGb II und SGb 
vIII werden noch deutlicher, wenn das vorrang-
Nachrang-verhältnisse zwischen diesen Ge-
setzbüchern betrachtet wird. mit dem Gesetz zur 
Weiterentwicklung der kinder- und Jugendhilfe 
(kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungs-
gesetz – kIck), das zum 1. oktober 2005 in 
kraft getreten ist, wurde das vorrang-Nachrang-

�9  Deutscher verein für öffentliche und private Fürsorge (2005a), S. 2.
�0  Siehe Gesetz zur Weiterentwicklung der kinder- und Jugendhilfe (kinder- und Ju-

gendhilfeweiterentwicklungsgesetz – kIck) vom 13. September 2005.

4.2.2	ABGREnzunG	ODER	 
KOOPERAtiOn?	–	LOKALE	VERnEt-
zunG	An	DEn	SChnittStELLEn	
zwiSChEn	SGB	Viii	(KinDER-	unD	
JuGEnDhiLFE)	unD	SGB	ii	(GRunD-
SiChERunG	FÜR	ARBEitSuChEnDE)	

verhältnis wie folgt formuliert.�0  leistungen der 
Jugendhilfe nach SGb vIII sind grundsätzlich 
vorrangig vor den leistungen nach SGb II. leis-
tungen nach § 3 Abs. 2 und §§ 14 bis 16 SGb 
II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) gehen 
jedoch den leistungen nach SGb vIII vor. Das 
bedeutet, dass die leistungen zur Eingliederung 
in Arbeit für erwerbsfähige hilfebedürftige unter 
25 Jahren vorrang vor allen leistungen des SGb 
vIII einschließlich der Jugendsozialarbeit haben. 
Was bedeutet dies nun für die Praxis und insbe-
sondere für die Jugendlichen?

Die befragten SGb II-Einheiten berichteten, dass 
durch das im SGb vIII geregelte Nachrangprinzip 
die arbeitsmarktbezogene Jugendsozialarbeit 
weitestgehend nicht mehr in den Aufgabenbe-
reich des Jugendamts falle. Formal juristisch 
wurde die Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und 
Jugendberufshilfe aufgelöst, die Zuständigkeiten 
eindeutig zugewiesen. Die träger der Jugendhilfe 
sowie die kommunalen Sozial- und Jugendämter 
sind seit der Arbeitsmarktreform nicht mehr für 
die arbeitsmarktbezogene Jugendsozialarbeit 
zuständig. Die übergänge zwischen Jugendhil-
fe und Jugendberufshilfe, wie sie im Einzelfall 
vorkommen, gestalten sich sehr unterschiedlich. 
Werde bei Jugendlichen, die sich in der Jugend-
hilfe befinden, Ausbildungs- bzw. Erwerbsfä-
higkeit diagnostiziert, so findet beispielsweise 
in einem modellkreis ein übergabegespräch 
zwischen mitarbeiterInnen der kommune und 
der SGb II-Einheit statt. Andernorts werden die 
Jugendlichen ohne übergangsgespräch an die 
entsprechende kontaktperson in der SGb II-Ein-
heit verwiesen. Es versteht sich von selbst, dass 
an diesen orten davon ausgegangen wird, dass 
es keine Schnittstellenprobleme gäbe.
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Auch wenn die befragten Institutionen kein 
Schnittstellenproblem wahrnehmen, so ergibt 
sich aus Sicht der Jugendlichen ein solches. Zum 
einen ist zu befürchten, dass, wenn die Jugend-
lichen „ohne begleitung“, das heißt durch den 
träger der Jugendhilfe an die SGb II-Einheit zur 
beruflichen betreuung und beratung verwiesen 
werden, der/die Jugendliche sozusagen „unter-
wegs“ verloren geht. Ferner gilt das vorrangprin-
zip des § 16 SGb II (Grundsicherung für Arbeit-
suchende, leistungen zur Eingliederung) nur für 
Jugendliche unter 25 Jahren; für die Altersgruppe 
der 25- und 26-Jährigen ist die Jugendhilfe zu-
ständig – und zwar auch für die arbeitsmarktbe-
zogene Jugendsozialarbeit.

Neben der Einzelfallebene zeigen sich in der 
Praxis Qualitätseinbußen bei der inhaltlich-kon-
zeptionellen Ausgestaltung der maßnahmen 
der Jugendberufshilfe. Persönlichkeitsbildende, 
alltagsnahe und lebensweltorientierte module in 
einem Gesamtpaket werden aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen ganz gestrichen oder auf 
ein minimum reduziert, da sie sich nicht mehr 
als bausteine im Gesamtpaket einer maßnahme 
der Jugendberufshilfe nach SGb II oder SGb III 
finanzieren lassen.

Zusammenfassend lassen sich basierend auf den 
untersuchungen vor ort und der literaturrecher-
che im Wesentlichen zwei typen im umgang mit 
der Schnittstellenproblematik SGb II und SGb 
vIII identifizieren:

��  vgl. Schruth (2005a).

typ	A typ	B

leistungsrechtliche Abgrenzung bei 
gleichzeitiger kooperation und koordination

leistungsrechtliche Abgrenzung bei gleichzeitiger  
beendigung der kooperation und koordination von  
Jugendhilfe und u25-beratung der SGbII-Einheit

bereits in der Aufbauphase der neuen institutionellen 
Strukturen war es ein leitziel, Jugendhilfe und u25-be-
ratung der SGb II-Einheit auf der Einzelfallebene sowie 
auf der Ebene der Strukturentwicklung zu koordinieren. 
um die Erfahrungen und kompetenzen der Jugendhilfe 
für die umsetzung des SGb II (Grundsicherung für Ar-
beitsuchende) zu nutzen, wurde eine enge Zusammen-
arbeit zwischen den trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
und SGb II-Einheit etabliert. beim Aufbau einer ARGE in 
unseren modellregionen wurde ganz gezielt Personal aus 
dem Jugendhilfebereich eingesetzt. Regelmäßige be-
sprechungen zu wirtschaftlichen und konzeptionell-plane-
rischen themen sowie die möglichkeit der gegenseitigen 
hospitationen für mitarbeiterInnen der SGb II-Einheit 
und der Jugendhilfe kennzeichnen diese Zusammenar-
beit. mit blick auf die betreuung der Jugendlichen finden 
beim übergang des/der Jugendlichen von der Jugendhil-
fe in die ARGE zwischen den zuständigen beraterInnen 
übergabegespräche statt, so dass bereits gewonnene 
Erkenntnisse über Ressourcen und Problemlagen des 
jungen menschen bei der Erarbeitung der Eingliederungs-
vereinbarung nach § 3 SGb II (leistungsgrundsätze) mit 
einbezogen werden können.

Sowohl SGb II-Einheit als auch träger der Jugendhilfe 
(Sozial- und Jugendamt) sehen keine leistungskonkur-
renz. Die berufliche betreuung und Ausbildung junger 
menschen wird von beiden Seiten im Zuständigkeitsbe-
reich der SGb II-Einheit gesehen. Das Jugendamt in-
terpretiert die Schnittstelle – teilweise bedingt durch die 
knappen kommunalen kassen – derart, dass die arbeits-
marktbezogene Jugendsozialarbeit durch den bereich der 
Eingliederungshilfen des SGb II (Grundsicherung für Ar-
beitsuchende) abgedeckt ist.��  Stellt sich im betreuungs-
prozess heraus, dass der/die Jugendliche in den Zustän-
digkeitsbereich der anderen Administration fällt, so wird 
die junge Person an die zuständige Stelle verwiesen.
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Wir haben zu beginn dieses kapitels den Pro-
blemzusammenhang zwischen lokaler vernet-
zung bei gleichzeitiger Deregulierung durch 
Zentralisierung der maßnahmenplanung ausge-
führt. lokale vernetzung wird darüber hinaus 
durch vorhersehbare kommunikationsprobleme 
erschwert, resultierend aus unterschiedlichen  
hilfe- und beratungskonzepten versäult arbeiten-
der Administrationen.

Jugendsozialarbeit nach § 13 SGb vIII ist ein 
eigenständiges Angebot und geht nicht in den 
leistungen nach § 3 SGb III (leistungen der Ar-
beitsförderung) auf. über die leistungsrechtlichen 
Abgrenzungen hinaus ist zu klären, wie es zu 
einer kooperation zwischen diesen beiden be-
reichen kommen kann. Diese kooperation gilt es 
besonders mit blick auf diejenigen Jugendlichen 
zu entwickeln, die über spezialisierte Integrati-
onshilfen in den Arbeitsmarkt hinaus einer umfas-
senden alltagsnahen und lebensweltorientierten 
begleitung und Förderung bedürfen, um in ihrer 
langfristigen lebensperspektive den herausfor-
derungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarkts 
gewachsen zu sein. 

In diesen Fällen ist mit kommunikationsschwie-
rigkeiten zu rechnen: Das psychosoziale För-
derverständnis des SGb II (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende) und das sozialpädagogische 
hilfeverständnis des SGb vIII (kinder- und Ju-
gendhilfe) hat eine jeweils sehr unterschiedliche 
Ausrichtung. Schruth spricht sogar davon, dass 
sich die Förderverständnisse wie „Feuer und 
Wasser“ verhalten.�� Im Selbstverständnis des 
„Fordern und Fördern“ ist die Förderung durch 
psychosoziale betreuung sehr eng geführt. Psy-
chosoziale betreuung gehört nur insofern zum 
Aufgabenspektrum, als sie der Eingliederung 
in Arbeit dient, während es im hilfeverständnis 
des SGb vIII um ganzheitliche Förderung des 
Jugendlichen geht. Forderungen nach dem SGb 
II werden darüber hinaus direkt als Sanktionen 
übersetzt und führen zur stufenweisen kürzung 
der leistungen. Erfolg misst sich ebenfalls „nur“ 
an der gelungenen vermittlung in Ausbildung und 
Arbeit.

Jugendhilfe dagegen versteht sich als umfas-
sendes hilfsangebot, das der Persönlichkeitsent-
wicklung und der sozialen Integration dient. Frei-
willigkeit und Selbstbestimmung werden als vor-
aussetzungen für beratung, betreuung und un-
terstützung gesehen. Sozialpädagogische hilfe 
geht über die „verkraftbarkeit“ einer Arbeits- oder 
Ausbildungsaufnahme hinaus. Sind beratungs-
inhalte, hilfe- bzw. Förderpläne oder Eingliede-
rungsvereinbarungen nicht abgestimmt, entste-
hen für die jungen menschen unter umständen 
„unvereinbarkeiten“ oder auch „Schlupflöcher“, 
die weder seiner/ihrer persönlichen Entwicklung 
noch dem Eingliederungsprozess in den Arbeits-
markt dienlich sind.

Fazit	„Desintegration	von	Jugendhilfe	und	
Jugendberufshilfe“
Die leistungsrechtliche Desintegration von Ju-
gendhilfe und Jugendberufshilfe führt dazu, 
dass ein spezifisch sozialpädagogischer blick 
auf berufliche Integrationsprozesse „aussortiert“ 
wurde. Aus einer fachlichen Perspektive lässt es 
sich jedoch im hinblick auf die komplexen Pro-
blemstellungen des übergangs von der Schule 
in Ausbildung oder Arbeit bei benachteiligten 
Jugendlichen nicht rechtfertigen, den zurecht 
eng geführten blick einer leistungsrechtlich orien-
tierten Administration ohne sozialpädagogische 
Einmischung stehen zu lassen. § 18 SGb II zur 
Örtlichen Zusammenarbeit ist eine Aufforderung 
dazu, das eine – die leistungsrechtliche Abgren-
zung – zu tun, ohne das andere – die fachliche 
vernetzung über institutionelle Grenzen hinweg 
– zu lassen.

Die leistungsrechtliche Abgrenzung entbindet 
also die AkteureInnen der Administrationen und 
Jugendberufshilfe nicht von der Aufgabe der ge-
meinsamen regionalen Struktur- und konzeptent-
wicklung zum Wohle der Jugendlichen. Die strikte 
versäulung zwischen leistungsrechtlicher Sach-
bearbeitung und sozialpädagogischer begleitung 
hat sich bereits in den Zeiten des „alten Sozial-
staates“ nicht bewährt. Der balanceakt zwischen 
dem Förderungsverständnis der SGb II-Einheiten 

��  Schruth (2006), S.19. 
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In diesem Abschnitt nehmen wir eine eingehende 
überprüfung der verdingungsunterlagen vor und 
können damit zeigen, dass eine konsequente In-
tegration von Gender mainstreaming in alle Ebe-
nen der verdingungsunterlagen fehlt. Die bun-
desagentur erfüllt ihre Steuerungsverantwortung 
für Gender mainstreaming über die Integration 
von Präambeln zur Geschlechtergerechtigkeit in 
die allgemeinen bestimmungen zu den verdin-
gungsunterlagen. Präambelstrategien führen 
in aller Regel zu einer Individualisierung ge-
schlechtsspezifischer Problemlagen. Geschlech-
terblindheit in Sachen Strukturentwicklung ist die 
Folge.

Da die bundesagentur in den Ausschreibungen 
leistungspakete ohne Rückkoppelung mit den 
maßnahmenträgern definiert und ausschreibt, 
verwiesen die befragten ExpertInnen auf den tat-
bestand, dass es bislang im zentralisierten ver-
gabeverfahren keine möglichkeiten gegeben hät-
te, sich mit genderspezifischen Angeboten oder 
Ansätzen im Rahmen von Angeboten zu profilie-
ren, da in erster linie Wirtschaftlichkeitsfaktoren 
eine Rolle bei der Auswahl spielten und Ziel-
gruppenorientierungen in den Ausschreibungen 
ausdrücklich ausgeschlossen wurden. Gender-
spezifische bzw. gendersensible maßnahmen in 
den modellregionen sind ESF-Projekte, deren 
Anschlussfinanzierung – so die Interviewpartne-
rInnen, z. b. durch überführung in eine reguläre 

4.3	GEnDER	in	DER	BLACK	BOx	
–	zEntRALE	AuSSChREiBunGS-
VERFAhREn	AuF	DEM	GEnDER-
PRÜFStAnD

SGb II- oder SGb III-maßnahme ausgeschlossen 
sei, solange es keine zielgruppenspezifische Aus-
schreibungen von maßnahmen gebe.

In diesem Abschnitt analysieren wir deshalb 
die einschlägigen Gesetzesgrundlagen im Zu-
sammenhang mit der beauftragung Dritter mit 
vermittlungs- und Eingliederungsmaßnahmen 
im SGb III (Arbeitsförderung). Zur konkreten 
veranschaulichung der genderspezifischen 
Problemkomplexe im Zusammenhang mit dem 
Ausschreibungsverfahren haben wir exempla-
risch zwei Ausschreibungen ausgewählt. Am 
beispiel der öffentlichen Ausschreibung für be-
rufsvorbereitende bildungsmaßnahmen und dem 
zugrunde liegenden „Neuen Fachkonzept für 
berufsvorbereitende bildungsmaßnahmen nach 
§ 61 SGb III“ (2004) kann die zu kurz gegriffene 
Integration von Genderanalysen verdeutlicht wer-
den. Im Jahr 2006 wurde zwar ein überarbeitetes 
„Neues Fachkonzept für berufsvorbereitende bil-
dungsmaßnahmen“ mit einigen verbesserungen 
veröffentlicht. Wir konnten dieses jedoch nicht 
mehr in die Analyse einbeziehen. Am beispiel der 
öffentlichen Ausschreibung von Eingliederungs-
maßnahmen SGb II/III (2006) überprüfen wir die 
Integration von Gender mainstreaming in die ver-
dingungsunterlagen und konnten herausarbeiten, 
dass es an einer konsequenten operationalisie-
rung von Genderthemen durch die bundesagen-
tur für Arbeit fehlt.

in Richtung Integration in den Arbeitsmarkt und 
dem Förderungsverständnis der Jugendhilfeträ-
ger in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und 

Stabilisierung erfordert jedoch von allen beteilig-
ten die bereitschaft zum blick „über den eigenen 
tellerrand“.
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4.3.1	BEAuFtRAGunG	DRittER	Mit	
EinGLiEDERunGS-	unD	VERMitt-
LunGSMASSnAhMEn	/	SGB	iii

DARStELLunG	unD	AnALySE	DER	GESEtz- 
LiChEn	RAhMEnBEDinGunGEn

Beauftragung	Dritter	mit	 
der	Vermittlung	§	37	SGB	iii

Beauftragung	von	 
trägern	mit	Eingliederungs-

maßnahmen
§	421i	SGB	iii

Freie	Förderung
§	10	SGB	iii

Deskriptive	Bestandsanalyse

zielsetzung

Intensivierung der 
vermittlung
vermeidung und be-
endigung von lang-
zeitarbeitslosigkeit
Stärkung der Rechte/mit-
wirkungsmöglichkeiten 
arbeitsloser Personen

•

•

•

Intensivierung der 
Eingliederung 
vermeidung und beendi-
gung von Arbeitslosigkeit
unterstützung der 
berufsvorbereitung 
und Ausbildung

•

•

•

Erweiterung der gesetzlich 
geregelten aktiven Arbeits-
förderungsleistungen
möglichkeit der Projektför-
derung auf lokaler Ebene

•

•

AdressatInnen

Privatgewerbliche und 
gemeinnützige träger
träger von Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen
vermittlungsinstitutionen
Ausbildungs- und arbeit-
suchende Personen

•

•

•
•

arbeitslose Arbeit-
nehmerInnen
von Arbeitslosigkeit be-
drohte ArbeitnehmerInnen
Auszubildende, die zu 
ihrer berufsvorberei-
tung hilfen bedürfen
Auszubildende, die zu 
ihrer Ausbildung zusätz-
liche hilfen bedürfen
träger von Eingliede-
rungsmaßnahmen

•

•

•

•

•

träger der Jugend-
berufshilfe
arbeitslose Arbeit-
nehmerInnen
ArbeitgeberInnen

In den modellregionen werden 
in der Regel über die Freie 
Förderung keine Projekte ge-
fördert, sondern ausschließlich 
Einzelfallleistungen an Aus-
bildungsplatzsuchende und 
ArbeitgeberInnen vergeben.

•

•

•

Formale	Beschrei-
bung der gesetz-
lichen	Rahmenbe-
dingungen

Gesetz
Ermessensleistung•

Geschlechtsspezi-
fische	Sprachge-
staltung

männerzentrierte Sprachgestaltung
In den Gesetzestexten wird sowohl der geschlechtsneutrale Plural verwendet als auch der männ-
liche Singular. hierfür gibt es keine sachliche und inhaltliche begründung.

Relevanzprüfung	
der Handlungsbe-
reiche

Auf der Entscheidungsebene 
über die Zuweisung von Pro-
jektmitteln an durchführende 
träger ist beteiligt 

die Agentur für Arbeit/
bundesagentur für Arbeit.

Als potenzielle Auftragneh-
merInnen ist angesprochen

•

Auf der Entscheidungsebene über 
die Zuweisung von Projektmitteln 
an durchführende träger ist be-
teiligt 

die Agentur für Arbeit/bun-
desagentur für Arbeit.

•

Auf der Entscheidungse-
bene über die Zuweisung 
von Projektmitteln sind die 
regionalen Agenturen für 
Arbeit federführend.
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Beauftragung	Dritter	mit	 
der	Vermittlung	§	37	SGB	iii

Beauftragung	von	 
trägern	mit	Eingliederungs-

maßnahmen
§	421i	SGB	iii

Freie	Förderung
§	10	SGB	iii

Relevanzprüfung	
der Handlungsbe-
reiche

die Ebene der maß-
nahmenträger

Arbeitslose können außerdem 
die beauftragung von Dritten 
verlangen, wenn ihre Ar-
beitslosigkeit ein halbes Jahr 
überschreitet, außerdem ist 
die arbeitslose Person über ihr 
Widerspruchsrecht bei einer 
Zuweisung zu informieren. Es 
finden sich also auch Rege-
lungen, die 

die Ebene der Einzelfall-
entscheidung betreffen.

•

•

Als potentielle Auftragnehmer ist  
angesprochen

die Ebene der maß-
nahmenträger.

•

Die maßnahmenträger vor 
ort sind als potenzielle 
Auftragnehmer, aber auch 
als mögliche Initiatoren 
involviert.

Auf der Ebene der Einzel-
fallentscheidungen
können erweiterte För-
derbedarfe genehmigt 
werden.

identifikation	der	
institutionellen	wir-
kungsfelder

Die Gesetze haben unmittelbar Auswirkungen auf:

Ziel- und konzeptentwicklung

Planung und Durchführung einer maßnahme

Personalfragen (Personalschlüssel, Zusammensetzung, -entwicklung)

kooperation und vernetzung

•

•

•

•

Qualitative	Überprüfung	von	Genderaspekten

Überprüfung und 
Einschätzung	von	
ausdrücklich	for-
mulierten	Gleich-
stellungszielen

Es sind keine Gleichstellungsziele formuliert. Es gelten jedoch die Allgemeinen Grundsätze des 
SGb III: § 1 Abs. 1 Satz 3 SGb III (Gleichstellung als durchgängiges Prinzip in der Arbeitsförde-
rung), § 8 SGb III (Frauenförderung) und § 8a SGb III (vereinbarkeit von Familie und beruf).

Überprüfung und 
Einschätzung	der	
geschlechtsspezi-
fischen	zielgrup-
pengenauigkeit

Die geschlechtsspezifischen (inhaltlichen) Aussagen beziehen sich auf beide Geschlechter. Aller-
dings sind die Gesetzestexte vorwiegend männlich formuliert. Es liegt im verantwortungsbereich 
der Agentur für Arbeit, die allgemeinen Grundsätze der Frauenförderung und der Geschlechterge-
rechtigkeit in den Ausschreibungsverfahren und vergabeprozessen umzusetzen und Anreize für 
die Entwicklung genderspezifischer bzw. gendersensibler maßnahmen zu schaffen.

Überprüfung der 
optionalen	Verfol-
gung	von	Gleich-
stellungszielen

Die im Arbeitsförderungsrecht 
als Querschnittsaufgabe 
verankerten Grundsätze der 
Frauenförderung und Ge-
schlechtergerechtigkeit sind 
bei allen maßnahmen zu be-
rücksichtigen.

Die im Arbeitsförderungsrecht als 
Querschnittsaufgabe verankerten 
Grundsätze der Frauenförderung 
und Geschlechtergerechtigkeit 
sind bei allen maßnahmen zu be-
rücksichtigen.

Die im Arbeitsförderungs-
recht als Querschnitts-
aufgabe verankerten 
Grundsätze der Frauenför-
derung und Geschlechter-
gerechtigkeit sind bei allen 
maßnahmen zu berück-
sichtigen.
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Beauftragung	Dritter	mit	 
der	Vermittlung	§	37	SGB	iii

Beauftragung	von	 
trägern	mit	Eingliederungs-

maßnahmen
§	421i	SGB	iii

Freie	Förderung
§	10	SGB	iii

Überprüfung der 
optionalen	Verfol-
gung	von	Gleich-
stellungszielen 
(Fortsetzung)

Im Rahmen ihrer uneinge-
schränkten kompetenzen 
im Zusammenhang mit Aus-
schreibung und vergabe von 
maßnahmen sind die Agen-
turen die Steuerungsinstanz 
eines Gender mainstreaming 
im top-Down-verfahren und 
könnten in den oben ge-
nannten bereichen der ins-
titutionellen Wirkungsfelder, 
Anforderungsprofile vorgeben, 
sowie im bereich der Erfolgs-
quotenmessung Anreize zur 
Entwicklung gendersensibler 
Praxis schaffen.

Durch das Widerspruchsrecht 
von Ausbildungs- und Arbeits-
suchenden (Abs.1) und dem 
im Abs. 4 verankerten Rechts-
anspruch, die beauftragung 
Dritter mit ihrer vermittlung zu 
verlangen, können arbeitslose 
Personen ebenfalls eingreifen.

Im Rahmen ihrer uneinge-
schränkten kompetenzen im Zu-
sammenhang mit Ausschreibung 
und vergabe von maßnahmen 
sind die Agenturen die Steue-
rungsinstanz eines Gender main-
streaming im top-Down-verfahren 
und könnten in den oben genann-
ten bereichen der institutionellen 
Wirkungsfelder, Anforderungspro-
file vorgeben, sowie im bereich 
der Erfolgsquotenmessung, An-
reize zur Entwicklung gendersen-
sibler Praxis schaffen schaffen.

Im Rahmen ihrer uneinge-
schränkten kompetenzen 
im Zusammenhang mit 
Ausschreibung und ver-
gabe von maßnahmen 
sind die Agenturen die 
Steuerungsinstanz eines 
Gender mainstreaming 
im top-Down-verfahren 
und könnten in den oben 
genannten bereichen der 
institutionellen Wirkungs-
felder, Anforderungsprofile 
vorgeben, sowie im be-
reich der Erfolgsquoten-
messung, Anreize zur Ent-
wicklung gendersensibler 
Praxis schaffen.

Dieser Paragraf bietet 
darüber hinaus die mög-
lichkeit maßnahmen im 
bereich Frauen- und 
Genderförderung, die sich 
nicht in den leistungska-
talog integrieren lassen zu 
finanzieren. Damit steckt in  
diesem Paragraf „Innova-
tionspotenzial“ in Gender-
fragen.

Rechtswirksamkeit

Prinzipiell sind alle Akteu-
reInnen dazu angehalten, 
die in den allgemeinen Ziel-
formulierungen festgelegten 
Gleichstellungsparagrafen 
zu verfolgen. Das geltende 
Gleichstellungsrecht in den 
Sozialgesetzbüchern muss bei 
den AkteureInnen be-
kannt sein und als relevante 
themen für die beauftragung 
Dritter anerkannt werden.

Prinzipiell sind alle AkteureInnen dazu angehalten, die in den 
allgemeinen Zielformulierungen festgelegten Gleichstellungspa-
ragraphen zu verfolgen. Das geltende Gleichstellungsrecht in 
den Sozialgesetzbüchern muss bei den AkteureInnen bekannt 
sein und als relevante themen für die beauftragung Dritter an-
erkannt	werden.
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Beauftragung	Dritter	mit	 
der	Vermittlung	§	37	SGB	iii

Beauftragung	von	 
trägern	mit	Eingliederungs-

maßnahmen
§	421i	SGB	iii

Freie	Förderung
§	10	SGB	iii

Rechtswirksamkeit
(Fortsetzung)

Die Regelungen für arbeits-
lose Personen können erst 
fruchtbar werden, wenn ein 
Rechtsbewusstsein existiert, 
d.h. Frauen oder männer 
müssen sich über die diskri-
minierenden Wirkungen kultu-
reller Rollenmuster erstens im 
klaren sein und zweitens das 
bedürfnis entwickeln, diese 
Rollenmuster ändern zu 
wollen. Eine individualisierte 
Durchsetzung von Geschlech-
tergerechtigkeit in den maß-
nahmen ist nicht zu erwarten, 
da es sehr voraussetzungsvoll 
ist, sich als leistungsbezie-
herin im Zusammenhang der 
beauftragung Dritter bzw. 
der vermittlung überhaupt im 
„Recht zu fühlen“. 
Außerdem weisen Rechtsozio-
loginnen darauf hin, dass es 
nicht zu den weiblichen Stra-
tegien gehört, sich Recht auf 
dem Rechtsweg zu erstreiten.

4.3.2	PRäAMBELStRAtEGiE	ODER	
KOnSEQuEntE	StEuERunG?	–	Bi-
LAnziERunG	ExEMPLARiSCh	AuSGE-
wähLtER	AuSSChREiBunGEn

Die formale Gesetzeslage im bereich der beauf-
tragung und vergabe an Dritte verpflichtet über 
die Rückbindung an die Grundsätze des SGb III 
(Arbeitsförderung) und die Aufgaben- und Zielfor-
mulierungen des SGb II dazu,
• die Gleichstellung von männern und Frauen 

als durchgängiges Prinzip zu verfolgen (SGb 
II/III),

• den geschlechtsspezifischen Nachteilen von 
erwerbsfähigen hilfebedürftigen entgegenzu-
wirken (SGb II),

• die familienspezifischen lebensverhältnisse 
von erwerbsfähigen hilfebedürftigen zu be-
rücksichtigen (SGb II/SGb III),

• mit den leistungen der Arbeitsförderung auf 
eine verbesserung der beruflichen Situation 
von Frauen hinzuwirken (SGb III),

• auf die überwindung des geschlechtspezi-
fischen Arbeitsmarktes hinzuwirken (SGb III),

• Frauen mindestens entsprechend ihrem Anteil 
an den Arbeitslosen und ihrer relativen betrof-
fenheit durch Arbeitslosigkeit zu fördern.
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Die Gleichstellungsgesetze verpflichten also so-
wohl zu Strukturmaßnahmen, z. b. zum hinwir-
ken auf die überwindung des geschlechtsspezi-
fischen Arbeitsmarkts durch eine entsprechende 
Ausgestaltung der maßnahmen, als auch zur 
individuellen bearbeitung von geschlechtsspezi-
fischen benachteiligungen im Einzelfall.

laut bericht zur Entwicklung der chancengleich-
heit von Frauen und männern am Arbeitsmarkt��  
verpflichtet sich die bundesagentur zur veranke-
rung von chancengleichheit in ihrer „neuen Steu-
erungslogik“. Die Agenturen für Arbeit verabreden 
im Rahmen eines Planungs- und Zielvereinba-
rungsprozesses mit den Regionaldirektionen und 
diese wiederum mit der Zentrale der bA die zu 
erzielenden Wirkungen, die regelmäßig überprüft 
werden. 

In allen öffentlichen Ausschreibungen der bun-
desagentur ist in den allgemeinen Rahmenbe-
dingungen deshalb auch ein Absatz „Gender 
mainstreaming“ zu finden: „Der bieter verpflich-
tet sich, die Strategie des Gender mainstreaming, 
die beobachtung der unterschiedlichen lebens-
situationen und Interessen von Frauen und män-
nern, von vorne herein und regelmäßig bei der 
Durchführung des Auftrages zu berücksichtigen“. 
unsere ExpertInnen-Gespräche bestätigen den 
vielfach geäußerten Eindruck, dass geschlechts-
spezifische Analysen von maßnahmen und 
Arbeitsmarktproblemen nicht tief genug gehen 
und eher selten für die Weiterentwicklung arbeits-
marktpolitischer maßnahmen genutzt werden.�4 

Wir haben zwei exemplarische Analysen vorge-
nommen, um die dadurch entstehenden Problem-
felder konkret beschreiben zu können.

 

(a)	 Ausschreibung	für	berufsvorbereitende	
Bildungsmaßnahmen	(2004)	auf	der	Basis	des	
„neuen	Fachkonzeptes	für	berufsvorbereiten-
de	Bildungsmaßnahmen	nach	§	61	SGB	iii“

Die inhaltliche Ausgestaltung der verdingungs-
unterlagen zur öffentlichen Ausschreibung der 
berufsvorbereitenden maßnahmen (2004) basier-
ten auf dem „Neuen Fachkonzept berufsvorbe-
reitende bildungsmaßnahmen“. Wir versuchen 
im Folgenden die Reichweite des Fachkonzepts 
unter Gendergesichtspunkten und Problemanzei-
gen für eine geschlechtergerechte Ausgestaltung 
der berufsvorbereitenden bildungsmaßnahmen 
herauszuarbeiten.

Im märz 2006 wurde von der Agentur für Arbeit 
ein überarbeitetes Neues Fachkonzept für be-
rufsvorbereitende bildungsmaßnahmen veröf-
fentlicht. Da der vorliegende bericht zu diesem 
Zeitpunkt bereits ausgearbeitet war, konnten wir 
die aktuellen änderungen nicht mehr systema-
tisch einarbeiten. Es soll aber an dieser Stelle 
darauf hingewiesen werden, dass einige der im 
Folgenden beschriebenen kritikpunkte am „Neu-
en Fachkonzept 2004“ konstruktiv bearbeitet 
wurden: Gender mainstreaming als allgemeiner 
Grundsatz ist in das konzept aufgenommen. In 
diesem Zusammenhang wird zudem besonders 
auf zielgruppenspezifische bedarfe von jungen 
Frauen und männern sowie allein Erziehenden 
hingewiesen und Gendertrainings als Angebots-
erweiterung aufgenommen. Es bleibt abzuwarten, 
wie das Neue Fachkonzept 2006 in die neuen 
Ausschreibungen und Entwicklungen von maß-
nahmen integriert wird. Insofern bleiben die fol-
genden detaillierten Ausführungen als leitfaden 
für die überprüfung der konkreten umsetzung in 
Ausschreibungen und maßnahmen relevant.

Erfolgsmessung	ohne	zielgruppenorientie-
rung	–	geschlechtspezifisches	„Creaming“
Im Neuen Fachkonzept werden bildungseinrich-
tungen ausschließlich an ihren übergangsquoten 
in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gemessen. 
Zur Gewinnung von vergleichsdaten werden die 

��  bundesagentur für Arbeit (2005b), S.28ff.
�4  müller/kurtz (2004).
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berufsvorbereitenden bildungsmaßnahmen sta-
tistisch als einheitliche Gesamtmaßnahme er-
fasst. Es wird nicht differenziert nach besonderen 
Problemlagen der Jugendlichen, z. b. lernbehin-
derung, neu Zugewanderte, besondere soziale 
belastungen oder Geschlecht.35 

Es entspricht daher einem vernünftigen, ratio-
nalen wirtschaftlichen handeln, wenn bildungs-
träger unter diesen umständen ein so genanntes 
„creaming“ vornehmen und versuchen, die leis-
tungsfähigsten Jugendlichen in ihre maßnahmen 
aufzunehmen. Jugendliche mit vielschichtigen 
Problemlagen gefährden mit hoher Wahrschein-
lichkeit „gute“ übergangsquoten. Die übergangs-
quoten einer maßnahme qualifizieren die maß- 
nahmenträger auch in den nachfolgenden Aus- 
schreibungen. „Schlechte“ übergangsquoten 
 wegen überproportionaler teilnahme von 
„schwierigen“ Jugendlichen würden den träger 
im Wettbewerb um zukünftige maßnahmen wo-
möglich aus dem Feld schlagen, ohne dass die 
komplexen ursache-Wirkungsmechanismen für 
unterschiedliche übergangsquoten in den blick 
kämen. 

In der Fachdiskussion wird außerdem darauf 
hingewiesen, dass die Eignungsanalyse als 
„Stärken-Schwächen-Profil“ im kontext aktueller 
Förderbedingungen Gefahren berge: Der Wirt-
schaftlichkeitsdruck auf die maßnahmenträger 
könnte dazu verleiten, dass die Stärken und 
Schwächen analysiert werden, die der bildungs-
einrichtung Passgenauigkeit bescheinigen. Der 
Effekt „Selbstversorgung mit teilnehmerInnen“ 
kann von der bundesagentur für Arbeit nicht ge-
wünscht sein.

unter Gendergesichtspunkten wäre zu über-
prüfen, wie sich übergangsquoten geschlechts-
spezifisch gestalten. Es ist bekannt, dass sich 
beispielsweise für mädchen der übergang von 
der Ausbildung in den Arbeitmarkt auch bei 
guten Abschlüssen schwieriger gestaltet. Die 
geschlechtsunspezifische Erhebung und bewer-
tung von übergangsquoten „als wesentliches 

Steuerungselement“36  funktioniert dort, wo Ge-
schlechtszugehörigkeit zum strukturellen ver-
mittlungshemmnis wird, wie ein Anreizsystem für 
ein geschlechtsspezifisches „creaming“. Dabei 
kann eine Selektion sowohl in Richtung Jungen 
wie mädchen gehen. Ein berliner träger für mäd-
chenspezifische maßnahmen zur beruflichen 
vorbereitungen berichtet beispielsweise von der 
Erfahrung, dass er in bietergemeinschaften kei-
ne chance habe, genügend teilnehmerinnen zu 
bekommen, „... weil mädchen auch in den Jun-
gengruppen der anderen träger gerne gesehen 
werden“.�7 

Vermittlungsquoten	und	genderuntypische	
Berufswahlentscheidungen
In unseren ExpertInnen-Interviews spiegelten 
sich die Auswirkungen des engen, auf wirtschaft-
lichen kosten-Nutzen-Analysen basierenden 
Steuerungssystems in der Jugendberufshilfe 
wider. mitarbeitende in den maßnahmen und 
Administrationen fühlen sich wegen des hohen 
Stellenwerts der vermittlungsquoten bei der Er-
folgsmessung gehalten, die Ausbildungswünsche 
der Jugendlichen so zu beeinflussen, dass eine 
schnelle vermittlung in den regionalen Ausbil-
dungs- bzw. Arbeitsmarkt erfolgen kann.

bei genderuntypischen berufswahlentscheidun-
gen von Jugendlichen wird eher mit Schwierig-
keiten beim übergang in Ausbildung oder Arbeit 
gerechnet. Das beratungsthema genderunty-
pische berufswahlentscheidung wird deshalb 
tendenziell defensiv bearbeitet: Jugendliche mit 
gefestigtem Entschluss zum genderuntypischen 
beruf werden nicht daran gehindert, ihren be-
rufswunsch zu realisieren. In berufskundlichen 
veranstaltungen werden geschlechtsspezifische 
Zuschreibungen und Engführungen vermieden. 
offensive Strategien einer hinführung zum gen-
deruntypischen beruf und begleitung während 
der Ausbildung sind nicht als Querschnittsauf-
gabe in der berufsberatung und -orientierung 
verankert und werden nur in fachlich ausgewie-
senen, ESF-finanzierten Projekten realisiert.

35  vgl. bundesagentur für Arbeit (2004b), S. 23.
36  bundesagentur für Arbeit (2004b), S. 23.
�7  Schöler-macher (2005), S. 11.
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Die horizontale und vertikale Segmentierung des 
Arbeitsmarkts wirkt erwiesenermaßen diskrimi-
nierend für junge Frauen im hinblick auf das ein-
geschränkte berufswahlspektrum sowie auf das 
zu erwartende Niveau des Erwerbseinkommens. 
Es kann jedoch unter oben beschriebenen Rah-
menbedingungen weder bei den Administrationen 
noch den maßnahmenträgern mit einer offensi-
ven Strategie zu genderuntypischen berufsweg-
planungen gerechnet werden, weshalb eher mit 
einer Zementierung eines geschlechtsspezifisch 
segregierten Arbeitmarkts und einer Fortschrei-
bung von geschlechtspezifischen ungleichheits-
strukturen zu rechnen ist.

 
individualisierung,	Flexibilität	und	Durchläs-
sigkeit	–	Geschlechtsspezifische	Binnendif-
ferenzierungen	in	berufsvorbereitenden	Bil-
dungsmaßnahmen
Die im „Neuen Fachkonzept“ festgelegte „Indi-
vidualisierung, Flexibilität und Durchlässigkeit 
der Förderungswege“�8  könnte durchaus als ein 
Anreiz gelesen werden, unterschiedliche biogra-
fische orientierungen von Jungen und mädchen 
sowie geschlechtsspezifische Förderbedarfe und 
lernstrategien angemessen zu berücksichtigen. 
Die InterviewpartnerInnen wiesen jedoch in di-
versen Zusammenhängen darauf hin, dass es 
spürbare ungleichzeitigkeiten in den konzepten 
und Diskussionen gäbe. So werden zwar päd-
agogische Ziele postuliert, die aber dem hohen 
betriebswirtschaftlichen Effizienzdruck in der 
umsetzung geopfert werden müssen, um die 
eigene Existenz auch in Zukunft sichern zu kön-
nen. konzeptionelle Weiterentwicklungen und 
die Erhöhung von Qualitätsstandards im bereich 
Gender mainstreaming könne realistischerweise 
nicht bei gleichzeitiger Reduzierung der kosten, 
kürzung der Förderhöchstdauer, kürzung der 
Personalkosten und Erhöhung von Effektivität bei 
Planung, Durchführung, Administration erwartet 
werden.�9 

�8  bundesagentur für Arbeit (2004b), S. 9. bundesagentur für Arbeit (2004c), S.33.
�9  Siehe auch bag arbeit e.v. (2006), S. 2.

40  hörmann (2005) S. 4.
4�  bundesagentur für Arbeit (2004b). S. 9; bundesagentur für Arbeit (2004c), S.34.

Berufsübergreifende	Grundqualifikationen	
–	Genderkompetenz
Aus betriebwirtschaftlichen Gründen wäre es 
nachvollziehbar, wenn ein ganzheitliches pä-
dagogisches bildungskonzept zugunsten der 
Förderung der beschäftigungsfähigkeit für den 
regionalen Arbeitsmarkt zurückgefahren würde. 
tatsächlich wiesen befragte trägervertreterInnen 
darauf hin, dass der vermittlungsdruck und das 
bonus-malus-System negative Auswirkungen auf 
Elemente ganzheitlicher Persönlichkeitsbildung in 
den maßnahmen habe, die tendenziell abgebaut 
würden.

Der Rückgang ganzheitlicher Persönlichkeits-
bildung in den maßnahmen hat direkte Auswir-
kungen auf die Repräsentanz von Genderthemen 
in den bildungsmaßnahmen. Die Ausbildung von 
Genderkompetenz bei den teilnehmenden ist in 
berufsübergreifenden bildungseinheiten veran-
kert. Genderkompetenz40  umfasst beispielsweise
 
• Wissen um die unterschiedliche bewertung 

von männlichkeit und Weiblichkeit und um die 
Wirksamkeit von Geschlechterrollen in der ei-
genen biografie,

• die Fähigkeit zum Perspektivwechsel,
• die Fähigkeit zum partnerschaftlichen umgang 

mit Angehörigen beider Geschlechter.

Auch hier zeigt das „Neue Fachkonzept“ eine 
geschlechterblinde Stelle. In der Auflistung der 
berufsübergreifend zu erwerbenden Schlüssel-
kompetenzen finden sich neben „persönlicher 
kompetenz“, „sozialer kompetenz“, „lebensprak-
tischen Fertigkeiten“ auch „interkulturelle kom-
petenz“, nicht aber „Genderkompetenz“.4�  dies 
ist umso erstaunlicher, als insbesondere das 
persönliche „doing gender“ der teilnehmerInnen 
erheblichen Einfluss auf die Entwicklungsmög-
lichkeiten und chancen auf dem Arbeitsmarkt 
zeigen. 
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4�  bundesagentur für Arbeit (2006a), S. 10.

Fazit	„Genderaspekte	im	neuen	Fachkonzept	
für	berufsvorbereitende	Bildungsmaßnahmen	
nach	§	61	SGB	iii	(2004)“

Es fehlt im „Neuen Fachkonzept für berufsvorbe-
reitende bildungsmaßnahmen nach § 61 SGb III“ 
(2004) an einer konsequenten Einarbeitung von 
Gender mainstreaming-Aspekten. In den verdin-
gungsunterlagen ist Gender mainstreaming nur in 
den Allgemeinen Rahmenbedingungen zu finden. 
Die Anreize zur querschnittsförmigen Integration 
von Gender mainstreaming sind gering, da ent-
sprechende Zielformulierungen nicht konsequent 
in alle Ebenen eingearbeitet sind. Das bekennt-
nis zum Gender mainstreaming wird ambivalent: 
Gender mainstreaming ist das kürprogramm 
nach Erfüllung des Pflichtprogramms, nämlich 
der Erfüllung von vermittlungs-übergangs-Inte-
grationsquoten. Es ist deshalb nicht erstaunlich, 
wenn nur wenige träger in der Jugendberufshilfe 
sich diesem thema konsequent annehmen.

Darüber hinaus bleiben bewährte maßnahmen 
der berufsorientierung für mädchen solange ge-
fährdet, wie die bundesagentur für Arbeit keine 
konkreten Ausschreibungen vornimmt. In den 
modellkreisen sind geschlechterdifferenzierte und 
geschlechtshomogene maßnahmen ausschließ-
lich über ESF-mittel finanziert, für die es auch 
bei erfolgreichem verlauf ohne entsprechende 
Ausschreibungen keine Fortsetzung geben wird. 
In den Auswahlkriterien für die vergabe von be-
rufsvorbereitenden bildungsmaßnahmen war für 
die bewerberInnen bisher nicht ersichtlich, wie 
die Agentur Gender mainstreaming konkret um-
setzen will.

(b)	 öffentliche	Ausschreibung	für	die	Durch-
führung	von	Eingliederungsmaßnahmen	
(2006):	Durchführung	von	Eingliederungs-
maßnahmen	nach	§	421i	SGB	iii/SGBii/2006

Für die folgenden Analysen haben wir eine aktu- 
elle Ausschreibung (Durchführung von Einglie-
derungsmaßnahmen nach 421i SGb III/SGb II/ 
2006) ausgewählt. Am beispiel dieses Ausschrei-
bungstextes überprüfen wir den Grad der konse- 

quenten operationalisierung von Genderaspekten.
Zielgruppe der ausgeschriebenen maßnahme 
sind Arbeitslose sowie von Arbeitslosigkeit be-
drohte Arbeits- und Ausbildungsuchende. Gegen-
stand der maßnahme ist die Eingliederung von 
teilnehmerInnen, die folgenden Personengrup-
pen zuzuordnen sind:

• „teilnehmer mit Aktivierungsbedarf im Integra-
tionsprozess,

• teilnehmer mit verstärktem unterstützungs-
bedarf zur überwindung von beschäftigungs-
hemmnissen bzw. Qualifizierungsdefiziten im 
Integrationsprozess,

• teilnehmer mit Aktivierungs- und unterstüt-
zungsbedarf sowie multiplen vermittlungs-
hemmnissen und geringen Integrationschan-
cen“.4� 

Die Eingliederungsmaßnahmen sind geschlechts-
spezifisch ausgeschrieben. In den losblättern 
zur leistungsbeschreibung steht unter Definition 
und Spezialisierung der Zielgruppen eine Rubrik 
„Frauenanteil“, unter teilnehmerInnenzahl die 
Rubrik „darunter Anteil allein Erziehender“. Alle 
30 lose (4 lose SGb II; 26 lose SGb III) dieser 
Ausschreibung weisen einen Frauenanteil aus. 
Die Streuungswerte liegen zwischen mindestens 
20% und höchstens 90%. 2 lose im SGb III-be-
reich sind mit einem Frauenanteil von 100% als 
geschlechtshomogene maßnahme ausgeschrie-
ben. Diese Zielgruppe ist spezifiziert als „Per-
sonen, die aufgrund von kinderbetreuung oder 
Pflege von Angehörigen nur teilzeit arbeiten kön-
nen“. In der SGb II-Ausschreibung sind keine u 
25, in der SGb III-Ausschreibung 8 maßnahmen 
auf die Zielgruppe u 25 beschränkt.

integration	von	Gender	Mainstreaming	in	den	
Verdingungsunterlagen	der	Bundesagentur	
für	Arbeit:
Die Agentur für Arbeit nimmt mit dieser Aus-
schreibung ihre Steuerungsfunktion in Sachen 
Gender mainstreaming wahr, zu der sie entspre-
chend den allgemeinen Grundsätzen und Zielen 
gemäß SGb II (Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de) und SGb III (Arbeitsförderung) verpflichtet 
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ist. Im bericht „Entwicklung für chancengleich-
heit von Frauen und männern am Arbeitsmarkt“ 
(2005) sichert die bundesagentur die „veranke-
rung von chancengleichheit in die neue Steue-
rungslogik“4�  zu. 

Der Doppelstrategie Gender mainstreaming 
– chancengleichheit bei allen leistungen und 
gezielte Frauenförderung – ist durch die Aus-
schreibung von geschlechtshomogenen Grup-
pen für Frauen Rechnung getragen. Gender 
mainstreaming setzt sich aber von der traditio-
nellen Gleichstellungspolitik insofern ab, als die 
unterschiedliche lebenssituation von männern 
und Frauen bei der umsetzung sämtlicher leis-
tungen berücksichtigt werden sollen. Die alleinige 
Ausweisung von Frauenquoten und nicht Ge-
schlechterquoten in den geschlechtergemischten 
maßnahmen ist deshalb kritisch zu beurteilen, 
weil die alleinige Ausweisung einer Frauenquote, 
Frauen als die eigentliche Problemgruppe des 
Arbeitsmarkts stigmatisiert und geschlechtsspezi-
fische Förderbedarfe junger männer verdeckt.

Im Folgenden überprüfen wir, ob die Einarbeitung 
und operationalisierung von Gender mainstrea-
ming-Aspekten in den verdingungsunterlagen 
konsequent erfolgte und für potenzielle bewerbe-
rInnen Anreize bzw. Profilierungsmöglichkeiten im 
bereich Gender mainstreaming und Frauenförde-
rung bietet.

Allgemeine rahmenbedingungen  
(teil	B	Leistungsbeschreibung)
Personal	(B.B.1)

„Der Personaleinsatz muss quantitativ und qua-
litativ der anzuwendenden methodik und Zieler-
reichung und der Zielgruppenorientierung ent-
sprechen.“ (S. 9) Ein ausdrücklicher hinweis auf 
genderspezifische Ausführungen fehlt an dieser 
Stelle der verdingungsunterlagen. Entsprechend 
dem in den allgemeinen Rahmenbedingungen 
aufgeführten Passus zum Gender mainstreaming 
sind aber Genderaspekte im bereich methodik, 
Zielerreichung und Zielgruppenorientierung dar-
zustellen.

Im musterbogen zum Personaleinsatz sind bei-
spiele für kenntnisse und „Erfahrungen/personell“ 
aufgelistet. In dieser Rubrik sollen die perso-
nellen voraussetzungen unter Gesichtspunkten 
der Qualifikation und berufserfahrung dargestellt 
werden. Im Sinne eines Anreizes mit Aufforde-
rungscharakter könnte man neben der beispiel-
gebend aufgeführten „Arbeit mit Jugendlichen“ 
und „Arbeit mit Strafgefangenen“, auch „Arbeit in 
geschlechtshomogenen Gruppen mit gendersen-
sibler methodisch-didaktischen Arbeitsansätzen“ 
erwähnen.

In der Gesamtübersicht „Personaleinsatz“ (D4) ist 
keine Rubrik zur Geschlechterquote vorgesehen, 
das heißt es bleibt im vergabeprozess unberück-
sichtigt und damit unbewertet, ob bewerberInnen 
unter dem Stichwort Zielgruppenorientierung die 
geschlechtsspezifische Zusammensetzung der 
Gruppe berücksichtigen und für eine fachlich 
angemessene Repräsentanz von männern und 
Frauen in den teams sorgen.

Die Ausgestaltung der verdingungsunterlagen 
bietet keine Anreize für fachlich-qualitative Aus-
führungen zu genderreflexiver Personalentwick-
lung. Gravierender erscheint uns aber, dass die 
bundesagentur für Arbeit auf ihre Steuerungs-
möglichkeiten beim Personaleinsatz und auf 
die Darstellung der geschlechtsspezifischen 
Zusammensetzung des Personals verzichtet, die 
in allen Gender mainstreaming-Instrumenten zu 
den empirisch-zählbaren Indikatoren für eine kon-
sequente umsetzung von Gender mainstreaming 
gehört.

Personengruppe/zielgruppe	(teil	B	2.2)
Die fachlichen hintergründe für die unterschied-
lichen Frauenquoten und Anteile allein Erziehen-
der erschließen sich weder aus den losblättern 
noch aus den Ausführungen zur leistungsbe-
schreibung. In der öffentlichen Ausschreibung 
sind keine erläuternden Ausführungen zur Frau-
enquote und Quote allein Erziehender zu finden. 
Für bewerberInnen bleibt deshalb unklar, 
• welchen Stellenwert die Erreichung der Quote 

in der beurteilung der maßnahme einnimmt,

4�  bundesagentur für Arbeit (2005b), S. 28.
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• welche Auswirkungen es hat, wenn die jewei-
lige maßnahme nicht entsprechend der fest-
gelegten Quote (über- und/oder unterbele-
gung) besetzt wird,

• bekanntermaßen bereitet es erhebliche 
Schwierigkeiten, die Gruppe der allein Erzie-
henden zu erfassen. Die Ergebnisse fallen 
sehr unterschiedlich aus, wenn man sich auf 
die haushaltsform bezieht oder die lebens-
form meint, ganz zu schweigen von den 
Selbstdefinitionen, in denen sich einzelne 
Personen über sehr unterschiedliche soziale 
und persönliche merkmale sowie Wertorientie-
rungen der Gruppe zuordnen oder von ihr ab-
grenzen. Die lebenslage allein erziehend ist 
außerdem eine sehr dynamische lebensform, 
so dass es nicht ungewöhnlich ist, wenn sich 
die familiäre lebensform im Projektverlauf än-
dert. Es wird in den verdingungsunterlagen 
nicht erläutert, wie allein Erziehende zu erfas-
sen sind.

Alle ExpertInnen wurden von uns befragt, ob 
sie aus fachlichen Gründen eine Quotierung 
von männern und Frauen in ihren maßnahmen 
für sinnvoll hielten. Die Antworten fielen in aller 
Regel negativ aus. Sie befürchteten zusätzlich 
unter Effizienzdruck zu geraten, wenn sie neben 
vermittlungs-, übergangs- oder Abgangsquoten 
formal festgesetzte Gender- bzw. Frauenquoten 
zu berücksichtigen hätten. Die ausgesprochen 
minimalistisch zu bezeichnenden Informationen, 
die dieses Ausschreibungsverfahren begleiten, 
tragen sicherlich nicht dazu bei, die geäußerten 
bedenken zu zerstreuen.

wertungsbereiche	und	-kriterien	(B3)
Die bewerberInnen legen ein konzept vor, in dem 
sie auf vernetzung, Integrationsstrategie und 
Durchführungsqualität eingehen. Die in den ver-
dingungsunterlagen dargestellten Wertungskrite-
rien sind so allgemein gehalten, dass genderspe-
zifische Aspekte auf der Ziel-, konzept- und ope-
rationalisierungsebene auf jeden Fall beschrie-
ben werden können. Im Zusammenhang mit dem 
allgemeinen Passus zum Gender mainstreaming 
hat die Agentur für Arbeit damit die formalen An-
forderungen erfüllt.

Der katalog der Wertungskriterien und die „An-
forderungen an die Darstellung“ bieten allerdings 
keine Anreize dazu, ein genderdifferenziertes 
konzept vorzulegen. mit einer Integration von 
genderspezifischen Anforderungen würde die 
Agentur für Arbeit ihr bemühen um Gender 
mainstreaming in allen leistungen der Arbeits-
förderung unterstreichen und ihre Anforderungen 
gegenüber den bewerberInnen transparent 
machen. Es wäre dokumentiert, dass neben 
der verbesserung von Eingliederungs- oder ver-
mittlungsquoten auch die Anhebung von Quali-
tätsstandards im bereich Gender mainstreaming 
eine Rolle bei der bewertung der vorgelegten 
konzepte spielt.

An zwei beispielen, in die wir mit Rückbezug auf 
die Gesetze zu Frauenförderung und allgemeinen 
verpflichtungen zu Gender mainstreaming kursiv 
formatierte Einfügungen vorgenommen haben, 
soll dies verdeutlicht werden:
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Stand	der	implementierung	von	Gender	Main-
streaming	in	der	Ausschreibungs-	und	Verga-
bepraxis:
Gender mainstreaming ist ein top-Down-verfah-
ren. Die Agentur für Arbeit verfügt im zentralisier-
ten Ausschreibungsverfahren über die alleinige 
Entscheidungs- und Definitionsmacht und ist 
damit die einzig mögliche Steuerungsinstanz für 
die berücksichtigung, überprüfung und kontrol-
le geschlechtsspezifischer Auswirkungen der 
Fördermaßnahmen auf männer und Frauen. Sie 
verfügt mit dem Ausschreibungsverfahren über 
die möglichkeit, beteiligungsprozesse bis auf die 
Ebene der maßnahmenträger zu organisieren 
und zu gestalten.

Die ExpertInnen erklärten immer wieder, dass 
es in den bisherigen Ausschreibungen gar 
keine möglichkeit gegeben habe, sich mit Ent-
wicklungsprozessen im bereich Gender main-
streaming oder Erfahrungen in der Arbeit mit 
geschlechterhomogenen Gruppen zu profilieren. 
Die geschlechtsspezifische Ausschreibung zur 
Durchführung von Eingliederungsmaßnahmen 

nach § 421i SGb III/SGb II/2006 bietet zwar for-
mal Anreize zur beobachtung von Geschlechter-
quoten in Eingliederungsmaßnahmen, bleibt aber 
bei wichtigen inhaltlichen und formalen Aspekten 
undifferenziert.

Die Erhöhung der Qualitätsstandards im bereich 
des Gender mainstreaming ist im Prinzip mit der 
gleichzeitigen Erhöhung des Effizienzdrucks bei 
der Planung, Durchführung und Administration 
der maßnahmen sowie Reduzierung der Gelder 
und Personalressourcen unvereinbar. Es entsteht 
der verschiedentlich artikulierte Eindruck, die 
Agentur für Arbeit erfülle zwar formale kriterien, 
kümmere sich aber nicht um deren praktische 
umsetzbarkeit und sei an einer wirklichen ver-
besserung von Qualitätsstandards jenseits der 
Erhöhung von vermittlungsquoten nicht inter-
essiert. Die eingehendere überprüfung der ver-
dingungsunterlagen machte jedenfalls deutlich, 
dass eine konsequente Integration von Gender 
mainstreaming in alle Ebenen der verdingungs-
unterlagen fehlt. konkrete Anforderungen an die 
maßnahmenträger sind nicht transparent und 

Beispiel	1:

II.1 a)

nicht:
„Zu beschreiben sind strategische vorgehens-
weise zur unterstützung und Qualifizierung der 
Zielgruppe und die maßnahmen zur Errei-
chung der Eingliederungsquote“.44  

Sondern:
Zu beschreiben sind strategische vorgehens-
weisen zur gendersensiblen unterstützung 
und Qualifizierung der Zielgruppe und die 
maßnahmen zur Überwindung des geschlecht-
spezifischen Arbeitsmarkts, zur Verbesserung 
der beruflichen Situation von Frauen und zur 
Erreichung der Eingliederungsquote.

Beispiel	2:

II 2. b)

nicht:
„Darzustellen sind die geplanten Aktivitäten 
und maßnahmen zum Abbau von individuellen 
beschäftigungshürden.“45  

Sondern:
Darzustellen sind die geplanten Aktivitäten 
und maßnahmen zum Abbau von individuellen 
beschäftigungshürden und von geschlechts-
spezifischen Integrationshemmnissen.

44  bundesagentur für Arbeit (2006a), S. 14.
45  Ebd.
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wichtige formale Fragen, z. b. in bezug auf die 
Frauenquote und den Anteil der allein Erziehen-
den, bleiben ungeklärt. 

Regionale Netzwerke sind für die langfristige, 
planbare querschnittsförmige Entwicklung von 
lebenslagenspezifischer Frauen- und Geschlech-
terförderung wesentliche voraussetzungen. Inso-
fern sind die „Deregulierungseffekte lokaler Netz-
werke“, wie sie von den ExpertInnen als Folge 
der zentralisierten Ausschreibungen beschrieben 
wurden, vor allem im bereich Gender mainstrea-
ming ausgesprochen kontraproduktiv.

Die regionalen Agenturen für Arbeit planen – laut 
dem „Entwicklungsbericht der chancengleichheit 
von Frauen und männern am Arbeitsmarkt“ –  
„... in eigener verantwortung und unter berück-
sichtigung der lokalen und regionalen Arbeits-
marktbedingungen, durch welchen maßnah-
me-mix und in welcher Dimensionierung die 
Integrationserfolge verbessert und die kosten 
der Integration weiter optimiert werden können“.46  
Entsprechend der zentralisiert-hierarchischen 
organisation der bundesagentur für Arbeit sollen 
die Ergebnisse über die Regionaldirektionen in 
die Zentrale kommuniziert werden. Damit kommt 
der lokalen Agentur für Arbeit eine zentrale 
Schlüsselrolle bei der organisation und koordina-
tion einer regionalen vernetzung zur Integration 
von Gender mainstreaming in die maßnahmen 
der Jugendberufshilfe zu. Die lokalen Agenturen 
für Arbeit in den von uns untersuchten modellre-
gionen sahen sich zum untersuchungszeitpunkt 
noch nicht in dieser Rolle. 

Fazit	„Lokale	Kooperations-	und	Vernetzungs-
prozesse	in	der	Jugendberufshilfe“
Der Gesetzgeber hat eine dilemmatische Situ-
ation geschaffen, indem er zwar einerseits im 
§ 18 SGb II (Örtliche Zusammenarbeit) zu ko-
ordinierung und vernetzung verpflichtet, gleich-
zeitig aber die Wohlfahrtsverbände in die Rolle 
des Subunternehmers bzw. Dienstleisters für die 
bundesagentur für Arbeit überführte. Die Rah-
menbedingungen des zentralen Ausschreibungs-
verfahrens für maßnahmen der Jugendberufshilfe 

macht aus ehemaligen kooperationspartne-
rInnen, die bisher als regionale AnbieterInnen 
maßnahmen koordinierten und entwickelten, 
konkurrentInnen auf einem internationalen So-
zialmarkt mit nicht transparenten Spielregeln. 
Planungssicherheit bei den maßnahmenträgern 
ist die Grundlage für kontinuierliche regionale 
Netzwerkgestaltung, diese sind jedoch mit jedem 
neuen Ausschreibungsverfahren gefährdet. 

Die leistungsrechtliche Desintegration von Ju-
gendhilfe und Jugendberufshilfe führt dazu, 
dass ein spezifisch sozialpädagogischer blick 
auf berufliche Integrationsprozesse „aussortiert“ 
wurde. Aus einer fachlichen Perspektive auf die 
komplexen Problemstellungen des übergangs 
von der Schule in Ausbildung oder Arbeit bei be-
nachteiligten Jugendlichen lässt es sich jedoch 
nicht rechtfertigen, den zurecht eng geführten 
blick einer leistungsrechtlich orientierten Admi-
nistration ohne sozialpädagogische Einmischung 
stehen zu lassen. § 18 SGb II zur Örtlichen Zu-
sammenarbeit ist eine Aufforderung dazu, das 
eine – die leistungsrechtliche Abgrenzung – zu 
tun, ohne das andere – die fachliche vernetzung 
über institutionelle Grenzen hinweg – zu lassen. 
Die Implementierung von Gender mainstreaming 
ist im kern auf fachliche vernetzung angewiesen, 
da Geschlechtergerechtigkeit ein Querschnitts-
thema ist. ohne eine fach- und institutionenüber-
greifende Zusammenarbeit bleibt Gender main-
streaming ein „schwaches“ Instrument, da immer 
auf die Zuständigkeit bzw. die verantwortung der 
anderen Abteilung, des anderen Fachgebiets, 
der anderen Institution verwiesen werden kann. 
Damit wird Geschlechtergerechtigkeit bestenfalls 
Stückwerk vereinzelter maßnahmen bleiben.

Die eingehende überprüfung der verdingungs-
unterlagen zeigte außerdem, dass eine konse-
quente Integration von Gender mainstreaming 
in alle Ebenen der verdingungsunterlagen fehlt. 
Die bundesagentur erfüllt ihre Steuerungsver-
antwortung für Gender mainstreaming über die 
Integration von Präambeln zur Geschlechter-
gerechtigkeit in die allgemeinen bestimmungen 
zu den verdingungsunterlagen. Präambelstra-
tegien führen in aller Regel zu einer Individuali-

46  bundesagentur für Arbeit (2005b), S. 28.
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sierung geschlechtsspezifischer Problemlagen. 
Geschlechterblindheit in Sachen Strukturentwick-
lung ist die Folge.

EMPFEhLunGEn

*	 Operationalisierung	der	genderspezi-
fischen	zielsetzungen	in	den	zentralen	
Ausschreibungen	der	Bundesagentur	für	
Arbeit 

Erst eine konsequentes „übersetzung“ von 
Gleichstellungszielen in die relevanten themen 
der verdingungsunterlagen macht aus Gender 
mainstreaming ein verpflichtendes Programm. 
Es würde außerdem transparent werden, dass 
die Erhöhung von Qualitätsstandards bei gleich-
zeitiger Erhöhung des Effizienzdruckes bei der 
Planung, Durchführung und Administration der 
maßnahmen sowie der Reduzierung von Perso-
nalressourcen und Geldern ein problematisches 
unterfangen ist. An dieser Stelle weisen wir 
ausdrücklich darauf hin, dass Gender mainstrea-
ming, ist es erst einmal etabliert, zu einer kos-
tenneutralen Qualitätsverbesserung führt. In der 
mittelfristigen Perspektive der Einführung muss 
jedoch wie bei anderen Reformprozessen mit 
zeitlichen und monetären Investitionen gerechnet 
werden (z. b. für Qualifizierungsmaßnahmen, 
Entwicklung von monitoringinstrumenten, überar-
beitung von Profilinginstrumenten etc.).

* gender mainstreaming in der Jugendbe-
rufshilfe	als	regionales	Gesamtkonzept	

Für die nachhaltige bearbeitung von Gleich-
stellungsfragen bei der regionalen Planung der 
Jugendberufshilfelandschaft müssten in den 
bestehenden bzw. sich entwickelnden Netzwer-
ken Strukturen, formale Zielvereinbarungen und 
Zuständigkeiten etabliert werden, die über die 
„anwaltschaftliche“ Delegation der Frauenfrage 
an Gleichstellungsbeauftragte hinausgehen. 
Genderfragen sind Querschnittsaufgaben, die ei-
gentlich nur auf der Grundlage lokaler und institu-
tionenübergreifender Gesamtkonzepte bearbeitet 
werden können. Die Einrichtung von Jugendkon-
ferenzen als fachlich-planerisches Instrument der 
Jugendberufshilfe wäre die geeignete Institution, 
in der ein regionales Gesamtkonzept realisiert 

werden könnte, das auch Genderkriterien stand-
hält.

*	 Fachliche	Re-integration	der	Jugendsozial-
arbeit in die Jugendberufshilfe 

Die Jugendsozialarbeit entwickelt seit längerer 
Zeit interessante konzepte und Projekte im be-
reich der Jungen- und mädchenarbeit, die Res-
sourcen für die Entwicklung einer genderrefle-
xiven Jugendberufshilfe genutzt werden können. 
Da vor hartz Iv eine enge verzahnung zwischen 
Jugendberufshilfe und Jugendsozialarbeit exis-
tierte, kann in „noch“ bestehenden lokalen Netz-
werken mit kompetenz und Erfahrung zur koor-
dination der beiden hilfesysteme zum Wohle der 
jungen männer und Frauen gerechnet werden. 
Deshalb ist es sinnvoll, eine kooperative fachliche 
vernetzung zwischen Jugendhilfe, Arbeits- und 
Ausbildungsvermittlung im Rahmen der Jugend-
konferenz anzustreben.

*	 Verankerung	einer	Projektgruppe	Gender	
Mainstreaming	in	die	Struktur	der	Jugend-
konferenz

Es empfiehlt sich, neben der Querschnittsver-
netzung, eine so genannte „cross-linking-group“ 
einzurichten. Sie ist nicht horizontal beschränkt. 
Sie setzt sich aus mitgliedern verschiedener 
Institutionen, Abteilungen und hierarchieebe-
nen zusammen. In dieser „Projektgruppe“ ist die 
hierarchische Autorität der ExpertInnenmacht 
gewichen. Es sollen unkonventionelle lösungen 
entwickelt werden. Es wäre zu prüfen, welche 
Rolle die lokalen ESF-Arbeitskreise verbunden 
mit einer offensiven Steuerung durch das zustän-
dige Sozialministerium in diesem Prozess spielen 
könnten.

*	 „wächter-Funktion“	der	ESF-Arbeitskreise
Strukturentwicklung ohne regionale bezüge und 
Einbindung bleibt ein kraftloses unterfangen. Es 
ist deshalb sinnvoll, einer bundesweit agierenden 
Administration wie der bundesagentur für Arbeit 
regional agierende Netzwerke für die Struktur-
entwicklung einer genderreflexiven Jugendberufs-
hilfe zur Seite zu stellen. Auf lokaler Ebene gehen 
innovative Impulse für Genderaspekte von ESF-
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Projekten und den regional agierenden ESF-Ar-
beitskreisen aus. Es wäre zu prüfen, inwieweit in 
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Sozialmi-
nisterium, den kommunen, den Administrationen 
der Grundsicherung (hierunter sind je nach Auf-
gabenwahrnehmung zu verstehen: Agenturen für 

Arbeit, ARGEn, kommunen; synonym wird auch 
der begriff SGb II-Einheiten verwendet) sowie 
den trägerverbänden der Jugendberufshilfe den 
ESF-Arbeitskreisen eine „Wächterfunktion“ im 
hinblick auf genderreflexive regionale Struktur-
entwicklung zukommen kann.

netzwerk	teilzeitausbildung	
Initiator:  Re/init e.v. 

Regionaler bezug: Nordrhein-Westfahlen, später auch überregionale teilnehmerInnen und  
    ProjektpartnerInnen 

    Siehe S. 151 im Anhang

MOSAiK	–	Kompetenzentwicklung	für	(junge)	Mütter.	Kooperation	von	Beratung,	
(Aus)Bildung	und	Beruf
Initiator:  Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales des  
    landes bremen

Regionaler bezug: bremen

    Siehe S. 153 im Anhang

Lokale	Kooperations-	und	Vernetzungsprozesse	in	der	Jugendberufshilfe
Gute	Beispiele	aus	der	Praxis



08� // EINGlIEDERuNGSvEREINbARuNG – DER EINStIEG IN DIE bERuFSWElt 08�

5  Eingliederungsvereinbarung – Der Einstieg in die berufswelt ........................................... 8�
5.1 Darstellung und Analyse der gesetzlichen Rahmenbedingungen  ...................................   8�
5.2 umsetzung der Eingliederungsvereinbarung nach dem zweiten Sozialgesetzbuch 
 unter Genderaspekten ....................................................................................................... 90

� // � // � // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 // A // b

// EINGlIEDERuNGSvEREINbARuNG – DER EINStIEG IN DIE bERuFSWElt



// EINGlIEDERuNGSvEREINbARuNG – DER EINStIEG IN DIE bERuFSWElt 08�

5	EinGLiEDERunGSVEREinBARunG	–	
DER	EinStiEG	in	DiE	BERuFSwELt

5.1	DARStELLunG	unD	AnALySE	
DER	GESEtzLiChEn	RAhMEn-
BEDinGunGEn	

Im Rahmen des Zweiten Sozialgesetzbuchs (SGB II, Grundsicherung für Arbeitsuchende) sind seit 
dem 1. Januar 2005 die Kommunen und die Agenturen für Arbeit gemeinsam für die berufliche Ein-
gliederung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger verantwortlich. Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen-
hilfe und Sozialhilfe zu einer einheitlichen Grundsicherung für Arbeitsuchende wird das in der Agenda 
2010 propagierte Prinzip von „Fördern und Fordern“ Realität. „Fördern“ bedeutet, dass die Träger 
der Grundsicherung die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bei der Suche und dem Erlangen einer Be-
schäftigung oder Arbeitsgelegenheit unterstützen müssen (§ 14 SGB II, Grundsatz des Förderns). 
Die Unterstützungsmöglichkeiten sind allerdings mit Forderungen verknüpft. „Fordern“ bedeutet, dass 
Arbeitsuchende von sich aus alle Anstrengungen zur Beendigung ihrer Hilfebedürftigkeit unternehmen 
müssen. Diese Forderung bezieht sich aber nicht nur auf die Aufnahme einer zumutbaren Beschäf-
tigung, sondern beinhaltet auch die Verpflichtung zur Teilnahme an einer Eingliederungsmaßnahme 
und zum Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung, die verbindliche Aussagen zum „Fördern und 
Fordern“ enthält. Ferner müssen Arbeitsuchende zumutbare Arbeitsgelegenheit, so genannte Zusatz-
jobs, annehmen (§ 2 SGB II, Grundsatz des Forderns).47  Dieses Credo „Fördern und Fordern“ findet 
seinen Niederschlag auch in den neuen gesetzlichen Regelungen für die Zielgruppe junger Menschen 
unter 25 Jahren (U25). Nach dem Gesetz sollen bei dieser Gruppe alle Aktivitäten auf die sofortige 
Vermittlung in Arbeit, Ausbildung oder in eine Arbeitsgelegenheit ausgerichtet sein (§ 3 Abs. 2 SGB 
II, Leistungsgrundsätze). Zu Beginn des Integrations- und Vermittlungsprozesses steht die Eingliede-
rungsvereinbarung. 

In diesem Kapitel konzentrieren wir uns auf die Eingliederungsvereinbarung im SGB II (Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende) und deren Umsetzung unter Genderaspekten. Zunächst überprüfen wir aber 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen anhand einer rein deskriptiven Beschreibung im Hinblick auf 
die geschlechtsspezifische Zielgruppengenauigkeit und auf die optionalen Spielräume für die Verfol-
gung von im Gesetz nicht ausdrücklich formulierten Gleichstellungszielen. In diese Analyse beziehen 
wir auch die Eingliederungsvereinbarung im SGB III (Arbeitsförderung) ein, die einen deutlich an-
deren Rechtscharakter aufweist als die Eingliederungsvereinbarung im SGB II (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende). 

47  vgl. bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (hrsg.) (2005), S. 18ff.

Gemäß § 15 SGb II (Eingliederungsvereinba-
rung) soll mit jedem/jeder erwerbsfähigen hilfe-
bedürftigen eine Eingliederungsvereinbarung 

(Einv) abgeschlossen werden. In der Einv wer-
den die Rechte und Pflichten der erwerbsfähigen 
hilfebedürftigen und der persönlichen Ansprech-
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partnerInnen bzw. FallmanagerInnen festgehal-
ten, so dass der Integrationsprozess für beide 
Seiten systematisiert und transparent dargestellt 
ist. Die Einv gilt grundsätzlich sechs monate48  
und wird dann erneuert. 

Im Gegensatz zu der Eingliederungsvereinbarung 
nach § 35 SGb III (Arbeitsförderung; vermittlung-
sangebot, Eingliederungsvereinbarung) ist der 
Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung im 
SGb II verpflichtend für die hilfebedürftigen  
(§ 2 Abs. 1 S. 2 SGb II, Grundsatz des Forderns). 
Während der Gesetzgeber bei der Einv im SGb 
III darauf verzichtet hat, ein neues Rechtsver-

48  In der Einführungsphase bis zum 31. Dezember 2006 können Eingliederungsvereinba-
rungen auch für eine Dauer von 12 monaten abgeschlossen werden (§ 65 Abs. 6 SGb II).

49  vgl. bundesagentur für Arbeit (2005c), S. 1ff. bundesagentur für Arbeit (2004a), S. 11ff.

hältnis zwischen Agenturen und hilfebedürftigen 
zu schaffen, ist die Einv im SGb II ein öffentlich-
rechtlicher vertrag, der für beide Seiten ver-
bindlich ist. Die Einv im SGb II beinhaltet auch 
leistungsrechtliche konsequenzen bei Nichtein-
haltung der vereinbarten Pflichten bzw. wenn die 
hilfebedürftigen sich weigern, eine Einv abzu-
schließen (§ 31 Abs. 1 SGb II, Absenkung und 
Weg des Arbeitslosengeldes II). Ferner kann eine 
Schadensersatzpflicht der erwerbsfähigen hilfe-
bedürftigen bei Nichtbeendigung einer bildungs-
maßnahme aus vom erwerbsfähigen hilfebedürf-
tigen zu vertretenden Gründen eintreten (§ 15 
Abs. 3 SGb II, Eingliederungsvereinbarung).49 

Eingliederungsverein-
barung 

§	15	SGB	ii

leistungen zur einglie-
derung 

§	16	SGB	ii

Vermittlungsangebot,	
Eingliederungs- 
vereinbarung 
§	35	SGB	iii

Deskriptive	Bestandsanalyse

zielsetzung

Abschluss einer Eingliede-
rungsvereinbarung (Einv)

• Eingliederung erwerbsfä-
higer hilfebedürftiger in 
den Arbeitsmarkt durch 
das zur verfügung stel-
len aller wesentlichen 
Eingliederungsleistungen 
des SGb III in Form von 
Ermessungsleistungen

• vermittlung in Ausbildung 
bzw. beschäftigung

vermeidung von (lang-
zeit-)Arbeitslosigkeit

Abschluss einer Eingliede-
rungsvereinbarung (Einv)

•

•

•

AdressatInnen

Erwerbsfähige hilfebedürf-
tige und Personen, die mit 
dem/der erwerbsfähigen 
hilfebedürftigen in einer 
bedarfsgemeinschaft leben

• Erwerbsfähige hil-
febedürftige

• Ausbildungs- und arbeit-
suchende Personen

Arbeitslose Personen 
(einschließlich arbeits-
lose Jugendliche)

ArbeitgeberInnen

•

•

•

Konditionen	

Gemäß § 2 Abs. 1 SGb II ist 
der o.g. Adressatenkreis recht-
lich verpflichtet, eine Einglie-
derungsvereinbarung (Einv) 

Ergeben sich aus den jewei-
ligen leistungen, die in § 16 
SGb II genannt sind. 

um eine möglichst pass-
genaue vermittlung zu er-
reichen, hat die Agentur für 
Arbeit gemeinsam mit der 
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50  In der Einführungsphase bis zum 31. Dezember 2006 können Eingliederungsvereinba-
rungen auch für eine Dauer von 12 monaten abgeschlossen werden (§ 65 Abs. 6 SGb II). 
51  vgl. bundesagentur für Arbeit (2005c), S. 1ff.
52  vg. bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (hrsg.) (2005), S. 51.
53  Die Formulierung „soll“ in § 15 SGb II verweist darauf, dass ein gebundenes Ermessen vorliegt, 
d.h. die vorschrift ist grundsätzlich verbindlich wie eine muss-vorschrift, lässt aber beim vorliegen 
besonders atypischer umstände ein Abweichen zu. vgl. bundesagentur für Arbeit (2005c), S. 1ff.

Eingliederungsverein-
barung 

§	15	SGB	ii

leistungen zur einglie-
derung 

§	16	SGB	ii

Vermittlungsangebot,	
Eingliederungs- 
vereinbarung 
§	35	SGB	iii

Konditionen

für die Dauer von 6 bzw. 12 
monaten50 abzuschließen. 

Die Einv ist ein öffentlich-
rechtlicher vertrag, der für 
die erwerbsfähigen hilfebe-
dürftigen und die träger der 
Grundsicherung verbindlich 
ist. Durch das Nicht-Einhalten 
der vereinbarung können für 
träger und erwerbsfähige 
hilfebedürftige unmittelbare 
Rechtsfolgen entstehen.51

Person eine individuelle chan-
ceneinsetzung durchzuführen. 
Das bedeutet, dass die beruf-
lichen und persönlichen merk-
male wie Qualifikation und 
deren Aktualität, berufserfah-
rungen, spezielle kenntnisse 
der Weiterbildungsfähigkeit 
und -bereitschaft sowie Per-
sönlichkeitsmerkmale festge-
stellt werden sollen. 

Die Ergebnisse dieser Fest-
stellung sind in der Einglie-
derungsvereinbarung festzu-
halten. Gegenstand der Einv 
sind auch die von der Agentur 
zu erbringenden leistungen 
wie zum beispiel Angebote 
zur Weiterbildung und die 
von der Person geforderten 
Aktivitäten. Die Einv wird der 
Person ausgehändigt.52

Formale	Beschrei-
bung der gesetz-
lichen	Rahmenbe-
dingungen

Gesetz

Soll-bestimmung als ge-
bundenes Ermessen53

•

Gesetz

Ermessensleistung •

Gesetz 

Pflichtleistung  •

Geschlechtsspezi-
fische	Sprachge-
staltung

männerzentrierte Sprachge-
staltung

Der Gesetzestext ist aus-
schließlich männlich formu-
liert. hierfür gibt es keine 
sachliche und inhaltliche be-
gründung.

männerzentrierte Sprachgestaltung

In den Gesetzestexten wird sowohl der geschlechtsneutrale 
Plural verwendet als auch der männliche Singular verwendet. 
hierfür gibt es keine sachliche und inhaltliche begründung.
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Eingliederungsverein-
barung 

§	15	SGB	ii

leistungen zur einglie-
derung 

§	16	SGB	ii

Vermittlungsangebot,	
Eingliederungs- 
vereinbarung 
§	35	SGB	iii

Relevanzprüfung	
der Handlungsbe-
reiche

Es werden unmittelbar Ar-
beits- und Entscheidungsvor-
gänge auf folgenden Ebenen 
geregelt:

Ebene der Einzelfallent-
scheidung: Gemeinsam 
mit jedem/jeder erwerbs-
fähigen hilfebedürftigen 
wird entschieden, welche 
Schritte und maßnahmen 
in den nächsten 6 bzw. 12 
monaten durchzuführen 
sind. Es erfolgt eine Auf-
forderung zur einzelfall-
bezogenen kooperation.

Ebene der maßnahmen-
träger – Durchführung 
der maßnahmen vor ort: 
Agentur für Arbeit und 
maßnahmenträger stimmen 
sich hinsichtlich der Schritte 
und maßnahmen ab, die 
die Person erbringen soll. 
Auch hier erfolgt eine 
Aufforderung zur einzelfall-
bezogenen kooperation.

•

•

Es werden unmittelbar Arbeits- 
und Entscheidungsvorgänge 
auf folgenden Ebenen regelt:

Ebene der Einzelfallent-
scheidung: Regelt alle 
leistungen, die bestand 
einer Eingliederungsver-
einbarung sein können.

Ebene der maßnahmen-
träger – Durchführung der 
maßnahmen vor ort: Regelt 
unmittelbar, welche leis-
tungen die maßnahmen-
träger anzubieten haben.

•

•

Es werden unmittelbar Ar-
beits- und Entscheidungsvor-
gänge auf folgender Ebenen 
geregelt:

Ebene der Einzelfallent-
scheidung: Die Agentur 
für Arbeit bietet einem be-
stimmten Adressatenkreis 
vermittlungsleistungen an. 
Ferner wird gemeinsam mit 
jeder arbeitslosen Person 
bzw. jedem/jeder Auszubil-
denden entschieden, wel-
che bemühungen sowohl 
seitens der Agentur als 
auch seitens der Adressa-
tInnen für einen bestimmten 
Zeitraum zu erbringen sind.

•

identifikation	der	
institutionellen	wir-
kungsfelder

Es ergeben sich unmittelbare 
Auswirkungen auf folgende 
handlungsfelder:

Planung und Durchführung 
einer maßnahme: Die Einv 
soll für 6 bzw. 12 monate 
abgeschlossen werden. 
Das bedeutet, der/die 
erwerbsfähige hilfebedürf-
tige ist für sechs monate 
festgelegt, ebenso sind 
die beraterInnen an die 
vereinbarung gebunden.

•

Es ergeben sich unmittelbare 
Auswirkungen auf folgende 
handlungsfelder:

Ziel- und konzept-
entwicklung

Planung und Durchfüh-
rung einer maßnahme

Zielgruppe: Erwerbsfähig-
keit, behinderung sowie 
durch die lebenslagen-
beschreibung in Abs. 
2 (Sucht, Schulden)

•

•

•

Es ergeben sich unmittelbare 
Auswirkungen auf folgende 
handlungsfelder:

Ziel- und konzeptent-
wicklung: Passgenaue 
vermittlung in Ausbildung 
oder beschäftigung

Planung und Durchführung: 
Passgenaue vermittlung; 
Abschluss einer Einv, die 
nach 6 bzw. bei Jugend-
lichen 3 monaten überprüft, 
den veränderten verhält-
nissen angepasst bzw. 
verlängert werden soll.

•

•
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Eingliederungsverein-
barung 

§	15	SGB	ii

leistungen zur einglie-
derung 

§	16	SGB	ii

Vermittlungsangebot,	
Eingliederungs- 
vereinbarung 
§	35	SGB	iii

Zielgruppe (Persönliches 
merkmal: Erwerbsfähigkeit)

kooperation und vernet-
zung. Aufforderung zur ko-
operation zwischen Agentur 
und träger der maßnahme

•

•

Zielgruppe: Ausbildungs-
uchende, Arbeitsuchende 
und arbeitslose Personen 
(persönliche merkmale)

•

Qualitative	Überprüfung	von	Genderaspekten

Überprüfung und 
Einschätzung	von	
ausdrücklich	for-
mulierten	Gleich-
stellungszielen

Es sind keine Gleichstellungs-
ziele formuliert. Durch den 
Gesetzestext erfolgt keine 
Aufforderung zu geschlechter-
differenziertem handeln. 

Es gelten jedoch die Allge-
meinen Grundsätze des SGb 
II (§ 1 Abs. 1 Satz 3 SGb II), 
wonach die Gleichstellung als 
durchgängiges Prinzip zu ver-
folgen ist.

Durch den ausdrücklichen 
Querverweis zu § 8 SGb III 
(Frauenförderung) werden 
Gleichstellungsziele formuliert. 
In § 8 SGb III wird darauf 
hingewiesen, dass die leis-
tungen der aktiven Arbeitsför-
derung auf eine beseitigung 
bestehender Nachteile und 
auf die überwindung des 
geschlechtsspezifischen Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkts 
hinzuwirken haben.

Die Zielformulierungen sind 
jedoch unter Gendergesichts-
punkten nicht weitreichend 
genug formuliert, da männer 
und deren stereotype berufs-
wahlentscheidung nicht ins 
blickfeld genommen wird. Die 
Genderdynamik wird nicht 
reflektiert.

In bezug auf vereinbarkeit be-
steht eine lücke, da nicht auf 
den innovativen § 8a SGb III 
verwiesen wird: vereinbarkeit 
von Familie und beruf als eine 
männer- und Frauenangele-
genheit.

Es sind keine Gleichstellungs-
ziele formuliert. Durch den 
Gesetzestext erfolgt keine 
Aufforderung zu geschlechter-
differenziertem handeln.

Es gelten jedoch die Allge-
meinen Grundsätze des SGb 
III: § 1 Abs. 1 Satz 3 SGb III 
(Gleichstellung als durchgän-
giges Prinzip in der Arbeits-
förderung), § 8 SGb III (Frau-
enförderung) und § 8a SGb 
III (vereinbarkeit von Familie 
und beruf). In den §§ 8 und 8a 
SGb III wird darauf hingewie-
sen, dass die leistungen der 
aktiven Arbeitsförderung auf 
eine beseitigung bestehender 
Nachteile und auf die über-
windung des geschlechtsspe-
zifischen Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkts hinzuwirken 
haben.
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Eingliederungsverein-
barung 

§	15	SGB	ii

leistungen zur einglie-
derung 

§	16	SGB	ii

Vermittlungsangebot,	
Eingliederungs- 
vereinbarung 
§	35	SGB	iii

Überprüfung und 
Einschätzung	
der	geschlechts-
spezifischen	ziel-
gruppengenauig-
keit

Die inhaltlichen (geschlechts-
spezifischen) Aussagen bezie-
hen sich auf beide Geschlech-
ter, allerdings wird dies durch 
die grammatikalische Sprach-
gestaltung nicht gefördert, da 
der Gesetzestext ausschließ-
lich männlich formuliert ist. 

Es liegt somit im verantwor-
tungsbereich der Agentur für 
Arbeit, genderspezifische 
themen im Rahmen der Einv 
zu thematisieren und zu bear-
beiten.

Die inhaltlichen (geschlech-
terspezifischen) Aussagen 
beziehen sich auf Frauen und 
männer sowie auch nur auf 
Frauen.

Die geschlechtsspezifischen 
Formulierungen setzen Impul-
se in Richtung Frauenförde-
rung und vernachlässigen den 
Genderaspekt. Der Geset-
zestext ist nicht geschlechts-
neutral formuliert, sondern 
vorwiegend männlich. obwohl 
explizit das thema Frauenför-
derung gewählt ist, wird ein 
Sprachtypus verwendet, der 
an manchen Stellen weibliche 
kulturelle tätigkeiten unsicht-
bar macht, in dem z.b. der hil-
febedürftige kinderbetreuung 
übernimmt.

Die inhaltlichen (geschlechts-
spezifischen) Aussagen bezie-
hen sich auf beide Geschlech-
ter, allerdings wird dies durch 
die grammatikalische Sprach-
gestaltung nicht gefördert, da 
der Gesetzestext vorwiegend 
männlich formuliert ist.

Es liegt somit im verantwor-
tungsbereich der Agentur für 
Arbeit, genderspezifische 
themen im Rahmen des ver-
mitttlungsangebots und der 
Einv zu thematisieren und zu 
bearbeiten.

Überprüfung der 
optionalen	Verfol-
gung	von	Gleich-
stellungszielen

Die verankerung der Gleich-
stellung von männern und 
Frauen als durchgängiges 
Prinzip im SGb II verpflichtet 
dazu, bei allen maßnahmen 
die unterschiede zwischen 
den Geschlechtern zu berück-
sichtigen.

Im Gesetzestext wird die indi-
rekte Integration von Gleich-
stellungszielen nicht ange-
sprochen. In § 3 Abs. 2 SGb 
II erfolgt der hinweis auf die 
berücksichtigung der individu-
ellen lebenssituation,

Es wird ausdrücklich auf 
die verwendung des § 8 
SGb III (Frauenförderung) 
hingewiesen. Ferner bietet 
der Paragraf unmittelbar die 
möglichkeit, die vereinbarkeit 
von Familie und beruf durch 
leistungen zu unterstützen 
(siehe Abs. 2). Allerdings er-
folgt hier kein hinweis auf den 
§ 8a SGb III (vereinbarkeit 
als ein thema für männer und 
Frauen). 

Die im Arbeitsförderungsrecht 
als Querschnittsaufgabe 
verankerten Grundsätze der 
Frauenförderung und Ge-
schlechtergerechtigkeit sind 
bei allen maßnahmen zu be-
rücksichtigen.

Der Gesetzestext selbst 
ermöglicht die indirekte Inte-
gration von Gleichstellungs-
zielen, da die orientierung an 
Neigungen, Eignung und leis-
tungsfähigkeit der Personen, 
d.h. also am Individuum und 
an der persönlichen Entwick-
lung gefordert wird. 
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Eingliederungsverein-
barung 

§	15	SGB	ii

leistungen zur einglie-
derung 

§	16	SGB	ii

Vermittlungsangebot,	
Eingliederungs- 
vereinbarung 
§	35	SGB	iii

insbesondere der familiären 
Situation. Es liegt in der 
verantwortung der mitarbei-
terInnen der Agenturen, ob 
bei der berücksichtigung der 
individuellen lebenssituation 
geschlechtsspezifische Fra-
gen in den blick genommen 
werden.

Ferner sollen bei den ver-
mittlungsbemühungen die 
Anforderungen der angebo-
tenen Stelle/Ausbildungsplatz 
berücksichtigt werden, es geht 
also um passgenaue vermitt-
lung. All dies kann jedoch nur 
unter der voraussetzung erfol-
gen, dass die mitarbeiterInnen 
der Agentur gendersensibel 
arbeiten. 

Rechtswirksamkeit

Prinzipiell sind alle AkteureInnen dazu angehalten, die in den Grundsätzen des SGb III festge-
legte Gleichstellung von Frauen und männern zu verfolgen. 

Das geltende Gleichstellungsrecht in den Sozialgesetzbüchern muss bei den AkteureInnen 
 bekannt sein und als relevantes thema für die Eingliederungsvereinbarung anerkannt werden.

ERGEBniS	DER	GESEtzESAnALySE

• Die Analyse der geschlechtsspezifischen 
Sprachgestaltung zeigt, dass die Gesetzes-
texte zu den Eingliederungsvereinbarungen im 
SGb II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) 
und SGb III (Arbeitsförderung) dem typus der 
männerzentrierten Sprachgestaltung zuzuord-
nen sind.

• über die Rückbindung an die Grundsätze des 
SGb II und SGb III ist die formale Gesetzes-
lage im bereich Eingliederungsvereinbarung 
dazu verpflichtet: 
•  die Gleichstellung von Frauen und männern 

als durchgängiges Prinzip zu verfolgen,
•  die berufliche Situation von Frauen zu ver-

bessern, indem die leistungen der aktiven 
Arbeitsförderung darauf hinzuwirken haben, 
dass bestehende Nachteile beseitigt wer-
den und der geschlechtsspezifische Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt überwunden wird,

•  Frauen mindestens entsprechend ihrem 
Anteil an den Arbeitslosen und ihrer rela-
tiven betroffenheit durch Arbeitslosigkeit zu 
fördern,

•  die familienspezifischen lebensverhältnis-
se von Frauen und männern zu berück-
sichtigen.

• Ferner erfolgt durch den Querverweis in § 16 
SGb II auf die Frauenförderung gemäß SGb 
III eine explizite Aufforderung zur berücksich-
tigung von geschlechtergerechter teilhabe, 
überwindung der geschlechtsspezifischen 
Segregation des Arbeitsmarkts sowie der 
geschlechtsspezifischen Einengung des be-
rufswahlverhaltens und der geschlechtsspezi-
fischen ungleichstrukturen am Arbeitsmarkt.

• Die Gleichstellungsziele und die Ziele der 
Frauenförderung verpflichten somit zu Struk-
turmaßnahmen und zu maßnahmen auf indivi-
dueller Ebene.
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5.2 UmsetzUng der einglie-
derUngsvereinbarUng nach 
dem zweiten sozialgesetz-
bUch Unter genderaspekten 

inhalt und abschluss einer eingliederungs-
vereinbarung
auch wenn das gesetz den sgb ii-Einheiten 
(hierunter sind je nach aufgabenwahrnehmung 
zu verstehen: agenturen für arbeit, argEn, 
Kommunen; synonym wird auch der begriff sgb 
ii-administrationen verwendet) die Möglichkeit 
zur Einbeziehung von genderspezifischen Aspek
ten in die Eingliederungsvereinbarung (Einv) 
bietet und letztendlich auch fordert, so zeigten 
unsere interviews in den Modellregionen, dass 
dieses Potenzial in der Praxis nicht genutzt wird. 
die befragten sgb ii-Einheiten berichteten, dass 
eine Einv gemäß § 15 sgb ii individuell und res-
sourcenorientiert vorgenommen werde. Ähnlich 
wie bei der berufsberatung (siehe hierzu ausfüh-
rungen im sechsten Kapitel) wird argumentiert, 
dass neigungen, stärken und schwächen der 
einzelnen Person im Mittelpunkt stehen. gende-
raspekte finden keinen Eingang in den Integrati-
onsprozess junger Menschen. 

schnittstelle zwischen sgb ii-einheit und 
Jugendhilfe (sgb viii)
unsere interviews zeigten außerdem, dass sich 
sgb ii-Einheiten und Jugendämter dort, wo 
die beiden institutionen ohnehin eng zusam-
menarbeiten und zum teil ein Konzept für eine 
Zusammenarbeit besteht, auch im bereich der 
Eingliederungsvereinbarung abstimmen. so ist 
beispielsweise in einer Modellregion die Einglie-
derungsvereinbarung integrierter bestandteil 
der Hilfeplanung des Jugendamts. die fallfe-
derführung liegt jeweils dort, wo die drängenden 
Probleme liegen. das heißt: bei Problemen im 
schulisch/beruflichen Bereich ist die SGB II
Einheit federführend, bei Problemen im erziehe-
rischen bereich der träger der öffentlichen 
Jugendhilfe. in dieser Modellregion stießen wir 
auf bemühungen die standards und Methoden 
der Hilfeplanung aus dem bereich der Jugend-
hilfe systematisch in den Eingliederungsprozess 
zu übertragen. aber auch in diesem fall wurde 
von einer konsequenten integration des gender 

Mainstreaming abgesehen und auf die arbeit der 
gleichstellungsbeauftragten verwiesen.

schnittstelle zwischen sgb ii-einheit und 
träger der Jugendberufshilfe
bezüglich der Zusammenarbeit zwischen trä-
gern der Jugendberufshilfe und sgb ii-Einheiten 
berichteten die von uns befragten träger der 
Jugendberufshilfe, dass im bereich der Einglie-
derungsvereinbarungen mit Jugendlichen ein 
eher unkoordiniertes vorgehen zu beobachten 
sei. so fehle es teilweise an absprachen zwi-
schen agentur für arbeit und sgb ii-Einheit, 
wenn es zu doppelzuständigkeiten im Hilfe- und 
beratungsprozess (beispielsweise im falle der 
berufsberatung) kommt. auch sei zwischen der 
sgb ii-Einheit und den beauftragten trägern der 
Jugendberufshilfe bezogen auf den gesamten 
verlauf keine institutionalisierte vorgehensweise 
zu erkennen, wenn es um rückkoppelungen über 
die positiven und problematischen Entwicklun-
gen des Jugendlichen im Eingliederungsprozess 
geht. als besondere schnittstellen sind hier der 
umgang und die absprachen im Zusammenhang 
mit sanktionen zu nennen sowie die vermittlung 
in soziale beratung. insgesamt kommen die trä-
ger in unseren interviews zu dem Ergebnis, dass 
die Zusammenarbeit sehr stark von der ansprech-
person in der sgb ii-Einheit abhängig ist. das 
spektrum – so die Erfahrungen der träger 
– reiche von sehr motivierten bis hin zu desinte-
ressierten Ansprechpersonen. Genderreflexives 
arbeiten tritt aufgrund der geschilderten umstän-
de in den Hintergrund.

Fazit „eingliederungsvereinbarungen –  
der einstieg in die berufswelt“
Eingliederungsvereinbarungen im sgb ii 
(grundsicherung für arbeitsuchende) werden 
überwiegend individuell und ressourcenorien-
tiert vorgenommen, der geschlechtsspezifische 
Blick ist eher selten zu finden. Als weiteres 
Ergebnis unserer untersuchung in den Modell-
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regionen ist festzuhalten, dass der Eingliede-
rungsprozess junger menschen im Rahmen einer 
Eingliederungsvereinbarung eher durch eine un-
koordiniertes und weniger durch eine institutiona-
lisierte vorgehensweise zwischen den beteiligten 
Institutionen gekennzeichnet ist. Dies betrifft auch 
Absprachen mit der öffentlichen Jugendhilfe, 
wenn es um kinderbetreuung geht und zeitgleich 
maßnahmen aus dem SGb vIII (kinder- und 
Jugendhilfe) durchgeführt werden. Da Gender 
mainstreaming sich als Querschnittsthema veran-
kern muss, ist jede nicht bearbeitete Schnittstelle 
eine hürde für die konsequente umsetzung von 
Gender mainstreaming. Insgesamt ist im bereich 
der Eingliederungsvereinbarung ein Gendermo-
nitoring sinnvoll, auf dessen basis handlungs-
strategien für die gendersensible Gestaltung der 
Eingliederungsvereinbarung und des Eingliede-
rungsprozesses entwickelt werden können.

EMPFEhLunGEn

* Koordination	und	Kooperation	bei	der	Er-	
und	Bearbeitung	der	Eingliederungsverein-
barungen

Im bereich der Eingliederungsvereinbarung sollte 
zwischen den SGb II-Einheiten, Agenturen für 
Arbeit, Jugendämtern und trägern der Jugend-
berufshilfe ein koordiniertes hilfeplan- und 

Abstimmungsverfahren zum Wohle der Jugend-
lichen etabliert werden.

* Dokumentation	von	Strukturproblemen	in	
der	Eingliederungsvereinbarung

Genderaspekte sollten in die Eingliederungsver-
einbarungen integriert werden, um die Ressour-
cen und kompetenzen der jungen Frauen und 
männern zu nutzen und zu fördern. Daneben soll-
ten aber auch strukturell verursachte geschlechts-
spezifische Problemlagen dokumentiert werden, 
die im Einzelfall vielleicht gar nicht gelöst werden 
können. 

* Kontinuierliche	Rückkoppelung	in	eine	
Projektgruppe

Eine Rückmeldung von Strukturproblemen, die in 
Einzelfällen zu tage treten, in eine so genannte 
cross-linking-Arbeitsgruppe der regional tätigen 
Jugendkonferenz böte eine praxisnahe Arbeits-
grundlage für die Entwicklung eines regionalen 
handlungskonzepts. Diese Arbeitsgruppe setzt 
sich aus mitgliedern verschiedener Institutionen, 
Abteilungen und hierarchieebenen zusammen. In 
dieser „Projektgruppe“ ist die hierarchische Auto-
rität der ExpertInnenmacht gewichen. Es sollen 
unkonventionelle lösungen entwickelt werden.
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1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 // A // b

6	BERuFLiChE	ORiEntiERunG	unD	 
BERuFSBERAtunG	–	VORBEREitunG	 
JunGER	MEnSChEn	AuF	DiE	BERuFS-
wAhLEntSChEiDunG	

6.1	DARStELLunG	unD	AnALySE	
DER	GESEtzLiChEn	RAhMEn-
BEDinGunGEn	

Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die Maßnahmen Berufsorientierung und Berufsberatung, in de-
ren Rahmen junge Frauen und Männer oft zum ersten Mal mit der Berufswelt konfrontiert werden. Zu-
nächst erfolgt eine tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse unserer deskriptiven Bestandsa-
nalyse der relevanten Gesetzestexte (§§ 29 bis 31 und § 33 SGB III) und die qualitative Überprüfung 
von Genderaspekten. Anschließend stehen die Fragen „Welche Rolle spielt Gender Mainstreaming 
in der Berufsorientierung und -beratung?“ und „Wird durch die Berufsorientierung und/oder Berufsbe-
ratung das Berufswahlspektrum junger Menschen erweitert?“ im Fokus unserer Untersuchung. Hier 
wird der bereits erwähnte Trend zur Individualisierung von geschlechtsspezifischen Strukturproble-
men im Bereich der Jugendberufshilfe besonders deutlich. Außerdem thematisieren wir in diesem 
Kapitel die Doppelzuständigkeit zwischen SGB III (Arbeitsförderung) und SGB II (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende) im Bereich Berufsberatung und die damit verbundene Schnittstellenproblematik.

54  vgl. Rahmenbedingungen über die Zusammenarbeit von Schule und berufsbera-
tung zwischen der kultusministerkonferenz und der bundesagentur für Arbeit.

berufsorientierung und berufsberatung sind 
Angebote für alle, sie können von jeder Person in 
Anspruch genommen werden. Die Berufsorientie-
rung soll die individuellen Interessen und Fähig-
keiten der Jugendlichen ebenso berücksichtigen 
wie die Anforderungen des Arbeitslebens und 
die Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeits-
markt. Des Weiteren soll die berufsorientierung 
möglichst frühzeitig erfolgen, so dass die Jugend-
lichen zum Ende ihrer Schulzeit eine realistische 
vorstellung von ihrer beruflichen Zukunft haben. 
Gemäß der Rahmenvereinbarung über die Zu-
sammenarbeit von Schule und berufsberatung 
zwischen der kultusministerkonferenz und der 
bundesagentur für Arbeit liegt die berufsorien-
tierung im verantwortungsbereich der Schulen 
und der bundesagentur für Arbeit, wobei die 
Agenturen für Arbeit vor ort bei der berufsorien-

tierung in den Schulen wesentlich mitwirken. Die 
Zusammenarbeit geschieht u. a. in Form eines 
jährlichen Abstimmungsprozesses über die jewei-
ligen maßnahmen und Projekte der beteiligten 
sowie durch einen Informationsaustausch über 
bedeutende Entwicklungen. Die Zusammenarbeit 
wird durch weitere Institutionen wie zum beispiel 
kommunale und private Institutionen der Jugend-
hilfe, SozialpartnerInnen etc. unterstützt.54  

die Berufsberatung soll über die Anforderungen 
der berufe, über die Situation auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitmarkt sowie über die leistun-
gen der berufsberatung und der Fördermöglich-
keiten informieren. Ferner soll die berufsberatung 
sich an der ratsuchenden Person und an deren 
persönlicher Entwicklung orientieren. Die berufs-
beratung ist die gesetzliche Aufgabe der bundes-
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55  bmWA ist die Abkürzung für das bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, in dessen ver-
antwortungsbereich die umsetzung der Arbeitsmarktreformen bis zur bundestagswahl im herbst 

2005 lag. Nach der bundestagswahl wurden die bundesministerien umstrukturiert; seit herbst 2005 
ist das bundesministerium für Arbeit und Soziales (bmAS) für die umsetzung verantwortlich.

56  vgl. bundesagentur für Arbeit (2005a), S. 3.

agentur für Arbeit; sie kann aber auch von ande-
ren AkteureInnen angeboten und durchgeführt 
werden. 

berufsorientierung und berufsberatung sind nach 
dem SGb III (Arbeitsförderung) Pflichtleistungen 
der bundesagentur für Arbeit sowie Ermessungs-
leistungen nach § 16 Abs. 1 SGb II (Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende, leistungen zur Einglie-
derung). Da berufsorientierung und -beratung 
nicht unter die Ausschlussregelung nach § 22 
Abs. 4 SGb III (Arbeitsförderung, verhältnis zu 
anderen leistungen) fallen, können sie sowohl 
von den Agenturen für Arbeit als auch von den 
ARGEn bzw. optionskommunen angeboten wer-
den. Wegen dieser vom Gesetzgeber formulier-
ten Doppelzuständigkeiten wurde diese Schnitt-
stelle durch eine Abstimmung zwischen bmWA55  
und bundesagentur für Arbeit wie folgt geklärt:

• unter der voraussetzung, dass berufsorien-
tierung und -beratung nicht im Rahmen der 
Ermessungsleistungen durchgeführt werden, 
übernehmen die Agenturen für Arbeit die 
berufsorientierung und -beratung auch für 
Jugendliche, die dem Rechtskreis des SGb II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende) angehö-
ren, 

• Aufgrund der in den Agenturen vorhandenen 
kompetenzen auf dem Gebiet der orientie-
rung und beratung werden die träger der 
Grundsicherung auf die berufsberatung der 
Agenturen für Arbeit verweisen. In diesem Fall 
darf eine Ablehnung der beratung durch die 
Agentur nicht erfolgen.56 
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Berufsberatung	-	 
§§	29	bis	31	SGB	iii

Berufsorientierung	-	 
§	33	SGB	iii

Deskriptive	Bestandsanalyse

zielsetzung

berufsberatung: Jugendliche und Erwach-
sene können sich in allen Fragen, die mit 
dem Arbeitsleben zusammenhängen von 
der Agentur für Arbeit beraten lassen;

Arbeitsmarktberatung: Arbeitgebe-
rInnen, die unterstützung bei der be-
setzung von Ausbildungs- und Arbeits-
stellen benötigen, können sich von der 
Agentur für Arbeit beraten lassen.

•

•

Intensive und frühzeitige Auseinander-
setzung mit der berufswahl, um ein re-
alistisches bild über Anforderungen und 
Aussichten von berufen zu bekommen.

•

AdressatInnen

berufsberatung: Jugendliche und  
Erwachsene

Arbeitsmarktberatung: ArbeitgeberInnen

•

•

Jugendliche und Erwachsene (Aus- 
bildungssuchende, Arbeitsuchende, 
ArbeitnehmerInnen)

ArbeitgeberInnen

SchülerInnen allgemein bildender Schulen

•

•

•

Konditionen

Für die Inanspruchnahme einer berufs-
beratung gibt es keine konditionen. Ju-
gendliche und Erwachsene können sich 
unabhängig von einer vermittlung von 
der Agentur für Arbeit beraten lassen.57

• Die Agentur kann SchülerInnen allgemein 
bildender Schulen durch vertiefte berufs-
orientierung und berufswahlvorbereitung 
fördern. Dauer der maßnahme maximal vier 
Wochen. Die maßnahme soll regelmäßig 
in der unterrichtsfreien Zeit durchgeführt 
werden. Dritte müssen sich mit mindes-
tens 50% an der Förderung beteiligen.

•

Formale	Beschrei-
bung der gesetz-
lichen	Rahmenbe-
dingungen

Gesetz

Pflichtleistungen

Ermessungsleistungen in verbindung mit § 16 Abs. 1 SGb II (Grundsicherung für  
Arbeitsuchende, leistungen zur Eingliederung)

•

•

Geschlechts-
spezifische	Sprach-
gestaltung

Geschlechtergerechte Sprachgestaltung: §§ 29 
und 30 SGb III

männerzentrierte Sprachgestaltung: § 31 
SGb III; im Gesetzestext wird sowohl der ge-
schlechtsneutrale Plural verwendet als auch 
der männliche Singular. hierfür gibt es keine 
sachliche und durch den Inhalt gerechtfertigte 
begründung.

männerzentrierte Sprachgestaltung

Im Gesetzestext wird sowohl der geschlechts-
neutrale Plural verwendet als auch der männ-
liche Plural. hierfür gibt es keine sachliche und 
durch den Inhalt gerechtfertigte begründung.

57  vgl. bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (hrsg.) (2005), S. 44.



//096 bERuFlIchE oRIENtIERuNG uND bERuFSbERAtuNG – voRbEREItuNG AuF DIE bERuFSWAhlENtSchEIDuNG // 097bERuFlIchE oRIENtIERuNG uND bERuFSbERAtuNG – voRbEREItuNG AuF DIE bERuFSWAhlENtSchEIDuNG 

Berufsberatung	-	 
§§	29	bis	31	SGB	iii

Berufsorientierung	-	 
§	33	SGB	iii

Relevanzprüfung	
der Handlungsbe-
reiche

Die Paragrafen regeln die berufsberatung bzw. 
Arbeitsmarktberatung zwischen Agentur und 
Jugendlichen/Erwachsenen bzw. Arbeitgebe-
rInnen und somit die Arbeits-/Entscheidungs-
vorgänge auf folgender Ebene: 

Ebene der Einzelfallentscheidung: Art 
und umfang richtet sich nach dem be-
ratungsbedarf des Ratsuchenden

•

Der Paragraf regelt die Zuständigkeit für die 
berufsorientierung und somit die Arbeits- und 
Entscheidungsvorgänge auf folgender Ebene:

Ebene der Einzelfallentscheidung: Im 
Rahmen der vorbereitung der berufswahl 
und berufsorientierung soll über die be-
rufe, deren Anforderungen und Aussichten 
sowie über Wege und Finanzierung in-
formiert werden. All dies ist abhängig 
von der zu informierenden Person.

•

identifikation	der	
institutionellen	wir-
kungsfelder

Die Gesetzestexte beschreiben ausführlich die 
leistungen, die im Rahmen einer beratung 
zu erbringen sind, so dass sich unmittelbare 
Auswirkungen auf folgende handlungsfelder 
ergeben:

Ziel- und konzeptentwicklungen

Planung und Durchführung der beratung

Zielgruppe (Erwachsene und Jugend-
liche sowie ArbeitgeberInnen)

•

•

•

Der Gesetzestext regelt die Zuständigkeit der 
berufsorientierung und deren Inhalt, so dass 
sich unmittelbare Auswirkungen auf folgende 
handlungsfelder ergeben:

Ziel- und konzeptentwicklung

Planung und Durchführung 
der berufsorientierung

Zielgruppen (Erwachsene, Jugend-
liche; persönliche merkmale: ausbil-
dungsuchend, arbeitsuchend)

•

•

•

Qualitative	Überprüfung	von	Genderaspekten

Überprüfung und 
Einschätzung	von	
ausdrücklich	for-
mulierten	Gleich-
stellungszielen

Es sind keine Gleichstellungsziele formuliert. Durch die Gesetzestexte erfolgt keine Aufforderung 
zu geschlechterdifferenziertem handeln.

Es gelten jedoch die Allgemeinen Grundsätze des SGb III: § 1 Abs. 1 Satz 3 SGb III (Gleich-
stellung als durchgängiges Prinzip in der Arbeitsförderung), § 8 SGb III (Frauenförderung) und 
§ 8a SGb III (vereinbarkeit von Familie und beruf). In den §§ 8 und 8a SGb III wird darauf hin-
gewiesen, dass die leistungen der aktiven Arbeitsförderung auf eine beseitigung bestehender 
Nachteile und auf die überwindung des geschlechtsspezifischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkts 
hinzuwirken haben. Dies trifft somit auch auf die berufsberatung und berufsorientierung zu.

Wird die berufsberatung/berufsorientierung im Zusammenhang mit leistungen im Rahmen einer 
Eingliederungsvereinbarung nach SGb II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) genannt, so er-
folgt durch § 16 SGb II der direkte verweis auf die Frauenförderung gemäß § 8 SGb III und somit 
auf die berücksichtigung von Gleichstellungszielen.
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Berufsberatung	-	 
§§	29	bis	31	SGB	iii

Berufsorientierung	-	 
§	33	SGB	iii

Überprüfung und 
Einschätzung	der	
geschlechtsspezi-
fischen	zielgrup-
pengenauigkeit

Die inhaltlichen (geschlechtsspezifischen) 
Aussagen der Gesetzestexte beziehen sich 
auf beide Geschlechter, allerdings wird dies 
durch die grammatikalische Sprachgestaltung 
nicht durchgängig gefördert, da § 31 SGb III 
vorwiegend männlich formuliert ist. Es liegt so-
mit in der verantwortung der Agentur für Arbeit 
genderspezifische themen in der berufsbera-
tung zu thematisieren und zu bearbeiten.

Die inhaltlichen (geschlechtsspezifischen) Aus-
sagen des Gesetzestextes beziehen sich auf 
beide Geschlechter, allerdings wird dies durch 
die grammatikalische Sprachgestaltung nicht 
gefördert, da neben dem geschlechtsneutralen 
Plural auch der männliche Plural verwendet 
wird. Es liegt somit in der verantwortung der 
Agentur für Arbeit genderspezifische themen 
in der berufsorientierung zu thematisieren und 
zu bearbeiten.

Überprüfung der 
optionalen	Verfol-
gung	von	Gleich-
stellungszielen

Die Gleichstellung von Frauen und männern 
(§ 1 Abs. 1 S. 3 SGb III) und die Frauenför-
derung (§ 8 SGb III) sind als so genannte 
Querschnittsaufgaben in der Arbeitsförderung 
verankert, so dass diese verpflichtung für alle 
maßnamen der aktiven Arbeitsförderung be-
steht.

Außerdem ermöglicht § 31 Abs. 1 SGb III 
durch die Formulierung, dass Neigung, Eig-
nung und leistungsfähigkeit der Ratsuchenden 
bei der beratung zu berücksichtigen sind, die 
indirekte Integration von Gleichstellungszielen, 
unter der voraussetzung, dass die beratenden 
gendersensibel arbeiten. 

Die Gleichstellung von Frauen und männern 
(§ 1 Abs. 1 S. 3 SGb III) und die Frauenför-
derung (§ 8 SGb III) sind als so genannte 
Querschnittsaufgaben in der Arbeitsförderung 
verankert, so dass diese verpflichtung für alle 
maßnamen der aktiven Arbeitsförderung be-
steht.

Überprüfung 
gendersensitiver	
indikatoren

berufswahlspektrum von Frauen und männern: Weiterhin sind geschlechterspezifische unter- 
schiede zu beobachten. Die fünf beliebtesten Ausbildungsberufe bei den männern waren 
im Jahr 2004: kfz-mechatroniker, Industriemechaniker, Elektroniker-Energie-Gebäudetechnik, 
Anlagemechaniker für Sanitär-, heizung- und klimatechnik sowie kaufmann im Einzelhandel. 
Die beliebtesten Ausbildungsberufe bei den Frauen waren: bürokauffrau, Arzthelferin, kauf- 
frau im Einzelhandel, zahnmedizinische Fachangestellte und Friseurin   
(vgl. Statistisches bundesamt, 2005).

Im Jahr 2004 waren in baden-Württemberg von insgesamt 197.313 Auszubildenden 
41% weiblich (vgl. Statistisches landesamt baden-Württemberg, 2005).

•

•

Rechtswirksamkeit

Prinzipiell sind alle AkteureInnen dazu angehalten, die in den Grundsätzen des SGb III festge-
legte Gleichstellung von Frauen und männern sowie die Frauenförderung zu verfolgen. 

Das geltende Gleichstellungsrecht in den Sozialgesetzbüchern muss bei den AkteureInnen be-
kannt sein und als relevantes thema für die berufsorientierung und berufsberatung anerkannt 
werden.
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ERGEBniS	DER	GESEtzESAnALySE

• Die Analyse der geschlechtsspezifischen 
Sprachgestaltung zeigt, dass die Grundsätze 
der berufsberatung (§ 31 SGb III) und der 
berufsorientierung (§ 33 SGb III) der männer-
zentrierten Sprachgestaltung zuzuordnen sind. 
Während die Gesetzestexte zum beratungs-
angebot und zum Inhalt der berufsberatung 
(§ 29 und § 30 SGb III) der geschlechterge-
rechten Sprachgestaltung zuzuordnen sind.

• über die Rückbindung an die Grundsätze des 
Dritten Sozialgesetzbuches (SGb III, Arbeits-
förderung) ist die formale Gesetzeslage im 
bereich der berufsorientierung und -beratung 
dazu verpflichtet:

die Gleichstellung von Frauen und männern 
als durchgängiges Prinzip zu verfolgen;
die berufliche Situation von Frauen zu ver-
bessern, indem die leistungen der aktiven 

•

•

Arbeitsförderung darauf hinzuwirken haben, 
dass bestehende Nachteile beseitigt wer-
den und der geschlechtsspezifische Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt überwunden wird;
Frauen mindestens entsprechend ihrem 
Anteil an den Arbeitslosen und ihrer rela-
tiven betroffenheit durch Arbeitslosigkeit zu 
fördern;
die familienspezifischen lebensverhält-
nisse von Frauen und männern zu berück-
sichtigen.

• Die Gleichstellungsziele und die Ziele der 
Frauenförderung im Dritten Sozialgesetzbuch 
verpflichten somit zum einen zu Strukturmaß-
nahmen, wie zum beispiel das hinwirken auf 
die überwindung des geschlechtsspezifischen 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkts. Zum anderen 
wirken sie durch die Aufforderung zur berück-
sichtigung der lebensverhältnisse auch auf 
die individuelle Ebene. 

•

•

6.2	„DOinG	GEnDER	AS	uSuAL“	
–	BERuFSORiEntiERunG	unD	
BERuFSBERAtunG

Erlangen mädchen und Jungen noch etwa 
gleich gute Schulabschlüsse, das heißt ohne ge-
schlechtsspezifischen unterschied, sieht dies in 
der weiteren Qualifikationsphase der berufswahl 
und Ausbildung schon ganz anders aus – hier 
kann regelrecht von zwei verschiedenen Welten 
gesprochen werden. obwohl es in Deutschland 
ca. 400 Ausbildungsberufe gibt, wählen mädchen 
lediglich aus etwa 10 berufen aus. Am häufigsten 
entscheiden sie sich für eine Ausbildung zur bü-
rokauffrau, Arzthelferin, kauffrau im Einzelhandel, 
zahnmedizinische Fachangestellte oder Friseurin. 
Jungen legen ihrer Entscheidung zwar ein brei-
teres Spektrum zu Grunde, ergreifen aber den-
noch bevorzugt gewerblich-technische berufe. 
Auch die Wahl des Studienfaches an universi-
täten und Fachhochschulen erfolgt überwiegend 

geschlechtsspezifisch.58  Junge Frauen und junge 
männer konzentrieren sich somit nach wie vor bei 
ihrer berufswahl auf geschlechtstypische berufe.

Wichtig für die Wahl eines berufes – insbeson-
dere im bereich der benachteiligtenförderung 
– ist es, ob die berufsspezifischen Anforderungen 
von den Jugendlichen bewältigt werden kön-
nen. Ferner ist wesentlich, ob die Jugendlichen 
durch die berufswahl Zugang zum Arbeitsmarkt 
erhalten und welche weiteren Entwicklungs-
möglichkeiten für sie bestehen. Die berufswahl 
hat Auswirkungen auf spätere beschäftigungs-
möglichkeiten, verdienste, auf den beruflichen 
Werdegang und auch auf das gesellschaftliche 
Ansehen. oft werden mit der berufswahl auch 
die Weichen für die so genannte „Armutskarriere“ 

58  vgl. Statistisches bundesamt, 2005.
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gestellt, denn insbesondere junge Frauen und 
mädchen begreifen auch heute noch ihre berufs-
tätigkeit als „Zuverdienst“, die spätestens mit der 
Geburt des ersten kindes aufgegeben wird. Die 
„unbezahlte“ Familienarbeit tritt an die Stelle der 
bezahlten Erwerbstätigkeit, die späteren Folgen 
einer solchen Entscheidung – Einbußen bei der 
Altersversorgung bzw. Einkommenswegfall im 
Falle einer Scheidung – werden oftmals nicht 
bedacht. Für junge männer dagegen stellt sich 
die Frage nach der vereinbarkeit von Famili-
enarbeit und Erwerbstätigkeit oft erst gar nicht. 
Noch immer sehen sie ihre verantwortung in der 
Ernährerrolle, das heißt sie betrachten sich als 
Alleinverantwortliche für das Familieneinkommen. 
Eine Einschränkung der berufstätigkeit zu Guns-
ten der Familie kommt nicht in Frage – teilzeit-
arbeit ist weiblich und in dieser Form auch von 
der Gesellschaft akzeptiert. Diese heute noch 
gültigen und zum teil sehr vehement vertretenen 
Normen – mann erwirtschaftet das haupteinkom-
men und Frau ist verantwortlich für Familie und 
kinder (das so genannte versorgermodell) – ha-
ben Auswirkungen auf fast alle gesellschaftlichen 
bereiche. verstärkt wird dies noch durch die so-
zialen Sicherungssysteme, insbesondere durch 
das deutsche Steuersystem (Ehegattensplitting) 
und durch ein nicht ausreichendes Angebot an 
kinderbetreuungsplätzen, insbesondere bei der 
betreuung von kleinkindern.59  

Im Rahmen der berufsorientierung und -beratung 
werden junge Frauen und männer oft zum ersten 
mal mit der berufswelt konfrontiert. berufsorien-
tierung und berufsberatung können einen we-
sentlichen beitrag dazu leisten, das berufswahl-
spektrum Jugendlicher zu erweitern – und zwar 
nicht nur bezogen auf das traditionelle weibliche 
bzw. männliche Spektrum. Indem genderunty-
pischer berufswahlentscheidungen und berufe 
bereits im Rahmen der beruflichen orientierung 
an Schulen und auch in der berufsberatung the-
matisiert werden, können Jugendliche so sensi-
bilisiert werden, dass sie in manchen Fällen die 
eigenen berufswünsche überdenken, die sich 
doch eher in traditionellen weiblichen bzw. männ-
lichen berufsfeldern bewegen.

59  vgl. caspar et al. (2005a), S. 17ff.

bei der befragung der träger der Jugendberufs-
hilfe in den modellregionen stellte sich heraus, 
dass Gender mainstreaming in der Berufsorien-
tierung kein explizites thema ist. Im mittelpunkt 
der berufsorientierung und berufsberatung 
stehen vielmehr die Stärken und Interessen der 
Jugendlichen, die es festzustellen gilt. Die mit-
arbeitenden der träger wiesen darauf hin, dass 
sowohl bei der berufsorientierung als auch bei 
der berufsberatung die thematisierung gender-
untypischer berufswahlentscheidung bei den 
Jugendlichen eher zu einer Abwehrhaltung führe, 
da die Jugendlichen nur in wenigen Ausnahmen 
dazu tendieren, etwas – in ihren Augen – Außer-
gewöhnliches zu tun. Auch in den schulischen 
veranstaltungen zur berufsorientierung und -be-
ratung unter beteiligung der Agenturen für Arbeit 
werde das komplette berufsspektrum aufgezeigt, 
allerdings ohne geschlechtsspezifischen bezug. 

Ihre Zurückhaltung gegenüber einer offensiven 
genderuntypischen berufswahlberatung begrün-
den die beratenden auch mit der Erfahrung, dass 
sich nach Abschluss der Ausbildung eine ver-
mittlung in den Arbeitsmarkt schwierig gestalte. 
Sie berichteten außerdem über Probleme bei der 
Integration einzelner männer oder Frauen in  
einer gegengeschlechtlichen berufskultur, so 
dass schlimmstenfalls eine umschulung nötig 
wird. 
 
Dass Gender mainstreaming in die berufsorien-
tierung integriert und gelebt werden kann, zeigt 
das beispiel der kinder- und Jugendakademie 
blIXX des cJD Waren in mecklenburg-vorpom-
mern (siehe Anhang). Jungen und mädchen 
wurde im Rahmen von Workshops die möglich-
keit gegeben, sich intensiv mit ihrer eigenen 
geschlechtlichen Situation und Identitätsbildung 
auseinanderzusetzen. Zum bereich Ausbildung 
und beruf wurden Inhalte wie Familie und beruf, 
geschlechteruntypische berufswahl sowie Gen-
derkompetenzen angeboten. blIXX stellte sein 
Programm auch direkt in Schulen vor, um hier  
für das thema Gender mainstreaming zu sen-
sibilisieren. Ferner gibt es das Assessment-ver-
fahren „taste for girls“, das vom verein life e.v. 
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entwickelt wurde und ein Projekt zur gendersen-
siblen berufsorientierung ist. In einem fünftägigen 
kurs lernen junge Frauen die berufsfelder hand-
werk, technik und It kennen und erproben in 
simulierten Praxissituationen die Anforderungen, 
die berufe in diesen berufsfeldern mit sich brin-
gen. Ziel ist die Einbeziehung frauenuntypischer 
berufe in die berufswahlentscheidung junger 
Frauen.60  Im Rahmen unserer Interviews be-
richtete ein träger der Jugendberufshilfe, dass 
seine mitarbeitenden an einer Fortbildungsver-
anstaltung zu diesem Assessment-verfahren 
teilgenommen haben, um es für die praktische 
Arbeit des trägers zu nutzen. Dieser träger, der 
Gender mainstreaming nicht nur in Projekten, 
sondern auch konsequent als top-Down-Ansatz 
in seiner organisation verfolgt, zählt in der deut-
schen trägerlandschaft bislang eher zu den Aus-
nahmen.

in der Berufsberatung der befragten Agenturen 
für Arbeit wird sowohl für junge Frauen als auch 
für junge männer in der Informationsphase das 
gesamte berufsspektrum vorgestellt, allerdings 
ohne geschlechtsspezifischen bezug. Generell 
stünden die berufswünsche der Jugendlichen 
im vordergrund, die in vielen Fällen – besonders 
im ländlichen bereich – noch durch traditionelle 
muster geprägt und seitens der Eltern beeinflusst 
werden. So wurden von einer Agentur explizit 
das Elternhaus und das soziale umfeld als hem-
mende Faktoren bei der Wahl einer frauen- bzw. 
männeruntypischen Ausbildung genannt. Eine 
Ermunterung zur Wahl eines genderuntypischen 
berufs erfolge im Rahmen der berufsberatung 
durch die Agenturen im Einzelfall, wobei die 
Jugendlichen ein grundlegendes Interesse an 
einem genderuntypischen beruf zeigen müssen. 
Fehle ein solches Grundinteresse, findet die be-
ratung nach den traditionellen mustern statt. Auch 
wenn die Ausbildung in einem genderuntypischen 
beruf die vermittlungschancen der Jugendlichen 
erhöht und bessere verdienstmöglichkeiten bie-
tet, die insbesondere für Frauen sehr wichtig 
sind, geben die befragten Agenturen für Arbeit 
nur sehr selten Impulse zum umdenken bei den 
Jugendlichen.

Auch bei den befragten trägern der Jugendbe-
rufshilfe war festzustellen, dass die berufsbe-
ratung wie bei den Agenturen individuell und 
ressourcenorientiert erfolgt. Ein aktives hinwirken 
auf genderuntypische berufe findet ebenfalls nur 
dann statt, wenn die Jugendlichen ein grund-
legendes Interesse signalisieren. Außerdem 
wurde berichtet, dass die meisten Jugendlichen 
mit geschlechtstypischen berufswünschen zur 
beratung kommen. Auch wenn in dem von den 
Jugendlichen favorisierten berufen nicht ausrei-
chend Ausbildungsplätze zur verfügung stehen 
und eine spätere übernahme oder vermittlung 
unwahrscheinlich erscheinen, wurde seitens 
einiger träger eine „beeinflussung“ zu einem an-
deren – eventuell genderuntypischen beruf – aus 
berufsethischen Gründen abgelehnt.

Zusammenfassend ist sowohl bei den meisten 
Agenturen als auch bei den meisten trägern der 
Jugendberufshilfe ein reaktiver umgang hinsicht-
lich der beratung zu genderuntypischen berufen 
zu beobachten. In der Informationsphase wird 
über das gesamte berufswahlspektrum ohne 
genderspezifische Einschränkungen berichtet. In 
der beratungsphase werden die berufswünsche 
der Jugendlichen unterstützt. hierbei lassen sich 
bei Jugendlichen mit geschlechtsuntypischen be-
rufswahlentscheidungen graduelle unterschiede 
in der unterstützung feststellen. Während einige 
InterviewpartnerInnen Jugendliche weitgehend 
und intensiv unterstützen, um die hürden zu über-
winden, gab es andere, die ihre persönlichen 
bedenken in den vordergrund stellten, die sich 
sowohl auf die vorsehbaren Probleme am Ausbil-
dungsplatz als auch auf die schlechten vermitt-
lungschancen nach der Ausbildung bezogen. Alle 
InterviewpartnerInnen verwiesen auf die dominie-
renden konventionellen geschlechterkulturellen 
Rahmenbedingungen, die es fast unmöglich 
machen im Einzelfall innovativ zu beraten:

• ArbeitgeberInnen des geschlechtsspezifisch 
segregierten Arbeitsmarkts sind nur selten zu 
Innovationen bereit; zu erwähnen sind hier das 
so genannte toilettenargument oder der um-
stand, dass physische leistungsfähigkeit per 

60  vgl. Slomski (2005), S. 17.
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se am Geschlecht festgemacht wird, wie zum 
beispiel bei der behauptung, Frauen könnten 
nicht so schwer heben wie männer. Diese 
Argumentationsweise findet sich vor allem in 
handwerksbetrieben;

• Jugendliche akzeptieren die orientierung im 
Elternhaus bzw. Eltern setzen eigene orien-
tierungen durch;

• Die orientierung an Peer-Gruppen ist ein  
starker Einflussfaktor auf die berufswahlent-
scheidung;

• Insbesondere im ländlichen Raum spielen so-
zialräumliche voraussetzungen wie verkehrs-
anbindungen oder die räumliche Nähe von 
Ausbildungsangeboten eine größere Rolle als 
die persönlichen und beruflichen Neigungen 
der Jugendlichen.

6.3	KOnFuSiOnSzOnE	BERuFS-
BERAtunG

Die berufsberatung ist eine Pflichtleistung nach 
SGb III (Arbeitsförderung) und eine Ermessens-
leistung nach SGb II (Grundsicherung für Arbeit-
suchende); sie kann sowohl von den Agenturen 
für Arbeit als auch von den ARGEn bzw. optie-
renden kommunen angeboten werden. Diese 
Doppelzuständigkeit und die damit verbundene 
Schnittstellenproblematik haben wir in unseren 
Interviews thematisiert.

Die befragten SGB II-Einheiten (hierunter sind 
je nach Aufgabenwahrnehmung zu verstehen: 
Agenturen für Arbeit, ARGEn, kommunen; syno-
nym wird auch der begriff SGb II-Administration-
en verwendet) berichteten, dass die berufsbera-
tung im Rahmen des SGb III (Arbeitsförderung) 
durch die Agenturen vor ort vorgenommen wer-
de. In der Einstiegsphase der berufsberatung, 
insbesondere bei veranstaltungen an Schulen, 
sehen die von uns befragten Agenturen für Arbeit 
davon ab, eine trennung oder befragung nach 
SGb II- und SGb III-Jugendlichen vorzunehmen. 
Ein solcher trennungsprozess bei schulischen 
veranstaltungen führe zu einer Diskriminierung 
und solle vermieden werden. In diesem Zusam-
menhang schilderten die Agenturen auch, dass 
es im Einzelfall schwierig sei, die Zuständigkeiten 
nach SGb II (Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de) oder SGb III (Arbeitsförderung) aufzuklären, 
da die Jugendlichen nicht immer über die Ein-
kommenssituation der Eltern informiert seien. Im 

weiteren verlauf der beratung, insbesondere bei 
der persönlichen beratung in der Agentur, müsse 
jedoch wegen der Finanzierung der maßnahmen 
die Zuständigkeit geklärt werden. Allerdings leh-
nen in Deutschland nicht alle Agenturen für Arbeit 
eine trennung in SGb II- und SGb III-Jugend-
liche ab. So gibt es kommunen, in denen die be-
rufsberaterInnen der Arbeitsagenturen und die 
FallmanagerInnen des SGb II (Grundsicherung 
für Arbeitsuchende) in die Schulen gehen, um 
dort in getrennten veranstaltungen die Jugend-
lichen zu beraten. Auswahlkriterium ist der leis-
tungsanspruch der Eltern.61  

Insgesamt wurde aus den ExpertInnen-Ge-
sprächen mit den Agenturen ersichtlich, dass 
die Zuständigkeit für die berufsberatung bei den 
Agenturen für Arbeit liegt. Allerdings sind fachli-
che Differenzen hinsichtlich der voraussetzungen 
zu beobachten, die Jugendliche für eine berufs-
beratung erfüllen müssen. Die Spannweite reicht 
von einer grundsätzlichen Zugänglichkeit für alle 
interessierten Jugendlichen bis zu eng geführten, 
selektiv wirkenden vorgaben. Die berufsbera-
tung als hoch selektiver Prozess wird dadurch 
begründet, dass das Ziel der berufsberatung 
die vermittlung in Ausbildung, beruf oder in eine 
maßnahme sei und aus diesem Grunde insbe-
sondere stabilisierende maßnahmen im vorfeld 
der beratung stattzufinden haben. Zusammen-
fassend lassen sich als voraussetzungen für eine 

61  vgl. brülle (2005), S. 29-35.
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Berufsberatung nach SGb III (Arbeitsförderung) 
identifizieren:

• vorhandensein von Schlüsselqualifikationen 
wie zum beispiel Sozial- und kommunikati-
onskompetenz;

• vorklärung der alltagsweltlichen vorausset-
zung für die teilnahme an einer maßnahme 
oder Ausübung einer Ausbildung wie zum  
beispiel eine bereits organisierte kinderbe-
treuung;

• vorschaltung eines berufspraktischen Jahres, 
insbesondere bei Personen, die seit meh-
reren Jahren keine tätigkeit ausüben, häufig 
mit der Schuldenproblematik konfrontiert und/
oder allein erziehend sind.

Auch die Träger von Maßnahmen der Jugendbe-
rufshilfe erklärten, dass die berufsberatung eine 
wichtige und zum teil problematische Schnittstel-
le zum SGb II (Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de) darstelle. Im unterschied zu den befragten 
SGb II-Einheiten machten die träger die Erfah-
rungen, dass bei der berufsberatung der Agentur 
für Arbeit durchaus unterschiede zwischen SGb 
II- und SGb III-Jugendlichen gemacht werden. 
So wurde berichtet, dass eine Jugendliche, die 
dem Rechtskreis des SGb II angehört, erst durch 
Einschaltung eines Anwalts berufsberatung 
erhalten habe. Ferner stellten die träger fest, 
dass bei SGb II-Jugendlichen im vergleich zu 
Jugendlichen, die nicht im SGb II-bezug stehen, 
die beratung nicht als kontinuierlicher Prozess 
durchgeführt werde, sondern eher in einem 
unregelmäßigen turnus stattfinde. Außerdem 
wurde berichtet, dass Jugendliche erst mit dem 
merkmal „Ausbildungsfähig“ in den so genannten 
Zuständigkeitsbereich der Agentur fallen. Zuvor 
sei die ARGE bzw. optierende kommune verant-
wortlich für die berufsberatung. Wenn auch – wie 
eingangs beschrieben – die Schnittstelle berufs-
beratung zwischen bmWA und bundesagentur 
geklärt und im leitfaden für ausbildungsuchende 
Jugendliche dokumentiert ist, so zeigen die Er-
fahrungen der befragten träger der Jugendbe-
rufshilfe, dass in der Praxis vielfach noch unklar-
heiten und Abstimmungsprobleme zwischen den 
SGb II-Einheiten, den trägern der Jugendberuf-
hilfe und den Agenturen für Arbeit bestehen. 

Fazit	„Berufliche	Orientierung	und	Berufsbe-
ratung	–	Vorbereitung	junger	Menschen	auf	
die	Berufswahlentscheidung“
mit den hartz-Reformen sollten insbesondere 
Schnittstellenprobleme und Doppelzuständig-
keiten beseitigt werden. Ein blick auf die Praxis 
der Jugendberufshilfe zeigt allerdings, dass neue 
Schnittstellen gerade im bereich der berufsbera-
tung entstanden sind, die gestaltet werden müs-
sen: Die berufsberatung ist eine Pflichtleistung 
nach SGb III (Arbeitsförderung) und eine Ermes-
sensleistung nach SGb II (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende); sie kann sowohl von den Agen-
turen für Arbeit als auch von den ARGEn bzw. op-
tierenden kommunen angeboten werden. Diese 
vom Gesetzgeber formulierte Doppelzuständig-
keit führt zu vielfältigen unklarheiten und Abstim-
mungsproblemen, die sich u. a. darin äußern, 
dass Agenturen für Arbeit durchaus unterschiede 
in der beratung von SGb II- und SGb III-Jugend-
lichen machen. Im Falle der SGb II-Jugendlichen 
reicht das Spektrum von unregelmäßig stattfin-
denden beratungsgesprächen bis zum Erklären 
der Nicht-Zuständigkeit für die beratung durch 
die Agentur für Arbeit. Ferner sind bei der berufs-
beratung durch die Agenturen für Arbeit fachliche 
Differenzen hinsichtlich der voraussetzungen zu 
beobachten, die Jugendliche für eine beratung 
zu erfüllen haben. Die Spannweite reicht hier 
von einer grundsätzlichen Zugänglichkeit für alle 
interessierten Jugendlichen bis zu eng geführten, 
selektiv wirkenden vorgaben wie zum beispiel 
eine bereits organisierte kinderbetreuung bei 
allein Erziehenden. von dieser Selektion sind 
überproportional Frauen betroffen, was unter der 
maßgabe der Geschlechtergerechtigkeit über-
prüft werden sollte. Die berufsberatung als ein 
hoch selektiver Prozess wird damit begründet, 
dass das Ziel der berufsberatung die vermittlung 
in Ausbildung, beruf oder in eine maßnahme sei, 
so dass insbesondere stabilisierende maßnah-
men im vorfeld der beratung stattzufinden haben. 

Ferner ist festzuhalten, dass die berufsberatung 
sowohl bei den Agenturen für Arbeit als auch bei 
den trägern der Jugendberufshilfe individuell 
und ressourcenorientiert erfolgt. Die starke ori-
entierung an den Wünschen der Jugendlichen 
– noch immer konzentrieren sich junge Frauen 
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und männer bei ihrer berufswahl auf geschlechts-
typische berufe – bewirkt eine Zementierung des 
geschlechtsspezifisch segregierten Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkts und verdeutlicht den Struktur-
konservatismus der Jugendberufshilfe. Sowohl 
bei einem Großteil der befragten Agenturen für 
Arbeit als auch bei nahezu allen interviewten 
trägern der Jugendberufshilfe werden Jugendli-
che nur dann zu einem genderuntypischen beruf 
ermutigt, wenn sie denselben mit einem hohen 
maß an Eigenmotivation und Entschlossenheit 
beim beratenden vortragen. Es ist auch zu beob-
achten, dass die Rollenzuweisungen, neben dem 
beruf auch für die Familie zuständig zu sein, sich 
zum teil auch in der berufsberatung wiederfin-
den. unabhängig von ihren Fähigkeiten und Zu-
kunftsplänen werden mädchen und junge Frauen 
oft aufgrund ihres Geschlechts in die zweite Rei-
he gedrängt („Zuverdienerin“). Dementsprechend 
gestaltet sich auch ihre berufswahl. 

EMPFEhLunGEn

* Koordination	und	Kooperation	zwischen	
Agenturen	für	Arbeit,	SGB	ii-Einheiten	und	
trägern	der	Jugendberufshilfe	im	Bereich	
der	Berufsberatung

Die komplexe und zum teil unübersichtliche 
Rechtslage im bereich der berufsberatung führt 
bei Agenturen, SGb II-Einheiten (ARGEn, Argen-
turen für Arbeit, kommunen) und trägern der Ju-
gendberufshilfe zu vielfältigen unklarheiten und 
Abstimmungsproblemen, die vor allem zu lasten 
der Jugendlichen gehen. Die Institutionalisierung 
eines hilfeplanverfahrens wie es beispielsweise 
in der Jugendhilfe üblich ist, könnte Abhilfe schaf-
fen.
 

* Genderuntypische	Berufswahlentschei-
dungen	als	durchgängiges	thema	der	Be-
rufsberatung	und	Berufsorientierung

Nur durch eine gendersensible berufsorientie-
rung und berufsberatung kann die Gleichstellung 
der Geschlechter gefördert werden. Neben der 
berufskundlichen Information sollte das thema 
genderuntypische berufswahl bzw. berufe als 
durchgängiges thema in der berufsorientierung 

und berufsberatung der Agenturen für Arbeit und 
der träger der Jugendberufshilfe aufgenommen 
werden, da

eine berufsberatung ohne Geschlechter-
blindheit, das heißt der geschlechtsspe-
zifische bezug wird nicht explizit ausge-
klammert, einen wesentlichen beitrag dazu 
leisten kann, dass junge menschen sehr 
frühzeitig traditionelle Wertorientierungen 
und lebensplanung hinterfragen.
die berufsberatung und als output die be-
rufswahlentscheidung den Prozess sozialer 
Schließung, das heißt der beruflichen Dis-
kriminierung aufhalten können, indem junge 
Frauen mit den Folgen typischer Frauen-
berufe (wenig Anschluss- und Aufstieg-
schancen, geringer verdienst und höheres 
beschäftigungsrisiko) direkt konfrontiert 
werden.
die berufsberatung darauf hinwirken kann, 
dass als typisch weiblich angesehene Res-
sourcen wie Sozialkompetenz und Zuver-
lässigkeit sowie Fingerfertigkeit als mög-
lichkeit der beruflichen Qualifizierung und 
Profilierung angesehen werden und nicht 
unterdrückt werden.

All dies setzt jedoch Genderkompetenz bei den 
beraterInnen voraus.

* Ausbildung	von	Genderkompetenz	bei	den	
Beraterinnen	der	Jugendberufshilfe	durch	
kontinuierliches	Gendertraining	und	Förde-
rung	eines	Mentalitätswandels	bei	Betrie-
ben	und	Kammern

Gendersensibiliät und Genderreflektion finden 
nur dann systematisch und fortdauernd Eingang 
in die Jugendberufsberufshilfe, wenn die berate-
rInnen über Genderkompetenz verfügen, die über 
kontinuierliche Gendertrainings und Weiterbil-
dungen vermittelt werden kann. Auch der offensi-
ve Einsatz der gesetzlichen Förderinstrumente (z. 
b. baE oder Zuschüsse an betriebe) zur Gewin-
nung von betrieben für Genderprojekte wird nur 
dann umgesetzt, wenn Einsicht in die Notwendig-
keit geschlechtsspezifischer Förderung besteht. 

•

•

•

�0�



// bERuFlIchE oRIENtIERuNG uND bERuFSbERAtuNG – voRbEREItuNG AuF DIE bERuFSWAhlENtSchEIDuNG // bERuFlIchE oRIENtIERuNG uND bERuFSbERAtuNG – voRbEREItuNG AuF DIE bERuFSWAhlENtSchEIDuNG 

Die die Integration von Gendersensibilität in die 
Jugendberufshilfe allein reicht nicht aus, ändern 
müssen sich auch bewusstsein und haltung 
der Ausbildungsbetriebe. Ausbildungsbetriebe 
sollten dafür gewonnen werden, jungen Frauen 
und männern ein Praktikum in einem genderunty-
pischen beruf zu ermöglichen. Dies kann offensiv 
durch gesetzliche Förderinstrumente unterstützt 
werden. So lernen nicht nur die Jugendlichen 
ungewohnte berufsfelder kennen, sondern auch 
die betriebe machen neue Erfahrungen. Erfah-
rungsgemäß entwickeln diese erst über konkrete 
Erfahrungen Wertschätzung beispielsweise für 
„mädchenspezifische kompetenzen“ in männer-
typischen branchen bzw. für die Anwesenheit 

von jungen männern in frauentypischen berufs-
feldern.

Eine weitere möglichkeit bieten modellprojekte 
wie zum beispiel DIANA, ein kooperations-
projekt des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
baden-Württemberg, des Diakonischen Werks 
Württemberg und trägern der Jugendberufshilfe, 
das aus mitteln des ESF gefördert wird (siehe 
Anhang). Im Rahmen von DIANA werden u. a. in 
kooperation mit Ausbildungsbetrieben modelle 
entwickelt, um junge Frauen und männer in Zu-
kunft stärker in genderuntypischen berufen aus-
zubilden. 

Kinder-	und	Jugendakademie	BLixx 

Initiator/träger:   cJD Waren  

Regionaler bezug: Waren / mecklenburg-vorpommern 

    Siehe S. 139 im Anhang

POLAB.B	–	Projekt	zur	Orientierung	zum	Lernen	und	zur	integration	in	Ausbildung	und	Ar-
beit	in	Baden-Baden
Initiator:  IN vIA

Regionaler bezug: baden-baden

    Siehe S. 142 im Anhang

ziB	–	zukunft	im	Blick
Initiator:  Regionalstelle „Frau und beruf“ (münster), Stiftung Siverdes

Regionaler bezug: münster

    Siehe S. 144 im Anhang

Parcours	„Berufliche	Orientierung	und	Lebensplanung“

Initiator/träger:  Fachdienst Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit der Stadt osnabrück 

Regionaler bezug: osnabrück

    Siehe S. 147 im Anhang

Berufliche	Orientierung	und	Berufsberatung
Gute	Beispiele	aus	der	Praxis

62  Weitere Informationen zu DIANA siehe www.diana-esf.de.
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Diana	–	Mit	gleichen	Chancen	zum	Beruf					

teilprojekt:	Berufsausbildung	–	genderuntypisch

Initiator/träger: Jugendhilfswerk Freiburg e.v., Jugendwerkstätten heilbronn e.v., Arbeits- 
   fördergesellschaft offenburg gGmbh (AFÖG), Diakonischer Jugendberufs- 
   hilfeverbund Stuttgart 

Regionaler bezug: baden-Württemberg (Freiburg, heilbronn, offenburg, Stuttgart)

   Siehe S. 155 im Anhang

Beratung	und	Orientierung	zur	Verbesserung	der	Berufschancen	für	Mädchen

Initiator/träger: verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e.v. 

Regionaler bezug: markkleeberg (Sachsen)

   Siehe S. 157 im Anhang

Berufliche	Orientierung	und	Berufsberatung
Gute	Beispiele	aus	der	Praxis
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Aufgrund der derzeitigen angespannten Lage auf dem Ausbildungsmarkt finden junge Menschen, 
insbesondere wenn sie eine unzureichende schulische Qualifikation oder soziale Defizite haben, nur 
schwer eine Ausbildungsstelle. Im Rahmen von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen nach § 61 
SGB III (Arbeitsförderung) sollen die Jugendlichen befähigt und motiviert werden, eine Berufsaus-
bildung aufzunehmen. Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BVB) sind originäre SGB III-Leis-
tungen im Zuständigkeitsbereich der Agenturen für Arbeit, da sie ausschließlich aus Beitragsmitteln 
finanziert werden. Während einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme – aber auch während 
einer Berufsausbildung – gewährt die Bundesagentur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB). Auch hier 
handelt es sich um eine originäre SGB III-Leistung.63  

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen gehören nicht zum Leistungskatalog des § 16 Abs. 1 SGB 
II (Grundsicherung für Arbeitsuchende, Leistungen zur Eingliederung). Jugendliche aus dem Rechts-
kreis des SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) können an berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen teilnehmen, allerdings kann über die Teilnahme nicht die ARGE bzw. optierenden Kommune 
entscheiden, sondern die Jugendlichen müssen an die Agentur für Arbeit verwiesen werden. „Auszu-
bildende, deren Ausbildung im Rahmen (...) der §§ 60-62 SGB III dem Grund nach förderungsfähig 
ist, haben keinen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung der Lebensunterhalts. Nur in besonderen 
Härtefällen können Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts als Darlehen geleistet werden.“64  
Der Gesetzgeber spricht jedoch nur bei den so genannten ausbildungsgeprägten Bedarfe (dies sind 
Regelleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie Leistungen für Unterkunft und Heizung) 
von einem Anspruchausschluss. Leistungen für Mehrbedarfe wie zum Beispiel den Lebensunterhalt 
von allein Erziehenden oder Schwangeren sind nicht ausgeschlossen; sofern die jeweiligen An-
spruchsvoraussetzungen vorliegen, werden die Leistungen erbracht.65  

In diesem Kapitel überprüfen wir die gesetzliche Grundlage für berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen im Hinblick auf deren genderspezifischen Auswirkungen und untersuchen die Rolle von 
Gender Mainstreaming im Bereich berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen.

7	BERuFSVORBEREitEnDE	BiLDunGS-
MASSnAhMEn	–	EinE	nOCh	
unGEnutztE	ChAnCE	FÜR	
GEnDER	MAinStREAMinG?

63  vgl. bundesagentur für Arbeit (2005a), S.4.
64  bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (hrsg.) (2005), S. 20.
65  vgl. Ebd. S. 20.
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7.1	DARStELLunG	unD	AnALySE	
DER	GESEtzLiChEn	RAhMEnBE-
DinGunGEn	

Berufsvorbereitende	Bildungsmaßnahme	–	§	61	SGB	iii

Deskriptive	Bestandsanalyse

zielsetzung
Ziel der Förderung einer bildungsmaßnahme ist die Aufnahme einer Ausbildung oder 
die beruflichen Eingliederung.

•

AdressatInnen

Jugendliche und junge Erwachsene66

bvb in verbindung mit betriebspraktikum: Jugendliche, die noch nicht ausbildungs- 
geeignet sind. 

•

•

Konditionen

bvb mit betriebspraktikum: Der träger, der die bvb durchführt, stellt auch während der Prak-
tikumsphase die sozialpädagogische betreuung sicher. Für die Dauer des Praktikums ist vom 
Arbeitgeber eine Praktikumsvergütung zu zahlen, die dem Arbeitgeber von der bundesagentur in 
höhe von bis zu 192 Euro erstattet werden kann.67

Formale	Beschrei-
bung der gesetz-
lichen	Rahmen-
bedingungen

Gesetz

Pflichtleistung •

Geschlechtsspe-
zifische	Sprach-
gestaltung

Geschlechtergerechte Sprachgestaltung

Im Gesetzestext wird der geschlechtsneutrale Plural (Auszubildende) verwendet. 

Relevanzprüfung	
der	handlungs-
bereiche

Der Gesetzestext regelt die voraussetzungen für die Förderung einer bvb sowie Inhalte und 
auch finanzielle Aufwendungen und somit unmittelbar Arbeits- und Entscheidungsvorgänge auf 
folgenden Ebenen:

Zuweisung von finanziellen mitteln an durchführende träger: hier Arbeitgebe-
rInnen (Praktikumsvergütung gemäß § 61 SGb III i.v.m. § 235b SGb III)

Ebene der Einzelfallentscheidung: Förderung einer bvb mit Prakti-
kum bei noch nicht ausbildungsfähigen Auszubildenden

Durchführung der maßnahme vor ort: der Gesetzestext definiert die voraus-
setzungen, die eine bvb zu erfüllen hat, damit sie förderungsfähig ist

•

•

•

 
66 vgl. bundesagentur für Arbeit (2004b), S. 1.

67  vgl. bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (hrsg.) (2005), S. 46.
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Berufsvorbereitende	Bildungsmaßnahme	–	§	61	SGB	iii

identifikation	der	
institutionellen  
wirkungsfelder

Es ergeben sich unmittelbare Auswirkungen auf folgende handlungsfelder:

Ziel- und konzeptentwicklung durch eindeutige Zielformulierung im Gesetzestext 

Planung und Durchführung: Inhalte und lernplan haben auch eine erfolgreiche berufliche 
bildung hinzuwirken

Zielgruppe: noch nicht ausbildungsgeeignete Auszubildende (persönliches merkmal) sowie 
mittelbar auf die Zielgruppe: durch die Definition der Zielgruppe im Fachkonzept 
(Jugendliche und junge Erwachsene)

Personalfragen: Die Ausbildung und berufserfahrung des Personals sowie die Aus-
gestaltung der Inhalte sollen eine erfolgreiche berufliche bildung erwarten lassen.

•

•

•

•

Qualitative	Überprüfung	von	Genderaspekten

Überprüfung und 
Einschätzung	von	
ausdrücklich	formu-
lierten	Gleichstel-
lungszielen

Es sind keine Gleichstellungsziele formuliert. Durch die Gesetzestexte erfolgt keine Aufforderung 
zu geschlechterdifferenziertem handeln.

Es gelten jedoch die Allgemeinen Grundsätze des SGb III: § 1 Abs. 1 Satz 3 SGb III (Gleich- 
stellung als durchgängiges Prinzip in der Arbeitsförderung), § 8 SGb III (Frauenförderung) und 
§ 8a SGb III (vereinbarkeit von Familie und beruf). In den §§ 8 und 8a SGb III wird darauf hin-
gewiesen, dass die leistungen der aktiven Arbeitsförderung auf eine beseitigung bestehender 
Nachteile und auf die überwindung des geschlechtsspezifischen Ausbildungs- und  
Arbeitsmarkts hinzuwirken haben.

Überprüfung und 
Einschätzung	der	
geschlechtsspezi-
fischen	zielgrup-
pengenauigkeit

Die inhaltlichen (geschlechtsspezifischen) Aussagen des Gesetzestexts beziehen sich auf beide 
Geschlechter. Grammatikalisch ist der text geschlechtsneutral formuliert. Es liegt im verantwor-
tungsbereich der Agentur für Arbeit bei der Feststellung, ob ein/eine Jugendlicher/Jugendliche 
noch nicht ausbildungsgeeignet ist, gendersensibel vorzugehen. Dies gilt auch bei der Festle-
gung der Förderungsfähigkeit einer bvb.

Überprüfung der 
optionalen	Verfol-
gung	von	Gleich-
stellungszielen

Die Gleichstellung von Frauen und männern (§ 1 Abs. 1 S. 3 SGb III) und die Frauenförderung (§ 
8 SGb III) sind als so genannte Querschnittsaufgaben in der Arbeitsförderung verankert, so dass 
diese verpflichtung für alle maßnamen der aktiven Arbeitsförderung besteht. 

Überprüfung 
gendersensitiver	
indikatoren

bestand an Jüngeren im Alter von unter 25 Jahren in bvb für das Jahr 2003 in Deutschland 
(Jahresdurchschnitt): 61.495 Jugendliche, davon 43% junge Frauen

(vgl. bundesagentur für Arbeit, 2005)

Rechtswirksamkeit

Prinzipiell sind alle AkteureInnen dazu angehalten, die in den Grundsätzen des SGb III festge-
legte Gleichstellung von Frauen und männern sowie die Frauenförderung zu verfolgen. 

Das geltende Gleichstellungsrecht in den Sozialgesetzbüchern muss bei den AkteureInnen 
bekannt sein und als relevantes thema für berufsvorbereitende bildungsmaßnahmen 
anerkannt werden.
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ERGEBniS	DER	GESEtzESAnALySE

• Die Analyse der geschlechtsspezifischen 
Sprachgestaltung zeigt, dass der Gesetzes-
text zur berufsvorbereitenden bildungsmaß-
nahme dem typus der geschlechtergerechten 
Sprachgestaltung zuzuordnen ist.

• über die Rückbindung an die Grundsätze des 
Dritten Sozialgesetzbuchs (SGb III, Arbeitsför-
derung) ist die formale Gesetzeslage im be-
reich der bvb dazu verpflichtet: 

die Gleichstellung von Frauen und männern 
als durchgängiges Prinzip zu verfolgen;
die berufliche Situation von Frauen zu ver-
bessern, indem die leistungen der aktiven 

•

•

Arbeitsförderung darauf hinzuwirken haben, 
dass bestehende Nachteile beseitigt wer-
den und der geschlechtsspezifische Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt überwunden wird;
Frauen mindestens entsprechend ihres 
Anteils an den Arbeitslosen und ihrer rela-
tiven betroffenheit durch Arbeitslosigkeit zu 
fördern;
die familienspezifischen lebensverhält-
nisse von Frauen und männern zu berück-
sichtigen

• Die Gleichstellungsziele und die Ziele der 
Frauenförderung verpflichten somit zu Struk-
turmaßnahmen und zu maßnahmen auf indivi-
dueller Ebene.

•

•

Jugendliche aus dem Rechtskreis des SGb II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende) können 
an berufsvorbereitenden bildungsmaßnahmen 
teilnehmen. Allerdings kann über die teilnah-
me nicht die ARGE bzw. optierende kommune 
entscheiden, die Jugendlichen müssen an die 
Agentur für Arbeit verwiesen werden. Damit der 
gesamte Abstimmungsprozess nicht zu lasten 
der Jugendlichen geht, fordert der leitfaden 
für ausbildungsuchende Jugendliche der bun-
desagentur für Arbeit „...enge Absprachen und 
Planungen zwischen ARGEn, optierenden kom-
munen und Agenturen...“ und eine gemeinsame 
maßnahmenplanung, so dass für Jugendliche im 
Rechtskreis des SGb II genügend Plätze zur ver-
fügung stehen.68  Da Gender mainstreaming sich 
als Querschnittsthema verankern muss, ist jede 
nicht bearbeitete Schnittstelle eine hürde für die 
umsetzung von Gender mainstreaming.

Dass die Empfehlung der bundesagentur auch in 
der Praxis Anwendung findet, zeigte sich in einer 

7.2 GEnDERREFLExiVE	ABStiM-
MunGSPROzESSE	VOR	ORt	
–	ChAnCEnLOS?	 

modellregion. berufsvorbereitende bildungsmaß-
nahmen wurden gemeinsam für den SGb II- und 
SGb III-bereich eingekauft. hinsichtlich der spä-
teren verteilung gab es keine Probleme, da jedes 
team vorher seinen bedarf spezifiziert hatte. 
Geschlechtsspezifische Angebote wurden jedoch 
nicht ausgeschrieben. Die Entstehung eines 
Schnittstellenproblems wurde durch den engen 
Abstimmungsprozess in dieser regionalen Einheit 
vermieden. 

unsere ExpertInnen-Gespräche zeigten aber 
auch, dass in den von uns untersuchten modell-
regionen die berücksichtigung und Integration 
von Gender mainstreaming im bereich berufs-
vorbereitender bildungsmaßnahmen noch eine 
ungelöste Aufgabe darstellt – und hier ist die 
bundesagentur für Arbeit gefordert: Die kon-
zeptionelle Gestaltung und Entwicklung berufs-
vorbereitender bildungsmaßnahmen liegt in der 
verantwortung der bundesagentur für Arbeit und 
somit auch die verankerung von Gender main-

68  bundesagentur für Arbeit (2005a), S. 4.
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streaming in der berufsvorbereitung – das Neue 
Fachkonzept von 2004 bot eine chance dazu.
Im Januar 2004 veröffentlichte die bundesagen-
tur für Arbeit das Neue Fachkonzept für be-
rufsvorbereitende bildungsmaßnahmen.69  Seit 
September 2004 befindet sich dieses konzept 
in der umsetzung und war Gegenstand unserer 
untersuchung. 

In der Fachdiskussion wurde das Neue Fachkon-
zept von 2004 unter Gendergesichtspunkten kri-
tisch bewertet. Auch wenn gemäß den leitlinien 
der bundesagentur für Arbeit, Gender mainstrea-
ming bei allen leistungen zu berücksichtigen 
ist, bemängelte die Fachöffentlichkeit, dass im 
Neuen konzept weder die Gleichstellung von jun-
gen Frauen und männern als Ziel genannt wer-
de, noch sich ein bezug zur verpflichtung zum 
Gender mainstreaming finde. 

Der wesentliche kern des Fachkonzepts, die In-
dividualisierung der Förderung – so die Ansicht 
eines berliner bildungsträger für mädchenspezi-
fische maßnahmen – ändere nichts an dieser tat-
sache. Der Ansatz einer individuellen Förderung 
reiche nicht aus, um Gendergerechtigkeit her-
zustellen. Der berliner träger beschreibt die be-
rufswahlentscheidung junger menschen als einen 
hochkomplexen Prozess und betont: „[…]das, 
was als individuelle Entscheidung [...] daher-
kommt, muss noch lange nicht den individuellen 
kompetenzen und Neigungen entsprechen.“70  
hinter den berufsentscheidungen junger men-
schen verbergen sich oft die traditionellen muster 
hinsichtlich der Geschlechterrollen und damit 
verbunden die Wahl eines geschlechtstypischen 
berufs, die – so der träger – oftmals zu unzufrie-
denheit bei den Jugendlichen und als nächsten 
Schritt zum Abbruch der Ausbildung führe. Das 
Neue konzept der bundesagentur solle – so die 
oft geäußerte Forderung der Fachöffentlichkeit 
– neben der berücksichtigung individueller Fähig-
keiten der Jugendlichen diese auch auf die beruf-
lichen Anforderungen beziehen und somit auch 
auf geschlechtsuntypische berufe.7�  

69  bundesagentur für Arbeit (2004b).
70  Schöler-macher (2005), S. 9.
7�  vgl. Schöler-macher (2005), S. 9. Slomski (2005), S. 26. bundesagentur für Arbeit (2004b).

In unseren Interviews wurde das Neue Fachkon-
zept von 2004 vor allem wegen seiner orientie-
rung an den übergangsquoten in Ausbildung und 
Arbeit kritisiert. bildungseinrichtungen würden 
ausschließlich an übergangsquoten gemessen. 
Diese Art der Erfolgsmessung führe bei den bil-
dungseinrichtungen zum einen dazu, dass sie 
ein so genanntes „creaming“ vornehmen und 
versuchen, die leistungsfähigsten Jugendlichen 
in ihre maßnahmen aufzunehmen. Zum anderen 
fühlen sich die mitarbeitenden in den bildungs-
einrichtungen, aber auch in den SGb II-Einheiten 
(hierunter sind je nach Aufgabenwahrnehmung 
zu verstehen: Agenturen für Arbeit, ARGEn, kom-
munen), dazu aufgefordert, die berufswünsche 
der Jugendlichen so zu beeinflussen, dass nach 
Abschluss der maßnahme eine schnelle vermitt-
lung in den Arbeitsmarkt erfolgen kann. Da bei 
genderuntypischen berufswahlentscheidungen 
eher mit Schwierigkeit beim übergang in den 
Arbeitsmarkt zu rechnen ist, wird dieses thema 
tendenziell defensiv bearbeitet (siehe hierzu auch 
die Ausführungen im 3. kapitel). 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unter 
Gendergesichtspunkten der bundesagentur für 
Arbeit mit dem Neuen Fachkonzept von 2004 
kein „großer Wurf“ gelungen ist. Zum einen fehlt 
in der Zielsetzung die Formulierung von Gleich-
stellungszielen. Ferner bietet die geforderte 
orientierung an übergangsquoten als Erfolgskri-
terium keine möglichkeit des offensiven umgangs 
mit genderuntypischen berufswahlentschei-
dungen der Jugendlichen. Der betriebswirtschaft-
liche Effizienzdruck und eine ausschließliche Er-
folgsmessung über vermittlungsquoten birgt auch 
die Gefahr, dass qualitativ-fachliche Standards 
bei der Evaluation der maßnahmen ins hintertref-
fen geraten. Eine – wie in den Grundsätzen des 
SGb III (Arbeitsförderung) geforderte – überwin-
dung des geschlechtsspezifischen Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkts scheint durch das Neue Fach-
konzept eher unwahrscheinlich, vielmehr ist mit 
einer Zementierung und einer Fortschreibung 
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geschlechtsspezifischer ungleichheitsstrukturen 
zu rechnen.
Im märz 2006 veröffentlichte die bundesagentur 
für Arbeit ein überarbeitetes Neues Fachkon-
zept.7�  Da zu diesem Zeitpunkt unsere Exper-
tInnen-Interviews bereits abgeschlossen waren 
und der vorliegende bericht ebenfalls ausgear-
beitet war, konnten wir die aktuellen änderungen 
nicht mehr systematisch einarbeiten. Es soll aber 
an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 
dass einige der hier beschriebenen kritikpunkte 
am Neuen Fachkonzept von 2004 konstruktiv 
bearbeitet wurden: Gender mainstreaming wurde 
als allgemeiner Grundsatz in das konzept aufge-
nommen. In diesem Zusammenhang wird zudem 
besonders auf den bedarf an unterstützung und 
motivation von jungen Frauen und männern zu 
einer geschlechtsuntypischen berufswahl hinge-
wiesen. 

Außerdem sind in dem überarbeiteten Fachkon-
zept allein Erziehende als zusätzliche spezielle 
Zielgruppe aufgeführt. Allein erziehende mütter 
und väter sollen im Rahmen der berufsvorberei-
tenden maßnahmen verstärkt gefördert werden, 
wobei hier neben der beruflichen Qualifizierung 
auch die vorbereitung auf die vereinbarkeit der 
beruflichen und familiären Anforderungen als Ziel 
genannt wird. Den teilnehmenden soll deshalb 
besondere unterstützung bei der berufswahl-
entscheidung, der Suche nach einer geeigneten 
Ausbildungsstelle sowie der organisation der 
kinderbetreuung gewährt werden. Eine letzte 
Neuerung ist, dass zur Entwicklung beruflicher 
handlungskompetenzen auch Gendertraining 
und auf bestimmte Zielgruppen zugeschnittene 
Angebote, wie z. b. orientierung für junge Frau-
en im handwerk, technik und It als innovatives 
Angebot zur beruflichen orientierung und vorbe-
reitung von jungen Frauen, durchgeführt werden 
sollen.7� 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
durchgeführten Neuerungen aus der Gender-
perspektive sehr zu begrüßen sind. Es bleibt zu 
hoffen, dass die Institutionen vor ort die neuen 
vorgaben entsprechend umsetzen und so ein 

beitrag zur langfristigen überwindung des ge-
schlechtsspezifischen Ausbildungs- und Arbeits-
markts geleistet werden kann.

Fazit	„Berufsvorbereitende	Bildungsmaß-
nahmen	–	Eine	noch	ungenutzte	Chance	für	
Gender	Mainstreaming?“
berufsvorbereitende bildungsmaßnahmen (bvb) 
sollen Jugendliche befähigen und motivieren, 
eine berufsausbildung aufzunehmen. Jugendli-
che aus dem Rechtskreis SGb II (Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende) können an bvb teilneh-
men. Allerdings entscheidet über ihre teilnahme 
nicht die ARGE bzw. optierende kommune, 
sondern die Jugendlichen müssen an die Agentur 
für Arbeit verwiesen werden. Damit dieser Pro-
zess nicht zu lasten der SGb II-Jugendlichen 
geht, sind enge Absprachen und Planungen zwi-
schen den beteiligten Institutionen erforderlich. 
beispielsweise kann – wie in einer von uns un-
tersuchten modellregion – der Einkauf von bvb 
für den SGb II- und SGb III-bereich gemeinsam 
erfolgen. Da Gender mainstreaming sich als 
Querschnittsthema verankern muss, ist jede nicht 
bearbeitete Schnittstelle eine hürde für die um-
setzung von Gender mainstreaming.

unsere untersuchungen zeigten aber auch, dass 
die berücksichtigung und Integration von Gender 
mainstreaming im bereich berufsvorbereitender 
bildungsmaßnahmen noch ungelöste Aufgaben 
sind. Das Neue Fachkonzept von 2004 bot die 
chance einer verankerung von Gender main-
streaming in die berufsvorbereitung, die von der 
bundesagentur für Arbeit nicht genutzt wurde. 
Dies führte unter anderem dazu, dass in den 
Ausschreibungen konsequente operationalisie-
rungen von Genderaspekten in allen Ebenen der 
verdingungsunterlagen fehlten. Damit mangelte 
es an Anreizen zur Entwicklung von sowie Profi-
lierungsmöglichkeiten mit genderreflexiven maß-
nahmen. 

Im märz 2006 wurde von der bundesagentur für 
Arbeit ein überarbeitetes Neues Fachkonzept 

7�  bundesagentur für Arbeit (2006b).
7�  vgl. Ebd. S. 6f u. S. 13ff.
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veröffentlicht, in dem die genannten kritikpunkte 
weitgehend ausgeschaltet wurden. Gender main-
streaming ist als allgemeiner Grundsatz in das 
konzept aufgenommen. In diesem Zusammen-
hang wird zudem besonders auf den bedarf an 
unterstützung und motivation von jungen Frauen 
und männern zu einer geschlechtsuntypischen 
berufswahl hingewiesen.

Generell gilt, dass der betriebswirtschaftliche 
Effizienzdruck und eine ausschließliche Erfolgs-
messung über vermittlungsquoten – wie im Falle 
der berufsvorbereitenden bildungsmaßnahmen 
– in sich die Gefahr birgt, dass qualitativ-fachliche 
Standards bei der Evaluation der maßnahmen 
ins hintertreffen geraten. Eine ganze Reihe von 
genderspezifischen Aspekten, wie die Förderung 
genderuntypischer berufswahlentscheidungen, 
geschlechtsspezifische binnendifferenzierungen 
innerhalb von maßnahmen oder die Förderung 
von Genderkompetenz bei den Auszubildenden 
kommen erst in den blick, wenn regionale und 
überregionale verfahren eines umfassenden 
Gendercontrolling etabliert werden.
 

EMPFEhLunGEn

* Gemeinsame	Maßnahmenplanung	von	SGB	
ii-Einheit	und	Agentur	für	Arbeit	unter	Be-
rücksichtigung	des	Genderaspekts	

Da berufsvorbereitende bildungsmaßnahmen ori-
ginäre SGb III-leistungen sind, entscheidet nicht 
die SGb II-Einheit über die teilnahme, sondern 
die Agentur für Arbeit. Damit Jugendliche aus 
dem SGb II-Rechtskreis auch an maßnahmen 
der berufsvorbereitung teilnehmen können, soll-
ten zwischen SGb II-Einheit und der Agentur für 
Arbeit enge Absprachen und Planungen erfolgen. 
Ferner sollte der Genderaspekt in die Planung 

und Durchführung von berufsvorbereitenden bil-
dungsmaßnahmen integriert werden, um die Res-
sourcen und kompetenzen junger Frauen und 
männer zu nutzen und fördern.

* Ausbildung	von	Genderkompetenz	bei	den	
Beratenden	in	der	Jugendberufshilfe	durch	
kontinuierliches	Gendertraining	und	Förde-
rung	eines	Mentalitätswandels	bei	Betrie-
ben	und	Kammern

Gendersensibiliät und Genderreflektion findet 
nur dann systematisch und fortdauernd Eingang 
in die Jugendberufsberufshilfe, wenn die bera-
tenden über Genderkompetenz verfügen, die 
über kontinuierliche Gendertrainings und Weiter-
bildungen vermittelt werden kann.

* Einführung	eines	regionalen	und	über-
regionalen prozessorientierten gender-
controlling

Neben der gendersensiblen und genderreflexiven 
Ausgestaltung der maßnahmen der Jugendbe-
rufshilfe bedarf es eines regionalen und überre-
gionalen prozessorientierten Gendercontrolling, 
das heißt die Anwendung von verfahren, mit 
denen überprüft wird, ob die Geschlechterverhält-
nisse angemessen berücksichtigt sind und ob die 
Ziele erreicht wurden. Analytische techniken des 
Gendercontrolling sind beispielsweise regelmä-
ßige Aufstellung geschlechtsspezifischer Statis-
tiken, kosten-Nutzen-Analysen nach Geschlecht 
und Geschlechterrolle, Gender-Expertisen oder 
checklisten. Partizipative und konsultative tech-
niken beziehen die AkteureInnen der Geschlech-
terkultur mit ein. Darunter fallen beispielsweise 
Schulungen, Gendertrainings, Steuerungsgrup-
pen oder befragungen.

POLA.B	–	Projekt	zur	Orientierung	zum	Lernen	und	zur	integration	in	Ausbildung	und	Arbeit		
in	Baden-Baden

Initiator/träger:   IN vIA  

Regionaler bezug: baden-baden 

    Siehe S. 143 im Anhang

Berufsvorbereitende	Projekte	–	Gutes	Beispiel	aus	der	Praxis
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Bei der Förderung benachteiligter Jugendlicher bezüglich der Aufnahme einer Ausbildung konzent-
rierte sich unsere Untersuchung auf folgende Unterstützungsinstrumente: Mobilitätshilfen (Mobi), 
ausbildungsbegleitende Hilfe (abH) und Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) 
sowie auf die zentrale Frage, ob eine geschlechtsspezifische Inanspruchnahme vorliegt und wie diese 
von den involvierten Administrationen wahrgenommen und unter Genderaspekten hinterfragt wird. 
Vorab überprüften wir die relevanten Gesetzestexte (§§ 53-55 und 241-242 SGB III, Arbeitsförderung) 
neben einer rein deskriptiven Beschreibung im Hinblick auf die geschlechtsspezifische Zielgruppen-
genauigkeit, auch auf die optionalen Spielräume für die Verfolgung von im Gesetz nicht ausdrücklich 
formulierten Gleichstellungszielen. Das Ergebnis ist im folgenden Abschnitt dargestellt.

8	FöRDERunG	BEnAChtEiLiGtER	 
AuSzuBiLDEnDER	–	SPiEGELBiLD	
DES	GESChLEChtSSPEziFiSChEn	
AuSBiLDunGSMARKtS

8.1	DARStELLunG	unD	AnALySE	
DER	GESEtzLiChEn	RAhMEnBE-
DinGunGEn	

Mobilitätshilfen	als	
unterstützungsinstrument zur  
Aufnahme	einer	Beschäftigung

§	53-55	SGB	iii

Förderung	von	benachteiligten	
Auszubildenden	und	Jugendlichen

§§	241-242	SGB	iii

Deskriptive	Bestandsanalyse

zielsetzung

Ermöglichung der Aufnahme einer 
versicherungspflichtigen beschäfti-
gung oder eines versicherungspflich-
tigen Ausbildungsverhältnisses

• Förderung von benachteiligten Auszubil-
denden mit dem Ziel der Ermöglichung 
einer beruflichen Ausbildung und der ver-
besserung der Eingliederungschancen

•

AdressatInnen

Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit 
bedrohte Arbeitsuchende

Ausbildungsuchende, sofern sie als bewer-
berInnen um eine berufliche Ausbildungsstel-
le bei der Agentur für Arbeit gemeldet sind

•

•

träger von maßnahmen der beruflichen 
 Ausbildung

lernbeeinträchtigte und sozial be-
nachteiligte Auszubildende

Jugendliche, die keine beschäftigung 
haben und nicht ausbildungsuchend 
oder arbeitssuchend gemeldet sind

•

•

•
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Mobilitätshilfen	als	
unterstützungsinstrument zur  
Aufnahme	einer	Beschäftigung

§	53-55	SGB	iii

Förderung	von	benachteiligten	
Auszubildenden	und	Jugendlichen

§§	241-242	SGB	iii

Konditionen

Die im Gesetzestext genannten mobilitätshilfen 
(mobI) werden nur dann gewährt, wenn eine 
versicherungspflichtige beschäftigung oder ein 
versicherungspflichtiges Ausbildungsverhält-
nisses aufgenommen wird. bezieherInnen von 
Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II kön-
nen mobilitätshilfen auch zur Aufnahme einer 
beschäftigung im Ausland erhalten. Es besteht 
kein Rechtsanspruch auf die leistungen.74

träger von maßnahmen der beruflichen Aus-
bildung können zur Förderung der berufsaus-
bildung von lernbeeinträchtigten und sozial 
benachteiligten Auszubildenden Zuschüsse für 
folgende maßnahmen erhalten:

Ausbildungsbegleitende hilfen (abh) 
wie Stützunterricht und sozialpädago-
gische betreuung, wenn sie für den 
erfolgreichen Abschluss der betrieb-
lichen Ausbildung erforderlich sind

berufsausbildung in einer außerbe-
trieblichen Einrichtung (baE)

übergangshilfen.

Die Förderung umfasst Zuschüsse zur Aus-
bildungsvergütung inklusive Sozialversiche-
rungsbeiträge, maßnahmekosten und sonstige 
kosten wie zum beispiel Ausbildungs- und be-
treuungspersonal. Ferner sind auch hilfen für 
Jugendliche im vorfeld von Ausbildung, Qua-
lifizierung oder beschäftigung, so genannte 
Aktivierungshilfen möglich. Die kosten hierfür 
werden jedoch höchstens zur hälfte von der 
bundesagentur für Arbeit übernommen; eine 
ergänzende Finanzierung beispielsweise durch 
den träger der öffentlichen Jugendhilfe ist er-
forderlich.75

•

•

•

Formale	
Beschreibung	
der	gesetzlichen	
Rahmen-
bedingungen

Gesetz

Ermessungsleistung (auch 
i.v.m. § 16 SGb II)

•

Gesetz

Pflichtleistung

i.v.m. § 16 Abs. 1 SGb II: Ermessungs- 
leistung

•

•

Geschlechts- 
spezifische	
Sprachgestaltung

männerzentrierte Sprachgestaltung
In den Gesetzestexten wird sowohl der geschlechtsneutrale Plural verwendet als auch der männ-
liche Plural und Singular. hierfür gibt es keine sachliche und durch den Inhalt gerechtfertige be-
gründung. 

74  vgl. bundesagentur für Arbeit (2004a), S. 39.
75  vgl. bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (hrsg.) (2005), 

S. 38. bundesagentur für Arbeit (2004a), S. 47.
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Mobilitätshilfen	als	
unterstützungsinstrument zur  
Aufnahme	einer	Beschäftigung

§	53-55	SGB	iii

Förderung	von	benachteiligten	
Auszubildenden	und	Jugendlichen

§§	241-242	SGB	iii

Relevanzprüfung	
der	handlungs-
bereiche

Die Gesetzestexte regeln unmittelbar Arbeits- 
und Entscheidungsvorgänge auf folgenden 
Ebenen:

Entscheidungsebene über die Zu-
weisung von finanziellen mitteln 

Ebene der Einzelfallentschei-
dung: Agentur kann Einzelfallbezo-
gen mobilitätshilfe gewähren

•

•

Regelt unmittelbar Arbeits- und Entscheidungs-
vorgänge auf folgenden Ebenen:

Entscheidungsebene über Zuweisung 
von Projektmitteln an durchführen-
de träger: Förderung von maßnah-
men durch Zuschüsse an träger

Ebene der Einzelfallentscheidung: be-
sonders benachteiligte Jugendliche sol-
len gefördert werden. Es erfolgt eine auf 
den Einzelfall bezogene Entscheidung.

Ebene der maßnahmenträger – Durchfüh-
rung der maßnahme vor ort: Zusätzliche 
maßnahmen wie abh sowie soziale betreu-
ungsmaßnahmen werden durchgeführt.

•

•

•

identifikation	der	
institutionellen  
wirkungsfelder

Es ergeben sich unmittelbare Auswirkungen 
auf folgende handlungsfelder:

Zielgruppe: Arbeitslose, von Ar-
beitslosigkeit bedrohte Arbeitssu-
chende, Ausbildungsuchende

•

Es ergeben sich unmittelbare Auswirkungen 
auf folgende handlungsfelder:

Ziel- und konzeptentwicklung: Ermögli-
chung einer beruflichen Ausbildung bzw. 
verbesserung der Eingliederungschancen

Planung und Durchführung: abh, baE, 
übergangshilfen, Aktivierungshilfen

Zielgruppe: lernbeeinträchtige und so-
zial benachteiligte Jugendliche

Personalfrage: Ausbildung und berufserfah-
rung des Personals muss eine erfolgreiche 
berufliche Ausbildung erwarten lassen

vernetzung und kooperation: Agentur für 
Arbeit und träger sollen gemeinsam alle 
möglichkeiten nutzen, um die Aufnahme 
einer beruflichen Ausbildung zu fördern.

•

•

•

•

•

Qualitative	Überprüfung	von	Genderaspekten

Überprüfung und 
Einschätzung	
von	ausdrücklich	
formulierten	Gleich-
stellungsszielen

Es sind keine Gleichstellungsziele formuliert. Durch die Gesetzestexte erfolgt keine Aufforderung 
zu geschlechterdifferenziertem handeln.

Es gelten jedoch die Allgemeinen Grundsätze des SGb III: § 1 Abs. 1 Satz 3 SGb III (Gleich- 
stellung als durchgängiges Prinzip in der Arbeitsförderung), § 8 SGb III (Frauenförderung) und 
§ 8a SGb III (vereinbarkeit von Familie und beruf). In den §§ 8 und 8a SGb III wird darauf 
hingewiesen, dass die leistungen der aktiven Arbeitsförderung auf eine beseitigung bestehen- 
der Nachteile und auf die überwindung des geschlechtsspezifischen Ausbildungs- und Arbeits- 
markts hinzuwirken haben.
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Mobilitätshilfen	als	
unterstützungsinstrument zur  
Aufnahme	einer	Beschäftigung

§	53-55	SGB	iii

Förderung	von	benachteiligten	
Auszubildenden	und	Jugendlichen

§§	241-242	SGB	iii

Überprüfung und 
Einschätzung	
der	geschlechts-
spezifischen	 
zielgruppen-
genauigkeit	

Die geschlechtsspezifischen (inhaltlichen) Aussagen beziehen sich auf beide Geschlechter,  
allerdings wird dies durch die grammatikalische Sprachgestaltung nicht durchgängig gefördert,  
da neben dem geschlechtsneutralen Plural auch der männliche Singular und Plural 
verwendet wird. 

Es liegt m verantwortungsbereich der involvierten Institutionen (Agentur für Arbeit und maß- 
nahmenträger) genderspezifische themen zu thematisieren und zu bearbeiten.

Überprüfung 
der optionalen 
Verfolgung	von	
Gleichstellungs-
zielen 

Die Gleichstellung von Frauen und männern 
(§ 1 Abs. 1 S. 3 SGb III) und die Frauenför-
derung (§ 8 SGb III) sind als so genannte 
Querschnittsaufgaben in der Arbeitsförderung 
verankert, so dass diese verpflichtung für alle 
maßnamen der aktiven Arbeitsförderung be-
steht.

Die Gleichstellung von Frauen und männern 
(§ 1 Abs. 1 S. 3 SGb III) und die Frauenför-
derung (§ 8 SGb III) sind als so genannte 
Querschnittsaufgaben in der Arbeitsförderung 
verankert, so dass diese verpflichtung für alle 
maßnamen der aktiven Arbeitsförderung be-
steht.

Außerdem ermöglichen die Regelungen zum 
förderungsfähigen Personenkreis die indirekte 
Integration von Gleichstellungszielen, da hier 
orientierungen am Individuum und an der per-
sönlichen Entwicklung gefordert werden. Dies 
setzt allerdings voraus, dass die beteiligten 
Institutionen (Agenturen und maßnahmenträ-
ger) gendersensibel arbeiten.

Überprüfung 
gendersensitiver	
indikatoren

Im Jahr 2005 gab es in Deutschland insgesamt 
5.784 bewilligungen für Ausbildungssuchende, 
darunter 2.613 Frauen (45%) (vgl. bundesa-
gentur für Arbeit, 2005)

bestand an Jüngeren im Alter unter 25 Jahren 
in ausgewählten maßnahmen der aktiven 
Arbeitsförderung in Deutschland für das  
Jahr 2003:

In abh gesamt: 59.078, davon 30% Frauen;
In baE gesamt 50.065, davon 34% Frauen
(vgl. bundesagentur für Arbeit, 2003)

Rechtswirksamkeit

Prinzipiell sind alle AkteureInnen dazu angehalten, die in den Grundsätzen des SGb III festge-
legte Gleichstellung von Frauen und männern sowie die Frauenförderung zu verfolgen. 

Das geltende Gleichstellungsrecht in den Sozialgesetzbüchern muss bei den AkteureInnen 
bekannt sein und als relevantes thema anerkannt werden.
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ERGEBniS	DER	GESEtzESAnALySE

• Die überprüfung der geschlechtsspezifischen 
Sprachgestaltung zeigt, dass die Gesetzes-
texte zu den unterstützungsleistungen/ 
-instrumenten dem typus der männerzent-
rierten Sprachgestaltung zuzuordnen sind.

• über die Rückbindung an die Grundsätze des 
Dritten Sozialgesetzbuchs (SGb III, Arbeits-
förderung) ist die formale Gesetzeslage im 
bereich dieser leistungen/Instrumente dazu 
verpflichtet: 

die Gleichstellung von Frauen und männern 
als durchgängiges Prinzip zu verfolgen,
die berufliche Situation von Frauen zu ver-
bessern, indem die leistungen der aktiven 

•

•

76  vgl. Arbeitsmarktstatistik der bundesagentur für Arbeit, 2005.

Arbeitsförderung darauf hinzuwirken haben, 
dass bestehende Nachteile beseitigt wer-
den und der geschlechtsspezifische Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt überwunden wird,
Frauen mindestens entsprechend ihrem 
Anteil an den Arbeitslosen und ihrer rela-
tiven betroffenheit durch Arbeitslosigkeit zu 
fördern,
die familienspezifischen lebensverhält-
nisse von Frauen und männern zu berück-
sichtigen.

• Die Gleichstellungsziele und die Ziele der 
Frauenförderung verpflichten somit zu Struk-
turmaßnahmen und zu maßnahmen auf indivi-
dueller Ebene.

•

•

8.2	GESEtzLiCh	GEStEuERtE	
GESChLEChtERunGLEiChhEit?	
–	AuSBiLDunGSFöRDERunG	AuF	
DEM	PRÜFStAnD

Im Rahmen der ExpertInnen-Gespräche mit den 
Agenturen für Arbeit erfolgte der hinweis, dass 
Personen im Rechtskreis des SGb II (Grund-
sicherung für Arbeitsuchende) einen stärkeren 
bedarf an Mobilitätshilfen haben als Personen 
im Rahmen der allgemeinen berufsberatung. Ein 
hinterfragen dieser Situation durch die Agenturen 
unter Genderaspekten, eine gendersensible 
Reflexion, fand im Allgemeinen nicht statt. oft 
hilft in solchen Fällen ein blick auf die amtlichen 
statistischen Daten, um festzustellen, ob eine 
geschlechtsspezifische Inanspruchnahme ei-
ner maßnahme vorliegt oder nicht. Im Falle der 
mobilitätshilfen zeigt sich, dass im Jahr 2005 
in Deutschland insgesamt 5.785 bewilligungen 
für Ausbildungssuchende erfolgten, darunter 
waren 45% weibliche Auszubildende.76  ob nun 
mobilitätshilfen häufiger an Jugendliche im SGb 
II-Rechtskreis gewährt werden, darüber erlaubte 
die amtliche Statistik zum Zeitpunkt des vorlie-
genden berichts noch keine Aussage, da noch 
keine Daten über die Inanspruchnahme von 

maßnahmen differenziert nach SGb II- und SGb 
III-klientel öffentlich vorlagen. 

Eine weitere Erklärung für die unterschiedliche 
Inanspruchnahme von mobilitätshilfen findet sich 
u. a. im familiären hintergrund und Erwerbssta-
tus des SGb II-klientel. Jugendliche gehören 
zum Rechtskreis des SGb II (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende), wenn die Eltern leistungsbe-
rechtigte im Sinne des SGb II sind und sie somit 
zur bedarfsgemeinschaft zählen oder wenn die 
Jugendlichen selbst SGb II-beziehende sind. 
Das kriterium „SGb II“ bedeutet bei den Eltern 
der Jugendlichen bzw. bei den Jugendlichen 
selbst, dass sie zum Personenkreis der erwerbs-
fähigen hilfebedürftigen des SGb II gehören. In 
den meisten Fällen sind sie länger als ein Jahr 
arbeitslos und können für ihren lebensunterhalt 
nicht aus eigenen kräften aufkommen – kurz: 
sie sind oft finanziell nicht in der lage, Aufwen-
dungen für die Arbeitsaufnahme wie Fahrkosten, 
Arbeitsbekleidung etc. aufzubringen. 
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Zu der Inanspruchnahme von ausbildungsbe-
gleitenden Hilfen (abh) berichtete eine SGb 
II-Einheit (hierunter sind je nach Aufgabenwahr-
nehmung zu verstehen: Agenturen für Arbeit, AR-
GEn, kommunen), dass überwiegend junge män-
ner (ca. 80%) diese Form der benachteiligtenför-
derung in Anspruch nehme. Auf bundesebene lag 
im Jahr 2003 der Anteil männlicher Jugendlicher 
unter 25 Jahre, die abh in Anspruch nahmen, 
bei 70%.77  Das bild der befragten SGb II-Einheit 
spiegelt sich – wenn auch auf einem etwas hö-
herem Niveau – auf bundesebene wider. 

Die befragte SGb II-Einheit begründete die hö-
here Inanspruchnahme durch junge männer 
damit, dass junge männer mehr unterstützung 
bräuchten als junge Frauen. Eine gendersensible 
Reflexion, das heißt ein hinterfragen, warum ins-
besondere junge männer mehr Förderung erhal-
ten als junge Frauen bzw. ob junge Frauen nicht 
eine andere Art der Förderung/der begleitung 
benötigen, fand nicht statt. Eine Erklärung für 
den geringen Frauenanteil findet sich im dualen 
Ausbildungssystem und in der Fokussierung von 
SGb III-Instrumenten auf diesen Sektor. 

Junge Frauen wählen immer noch seltener als 
junge männer einen Ausbildungsplatz im dualen 
System. Im Jahr 2002 lag der Anteil junger Frau-
en an allen neu in Ausbildung eingetretenen jun-
gen menschen im dualen System bei knapp 42%. 
Im bereich schulischer berufsausbildung, insbe-
sondere vollzeitschulischer Ausbildung, stellen 
sie hingegen den größten teil der Jugendlichen.78  
Die voraussetzung für die Gewährung von abh 
ist die Ausübung einer betrieblichen berufsausbil-
dung und hier sind – wie gezeigt – junge Frauen 
aufgrund ihrer geschlechtstypischen berufswahl-
entscheidung unterrepräsentiert. Die Aussage, 
junge männer bräuchten mehr unterstützung, 
muss also dahingehend relativiert werden, dass 
diese Gruppe stärker im kreis der Anspruchsbe-
rechtigten vertreten ist. 

In bezug auf die Berufsausbildungen in außer-
betrieblichen Einrichtungen (baE) – eine weitere 
Form der benachteiligtenförderungen – berich-
teten die Agenturen, dass die AbsolventInnen 
dieser maßnahme kaum eine chance hätten, auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz 
zu bekommen, da sie nicht auf diesem ausge-
bildet wurden. Aus diesem Grund verzichtete in 
2005 eine der befragten SGb II-Einheit auf den 
Einkauf von baE; 2006 gäbe es wieder einzelne 
Plätze. Ein blick auf die aktuellen Zahlen für Ja-
nuar 2006 zeigt, dass fast 65% der männlichen 
Auszubildenden in einer baE von Arbeitslosigkeit 
nach beendigung ihrer Ausbildung bedroht sind.79  
hier zählen die jungen männer zu den verlierern 
des Arbeitsmarktes. 

oft werde auch die Erfahrung gemacht, so die 
befragten Agenturen, dass jungen menschen in 
diesem Ausbildungsbereich sich häufig Illusionen 
über ihre vermittlungschancen machen. Diese 
Illusionen führen sogar so weit, dass die Jugend-
lichen nicht mehr bereit seien, flexibel und even-
tuell ausbildungsfern in den Arbeitsmarkt einzu-
steigen. Auch sehen die Agenturen es als kritisch 
an, dass träger Ausbildungen in bereichen an-
bieten, in denen eine spätere Einstellung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt sehr schwierig sei. Als 
beispiel nannten sie die Ausbildung zur bürohilfs-
kraft, hier seien insbesondere junge Frauen die 
verliererinnen.

Fazit	„Förderung	benachteiligter	Auszubilden-
der	–	Spiegelbild	des	geschlechtsspezi- 
fischen	Ausbildungsmarkts“

bei der Förderung benachteiligter Jugendlicher 
bezüglich der Aufnahme einer Ausbildung kon-
zentrierte sich unsere untersuchung auf die un-
terstützungsinstrumente: mobilitätshilfen (mobi), 
ausbildungsbegleitende hilfe (abh) und berufs-
ausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen 
(baE). bei allen drei Instrumenten existiert eine 
augenfällige Geschlechtersegmentierung bei der 

77  vgl. Arbeitsmarktstatistik der bundesagentur für Arbeit, 2003.
78  vgl. bundesministerium für bildung und Forschung (hrsg.) (2005), S. 15.

79  vgl. bundesagentur für Arbeit (2006c).
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Inanspruchnahme. Diese wird bisher zwar wahr-
genommen, aber nicht unter Gendergesichts-
punkten hinterfragt. So wird die ausbildungsbe-
gleitende hilfe überproportional von jungen män-
nern in Anspruch genommen, da sie in den be-
trieblichen Ausbildungen dominieren. Es entsteht 
somit eine mittelbare Diskriminierungswirkung auf 
junge Frauen, die in der betrieblichen Ausbildung 
noch immer unterrepräsentiert sind. Der Gesetz-
geber hat sich verpflichtet, die lebensverhält-
nisse von Frauen und männern differenziert zu 
berücksichtigen. Im Rahmen der ausbildungsbe-
gleitenden hilfe trifft dies auf junge männer zu. 
betrachtet man beispielsweise die typisch weib-
liche lebenslage „allein erziehend“, so zeigt sich 
eine vernachlässigung typisch weiblicher Pro-
blemlagen, weil das Gesetz keine spezifischen 
ausbildungsbegleitenden maßnahmen für junge 
Frauen in Erziehungsverantwortung vorsieht. 

EMPFEhLunG

* Regelmäßiges	Monitoring	geschlechtsspe-
zifischer	teilnehmerinnenquoten

Die Geschlechtersegmentierung bei der Inan-
spruchnahme der unterstützungsinstrumente 
wird von den involvierten AkteureInnen wahr-
genommen, jedoch nicht systematisch unter 
Gendergesichtspunkten hinterfragt. um einen 
effektiven beitrag zur Förderung der chan-
cengleichheit leisten zu können, ist ein regel-
mäßiges monitoring geschlechtsspezifischer 
teilnehmerInnenquoten erforderlich. Im Zusam-
menhang mit Wirkungsanalysen können dann 
bestehende handlungsstrategien überprüft und 
weiterführende Strategien entwickelt werden.
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Der 11. Kinder- und Jugendbericht spricht von der „Komplexität des Aufwachsens“, die zwangsläufig 
zu einem Mehrbedarf an erwartbarer öffentlicher Unterstützung für Familien und ihren Kindern führt. 
In einer Zwitterposition befinden sich junge Menschen, die am Übergang zwischen Schule und Beruf 
bereits in eigener Familienverantwortung stehen. Junge ausbildungsfähige und ausbildungssuchende 
Menschen mit familiären Verantwortungen sind in aller Regel in der Jugendberufshilfe nicht vorge-
sehen. Dies spiegelt sich in der Ausgestaltung und Struktur der meisten Maßnahmen wider, die von 
einer vollzeitigen Präsenz junger Menschen ausgehen. 

Stereotype Vorstellungen über Männlichkeit und Weiblichkeit, tradierte Berufsselbstverständnisse und 
subjektive Rollenfixierungen werden eher verstärkt als hinterfragt. Junge Frauen mit Kindern oder mit 
ausgeprägter Familienorientierung landen immer noch deshalb in frauentypischen Berufsfeldern, weil 
sie annehmen, dass sich Arbeit und Familie sowohl in der Maßnahme selbst als auch im späteren 
Erwerbsleben dort besser realisieren ließen. Dies hat auch Folgen für ihre materielle Existenzsiche-
rung. Die Armut der allein Erziehenden ist laut Statistik weiblich. Ihr Armutsrisiko war laut Armuts- und 
Reichtumsbericht (2004/05) mit 35,4% das zweithöchste im deutschen Ranking.80  Die Ursachen sind 
vielschichtig. Im Zusammenhang mit der Jugendberufshilfe muss es alarmierend sein, dass fast jede 
zweite allein Erziehende, die als „erwerbsfähige Hilfebedürftige“ Arbeitslosengeld II bezieht, keinen 
Berufsabschluss hat. Im Jahre 2005 betraf dies bundesweit 205.000 allein Erziehende und ihre Kin-
der. 81 

MitarbeiterInnen der Jugendberufshilfe beobachten, dass für junge Mädchen unter Umständen der 
Rückzug in traditionelle Rollenmuster eine attraktive Lösung für die als perspektivlos wahrgenom-
mene Situation beim Übergang von der Schule in den Beruf oder von der Ausbildung in den Arbeits-
markt darstellt.82  Die Probleme des (Wieder-)Einstiegs ins Erwerbsleben oder der Rückkehr in den 
Beruf werden dabei oft unterschätzt. Junge allein erziehende Mütter ohne Ausbildung tragen ein ho-
hes Armutsrisiko, belegt ist die Gefahr der generationalen Wiederholung von früher Mutterschaft und 
Armutskarrieren. Familienbezogene Leistungen in den ersten zwei bis drei Lebensjahren des Kindes 
(Erziehungs- und Kindergeld) sorgen zunächst für eine hinreichende Absicherung. Grundsteine für Ar-
mutskarrieren werden durch sich verfestigende Abhängigkeiten von sozialen Transferleistungen oder 
Erwerbstätigkeit in prekären Beschäftigungsverhältnissen ohne Berufsausbildung oft in den ersten 
Jahren der Mutterschaft gelegt. Dagegen kann nur die möglichst frühzeitige Entwicklung eigenständi-
ger Erwerbsperspektiven helfen. Wir werden deshalb im Folgenden die Rahmenbedingungen der In-
tegration in Berufsausbildung und Erwerbstätigkeit ganz besonders unter dem Fokus der Lebenslage 
von Ein-Eltern-Familien beleuchten.

9	Ein-ELtERn-FAMiLiEn	in	DER	
JuGEnDBERuFShiLFE

80  Die Armutsrisikoquote ist der Anteil der Personen an der Gesamtbevölkerung, de-
ren „bedarfsgerechtes Nettoäquivalenzeinkommen“ weniger als 60% des medi-

an beträgt, d.h. unter der Armutsrisikogrenze liegt. Die allein Erziehenden stehen 
nach den Arbeitslosen (40,9%) und vor den weiblichen Alleinlebenden (23%).

8�  Erler/Sterzing (2005), S. 51ff.
8�  Freese/Albers (2005), S. 8f.
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Gendergerechtigkeit in den maßnahmen der 
Jugendberufshilfe wäre dann erreicht, wenn 
maßnahmen in männertypischen sowie frauenty-
pischen Domänen so konzipiert und strukturiert 
sind, dass eine vereinbarung von Familie und 
berufsausbildung grundsätzlich möglich ist und 
junge Frauen sich nicht mehr deshalb für einen 
frauentypischen beruf entscheiden, weil dort die 
vereinbarkeitsmöglichkeiten für besser gehalten 
werden, sondern weil er ihren Neigungen ent-
spricht.

Insbesondere mit einer vereinbarkeitsfreund-
lichen Gestaltung männertypischer Domänen 
könnten genderparadoxe Effekte wie die verfes-
tigung traditioneller Rollenzuschreibungen durch 
Frauenförderung strukturell überwunden werden. 

Gendergerechtigkeit als Anspruch ist dann erfüllt, 
wenn auch junge männer als väter in den blick 
kommen und ihnen möglichkeiten eröffnet wer-
den, Familien- mit Ausbildungsverpflichtungen zu 
verbinden. 

Wir werden deshalb im folgenden kapitel die 
allgemeinen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
dahingehend überprüfen, ob das konservative 
öffentliche verständnis der Alleinzuständigkeit 
von Frauen für die Familienarbeit eher zemen-
tiert wird oder ob fördernde bzw. sogar impuls-
gebende Auswirkungen für die Entwicklung und 
umsetzung einer gendergerechten, weil verein-
barkeitsfreundlichen Jugendberufshilfe erwartet 
werden können.

Grundsätze	„Gleichstellung“	und	„Berück-
sichtigung	der	familiären	Situation“	im	SGB	ii	
(Grundsicherung	für	Arbeitsuchende)
Im Zweiten Sozialgesetzbuch ist in § 1 Abs. 1 
SGb II (Aufgabe und Ziel der Grundsicherung für 
Arbeitssuche) festgelegt, dass die Gleichstellung 
von männern und Frauen als durchgängiges Prin-
zip zu verfolgen und den geschlechtsspezifischen 
Nachtteilen von erwerbstätigen hilfebedürftigen 
entgegenzuwirken ist. Es wird nicht wie im Dritten 
Sozialgesetzbuch ausdrücklich der Grundsatz der 
„Frauenförderung“ hervorgehoben, dieser er-
schließt sich aber indirekt über die Aufforderung, 
geschlechtsspezifischen Nachteilen entgegenzu-
wirken.

vereinbarkeit von Familie und beruf im SGb II 
ist ebenfalls nicht begrifflich gefasst, jedoch wird 
in § 1 Abs. 1 Nr. 4 SGb II (Aufgabe und Ziel der 
Grundsicherung für Arbeitssuche) und in § 3 Abs. 
1 Nr. 2 SGb II (leistungsgrundsätze) ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass auch die „familiäre 
lebenssituation“ sowie die „familienspezifischen 
lebensverhältnisse von erwerbsfähigen hilfebe-

dürftigen, die kinder erziehen oder pflegebedürf-
tige Angehörige betreuen“ berücksichtigt werden 
müssen. 

Grundsätze	„Frauenförderung“	und	„Verein-
barkeit	von	Familie	und	Beruf“	im	SGB	iii	(Ar-
beitsförderung)
Die sehr allgemeinen Formulierungen im SGb 
II sind im SGb III präziser gefasst und in ihren 
operationalisierungen differenziert beschrieben. 
Es ist bemerkenswert, dass in den Grundsätzen 
des SGb III deutlich unterschieden wird zwischen 
vereinbarkeit von Familie und beruf (§ 8a SGb 
III) und Frauenförderung (§ 8 SGb III). Denn we-
der sind im themenbereich vereinbarkeit von Fa-
milie und beruf alle Aspekte von Frauenförderung 
aufgehoben noch sollte vereinbarkeit von Familie 
und beruf – dem gelebten Alltag zum trotz – ein 
Frauenthema bleiben. Die allgemeinen gesetz-
lichen Rahmenbedingungen fordern also sowohl 
Frauenförderung ein als auch genderinnovatives 
handeln, weil perspektivisch männer ausdrück-
lich einem stereotypischen Frauenbereich zuge-
ordnet werden.

9.1	ALLGEMEinE	GESEtzLiChE	
RAhMEnBEDinGunGEn		–	innO-
VAtiOnSMOtOR	FÜR	DiE	PRAxiS?
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§ 8a SGb III (vereinbarkeit von Familie und be-
ruf) bezeichnet ausdrücklich „männer und Frau-
en“ als diejenigen, die Familienarbeit leisten. 
hier zeigt sich das Gesetz fortschrittlicher als die 
nach wie vor dominanten geschlechterkulturellen 
Stereotypen vermuten lassen. Die Jugendbe-
rufshilfe kann als maßnahmenträger der aktiven 
Arbeitsförderung nach SGb III mit berufung auf 
den Grundsatz des § 8a SGb III genderunty-
pisch handeln und vor allem männerdominierte 
maßnahmen und berufsfelder familienfreundlich 
ausgestalten. Diese männlichen Felder wären 
dann z. b. auch für allein erziehende Frauen 
real zugänglicher und attraktiver. mit blick auf 
die jungen männer könnte mit einem zumindest  
„irritierenden Effekt“ gerechnet werden, wenn sie 
ausgerechnet in männertypischen Domänen als 
soziale väter oder auch nur „potenzielle soziale 
väter“ angesprochen würden.

Flexible	zeitgestaltung	der	Maßnahmen	der	
Jugendberufshilfe
In § 8a SGb III (vereinbarkeit von Familie und 
beruf) ist ausdrücklich festgelegt, dass die leis-
tungen der aktiven Arbeitsförderung in ihrer „zeit-
lichen, inhaltlichen und organisatorischen Aus-
gestaltung die lebensverhältnisse von männern 
und Frauen berücksichtigen“ sollen, die aufsicht-
bedürftige kinder erziehen oder pflegebedürftige 
Angehörige betreuen.

Die Zeitgestaltung einer maßnahme oder be-
rufsausbildung gehört zu den kernthemen einer 
gelingenden vereinbarkeit von Familie und Aus-
bildung. „Zeitfragen“ sind sensible Schnittstel-
len zwischen persönlichen, institutionellen und 
betrieblichen Interessen. Die Art und Weise der 
Zeitgestaltung hat eine stark selektive Wirkung. 
Frauen und männer mit häuslichen bindungen 
sind auf eine familienfreundliche Zeitgestaltung 
der maßnahme angewiesen. Junge Frauen mit 
einer ausdrücklichen Doppelorientierung in Rich-
tung Familie und Erwerbstätigkeit wählen aus 
dem berufswahlspektrum berufe aus, in denen 
sie perspektivisch teilzeitbeschäftigungen für 
möglich halten. Die geschlechtsspezifische or-
ganisation des Arbeitsmarkts sieht dies vor allem 
für so genannte frauentypische berufe vor, die 
wiederum durch geringere vergütungen gekenn-
zeichnet sind.

Damit wird deutlich, dass die Zeitgestaltung der 
maßnahmen sowohl den Zugang als auch in der 
langfristigen Perspektive die materielle Existenz-
sicherung geschlechtsspezifisch vorstrukturiert. 
Die diskriminierende Wirkung auf Frauen zeigt 
sich in der geschlechtsspezifischen Einschrän-
kung des berufswahlspektrums mit direkten 
Auswirkungen auf die höhe des potenziellen 
Einkommens durch Erwerbsarbeit und auf die 
Aufstiegschancen. Die träger von maßnahmen 
können sich demnach im Falle einer flexiblen, 
vereinbarkeitsfreundlichen Ausgestaltung ihrer 
maßnahmen auf den im SGb III (Arbeitsförde-
rung) festgelegten rechtlichen Grundsatz be-
ziehen. § 8a SGb III (vereinbarkeit von Familie 
und beruf) formuliert aber in erster linie auch 
Grundsätze für die Institutionen, die über die 
Zuweisung von Projektmitteln an durchführende 
träger entscheiden. über die Auswahl von Pro-
jekten steuern diese Institutionen die qualitativen 
und strukturellen Ausgestaltungen von maßnah-
men. Die vereinbarkeitsfreundliche Zeitgestaltung 
ist als Soll-bestimmung im Gesetz ausdrücklich 
vorgesehen und könnte als kriterium bei der mit-
telvergabe berücksichtigt und im Ausschreibungs-
verfahren bewertet werden.

Im Zusammenhang mit den Ein-Eltern-Familien 
verweisen wir auf unsere Ausführungen sowie 
auf die von uns erarbeiteten Problemstellungen 
und Empfehlungen zu den allgemeinen Rechts-
grundlagen der Frauenförderung und Geschlech-
tergerechtigkeit (siehe 2. und 3. kapitel). Erst mit 
einer konsequenten verankerung eines Gender 
mainstreaming verfahrens und Gendercontrol-
lings kommen die spezifischen Problemlagen der 
Ein-Eltern-Familien in den blick.

In den nun folgenden Abschnitten überprüfen wir 
spezifische Aspekte der vereinbarkeit von Familie 
und beruf (teilzeitausbildungen, kinderbetreu-
ung und materielle Existenzsicherung), die für 
alle Auszubildenden mit kindern relevant sind. 
Ein-Eltern-Familien befinden sich jedoch in einer 
prekären lebenslage und sind deshalb in beson-
derem maße auf eine vereinbarkeitsfreundliche 
Regelung angewiesen, wenn sie sich in Ausbil-
dung begeben.
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Übergang	von	der	Schule	in	den	Beruf	–	Maß-
nahmen	zur	Berufsvorbereitung	
In der Statuspassage von der Schule in den be-
ruf haben insbesondere junge mütter oder väter 
mit kindern und schwierigen Schulerfahrungen 
erhebliche Probleme. Zur Entwicklung der Ausbil-
dungsreife wären individuell abgestimmte, an der 
lebenswelt junger mütter orientierte maßnahmen 
(z. b. Profiling und Assessmentverfahren, mög-
lichkeiten des Erwerbs von Qualifizierungsbau-
steinen auf der Grundlage anerkannter Ausbil-
dungsberufe, Nutzung betrieblicher lernmöglich-
keiten, bildungsbegleitung) erforderlich. In den 
allgemeinen bestimmungen zu den leistungen 
der aktiven Arbeitsförderung ist im § 8a SGb III 
(vereinbarkeit von Familie und beruf) zwar die 
„zeitliche, inhaltliche und organisatorischen Aus-
gestaltung“ orientiert an den lebensverhältnissen 
von männern und Frauen mit Familienaufgaben 
ausdrücklich vorgesehen. Wiederum fehlt es aber 
an einer konsequenten operationalisierung die-
ser allgemeinen bestimmung in Fachkonzepten. 
In dem Neuen Fachkonzept berufsvorbereitende 
bildungsmaßnahmen der bundesagentur für Ar-
beit von 2004 sind bislang keine berufsvorberei-
tungen in teilzeit vorgesehen. 

teilzeitberufsausbildung
mit der Reform des neuen berufsbildungsge-
setzes vom 27. Februar 2005 konnten unsicher-
heiten in bezug auf die teilzeitberufsausbildung 
entschärft werden.

§ 8 bbiG (berufsbildungsgesetz) 
(1) Auf gemeinsamen Antrag der Auszubildenden 
und Ausbildenden hat die zuständige Stelle die 
Ausbildungszeit zu kürzen, wenn zu erwarten ist, 
dass das Ausbildungsziel in der gekürzten teil er-
reicht wird. bei berechtigtem Interesse kann sich 
der Antrag auch auf die verkürzung der täglichen 
oder wöchentlichen Ausbildungszeit richten (teil-
zeitberufsausbildung)

(2)...
(3) Für die Entscheidung über verkürzung oder 
verlängerung der Ausbildungszeit kann der 
hauptausschuss des bundesinstituts für berufs-
bildung Richtlinien erlassen.

Das berufsbildungsgesetz bietet weitere mög-
lichkeiten der Flexibilisierung und Durchlässigkeit 
des berufsbildungssystems wie neue inhaltliche 
und zeitliche kombinationen betrieblich-schu-
lischer Ausbildungskooperation, Implementierung 
von Ausbildungsverbünden, Anerkennung von 
vor- und Zusatzqualifikationen sowie Qualifizie-
rungsbausteine, Einrichtung von Stufenausbil-
dungen sowie Integration der berufsausbildungs-
vorbereitung in das berufsbildungsgesetz.8� 

Die von uns interviewten ExpertInnen aus assis-
tierten teilzeitausbildungen berichteten, dass sich 
seit den hartz-Reformen die Zusammenarbeit mit 
den Agenturen für Arbeit und SGb II-Einheiten 
(hierunter sind je nach Aufgabenwahrnehmung 
zu verstehen: Agenturen für Arbeit, ARGEn, 
kommunen; synonym wird auch der begriff SGb 
II-Administrationen verwendet) reduziert habe. 
Während vor allem die Sozialhilfeträger aktive 
vermittlerInnen von Frauen mit teilzeitwünschen 
gewesen seien, ist der kontakt mit den neuen 
SGb II-Administrationen seit den hartz-Reformen 
abgebrochen. Die Zuweisung und vermittlung 
von interessierten Personen erfolge eher über die 
träger der Jugendberufshilfe oder Sozial- und 
lebensberatungsstellen. Neben Informations-
defiziten wurde auch von Rechtsunsicherheiten 
bei den Agenturen für Arbeit berichtet, die eine 
Förderung der teilzeitausbildung bei der neuen 
Rechtslage ausschließen, was von den maßnah-
menträgern bestritten wird.

Es bestehen besonders bei den neuen mitarbei-
terInnen in den SGb II- und SGb III-Administra-
tionen erhebliche Informationsdefizite über die 

9.2	tEiLzEitAuSBiLDunG	unD	BE-
RuFSVORBEREitunG	in	tEiLzEit	
–	inFORMAtiOnSLÜCKE	ODER	
innOVAtiOnShEMMunG?

8�  Siehe auch: Netzwerk teilzeitberufsausbildung (2005).
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Existenz und die Gestaltungsmöglichkeiten von 
Angeboten zur teilzeitausbildung. versuche, die-
se Informationsdefizite zu kompensieren, schei-
terten in der vergangenheit nicht selten an der 
aktuellen Arbeitsbelastung der mitarbeiterInnen in 
den Administrationen. Symptomatisch dafür sei, 
dass Fehlinformationen sich allen Aufklärungs-
bemühungen zum trotz lange halten. Informierte 
SGb II- und SGb III-Administrationen sind in wür-
digenden oder skeptischen beobachterpositionen 
zu finden und warten ab, ob „die Experimente zur 
teilzeitausbildung auch gelingen“.

heterogenität	der	Kammerentscheidungen	
und	berufsständischen	Organisationen
Während die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für die Etablierung von teilzeitausbildungen re-
lativ differenziert gestaltet sind, beschreiben die 
ExpertInnen der modellregionen noch erheb-
lichen Entwicklungsbedarf bei beteiligten Institu-
tionen wie den kammern und berufsständischen 
organisationen. 

Die Erfahrungen der Praxis zeigen, dass längst 
nicht alle kammern über die neue Rechtslage 
zur teilzeitausbildung informiert sind. Außerdem 
kann es vorkommen, dass zwischen einzelnen 
kammern, aber auch innerhalb einer kammer 
unterschiedliche handhabungen und Regelungen 
zu teilzeitverträgen existieren. Da es keine all-
gemeinverbindlichen Regelungen gibt, hängt die 
konkrete handhabung einer Eintragung der teil-
zeitausbildung letztlich von einzelnen kammer-
mitarbeiterInnen ab. Die in teilzeitausbildungs-
projekten tätigen ExpertInnen wiesen darauf hin, 
dass erst längere Phasen konkreter koopera-
tionen zu einer verbesserung der Zusammen-
arbeit führen, auch unter den Gesichtspunkten 
des Zeitaufwands und der beratungsintensität im 
Einzelfall.

 

Fazit	„informationsdefizite	und	Entwicklungs-
bedarfe	der	Kooperation“
mit der Reform des neuen berufsbildungsge-
setzes (2005) wurden unsicherheiten in bezug 
auf die teilzeitausbildung entschärft. Es bestehen 
jedoch sowohl bei den kammern und berufs-
ständischen organisationen als auch bei den 
Administrationen des SGb III (Arbeitsförderung) 
und den administrierenden Einheiten des SGb II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende) erhebliche 
Informationsdefizite über die Existenz und die 
Gestaltungsmöglichkeiten von Angeboten zur 
teilzeitausbildung. 

Außerdem kann es vorkommen, dass zwischen 
einzelnen kammern, aber auch innerhalb einer 
kammer unterschiedliche handhabungen und 
Regelungen zu teilzeitverträgen existieren. Da es 
keine allgemeinverbindlichen Regelungen gibt, 
hängt die konkrete handhabung einer Eintragung 
der teilzeitausbildung letztlich von einzelnen 
kammermitarbeiterInnen ab. Die in teilzeitaus-
bildungsprojekten tätigen ExpertInnen wiesen 
darauf hin, dass erst längere Phasen konkreter 
kooperationen zu einer verbesserung der Zu-
sammenarbeit führen, auch unter den Gesichts-
punkten des Zeitaufwands und der beratungsin-
tensität im Einzelfall.

EMPFEhLunG

*	 Auf-	und	Ausbau	einer	fallübergreifenden	
regionalen	Vernetzung	für	den	Bereich	teil-
zeitausbildung

Im bereich teilzeitausbildung empfiehlt sich eine 
fallübergreifende koordination und kooperation 
zwischen maßnahmenträgern, Agenturen für 
Arbeit, SGb II-Einheiten (hierunter sind je nach 
Aufgabenwahrnehmung zu verstehen: Agenturen 
für Arbeit, ARGEn, kommunen), kammern und 
berufsständischen organisationen zur regionalen 
Förderung von teilzeitangeboten und Entwick-
lung fachlicher Qualitätsstandards für die Arbeits-
marktintegration von Ein-Eltern-Familien im Netz-
werk aller beteiligten Institutionen.
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tagesbetreuungsausbaugesetz	(tAG)	
Das Gesetz zum qualitätsorientierten und be-
darfsgerechten Ausbau der tagesbetreuung und 
zur Weiterentwicklung der kinder- und Jugend-
hilfe ist seit 1. April 2005 in kraft. bis zum Jahr 
2010 soll das Angebot an kinderbetreuung quan-
titativ und qualitativ an den westeuropäischen 
Standard herangeführt werden. Der Schwerpunkt 
des Gesetzes liegt auf der konkretisierung der 
leistungen zur Förderung von kindern in tages-
einrichtungen und in der tagespflege. Darüber 
hinaus ist in § 24 Abs. 3 tAG (Inanspruchnahme 
von tageseinrichtungen und tagespflege) festge-
legt, dass zentrales kriterium für die Inanspruch-
nahme eines kinderbetreuungsangebots für 
kinder unter drei Jahren die Erwerbstätigkeit oder 
Ausbildung der Eltern ist:

„Für kinder im Alter unter drei Jahren sind min-
destens Plätze in tageseinrichtungen und in 
kindertagespflege vorzuhalten, wenn

1. die Erziehungsberechtigten oder, falls das 
kind nur mit einem Erziehungsberechtigten 
zusammen lebt, diese Person einer Erwerbs-
arbeit nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit 
aufnehmen, sich in einer beruflichen bildungs-
maßnahme, in der Schulbildung oder hoch-
schulausbildung befinden oder an maßnah-
men zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des 
vierten Gesetzes für moderne Dienstleistun-
gen am Arbeitsmarkt teilnehmen ....

2. ...Der umfang der täglichen betreuungszeit 
richtet sich nach dem individuellen bedarf im 
hinblick auf die in Satz 1 genannten kriterien.“

bedarfsgerechtigkeit nach individuellem bedarf, 
das heißt nach Elternbedürfnissen, löste bei den 

kommunalen Spitzenverbänden wegen der Pra-
xisferne individueller bedarfsplanung kritik aus. 
Nicht persönliche bedarfslagen, sondern die zah-
lenmäßige Feststellung von Eltern in Erwerbsar-
beit und Ausbildung in einem Jugendamtsbezirk 
seien die einzig realistische und realisierbare Pla-
nungsgrundlage.84 

Die vergabe nach den bedarfskriterien ist im 
Wesentlichen an den arbeitsmarktpolitischen 
Erfordernissen (Erwerbstätigkeit und Ausbil-
dung) ausgerichtet. Es sollen versorgungsdefi-
zite behoben werden, die die Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkperspektiven von müttern belasten, 
weil sie wegen ihrer häuslichen bindung und 
ihrer betreuungs- und Erziehungsaufgaben nur 
begrenzt in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt 
integriert werden können. Durch die besondere 
berücksichtigung von Ein-Eltern-Familien bei der 
vergabe von betreuungsplätzen eröffnet das Ge-
setz die möglichkeit, die Arbeitsmarktintegration 
einer Zielgruppe zu fördern, die durch versor-
gungsdefizite im bereich der kinderbetreuung 
bei der Arbeitsmarkt- und Ausbildungsintegration 
besonders diskriminiert wird. Im § 24 Abs. 3 tAG 
ist allerdings die bedarfsgerechtigkeit für Schul-
kinder ausgeklammert. Es ist für erwerbstätige 
Eltern oder Auszubildende mit Familienverant-
wortung nach wie vor schwer, betreuungsplätze 
für ihre Schulkinder zu finden.

Anderweitige betreuungsmöglichkeiten in Ferien- 
und in Ausfallzeiten von tagespflegepersonen 
wurden nicht ins tagesbetreuungsausbaugesetz 
aufgenommen, sondern sind im SGb vIII (kinder- 
und Jugendhilfe) geregelt.85  In § 22a SGb vIII 
(Förderung in tageseinrichtungen) ist ausdrück-
lich festgelegt, dass der träger der öffentlichen 

9.3	KinDERBEtREuunG	–	 
KEinE	FAMiLiEnFREunDLiChKEit	 
OhnE	KOORDinAtiOn	unD	 
KOOPERAtiOn

84  bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände (2004).
85  Für die folgenden Ausführungen wurden folgende Stellungnahmen hin-

zugezogen: Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (2004), Familienbund der ka-
tholiken (2004), Paritätische Wohlfahrtsverband (2004).
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Jugendhilfe bei Schließung der Einrichtung in 
Ferienzeiten eine anderweitige betreuungsmög-
lichkeit sicherzustellen hat, wenn die kinder nicht 
von den Erziehungsberechtigten betreut werden 
können. Das gleiche gilt für die kindertagespfle-
ge (§ 23 Abs. 4 SGb vIII, Förderung der kinder-
tagespflege): Für Ausfallzeiten einer tagespfle-
geperson ist rechtzeitig eine andere betreuungs-
möglichkeit sicherzustellen.

Es entsteht also wiederum eine Schnittstelle, die 
eine ganzheitliche bedarfsplanung erschwert. 
voraussetzungen für die Reduzierung von 
Schließzeiten, elternfreundliche bedarfspla-
nungen für Ferienbetreuungen und Ausfallzeiten 
können nur über kooperationsvereinbarung zwi-
schen allen Einrichtungen im Sozialraum (Schu-
len, Ausbildungsstätten, Institutionen der Jugend-
berufshilfe, Institutionen der kinderbetreuung) 
hergestellt werden.

Generell wurde im tAG auf einen Rechtsan-
spruch für kinder und Eltern verzichtet und ledig-
lich eine rechtliche verpflichtung der träger der 
öffentlichen Jugendhilfe festgeschrieben. Eltern 
haben deshalb kein wirksames Instrument zur 
verfügung, ihren Anspruch auf einen betreuungs-
platz geltend zu machen. Es bleibt dem guten 
Willen der träger überlassen und letzten Endes 
abhängig von der kassenlage der kommunen, 
ob die angestrebte versorgungsquote erreicht 
werden wird. 

Gesetzliche	Regelungen	zur	Finanzierung	der	
Kinderbetreuung	im	SGB	ii	(Grundsicherung	
für	Arbeitsuchende)	und	SGB	iii	(Arbeitsför-
derung)
Im SGb III (Arbeitsförderung) wird der mehrauf-
wand an kinderbetreuung von jungen menschen 
in Erziehungsverantwortung berücksichtigt. Wäh-
rend einer teilnahme an maßnahmen der Eig-
nungsfeststellung und trainingsmaßnahmen sind 
als maßnahmekosten ausdrücklich betreuungs-
kosten bis zu einer höhe von 130 Euro monatlich 
pro kind festgelegt (§ 50 Abs. 3 SGb III, maßnah-
mekosten). Auch während der berufsausbildung 
können betreuungskosten bis zu einer höhe von 

130 Euro monatlich pro kind erstattet werden 
(§ 68 Abs. 3 SGb III, Sonstige Aufwendungen). 
Im SGb II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) 
ist die betreuung minderjähriger oder behin-
derter kinder sowie die häusliche Pflege von An-
gehörigen ausdrücklich in den leistungskatalog 
des § 16 SGb II (leistungen zur Eingliederung) 
in Absatz 2 aufgenommen, wenn es für die Ein-
gliederung der erwerbsfähigen hilfebedürftigen in 
das Erwerbsleben nötig ist. 

An der Schnittstelle zum realen kommunalen 
Angebot der kinderbetreuung erweist es sich, 
ob dieser kann-leistung sowohl in Quantität als 
auch in Qualität ausreichend nachgekommen 
werden kann. In einer aktuellen Studie wurde 
der folgenden Status quo in der kinderbetreuung 
baden-Württembergs ermittelt:86 Der gesetzliche 
Anspruch auf einen kindergartenplatz ist mit 
einer versorgungsquote von 107% zwar in den 
meisten Gemeinden baden-Württembergs erfüllt, 
aber nur 8 bis 10% dieser Einrichtungen bieten 
auch Ganztagesbetreuungen an. Es besteht also 
ein erheblicher Nachholbedarf bei der versor-
gung mit Ganztagesplätzen sowie Plätzen mit 
verlängerten Öffnungszeiten. besonders kritisch 
ist die versorgungslage für kinder unter 3 Jahren 
und für Schulkinder von 6 bis 14 Jahren. Die ver-
sorgungsquote in der kleinkindbetreuung liegt 
bei 5,5%, für Schulkinder bei 1,8%. Es sind au-
ßerdem große unterschiede zwischen ländlichen 
und städtischen Räumen zu finden. Für väter 
und mütter, die auf dem land leben, ist Erwerbs-
tätigkeit und Familie ohne den Rückgriff auf wei-
tere Familienangehörige kaum zu leisten.

Die kostenübernahme der kinderbetreuung 
durch die wirtschaftliche Jugendhilfe in den mo-
dellregionen wird im Falle der Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit zugesichert. Wir verstehen es 
als hinweis auf ein grundlegendes Struktur-
problem beim Ausbau des Niedriglohnsektors 
und prekärer beschäftigungsverhältnisse, wenn 
kommunen in unseren Interviews darauf hinwie-
sen, dass insbesondere bei der Aufnahme eines 
400 Euro-Jobs oder 1,50 Euro-Jobs, die von der 
Jugendhilfe getragenen kinderbetreuungskos-

86  caspar et al. (2005b), S. 46ff.
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ten einer mehrkindfamilie deutlich über deren 
erzieltem Arbeitseinkommen liegen. Schwierig-
keiten der Finanzierung entstehen im Falle der 
Inanspruchnahme von berufsausbildungsbeihilfe 
(bAb) nach dem SGb III. Der in den bAb-betrag 
eingerechnete Festsatz von 130 Euro für kinder-
betreuung pro kind deckt nicht immer die realen 
kosten einer kinderbetreuung, die die Eltern für 
die teilnahme an maßnahmen tatsächlich benö-
tigen.

Die organisation der kinderbetreuung erweist 
sich auf diversen handlungsebenen als kom-
plexes Schnittstellenthema zwischen beratenden, 
maßnahmenträgern, betrieben, kommunen, 
Agenturen für Arbeit und SGb II-Einheiten. So 
hat beispielsweise eine von uns befragte SGb 
II-Einheit die vermittlung von kinderbetreuung 
fachlich und räumlich integriert. Auf diese Weise 
wird die Dauer der beratung zur kinderbetreuung 
im Zusammenhang mit § 16 Abs. 2 Satz 1 SGb 
II (leistungen zur Eingliederung) verkürzt und 
die vermittlung einer adäquaten kinderbetreuung 
beschleunigt. Sozialräumlich und regional sei der 
Stand des Ausbaus der kindertagesbetreuung, 
insbesondere für die unter Dreijährigen jedoch 
auf einem sehr unterschiedlichen Niveau. Ferner 
problematisierten die GesprächspartnerInnen 
in verschiedenen Zusammenhängen den im ta-
gesbetreuungsausbaugesetz (tAG) fehlenden 
Rechtsanspruch der Eltern auf einen betreuungs-
platz für unter dreijährige kinder.

In den modellregionen ohne enge verzahnung 
von vermittlung in maßnahmen und vermittlung 
von kinderbetreuung ergeben sich Zuständig-
keitsfragen, die perspektivisch einer klärung 
bedürfen. Sowohl träger der Jugendberufshilfe 
als auch die berufsberatung der Agenturen für 
Arbeit sehen die vermittlung und organisation 
von kinderbetreuung als einen originären Auftrag 
der SGb II-Einheit. Sie erwarten, dass bei maß-
nahmenbeginn die Fragen der kinderbetreuung 
umfassend geklärt bzw. bei beginn der berufs-
beratung relativ weit gediehen sind. Die konkrete 
Erfahrung in der Praxis zeigt aber auch, dass 
FallmanagerInnen oder persönliche Ansprech-
partnerInnen die jungen Frauen zwar an die zu-

ständigen kommunalen Stellen verweisen, den 
Stand im beratungsprozess allerdings nicht mehr 
rückkoppelten. Es sei deshalb keine Seltenheit, 
dass z. b. beim Eintritt in eine berufsvorbereiten-
de maßnahme die Zeiten der kinderbetreuung 
nicht mit den täglichen veranstaltungszeiten 
der maßnahme koordiniert sind. offensichtlich 
benötigen junge väter und mütter bei der ganz-
heitlichen organisation der kinderbetreuung 
eine über die bloße vermittlung hinausgehende, 
intensivere begleitung durch die prozessverant-
wortlichen koordinatorInnen in den SGb II-Admi-
nistrationen, die dort aber nicht immer angeboten 
wird.

mitarbeiterInnen aus Projekten der assistierten 
teilzeitausbildung betonten ebenfalls, dass jun-
ge menschen mit kindern in berufsausbildung 
unterstützung bei der Alltagsgestaltung und im 
vereinbarkeitsmanagement benötigen, die weit 
über die formale vermittlung eines betreuungs-
platzes hinausgehe. Eine frühe Schwangerschaft 
sei nicht immer nur ursache, sondern manchmal 
auch Folge von komplexen Problemlagen in der 
herkunftsfamilie und im schulischen Werdegang. 

Analog dazu berichteten AgenturmitarbeiterInnen 
von einer relativ hohen Abbruchquote bei jungen 
müttern in Ausbildung. Sie halten spezifische be-
rufsvorbereitende maßnahmen zur überprüfung 
und Stärkung der motivation und des Durch-
haltevermögens der jungen väter und mütter, 
aber auch zur Einübungen von vereinbarkeits-
strategien für eine wichtige voraussetzung für 
den beginn einer berufsausbildung. Eine sozial-
pädagogische begleitung der berufsausbildung 
durch eine/n verlässliche Ansprechpartner/in sei 
voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss. 
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen machen 
zu dieser Zielgruppe, abgesehen von den allge-
meinen Grundlagen zu Frauenförderung und ver-
einbarkeit von Familie und beruf, keine expliziten 
Aussagen. Es liegt also im Ermessen der SGb II- 
und SGb III- Administration, die rechtlichen Spiel-
räume auszuloten, entsprechende maßnahmen 
mit erfahrenen trägern der Jugendberufshilfe zu 
konzipieren und bei den trägern von maßnah-
men abzufragen. 
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Fazit	„Fehlende	Bedarfsdeckung	und	unzurei-
chendes	Schnittstellenmanagement	bei	der	
einzelfallbezogenen	Organisation	der	Kinder-
betreuung“
Die organisation der kinderbetreuung erweist 
sich auf diversen handlungsebenen als kom-
plexes Schnittstellenthema zwischen beratenden, 
maßnahmenträgern, betrieben, kommunen, 
Agenturen für Arbeit und SGb II-Einheiten. Die 
GesprächspartnerInnen problematisierten in ver-
schiedenen Zusammenhängen den im tagesbe-
treuungsausbaugesetz (tAG) fehlenden Rechts-
anspruch der Eltern auf einen betreuungsplatz 
für unter dreijährige kinder. Die Integration allein 
erziehender mütter und väter steht und fällt mit 
einer ausreichenden kinderbetreuung. Sozial-
räumlich und regional ist der Stand des Ausbaues 
der kindertagesbetreuung, insbesondere für die 
unter Dreijährigen, auf einem sehr unterschied-
lichen Niveau.

EMPFEhLunGEn

*	 Dynamische	Bedarfsplanung
Neben dem Ausbau qualitativ hochwertiger kin-
derbetreuungsangebote für unter Dreijährige mit 
flexiblen Zeitstrukturen sowie kostengerechten 
Angeboten für Notfälle, z. b. der krankheit des 
kindes und Ferienzeiten bedarf es diverser ver-
einbarungen. Zwischen SGb II-Einheiten und 
den trägern von kindertagesstätten müssten 
beispielsweise auch vereinbarungen über die 
kurzfristige Aufnahme einzelner kinder getroffen 
werden. 

*	 Aufbau	eines	fallbezogenen	Schnittstellen-
managements	bei	der	Kinderbetreuung

Zwischen SGb II-Einheiten, den Agenturen für 
Arbeit, kommunen und den trägern von maß-
nahmen gibt es Abstimmungsbedarfe über die 
Zuständigkeiten im vorbereitenden beratungspro-
zess der vermittlung von kinderbetreuung. Die 
Praxis zeigt außerdem, dass bei der organisation 
der ausbildungsbegleitenden kinderbetreuung 
die alleinige vermittlung des jungen menschen 
ohne Rückkoppelung zwischen den beratenden 
über institutionelle Grenzen hinweg häufig unzu-
reichend ist.
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Wohngeld
Das Wohngeldgesetz ist mit Wirkung vom 
1. Januar 2005 geändert worden. Seit diesem 
Zeitpunkt sind EmpfängerInnen bestimmter So-
zialleistungen und unter bestimmten Vorausset-
zungen auch die mit ihnen lebenden Personen 
vom Wohngeld ausgeschlossen, wenn bei der 
Berechnung der jeweiligen Leistung die Kosten 
für Unterkunft bereits berücksichtigt worden sind. 
Dies ist der Fall bei Personen im SGB II-Bezug, 
die nach § 22 SGB II Leistungen für Unterkunft 
und Heizung erhalten.87  

Laut einer Pressemitteilung des Deutschen 
Bundestags vom 15. Februar 200688  sollen Ar-
beitslosengeld II-BezieherInnen unter 25 Jahren 
künftig in die Bedarfsgemeinschaft mit einbezo-
gen werden. Eine Anrechnung von Einkommen 
und Vermögen eines in der Bedarfsgemeinschaft 
lebenden Kindes, wie z. B. die Ausbildungsver-
gütung eines noch bei den Eltern lebenden Ju-
gendlichen auf den Gesamtbedarf, durfte bisher 
nicht erfolgen. In Zukunft haben Personen unter 
25 Jahren keinen eigenständigen Anspruch mehr 
auf Arbeitslosengeld II. Es steht ihnen der um 
20% gekürzte Regelsatz zu. Im Falle eines Aus-
zugs aus der elterlichen Wohnung haben sie nur 
dann Anspruch auf Leistungen für Unterhalt und 
Heizung, wenn der kommunale Träger dies zu-
gesichert hat. Diese Zusicherung muss nur dann 
erteilt werden, wenn Betroffene aus „schwerwie-
genden sozialen Gründen“ nicht in der Wohnung 
ihrer Eltern leben können, sie aus beruflichen 
Gründen bei ihren Eltern ausziehen müssen oder 
„ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender Grund“ 
vorliegt. Der Stichtag für die geplante Änderung 
ist der 17. Februar 2006. Unter 25-Jährige, die 

vor dem Stichtag ihr Elternhaus verlassen haben, 
sollen nicht unter die Neuregelung fallen. Es ist 
jedoch angedacht, dass Jugendliche, die nach 
der Erstgründung der eigenen Bedarfsgemein-
schaft erneut umziehen, an die Bedarfsgemein-
schaft der Eltern verwiesen werden sollen. 

Schnittstelle zwischen SGB II (Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende), SGB III (Arbeits-
förderung) und SGB XII (Sozialhilfe)
Träger von Maßnahmen der Jugendberufshilfe 
wiesen darauf hin, dass sich die Finanzierungs-
möglichkeiten für berufliche Ausbildung mit der 
gesetzlichen Neuregelung der Grundsicherung 
für erwerbsfähige Hilfebedürftige verschlechtert 
haben. Grundsätzlich ist bei Erwerbsfähigkeit 
und Leistungsbezug nach dem SGB II (Grund-
sicherung) oder SGB III (Ar-beitsförderung) ein 
Leistungsbezug aus SGB XII (Sozialhilfe) ausge-
schlossen.

Problemfeld Mehrbedarf und Sozialgeld
Die ExpertInnen aus der Praxis berichten, dass 
bei Anspruch auf Berufsbildungsbeihilfe (BAB) 
nach § 59 SGB III (Anspruch auf Berufsausbil-
dungsbeihilfe) Komplikationen für allein Erzie-
hende und deren Existenzsicherung entstehen. 
BAB ist eine originäre SGB III-Leistung, die nach 
§ 22 Abs. 4 SGB III (Verhältnis zu anderen Leis-
tungen) auch an erwerbsfähige Hilfebedürftige im 
Sinne des Zweiten Sozialgesetzbuchs erbracht 
werden kann. Personen, die bisher dem Perso-
nenkreis nach SGB II zugeordnet waren, wech-
seln mit BAB-Bezug jedoch die Zuständigkeit und 
fallen unter die rechtlichen Bestimmungen der 
Arbeitsförderung des SGB III, das weder Meh-
rbedarfe noch Sozialgeld vorsieht.

9.4 MAterIelle eXIStenzSIche-
runG – IM DSchunGel Der Ge-
Setze unD VerWAltunGen 

87  Bei der Angemessenheitsprüfung der Wohnkosten werden enge Maßstäbe bei der Be-
rücksichtigung der Miet-Obergrenzen pro Quadratmeter angelegt, wie sie von den Kom-

munen festgelegt werden. Vielerorts werden die kommunalen Einschätzungen als zu ge-
ring kritisiert, wenn die faktischen kommunalen Mietpreise realistisch zugrunde gelegt wür-

den. Ebenso festgelegt ist die angemessene Wohnungsgröße (45-50 qm/1 Person, 60 qm/2 
Zimmer/2 Personen, 75 qm/3 Zimmer/3 Personen, 85-90 qm/4 Zimmer/4Personen).

88  Pressemitteilung Deutscher Bundestag hib Nr.46/2006 vom 15.02.2006.
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Nach § 7 Abs. 5 Satz 1 SGb II (berechtigte) ha-
ben Auszubildende, die im Rahmen von baföG 
oder §§ 60 bis 62 SGb III (berufliche Ausbil-
dung, berufsvorbereitende bildungsmaßnahme, 
Förderung im Ausland) förderungsfähig sind, 
grundsätzlich keinen Anspruch auf hilfe zum le-
bensunterhalt. Dieser Grundsatz wird in § 7 Abs. 
5 Satz 2 SGb II eingeschränkt: „In besonderen 
härtefällen können leistungen zur Sicherung des 
lebensunterhalts als Darlehen geleistet werden“. 
Ebenso findet sich im 12. Sozialgesetzbuch (§ 
22 Abs. 1 Satz 2 SGb XII) eine Sonderreglung 
für Auszubildende und mehrbedarfe von Auszu-
bildenden: „In besonderen Fällen kann hilfe zum 
lebensunterhalt als beihilfe oder als Darlehen 
geleistet werden“.

Den Erläuterungen des Dv89  zufolge gilt der 
Anspruchsausschluss nicht für mehrbedarfe und 
bei Anlässen, die von der Ausbildung unabhän-
gig sind und durch besondere, in der Person der 
Auszubildenden liegende umstände zu finden 
sind. Dazu zählen Schwangerschaft, Alleinerzie-
hung und kostenaufwändige Ernährung. bedürf-
tigkeit sei bei Erwerbsfähigen nach § 21 SGb II 
(leistungen für mehrbedarfe beim lebensunter-
halt), § 23 Abs. 3 SGb II (Abweichende Erbrin-
gung von leistungen) stets gegeben, soweit sie 
neben der Ausbildungsförderung keine weiteren 
Einnahmen haben. 

bei Erwerbsfähigkeit von auszubildenden allein 
Erziehenden oder gemeinsam erziehenden Eltern 

bestehe für das kind zwar kein Anspruch auf hil-
fe zum lebensunterhalt nach dem SGb XII (Sozi-
alhilfe), dafür aber gegebenenfalls ein Anspruch 
auf Sozialgeld nach § 28 SGb II (Grundsicherung 
für Arbeitsuchende). Wenn bei den Eltern oder 
der auszubildenden allein Erziehenden keine 
bedürftigkeit gegeben ist, aber der bedarf des 
kindes nicht gedeckt werden kann, besteht bei 
vorliegen der sonstigen voraussetzungen ein 
Anspruch auf kindergeldzuschlag nach § 6a bun-
deskindergeldgesetz (140 Euro/pro kind).

Der deutsche verein empfiehlt als grundsätz-
liche vorgehensweise, dass der Ausschluss von 
Auszubildenden in § 22 Abs. 1 Satz 2 SGb XII 
(Sonderregelung für Auszubildende) und § 7 Abs. 
5 SGb II (berechtigte) nicht den mehrbedarfszu-
schlag betreffen solle. kinder von erwerbsfähigen 
Auszubildenden sollten weiterhin Anspruch auf 
Sozialgeld nach § 28 SGb II realisieren können.

In der Praxis erweist es sich jedoch als Grauzo-
ne, ob der bezug von bAb den gleichzeitigen be-
zug von Sozialgeld nach § 28 SGb II ausschließt. 
In den von uns untersuchten modellregionen gibt 
es sowohl zwischen Regionen aber auch inner-
halb der gleichen Administration unterschiede in 
der Entscheidungsführung, die nicht transparent 
sind. laut mitarbeiterInnen der Jugendberufshilfe 
würden mehrbedarfszuschläge grundsätzlich und 
durchgängig abgelehnt.

89  Deutscher verein für private und öffentliche Fürsorge (2005b).
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Bausteine	der	materiellen	Existenzsicherung	von	Auszubildenden	mit	Kindern

Frau	C.,	24	Jahre,

1	Kind	4	Jahre

Frau	K.,	27	Jahre,

3	Kinder	10,	9,	7	Jahre

Berufsausbildungsbeihilfe	(BAB) 302,00	Euro

(inklusive kosten kinderbetreuung 
130 Euro)

617,00	Euro

(inklusive kosten kinderbetreuung  
390 Euro, 11 Euro Fahrtkosten)

Gesetzesgrundlage: SGb III

Administration: Agentur für Arbeit

+
Ausbildungsvergütung	

295,00	Euro 263,00	EuroGesetzesgrundlage: diverse verordnungen

Administration: betrieb

+
Kindergeld

154,00	Euro 462,00	EuroGesetzesgrundlage: bundeskindergeldgesetz

Administration: Familienkasse/ Agentur für Arbeit 

+
unterhalt eltern 

Gesetzesgrundlage: bundeskindergeldgesetz

Administration: Familienkasse/Agentur für Arbeit

154	Euro	(Kindergeld)

Die Einkommensverhältnisse 
des vaters von Frau c. haben 
sich aktuell so verändert, dass er 
unterhalt bezahlen müsste, was 
er verweigert. Frau c. kann sich 
eine klage gegen den vater nicht 
vorstellen. Die bAb-leistungen 
wurden eingestellt. 

+
unterhaltsvorschuss 

122,00	Euro 122,00	Euro	unterhaltsvorschussgesetz

Administration: i.d. Regel Jugendamt/wirtschaft-
liche Jugendhilfe

+
sozialgeld Frau k. könnte bei der SGb II-

Einheit Sozialgeld beantragen, 
verzichtet jedoch darauf, um unab-
hängig von der Grundsicherung zu 
bleiben.

Gesetzesgrundlage: SGb II

Administration: SGb II-Einheiten

+
mehrbedarf (allein Erziehung) Wegen der Einstellungen der bAb-

leistungen (siehe unterhalt Eltern) 
wurde ein Antrag auf mehrbedarf 
gestellt, der noch nicht entschie-
den ist.

Gesetzesgrundlage: SGb II

Administration: SGb II-Einheiten 
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Fazit	„unübersichtlichkeit	der	materiellen	
Existenzsicherung“

Der Prozess zur Absicherung des lebensunter-
halts von Auszubildenden mit kindern ist von 
Rechtsunsicherheiten und komplizierten ver-
handlungen zwischen versäult arbeitenden Ad-
ministrationen begleitet. Es sind wie oben darge-
stellt in der Regel fünf verschiedene Administrati-
onen beteiligt (Agentur für Arbeit, SGb II-Einheit, 
Wohngeldstelle, Familienkasse, Jugendamt), die 
auf der Rechtsgrundlage von sechs verschie-
denen Gesetzen entscheiden. Der Ausbildungs-
betrieb, der kindsvater sowie die Eltern der 
Auszubildenden sind weitere „mitspielerInnen“ im 
Ringen um die materielle Existenzsicherung einer 
allein erziehenden mutter in berufsausbildung.

hinsichtlich der unterhaltsleistungen wiesen die 
von uns interviewten beratenden auf die psy-
chischen belastungen während des Aushand-
lungsprozesses um die Existenzsicherung der 
Familie hin. berufsausbildungsbeihilfe (bAb) wer-
de ungeachtet realer elterlicher Zahlungen um 
den gesetzlich festgeschriebenen betrag gekürzt. 
Ebenso haben junge Frauen kürzungen der be-
rufsausbildungsbeihilfe hinzunehmen, wenn der 
kindsvater den unterhalt für die mutter des kin-
des nicht in der höhe bezahlt, zu der er aufgrund 
seines Einkommens verpflichtet wäre. Die formal 
juristischen Probleme im bereich der unterhalts-
leistungen sind in aller Regel Symptome für 
komplizierte familiäre beziehungskonstellationen. 
mitarbeiterInnen aus den Projekten der assistier-
ten teilzeitausbildung bestätigen, dass es mit zu 

ihren wichtigsten Aufgaben gehöre, die jungen 
mütter sozialanwaltlich und sozialpädagogisch 
begleitend in diesen konfliktfeldern zu unter-
stützen.

Schlüsselantrag für die Existenzsicherung im 
Falle einer Ausbildung ist der Antrag für be-
rufsausbildungsbeihilfe. Auf der Grundlage des 
bescheids über die bAb-leistungen, die wie-
derum abhängig sind von unterhaltsansprüchen 
gegen den kindsvater und die Eltern, werden 
alle weiteren Anträge gestellt (Antrag auf Wohn-
geld, kindergeld, Sozialgeld, mehrbedarf etc.). 
Diese Anträge sind von der leistungsnehmerin 
persönlich zu stellen und werden innerhalb und 
zwischen den behörden nicht koordiniert, so dass 
jeweils kurzschlüssige kreisläufe entstehen, die 
die endgültige Planungssicherheit über die mate-
rielle Existenzsicherung lange verzögern können: 
ohne Wohngeldbescheid kann über den bezug 
von Sozialgeld nicht entschieden werden, ohne 
bescheid über unterhaltsvorschuss kann der 
Wohngeldantrag nicht entschieden werden, ohne 
bescheid der Familienkasse über kindergeld 
kann der Wohngeldantrag nicht bearbeitet wer-
den etc. Die Schnittstellen zwischen SGb XII (So-
zialhilfe), SGb II (Grundsicherung für Arbeitsu-
chende) und SGb III (Arbeitsförderung) erweisen 
sich in der Praxis als unübersichtliche Grauzone. 
Die unübersichtlichkeit der Rechtslage verlängert 
zusätzlich die bearbeitungszeiten im Einzelfall, 
so dass in der Regel junge Frauen mit kindern in 
materieller sowie psychischer hinsicht, längere 
Phasen ohne Planungssicherheit über ihr materi-
elles Auskommen überbrücken müssen.

+
wohngeld

165,00	Euro 324,00	EuroGesetzesgrundlage: Wohngeldgesetz

Administration: kommunale Wohngeldstelle

gesamt

1.192,00	Euro

(einschließlich bAb, das jedoch 
zwischenzeitlich eingestelt wurde) 

890,00 Euro (abzüglich bAb)

1.788,00	Euro
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EMPFEhLunG

*	 Sicherung	eines	Existenzminimums,	koor-
dinierte Abstimmungsprozesse und zeitna-
he	Bewilligung

Der lebensunterhalt der teilnehmerInnen stellt 
sich als ein kompliziertes Puzzle von Einzel-leis-
tungen dar. Gerade für Ein-Eltern-Familien wäre 
es von allergrößter bedeutung, die Finanzierung 
so zu gestalten und auszustatten, dass junge 
mütter und väter ihren lebensunterhalt aus einer 
hand erhalten und während der Ausbildung nicht 
wegen des Ausschlusses von SGb XII-leistun-
gen (Sozialhilfe) oder dem Ausbleiben von elter-
lichen und/oder (kinds-)väterlichen unterhalts-
leistungen unter das Existenzminimum fallen. 
Garantiert werden sollte außerdem eine zeitnahe 
bewilligung aller Geldleistungen (z.b. berufsaus-
bildungsbeihilfe, unterhaltsvorschuss, Wohngeld, 
kindergeld, Sozialgeld).

Übergreifendes	Fazit	zu	Ein-Eltern-Familien	in	
der	Jugendberufshilfe	–	„Fehlen	von	netzwer-
ken	zur	Entwicklung	von	zielgruppenspezi-
fischen	Förderkonzepten	und	netzwerken	zur	
förderpolitischen	Koordinierung“
Die bestehenden Ausbildungsprojekte für allein 
Erziehende in den modellregionen sind auf kom-
plizierte mischfinanzierungen angewiesen. Die 
Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF) steht an prominenter Stelle bei der Förde-
rung von Projekten für allein Erziehende in den 
modellregionen. Damit teilen sie das Schicksal 
aller Projekte für allein Erziehende: trägerbezo-
gene Ausbildungskosten (z. b. lehrkräfte, Stütz-
unterricht, sozialpädagogische begleitung, Prak-
tikums- und Ausbildungsplatzakquise) werden 
über ESF-mittel, manchmal landesmittel, eher 
selten durch die Arbeitsagenturen finanziert. bun-
desweit wird inzwischen von verschiedenen Ini-
tiativen auf die spezifischen herausforderungen 

der beruflichen Integration von jungen allein Er-
ziehenden hingewiesen. 

 
EMPFEhLunGEn

*	 Aufbau	und	Ausbau	von	netzwerken	zur	
förderpolitischen	Koordinierung	von	Maß-
nahmen	für	Ein-Eltern-Familien

Die koordinierungs- und Entwicklungsaufgaben 
im bereich Ausbildungs- und Arbeitmarktintegra-
tion von allein Erziehenden benötigen sowohl auf 
kommunaler als auch auf regionaler Ebene eine 
institutionelle Anbindung. Die Formulierung eines 
expliziten Arbeitsauftrags muss in Absprache 
zwischen kommunalen Entscheidungsträgern, 
trägern der Jugendberufshilfe, SGb II-Einheiten 
(ARGEn, Agenturen für Arbeit, kommunen) und 
der Arbeitsförderung (Agenturen) sowie den lan-
desstellen, die Eu-, Arbeitsmarkt- und Qualifizie-
rungsprogramme administrieren und betreuen, 
ausgehandelt werden.

*	 Aufbau	von	Arbeitsgruppen	zur	regionalen	
und	kommunalen	Konzeptentwicklung	und	
zur	Koordinierung	von	Maßnahmen	zur	un-
terstützung	von	Ein-Eltern-Familien	in	der	
Jugendberufshilfe

Die meisten Projekte für die Zielgruppe allein 
Erziehende sind über ESF-mittel finanziert. Auf 
lokaler Ebene gehen generell innovative Impulse 
für Genderaspekte von ESF-Projekten und den 
regional agierenden ESF-Arbeitskreisen aus. Es 
wäre zu prüfen, inwieweit die praxiserfahrenen 
ESF-Arbeitskreise in kooperation mit den Agen-
turen für Arbeit, den administrierenden Einheiten 
des SGb II und dem Sozialministerium auch in 
diesem Arbeitsfeld spezifische Aufgaben über-
nehmen und dementsprechend mit spezifischen 
kompetenzen ausgestattet werden können.
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Ein-Eltern-Familien	/	Vereinbarkeit	von	Familie	und	Beruf	–	Gutes	Beispiel	aus	der	Praxis

netzwerk	teilzeitausbildung

Initiator/träger:   Re/init e.v.  

Regionaler bezug: Nordrhein-Westfalen, später auch überregionale teilnehmerInnen und  
    Projektpartner  

    Siehe S. 151 im Anhang

DiAnA	–	Mit	gleichen	Chancen	zum	Beruf	
teilprojekt:	Ausbildung	in	teilzeit	

Initiator/träger:   kooperationsprojekt des Paritätischen Wohlfahrtsverbands baden-Württem- 
    berg, des Diakonischen Werks Württemberg, trägern der Jugendberufshilfe  
    und Ausbildungsbetrieben   

Regionaler bezug: baden-Württemberg (Esslingen, heilbronn, offenburg und tuttlingen)

    Siehe S. 160 im Anhang

MOSAiK	–	Kompetzenzentwicklung	für	(junge)	Mütter,	Kooperations	von	Beratung,	
(Aus)Bildung	und	Beruf

Initiator/träger:   Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales  
    des landes bremen

Regionaler bezug: bremen

    Siehe S. 153 im Anhang
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Ein weiterer Arbeitsschritt im Rahmen der Studie bestand in der Recherche nach und der Kurzbe-
schreibung von so genannten „Leuchtturmprojekten“ in der Jugendberufshilfe, die sich durch eine 
intensive Beschäftigung mit Genderaspekten auszeichnen. Grundlage für unsere Recherche hierzu 
war die DJI-Datenbank PRAXIMO, die um ein Modul „Gender Mainstreaming in der Jugendsozialar-
beit“ erweitert wurde, das einen bundesweiten Überblick über gute Praxismodelle liefert. Im Rahmen 
unseres intensiven Literaturstudiums und der ExpertInnen-Gespräche vor Ort erhielten wir weitere 
Hinweise auf interessante Projekte, die in unsere Arbeit einflossen. Bei der anschließenden Auswahl 
„Guter Beispiele“ zogen wir Kriterien heran, die sich im Verlauf unserer Untersuchung als wichtige 
Faktoren bzw. Voraussetzungen für die Umsetzung von Gender Mainstreaming herauskristallisierten. 
So stellte beispielsweise „Gender Mainstreaming als Top-Down-Ansatz“ ein Auswahlkriterium dar, da 
Gender Mainstreaming ein Strategiekonzept ist, das letztlich nur als Top-Down-Prozedere umgesetzt 
werden kann. Weitere Kriterien waren: Vorhandensein methodisch-didaktischer Konzepte, Jungenför-
derung, Vernetzungsaspekt, genderuntypische Berufswahl sowie Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf. Die Darstellung der „Guten Beispiele“ folgt diesen Kriterien. Ferner möchten wir darauf hinweisen, 
dass wir mit unserer Darstellung keineswegs den An-spruch erheben, die „besten“ Projekte ausge-
wählt zu haben – es ging uns vielmehr darum darzustellen, wie Gender Mainstreaming in praktischen 
Projekten ablaufen kann. 

A	–	GutE	BEiSPiELE
in	DER	PRAxiS	

A.1	GEnDER	MAinStREAMinG 
ALS	tOP-DOwn-AnSAtz

Projektname: Kinder-	und	Jugendakademie	BLixx

Regelangebot oder modell-
projekt

modellprogramm: Aktionsprogramm „Implementierung von Gender mainstreaming“ des lan-
des mecklenburg-vorpommern

laufzeit 01.09.2002 – 28.02.2005

Regionaler bezug Waren/mecklenburg-vorpommern

Initiator träger ist der cJD Waren

beteiligte  
AkteureInnen

kooperation mit folgenden AkteureInnen: Netzwerk Gm-consult, Jugendamt, Schulen im 
landkreis, Förderschulzentrum, Frauenbildungsnetzwerk, Gleichstellungsbeauftragte, bil-
dungsträger und Familienbratungsstelle des DRk

mitarbeiterInnen: ein Projektleiter (Dipl.-Religionspädagoge), eine Projektleiterin (Dipl.-Sozi-
alpädagogin), 10 honorarkräfte
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Projektname: Kinder-	und	Jugendakademie	BLixx

Zielgruppe SchülerInnen aller Schulen im Alter von 10 bis 20 Jahren, pädagogische Fachkräfte, Eltern

Zielsetzung

Es soll ein Zuwachs an Sensibilität hinsichtlich gegenwärtiger und zukünftiger Geschlech-
terverhältnisse bei allen teilnehmern erreicht werden – mehr Akzeptanz für die verschieden-
heiten sowie die Gleichwertigkeit in bezug auf Fähigkeiten, kompetenzen und lebenswei-
sen.

Aufwertung der Jugendarbeit im bereich geschlechterbezogener Angebote und der Durch-
führung von gleichgestellten Jugendprojekten im müritzkreis.

Das Wissen über Genderkompetenzen und Implementierungsprozesse von Gender main-
streaming in der pädagogischen Arbeit soll bei allen multiplikatorInnen gesteigert werden.

beschreibung des  
Projekts

mit hilfe des vielseitigen bildungsangebotes sollen die Zielgruppen angeregt werden, sich 
mit Rollenzuschreibungen und verhaltensmustern auseinander zu setzen, sodass es zu 
einer nachhaltigen Sensibilisierung in bezug auf die Wahrnehmung der Geschlechterver-
hältnisse kommt. Darüber hinaus soll die Jugendarbeit im landkreis um die kategorie Ge-
schlecht erweitert werden.

Die Werkstätten umfassen ca. 30 Stunden und finden am Wochenende, als Ferien-Wochen-
angebote oder kontinuierlich wöchentlich am Nachmittag statt. Darüber hinaus stellt blIXX 
sein Programm auch direkt an den Schulen und Jugendzentren vor.

bei der konzeption der Workshops wird darauf geachtet, geschlechtersensible themen ein-
zubringen, um den Jungen und mädchen die möglichkeit zu geben, sich intensiv mit ihrer  
eigenen geschlechtlichen Sozialisation und Identitätsbildung auseinanderzusetzen. Durch 
eine entsprechende Präsentation der Angebote wird versucht, eine eher geschlechter- 
untypische Projektwahl anzuregen.

medienwerkstätten gibt es zu den bereichen video, Internet, Foto und Journalistik. In den 
kunstwerkstätten werden die Workshops theatercollage, tanztheater und Samba angebo-
ten. Im Rahmen der umweltwerkstätten finden umfassende Naturerkundungs- und Abenteu-
erseminare statt. Die Werkstatt für Ausbildung und beruf bietet folgende Inhalte an: Familie 
und beruf, geschlechteruntypische berufswahl, machtverhältnisse am Arbeitsplatz, bewer-
bungstraining, Genderkompetenzen und Gesprächsführung.

im Rahmen der vom cJD durchgeführten berufsorientierung übernimmt blIXX den teil der 
geschlechtersensiblen berufswahl und lebensplanung.

Die Angebote für multiplikatorInnen konzentrieren sich auf die vermittlung von Geschlechter- 
sensibilität in der pädagogischen Arbeit, auf das Aufarbeiten der eigenen Geschlechtersozia- 
lisation sowie die gemeinsame Erarbeitung von geschlechterbewussten methoden 
 und Projektideen.

Als hauptmethode bzw. -strategie bei der Arbeit wird die trennung und spätere Zusammen-
führung der Jungen- und mädchengruppen und ihrer geschlechterspezifischen verhaltens-
weisen angewendet. Darüber hinaus kommen kooperation-, konfrontations- und Rollen-
spiele zum Einsatz. So werden die unterschiedlichen Ansichten und Rollenbilder aufgegriffen 
und davon ausgehend können neue verhaltensweisen eingeübt werden.
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Projektname: Kinder-	und	Jugendakademie	BLixx

teilnehmerInnen (Anzahl, 
Struktur)

Pro kurs können 12 Jugendliche teilnehmen. Ein ausgewogenes Zahlenverhältnis der Ge-
schlechter wird zwar angestrebt, ist aber nicht immer sinnvoll bzw. realisierbar. mädchen 
interessieren sich tendenziell mehr für die bereiche umwelt und kunst, Jungen hingegen 
nehmen lieber an It- und Internetkursen teil. Die theaterworkshops werden von beiden 
Geschlechtern gleichermaßen besucht. In der Anfangsphase des Projekts waren ältere Ju-
gendliche unterrepräsentiert. Die SchülerInnen der unterschiedlichen Schulen mischten sich 
kaum. mit Ausnahme des tanztheaterprojektes nehmen überwiegend deutsche Jugendliche 
an den bildungsangeboten teil.

Finanzierung
Europäischer Sozialfonds (ESF) 
land mecklenburg-vorpommern (ministerium für Arbeit)

Erfahrungen/Probleme

blIXX entwickelt als vorreiter einen einzigartigen bildungsansatz. Das Projekt zeichnet sich 
durch eine hohe motivation der mitarbeiterInnen, ein umfangreiches und durchdachtes Ge-
samtkonzept (es soll auch als Arbeitsgrundlage für zukünftige Erweiterungen genutzt wer-
den) und eine starke unterstützung des trägers, des Netzwerks und der Gleichstellungsbe-
auftragten aus. Daher gibt es überlegungen, das Angebot weiter zu etablieren und regional 
zu erweitern.

Die leiterInnen des Projekts sind hochschulabsolventInnen ohne Erfahrungen in der ge-
schlechterbezogenen Jugendarbeit, wodurch eine längere Einarbeitungszeit nötig war. An-
dererseits kam es dadurch aber auch zu einer weitreichenden thematisierung von Gender 
mainstreaming im ganzen cJD Waren.

Quelle
Datenbank „Praximo - Gender mainstreaming“ des Deutschen Jugendinstituts e.v.; Netzwerk 
Gm-consult

Weitere Infos: http://www.gm-consult-mv.org/gm_consult.html
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Projektname: POLA.B	–	Projekt	zur	Orientierung	zum	Lernen	und	zur	integration	in	
Ausbildung	und	Arbeit	in	Baden-Baden

Regelangebot oder modell-
projekt

Regelangebot im Rahmen des SGb II

laufzeit Jeweils ein Jahr

Regionaler bezug baden-baden 

Initiator träger: IN vIA

beteiligte  
AkteureInnen

IN vIA Freiburg und betriebe der Region. Die umsetzung und Durchführung des Projekts 
erfolgt durch eine Sozialpädagogin

Zielgruppe
benachteiligte junge Frauen im Alter von 17 bis 25 Jahren aus baden-baden, die weder 
einen Schul- noch einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz gefunden haben und AlG II-leistun-
gen von der ARGE beziehen.

Zielsetzung Ziel ist die dauerhafte Integration benachteiligter junger Frauen in den Ausbildungs- und  
Arbeitsmarkt im Dienstleistungssektor.

beschreibung des  
Projekts

PolA.b ist ein einjähriges berufsvorbereitungsprojekt. Das Qualifizierungsangebot setzt 
an individuellen kompetenzen und voraussetzungen der teilnehmerinnen an und fördert 
Schlüsselqualifikationen sowie allgemeine und fachliche kenntnisse, die für eine erfolgreiche 
Eingliederung notwendig sind. Die Qualifizierung erfolgt in Form von Seminaren und Prakti-
ka. Zu Projektbeginn findet eine vierwöchige Einführungsphase statt. Danach arbeiten die 
teilnehmerinnen für die restliche Zeit des Projekts an vier tagen in der Woche in ihren Prak-
tikumsbetrieben. Daneben besuchen sie wöchentliche Seminartage bzw. fünf blocksemina-
re. Die Seminare haben folgende Inhalte:

berufsorientierung
kompetenzfeststellung
Grundlagen EDv/Internet
bewerbungstraining
Schlüsselqualifikationen im sozialen und kommunikativen bereich
unterricht in allgemein bildenden Fächern
Reflexion und thematische Aufarbeitung der Praktika

Im Rahmen der Praktika lernen die teilnehmerinnen verschiedene berufsfelder und betriebe 
kennen und knüpfen kontakte, die ihnen eventuell einen Zugang zu weiteren Arbeits- oder 
Ausbildungsmöglichkeiten verschaffen.

Die Sozialpädagogin hält regelmäßigen kontakt mit der jeweiligen Einsatzstelle und ist 
gleichzeitig für die teilnehmerinnen Ansprechpartnerin bei beruflichen und persönlichen 
Schwierigkeiten.

Seit 2004 ist Gender mainstreaming als Querschnittsaufgabe auf allen Ebenen des IN vIA 
verbands implementiert. Als Qualitätssicherungsprozess wird es differenziert nach Ergebnis-, 
Prozess- und Strukturqualität betrachtet. Das entwickelte Raster mit Zielen, kriterien und 
Indikatoren zur umsetzung von Gender mainstreaming bezieht sich auf die bereiche ver-
bandspolitik, Angebote, veranstaltungen, Personalentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit. Für 
die Arbeit vor ort wurden die Ziele, kriterien und Indikatoren mit hilfe von leitfäden für alle 
Fachbereiche und Arbeitsfelder konkretisiert.

•
•
•
•
•
•
•
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Projektname: POLA.B	–	Projekt	zur	Orientierung	zum	Lernen	und	zur	integration	in	
Ausbildung	und	Arbeit	in	Baden-Baden

bei IN vIA wird Gender mainstreaming als Doppelstrategie begriffen und umgesetzt, das 
heißt, dass im Rahmen des durchgängigen Arbeitsprinzips zur Förderung der chancen-
gleichheit von mädchen und Jungen gezielt auch mädchen- und frauenspezifische Angebote 
eingesetzt werden.

teilnehmerInnen  
(Anzahl, Struktur) Siehe Zielgruppe

Finanzierung leistungen nach dem SGb II und mittel aus dem Europäischen Sozialfonds

Quelle http://www.invia-freiburg.de/PolA.b.htm
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Projektname: ziB	–	zukunft	im	Blick	

Regelangebot oder modell-
projekt modellprojekt

laufzeit 01.04.1998 – 30.08.2003 modellphase

Regionaler bezug münster

Initiator träger: Regionalstelle „Frauen und beruf“, münster; Stiftung Siverdes

beteiligte  
AkteureInnen

kooperation mit folgenden AkteureInnenn: Schulen, Frauenbüro, bildungsberatung, pädago-
gische Arbeitsstellen des Schulamts, Arbeitsamt, münster Arbeitsgemeinschaften, landesar-
beitsgemeinschaft mädchenarbeit in NRW, Aktionsbündnis „Girls Day“, koordinationsgruppe 
für Werkstattgespräche Schule und Jugendliche

mitarbeiterInnen: zwei Projektleiterinnen (Dipl. Sozialpädagoginnen),  
honorarkräfte für die Jugendarbeit (Dipl. Sozialpädagoginnen)

Zielgruppe

•  haupt-, Real-, Gesamt- und FörderschülerInnen der Stadt münster im Alter von 13 bis 17 
Jahren

• inner- und außerschulisch wirkende PädagogInnen 
• Eltern

Zielsetzung

Erweiterung der Aktivitäten zur lebensplanung und berufswahlorientierung um die Reflexion 
der Geschlechterrollen. mädchen und Jungen sollen ermutigt werden, partnerschaftliche 
Arbeitsteilung und verantwortung bei Erwerbsarbeit und Familie in ihre lebens- und berufs-
planung einzubeziehen. Auseinandersetzung mit den eigenen Fähigkeiten und Stärken.

Sensibilisierung und Fortbildung der PädagogInnen.

beschreibung 

des Projekts

Ansatzpunkt des Projekts ist die Erkenntnis, dass chancengleichheit zwischen den Ge-
schlechtern nicht durch die alleinige Förderung der mädchen erreicht werden kann, sondern 
dass auch mit Jungen gearbeitet werden muss. Das Projekt wird in der siebten und achten 
klasse durchgeführt und ist in den unterricht integriert, weil lebensplanung und berufswahl-
orientierung als unumgängliche themen angesehen werden, die integraler bestandteil der 
schulischen bildung sein müssen. Der Projektunterricht findet an ausgewählten Schulen 
einmal wöchentlich in einer Doppelstunde statt. Das Projekt wird in geschlechtergetrennten 
Gruppen und unter jeweils geschlechtsidentischer leitung durchgeführt. Dies soll gewähr-
leisten, dass sich die Jugendlichen offen und ohne bewertung durch das jeweils andere 
Geschlecht frei äußern können. Es findet eine gemeinsame Sitzung zum Austausch von Er-
wartungen statt.

bei den mädchen werden folgende themen bearbeitet: Zukunftsvisionen, kosten und Geld, 
Stärken und Fähigkeiten, berufsbilder, körpersprache, Arbeitsteilung, Erwerbs- und Famili-
enarbeit.

A.2	MEthODiSCh-DiDAKtiSChE	
KOnzEPtE	
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Projektname: ziB	–	zukunft	im	Blick	

Die themen in der Jungengruppe umfassen: Zukunftsvisionen, lebenshaltungskosten, 
Erwerbs- und Familienarbeit, Fähigkeiten und Stärken, Rituale, Selbst- und Fremdeinschät-
zung, Exkursion, bewerbertraining.

Im Rahmen einer tagesexkursion wird außerdem eine betriebserkundung durchgeführt. Da-
bei werden mädchen und Jungen bewusst mit einer geschlechteruntypischen berufsbranche 
konfrontiert (z.b. handwerk bzw. sozialer bereich).

Die Projektdurchführung erfolgt in enger und regelmäßiger Zusammenarbeit mit den lehre-
rInnen. Diese sollen sich mit den eigenen Rollenbildern, Werten und Normen auseinander-
setzen und dadurch dauerhaft haltungen und Einstellungen überprüfen können. Darüber hin-
aus wird mit ihrer Einbindung das Ziel verfolgt, dass möglichst viele lehrkräfte dazu befähigt 
werden, das Projekt selbständig durchzuführen. Dadurch soll die kontinuierliche Fortführung 
des Projekts sichergestellt werden.

Für alle lehrkräfte und an weiterführenden Schulen tätige SozialpädagogInnen werden fer-
ner Fortbildungen angeboten. Diese beinhalten pädagogische Grundlagen geschlechterdiffe-
renzierten Arbeitens und Workshops zum Ausprobieren von methoden. Auch hier erfolgt die 
Durchführung eines teils der veranstaltungen in getrennten Gruppen.

Im April 2000 wurde darüber hinaus der Arbeitskreis für lebensplanung (Akl) gegründet. Er 
soll als Forum zur Diskussion von Qualitätsstandards für einen geschlechtergerechten, be-
rufswahlorientierten unterricht dienen.

Auch die Eltern der SchülerInnen wurden in das Projekt mit einbezogen, indem sie an Eltern-
abenden über Inhalt und Struktur informiert wurden. Nach Projektende fand außerdem ein 
Erfahrungsaustausch statt.

teilnehmerInnen (Anzahl, 
Struktur) 15 mädchen bzw. Jungen pro Gruppe (geschlechtergetrennte Projektdurchführung)

Finanzierung Stiftung Siverdes

Erfahrungen/Probleme

Die hohe Qualität des Projekts zeichnet sich durch die stabile und gleichberechtigte koope-
ration mit den Schulen und der gelungenen motivierung und vernetzung der lehrkräfte aus.

Die Arbeit in den Projektgruppen führte zu folgenden Erkenntnissen: SchülerInnen der 
hauptschule nehmen ihre Stärken kaum wahr, GymnasiastInnen sehen ausschließlich ihre 
fachlichen kenntnisse. Im Rahmen der mädchenarbeit sind die bereiche der eigenen Stär-
ken und Fähigkeiten sowie der Präsentation nach außen von großer bedeutung. Jungen 
müssen hingegen eher angehalten werden, ihre häufig überschätzten Fähigkeiten realistisch 
zu bewerten. Die themen teamarbeit und kommunikation nehmen in den Jungengruppen 
mehr Raum ein als bei den mädchen.

Die lebensführungsmodelle sowohl der mädchen als auch der Jungen sind größtenteils sehr 
traditionell und stereotyp. Allerdings stehen die mädchen dem thema lebensplanung offener 
gegenüber. bei den betriebserkundungen existiert anfangs meist Skepsis und Widerstand, 
in der Rückschau erfolgt dann jedoch große Zustimmung. Darüber hinaus wurde die Erfah-
rung gemacht, dass unter beachtung differenzierter lebenslagen von mädchen und Jungen 
interkulturelle Aspekte einer weitergehenden berücksichtigung im berufswahlorientierten 
unterricht bedürfen.
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Projektname: ziB	–	zukunft	im	Blick	

Erfahrungen/Probleme

Der Arbeitskreis hat sich im laufe der Zeit zu einem Gremium der Information und des fach-
lichen Austauschs entwickelt, in dem sich lehrkräfte aller Schulformen vier- bis fünfmal im 
Jahr treffen. 

Zum Zeitpunkt als der Erfahrungsbericht entstand, existierte Zib bereits mehrere Jahre. 
Während dieser Zeit war es gelungen, an einer Schule Strukturveränderungen einzuleiten 
und die eigenständige Weiterführung des Projekts zu sichern. An drei weiteren Schulen wur-
de Zib in den unterricht integriert. Darüber hinaus diente Zib als Grundlage für ein Rahmen-
konzept zur Erstellung eines berufswahlorientierten unterrichts in den achten klassen.

Insgesamt wird dem Projekt auch von Seiten der behörden viel Anerkennung entgegenge-
bracht. Es gelang, mädchen und Jungen zu motivieren, sich eigenverantwortlich mit ihren 
Perspektiven und lebensentwürfen auseinander zu setzen. Allerdings stellt es sich als 
schwierig heraus, externe Experten der Jugendarbeit kontinuierlich an das Projekt zu binden 
und weitere qualifizierte männer zu gewinnen.

Quelle
Datenbank „Praximo – Gender mainstreaming“ des Deutschen Jugendinstituts e.v.,  
http://www.frauen-und-beruf-muenster.de/73.html#223
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Projektname: Parcours	„Berufliche	Orientierung	und	Lebensplanung“	

Regelangebot oder modell-
projekt Regelangebot

laufzeit Seit 20.03.2000

Regionaler bezug osnabrück 

Initiator Stadt osnabrück Fachdienst Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

beteiligte  
AkteureInnen

kooperation mit folgenden AkteureInnen: Fachbereich für kinder, Jugendliche und Familien 
der Stadt osnabrück, Jugend- und Gemeinschaftszentren, Schulen im Stadtgebiet osna-
brück, Schulsozialarbeiterinnen, interessierte Gruppen (Jugendberufshilfe etc.).

mitarbeiterInnen: zwei Projektleiterinnen (Dipl.-Sozialpädagoginnen)

Zielgruppe
SchülerInnen aller Schulformen der Stadt osnabrück im Alter zwischen 13 und 17 Jahren. 
Außerdem steht der Parcours auch weiteren Jugendgruppen zum Ausleihen zur verfügung.

Zielsetzung
Jugendliche sollen für die vereinbarkeit der beiden themen berufsorientierung und leben-
splanung sensibilisiert und zum Nachdenken und Diskutieren über ihre Zukunft angeregt 
werden.

beschreibung 

des Projekts

Der Parcours wird (idealer Weise an zwei vormittagen) in geschlechtshomogenen Gruppen 
durchlaufen, um Abwertungen, eine zu starke Inszenierung der Persönlichkeit und ge-
schlechtertypisches Rollenverhalten zu vermeiden und stattdessen Ehrlichkeit und inhaltliche 
Arbeit zu ermöglichen. Neben Aspekten wie berufsinformation, Arbeitsmarktanalyse und 
individuelle Qualifikation geht es in der Auseinandersetzung auch besonders um überle-
gungen bezüglich der eigenen Geschlechterrolle, vorherrschender Arbeitsteilung zwischen 
den Geschlechtern sowie überlegungen zu grundsätzlichen Einstellungen im bereich der 
lebens- und Familienplanung.

Der Parcours umfasst sechs Stationen zu den themenschwerpunkten traumberuf, Partner-
schaft und beruf, lebenshaltungskosten, berufe von A-Z, Fähigkeiten und Stärken sowie 
hürdenlauf zum Erfolg. bei der Durchführung achten die moderatorinnen darauf, dass sich 
tatsächlich jedes mädchen und jeder Junge an jeder Station beteiligen kann und ein indivi-
dueller verarbeitungsprozess ausgelöst wird. Zum Abschluss werden die teilnehmenden 
Jugendlichen in einer Auswertungsrunde zu den Projekttagen befragt. Der Parcours soll 
einen Einstieg in die thematik ermöglichen; eine Weiterführung und vertiefung des themas 
ist ausdrücklich gefordert. ursprünglich bestand die Zielgruppe hauptsächlich aus haupt-
schülerinnen und -schülern, da bei ihnen die stärksten Einschränkungen hinsichtlich beruf-
licher chancen bestehen und sie besonderer unterstützung bedürfen. Doch die Erfahrungen 
zeigten, dass der Parcours mit geringfügigen modifizierungen der themenschwerpunkte 
auch die SchülerInnen anderer Schulformen anspricht. Daher wurde er auf diese ausge-
weitet.

teilnehmerInnen (Anzahl, 
Struktur) Geschlechtergetrennte Gruppen mit max. je 15 teilnehmerInnen

Finanzierung 100% Stadt osnabrück Fachdienst Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit
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Projektname: Parcours	„Berufliche	Orientierung	und	Lebensplanung“	

Erfahrungen/Probleme

Zum Zeitpunkt des Interviews existierte das Projekt bereits länger als 2 ½ Jahre. In dieser 
Zeit hatten ca. 700 SchülerInnen den Parcours absolviert. Er wird von ihnen wie auch von 
Pädagoginnen und Pädagogen sehr gut angenommen und kontinuierlich genutzt. Auch 
zeigte sich, dass die angesprochenen themen die Jugendlichen über die Dauer des Projekts 
hinaus weiter beschäftigen und Anlass für Diskussionen liefern.

Zur Durchführung benötigen die lehrkräfte Information und Anleitung, da sich die materialien 
nicht selbst erklären. Der Erfolg hängt dann vor allem auch von der Persönlichkeit der lehr-
kraft und ihrer haltung gegenüber den Jugendlichen ab. teilweise ist es schwierig, ausrei-
chend qualifizierte männer als moderatoren für die Jungengruppen zu finden.

Aufgrund der positiven Erfahrungen und der vielen Anfragen über die Stadt osnabrück hin-
aus, wurde eine zusätzliche version des Parcours zum verleih entwickelt. Darüber hinaus 
gibt es Nachahmer, die den Parcours eigenständig nachbauen. mit zunehmendem Interesse 
steigt auch der bedarf an Fortbildungen zu methoden und möglichkeiten des Parcours.

Quelle Datenbank „Praximo – Gender mainstreaming“ des Deutschen Jugendinstituts e.v.
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Projektname: Kidz3	–	Kreativ	in	die	zukunft	3

Regelangebot oder modell-
projekt

Regelangebot: vereinbarung zur optimierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Jugendhilfe vom 27.06.1996

laufzeit Seit August 2000

Regionaler bezug bremen 

Initiator träger: Zentrum für Schule und beruf, Allgemeine berufsschule

beteiligte  
AkteureInnen

kooperation mit folgenden AkteureInnen: öffentliche Jugendhilfe/Jugendgerichts- und be-
währungshilfe, Jugendhilfeträgereinrichtungen, berufseingangsstufe/ berufsfachschule, be-
rufspädagogische beratung der allgemeinen berufsschule, Drogenberatungsstellen, Schul-
vermittlungsdienst/Schulpsychologischer Dienst

mitarbeiterInnen: 1 lehrer der Sekundarstufe I, 1 tischlermeister als Fachlehrer (1/2 Stelle), 
1 Dipl. Sozialpädagoge

Zielgruppe
Schulverweigernde Jungen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren mit geringer Sozialkompe-
tenz und bildungsbenachteiligung

Zielsetzung

vermittlung von fachlichen und sozialen kompetenzen sowie neuer lust am lernen. Das 
team hat einen akzeptierenden Ansatz und bietet den teilnehmern beratung und unterstüt-
zung auf dem Weg zum hauptschulabschluss. Die Jungen sollen im Rahmen des Projekts 
lernen, verantwortung für ihr leben zu übernehmen. Durch die vermittlung in Praktika, 
begleitende hilfen und Einzelförderung wird das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen der 
teilnehmer gefördert und ein positiveres lebensgefühl vermittelt. 

beschreibung 
des Projekts

Das Schulverweigererprojekt für Jungen in bremen ist ein kooperationsprojekt zwischen 
Schule und Jugendhilfe. kidZ 3 richtet sich an männliche Jugendliche, die den Schulbesuch 
verweigern und aufgrund langer Fehlzeiten größere lücken im Schulwissen aufweisen. Sie 
haben einen hohen fachlichen und sozialen Förderbedarf und kommen häufig aus schwieri-
gen sozialen verhältnissen. Es wurde ein geschlechtsspezifischer Ansatz gewählt, da eine 
tief greifende dauerhafte verhaltensänderung nur möglich ist, wenn die spezifischen Prob-
lemlagen und verhaltensweisen der Jungen berücksichtigt werden.

Ein multiprofessionelles team, bestehend aus tischlermeister, Sozialpädagoge und lehrer, 
fördern bei den Jugendlichen die psychosoziale Stabilisierung und vorberufliche Qualifi-
zierung. Das Projekt verbindet theoretischerunterricht in hauptschulrelevanten Fächern, 
sozialpädagogischen Förderung und Fachpraxis. Neben den schulischen Fächern werden 
Grundtechniken des tischlerhandwerks und Pc-Grundkenntnisse vermittelt. Die sozialpäda-
gogische begleitung, beratung und unterstützung soll die Jungen befähigen, Interessensge-
biete und Anschlussperspektiven zu entwickeln.

A.3	JunGEnFöRDERunG
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Projektname: Kidz3	–	Kreativ	in	die	zukunft	3

Zu beginn des Projekts durchlaufen die Jugendlichen zunächst eine sechswöchige Probe-
zeit, in der niedrigschwellig angelegte und kurzfristig erreichbare lernziele vereinbart werden 
und das Erreichte reflektiert wird. Darüber hinaus gilt es für die teilnehmer, sich an die neue 
tages- und Wochenstruktur zu gewöhnen. montag und Dienstag wird die Gruppe geteilt und 
es findet Schul- bzw. Werkstattunterricht statt, mittwoch ist Projekttag mit sozialpädagogi-
schem Schwerpunkt, Donnerstag und Freitag sind reine Schultage. Einmal jährlich ist ein 
dreiwöchiges Praktikum vorgesehen. Es besteht auch die möglichkeit, den hauptschulab-
schluss zu erwerben. Allerdings ist dies nicht das vorrangige Ziel des Projekts. mit jedem 
Schüler wird ein individueller Förderplan angelegt, der die fachlichen und sozialen kompe-
tenzen erfasst.

teilnehmerInnen (Anzahl, 
Struktur)

8 Plätze stehen zur verfügung

Finanzierung
50% Senator für bildung und Wissenschaft

50% Senator für Jugend und Soziales und Amt für Soziale Dienste

Erfahrungen/Probleme

Im bereich der Persönlichkeit und den sozialen kompetenzen ist die Entwicklung der Ju-
gendlichen besonders stark. Auch das handwerkliche und schulische Wissen nimmt zu. 
Allerdings ist die Sensibilisierung für das thema Geschlechterrollen schwierig. Die Projekt-
durchführung wird durch die teilweise massiven Drogenprobleme der Jungen erschwert. 
Auch das relativ späte Eintrittsalter von 16 Jahren wird kritisch bewertet, da das verhalten 
der Jungen dann bereits sehr gefestigt ist. Insgesamt zeigt sich, dass durch das Projekt bei 
ca. einem Drittel der Jungen nachhaltige veränderungen stattfanden, bei einem weiteren 
Drittel sind die kompetenzgewinne nicht gefestigt genug, um eine langfristige positive Prog-
nose abgeben zu können und beim letzten Drittel konnten keine Einstellungsveränderungen 
bewirkt werden.

Auf die Zusammenarbeit des teams wirken sich vor allem die unterschiedlichen Arbeitgeber 
mit ungleichen Anwesenheitszeiten, bezahlungen und urlaubstagen sowie die langen  
Ferienzeiten negativ aus. Auch die Erfolgserwartungen der Auftraggeber unterscheiden sich. 
Dadurch existiert unsicherheit, wie mit Abbrecherkandidaten umzugehen ist.

Quelle

Datenbank „Praximo – Gender mainstreaming“ des Deutschen Jugendinstituts e.v., http://
pages.jugendinfo.de/kidz3/,

http://www.zsb-bremen.de/unterlagen/fachinfo/kidZ3__bericht_2004.pdf
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A.4	VERnEtzunG

Projektname: netzwerk	teilzeitberufsausbildung

Regelangebot oder modell-
projekt

Regelangebot

laufzeit beginn 2003

Regionaler bezug Anfangs NRW, später auch überregionale teilnehmer/Projektpart/innen

Initiator RE/init e.v

beteiligte  
AkteureInnen

beauftragte für chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit und vertreterinnen 
verschiedener beschäftigungsträger in NRW.

Zielgruppe Junge menschen mit familiärer verantwortung

Zielsetzung
Feste verankerung der teilzeitausbildung im dualen System. Auch jungen menschen mit kin-
dern soll eine Ausbildung ermöglicht werden, die vereinbarkeit von Ausbildung und Familie 
soll selbstverständlich werden.

beschreibung 
des Projekts

Das deutsche System der beruflichen Ausbildung berücksichtigt bisher kaum die besonderen 
umstände von jungen menschen mit familiärer verantwortung. Es mangelt an kinderbe-
treuung, die betriebe geben sich skeptisch, die berufsschulen sind überfordert und vielfach 
herrscht weiterhin das traditionelle leitbild der Frau als mutter und hausfrau vor. Seit 2001 
werden in verschiedenen bundesländern und Städten teilzeitberufsausbildungsangebote 
für junge mütter entwickelt und durchgeführt. Zum fachlichen Austausch wurde dann 2003 
in NRW das Netzwerk teilzeitberufsausbildung gegründet. Der regelmäßige Austausch von 
Erfahrungen, Erkenntnissen und Wissen aus den verschiedenen Projekten und Standorten 
soll die Eruierung und Erprobung verschiedener modelle der teilzeitausbildung unterstützen. 
Der Informationsaustausch bezieht sich insbesondere auf die Abstimmung zwischen Ausbil-
dung im betrieb, beim träger und in den berufsschulen, auf die Gestaltung der sozialpä-
da-gogischen begleitung und des Stützunterrichts, auf vorbereitende maßnahmen und die 
fi-nanzielle Absicherung. Die Zahl der Netzwerkpartner erhöhte sich im laufe der Zeit auf 30 
teilnehmer. Sie treffen sich alle vier monate und tauschen sich u.a. über die folgenden the-
men aus: 

Finanzierungsmodelle für teilzeitausbildung
Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen: sozialpädagogische begleitung und quali-
tativ hochwertige sowie flexible kinderbetreuung
Gewinnung, beratung und unterstützung von betrieben
Zusammenarbeit mit kammern
Soziale und individuelle Problemlagen junger mütter

•
•

•
•
•
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Projektname: netzwerk	teilzeitberufsausbildung

Es wurden benchmarking und best Practice modelle für teilzeitberufsausbildung entwickelt 
und die Erfahrungen wurden an die lokalen Partner und überregionale politische Gremien 
und Programmebenen zurück gemeldet (u.a. bQF, moSAIk, landesarbeitsgemeinschaft 
kommunaler Frauenbeauftragter NRW, Nürnberger Projekt zur Armutsprävention Alleinerzie-
hender, verbund der bcA in NRW).

Erfahrungen/Probleme

Neben vielen positiven Erfahrungen kristallisierten sich auch einige zentrale Probleme in 
folgenden bereichen heraus:

rechtliche Regelungen und Differenzierung des Ausbildungssystems
heterogenität der kammerentscheidungen
Gewinnung von betrieben für teilzeitausbildung
unterstützung der betriebe
übergänge von Schule in Ausbildung
lebensunterhalt der Auszubildenden
Ausreichendes kinderbetreuungsangebot
Sicherung der sozialpädagogischen begleitung
kooperationen, Förderketten, Netzwerke und lokale bündnisse

Aus der Arbeit des Netzwerks und den benannten Problemen entstand ein gemeinsam for-
muliertes Eckpunkte-Papier, das als Grundlage für die Strategie des Netzwerks zur Gewin-
nung von Partnern dient und Aspekte formuliert, die für eine erfolgreiche teilzeitberufsaus-
bildung unerlässlich sind.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quelle

Netzwerk teilzeitberufsausbildung – Eckpunkte für zeitmodifizierte berufsausbildung und 
berufsvorbereitung:

www.ausbildungsvorbereitung.de/download/2430_fp_empf_eckpkt_teilzeitausb.pdf; http://
www.projekt-beat.de/netzwerk.php
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Projektname: MOSAiK	–	Kompetenzentwicklung	für	(junge)	Mütter.	 
Kooperation	von	Beratung,	(Aus)Bildung	und	Beruf

Regelangebot oder modell-
projekt

modellprojekt im Rahmen des Programms „kompetenzen fördern. berufliche Qualifizierung 
für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf (bQF)“

laufzeit 01.05.2003 bis 30.08.2006

Regionaler bezug bremen

Initiator Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales des landes bremen

beteiligte  
AkteureInnen

bQF, bmbF, Eu, Einrichtungen der bremer Förderkette, Arbeitsgemeinschaft „Junge müt-
ter“, behörden, kammern, wissenschaftlichen und fachpraktischen ExpertInnen

Zielgruppe Junge mütter in bremen

Zielsetzung

Das Projekt hat zum Ziel, ein wissenschaftlich fundiertes konzept für ein kooperationsnetz 
von beratungs-, (Aus)bildungs- und Weiterbildungsangeboten für junge mütter zu entwi-
ckeln, zu erproben und zu evaluieren. Jungen müttern sollen bedarfsgerechte Angebote  
für kompetenzentwicklung und berufliche Qualifizierung zur verfügung gestellt werden.  
Diese sollen zu einer ökonomisch und sozial eigenständigen lebensgestaltung, qualifizierten 
(berufs)bildungsabschlüssen und nachhaltigen Erwerbsperspektiven und berufsbiografien 
befähigen.

beschreibung 
des Projekts

moSAIk will passgenaue Angebote für den allgemein bildenden Schulabschluss, eine plura-
lisierte berufswahl und grundsätzliche berufsausbildung, für professionelle, psychosoziale 
und sozialpädagogische beratung und unterstützung sowie für eine qualitativ hochwertige 
kinderbetreuung entwickeln. Zur umsetzung dieses vorhabens wird sowohl wissenschaft-
liche Grundlagenforschung (quantitative und qualitative bedarfsanalysen) als auch ange-
wandte Forschung betrieben. Darüber hinaus ist die kooperation zwischen bildungspolitik, 
bildungspraxis, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaft, verbänden und Wissenschaft 
erforderlich. hierfür wurde eine kooperationsstelle eingerichtet, die die Aktivitäten und maß-
nahmen zur unterstützung junger mütter bündelt, die Arbeit der Sozialzentren durch Informa-
tion und beratung unterstützt, koordinierend und beratend wirkt und den Wissenstransfer 
sichert. Als Prototyp wird die kooperationsstelle zunächst im land bremen als Förderkette 
„Junge mütter in beratung, (Aus)bildung und beruf“ initiiert. langfristig sollen regionale und 
überregionale Netzwerke aufgebaut werden.

vorbereitend sowie im Rahmen des Projekts moSAIk fanden bereits drei Fachtagungen mit 
folgenden themen statt: 1) berufliche lebensplanung für junge mütter, 2) teilzeit in der Aus-
bildung. Eine herausforderung für die Reform der beruflichen bildung? und 3) kompetenz-
entwicklung für (junge) mütter. kooperation von beratung, (Aus)bildung und beruf.



154 //   ANhANG A: GutE bEISPIElE AuS DER PRAXIS 155ANhANG A: GutE bEISPIElE AuS DER PRAXIS  // 

Projektname:
MOSAiK	–	Kompetenzentwicklung	für	(junge)	Mütter.	 
Kooperation	von	Beratung,	(Aus)Bildung	und	Beruf

An folgenden Praxisprojekten wirkt moSAIk mit: 

Regionales Netzwerk junge mütter im bremer Westen
berufsorientierung für junge mütter 2004 und 2005
belem – „berufliche lebensplanung für junge mütter“
teilzeitberufsvorbereitung und -ausbildung
konzept berufsvorbereitung
Fortbildungsmodule „Alltagskompetenz und vereinbarkeit“
überregionale vernetzung und benchmarking

moSAIk wird von einem beirat unterstützt und beraten, der aus behörden, kammern sowie 
wissenschaftlichen und fachpraktischen ExpertInnen besteht.

•
•
•
•
•
•
•

Finanzierung bmbF und ESF

Erfahrungen/Probleme

Die Studien belegen den hohen bedarf an differenzierten Förderstrukturen für die heteroge-
ne Zielgruppe (junger) mütter. Es können zwei Gruppen unterschieden werden: junge mütter 
mit hohem und solche mit geringem Förderbedarf. Junge mütter mit hohem Förderbedarf 
benötigen ein umfassendes sozial- und berufspädagogisch ineinander greifendes unter-
stüt-zungssystem beim übergang Schule/beruf. bei den Frauen mit geringem Förderbedarf 
beschränkt sich der unterstützungsbedarf überwiegend auf die bewältigung der Doppelbela-
stung.

Der derzeitige mangel an betrieblichen Ausbildungsplätzen erschwert darüber hinaus den 
Zugang junger mütter in duale Ausbildung, insbesondere in zeitmodifizierter Form. hier 
ergeben sich vielfältige Widerstände und vorurteile, die das Zusammenfinden von Auszubil-
dender und betrieb behindern. Daher bedarf die Implementierung zeitmodifizierter Ausbil-
dungskonzepte einer umfassenden Information und intensiven Diskussion mit allen beteilig-
ten aus Wirtschaft, bildung und Administration.

Ein ausreichendes Angebot an kinderbetreuung ist entscheidend für eine erfolgreiche be-
rufsausbildung. Die Erfahrungen im Rahmen des Projekts zeigen, dass junge mütter die 
Integration in wohnartnahe Regelangebote gegenüber besonderen maßnahmeorientierten 
Ansätzen wie auch gegenüber der tagesmutterbetreuung vorziehen.

Quelle http://www.dlb.uni-bremen.de/web/forschung/mosaik/home.htm
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A.5	GEnDERuntyPiSChE	 
BERuFSwAhL

Projektname: DiAnA	–	Mit	gleichen	Chancen	zum	Beruf
teilprojekt:	Berufsausbildung	–	genderuntypisch

Regelangebot oder modell-
projekt modellprojekt

laufzeit Seit Januar 2004

Regionaler bezug baden-Württemberg (Freiburg, heilbronn, offenburg, Stuttgart)

Initiator
kooperationsprojekt des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes baden-Württemberg, des Dia-
konischen Werkes Württemberg und trägern der Jugendberufshilfe

beteiligte  
AkteureInnen

Projektträger der genderuntypischen berufsausbildung: Jugendhilfswerk Freiburg e.v.,  
Jugendwerkstätten heilbronn e.v., Arbeitsfördergesellschaft offenburg gGmbh (AFÖG), 
Diakonischer Jugendberufshilfeverbund Stuttgart

Zielgruppe Junge menschen an der Schwelle zur berufsausbildung

Zielsetzung

Junge menschen sollen Spielräume bekommen, berufliche orientierung, Ausbildung und 
biografieplanung individuell zu entwerfen und zu realisieren, ohne durch geschlechtsspe-
zifische Schranken gehemmt und eingeschränkt zu werden. Darüber hinaus sollen Doing-
Gender-Effekte in den Strukturen und vorgehensweisen der Jugendberufshilfe erkannt und 
aufgelöst werden. Ein weiteres Ziel von DIANA ist die Ausweitung der kooperation von Ju-
gendberufshilfe und Wirtschaft.

beschreibung 
des Projekts

Jungen menschen stehen in Deutschland bei der Wahl des Ausbildungsberufes ungefähr 
400 verschiedene berufe zur verfügung. Dennoch erfolgt die Wahl meist aus einem sehr viel 
kleineren und gendertypischen Spektrum. Durch DIANA soll Gender mainstreaming in der 
Praxis der Jugendberufshilfe stärker verankert und die berufliche chancengleichheit junger 
Frauen und männer erhöht werden. Sowohl bei der berufsorientierung als auch bei der be-
rufsausbildung fördert DIANA die Ausweitung des von der Jugendberufshilfe angebotenen 
Spektrums an regional zugänglichen Ausbildungsberufen. konkret werden durch DIANA drei 
Projekte gefördert:

berufsorientierung: In kooperation mit den Schulen werden die Jugendlichen bei der Aus- 
einandersetzung mit den eigenen berufswünschen und ihrer Realisierbarkeit unterstützt. 
Dabei findet eine intensive beschäftigung mit der eigenen Geschlechterrolle und den 
individuellen lebensmodellen statt.

Ausbildung in teilzeit: Die vierjährige teilzeitausbildung soll jungen müttern und 
vätern helfen, kindererziehung und berufsausbildung zu kombinieren. Sie eröff-
net ihnen damit eine gesicherte berufliche und ökonomische Perspektive.

•

•
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Projektname: DiAnA	–	Mit	gleichen	Chancen	zum	Beruf
teilprojekt:	Berufsausbildung	–	genderuntypisch

beschreibung 
des Projekts
(Fortsetzung)

berufsausbildung – geschlechteruntypisch: In Zusammenarbeit mit betrieben sollen 
junge Frauen und männer dazu ermutigt werden, eine Ausbildung in einem genderunty-
pischen beruf zu absolvieren. Damit trägt DIANA zur Erhöhung der chancengleichheit 
junger Frauen und männer im berufsleben bei. Dabei gilt es nicht nur auf Seiten der 
Jugendlichen, sondern auch bei den Ausbildungsbetrieben überzeugungsarbeit zu leis-
ten. Die Projektträger unterstützen die Auszubildenden bei der Ausbildungsplatzsuche 
und bewerbung, sie bieten ihnen sozialpädagogische Einzel- und Gruppenbetreuung 
während der Ausbildung und leisten hilfe zur Sicherung des lebensunterhalts. Auch 
die betriebe werden von ihnen vor und während der Ausbildung beraten und begleitet.

Die träger der insgesamt zwölf modellprojekte sind über den Arbeitskreis „kooperations-
partner“ in die Steuerung von DIANA eingebunden. Der Arbeitskreis dient insbesondere der 
inhaltlichen Abstimmung und Qualitätssicherung.

Das Projekt genderuntypische berufsausbildung wird derzeit beispielsweise von der Arbeits-
fördergesellschaft offenburg gGmbh (afög) unter dem titel „GAb“ (Gendergerechte Aus-
bildung in betrieben des ersten Arbeitsmarktes) angeboten. Es können junge Frauen und 
männer unter 25 Jahren teilnehmen. In der vorbereitungsphase besuchen die teilnehmerIn-
nen Seminare der afög. über Praktika lernen sie außerdem geschlechtsuntypische berufe 
direkt kennen.

•

teilnehmerInnen  
(Anzahl, Struktur)

Die Struktur variiert mit Projekt und träger.

Insgesamt wurden bisher 61 Ausbildungsverhältnisse eingegangen, 34 davon von jungen 
Frauen. 41% der teilnehmenden haben einen migrationshintergrund. vier von fünf teilneh-
menden haben einen hauptschulabschluss. bei 55% der teilnehmenden liegt der letzte 
Schulabschluss bereits drei Jahre oder länger zurück. Das Durchschnittsalter der teilneh-
menden bei Ausbildungsbeginn lag bei knapp 19 Jahren. 

Drei viertel der Jugendlichen konnten bisher trotz teils intensiver bemühungen keine Aus-
bildungsstelle finden. Darunter sind vor allem junge Frauen und männer, die bereits einen 
geschlechteruntypischen berufswunsch hatten. Ein viertel der Jugendlichen hatte vor der 
Projektteilnahme eine berufsausbildung vorzeitig ohne Abschluss beendet.

Finanzierung land baden-Württemberg und mittel des Europäischen Sozialfonds

Erfahrungen/Probleme

Die Zufriedenheit der weiblichen und männlichen Auszubildenden mit ihrem Ausbildungsbe-
ruf ist insgesamt hoch. 95% der teilnehmenden würden ihre Ausbildung erneut beginnen. 
Diese hohe Zufriedenheit spiegelt sich auch in einer Quote von lediglich rund 5% an vorzei-
tig beendeten Ausbildungsverhältnissen. Der geschlechteruntypische Status der Auszubil-
denden wird in der begleitung immer wieder thematisiert und reflektiert. Im Ausbildungsall-
tag stellt dieser nur sehr selten ein Problem für die Auszubildenden dar.

besonders junge Frauen bewerten die möglichkeit, im Rahmen des Projekts ihren ge-
schlechteruntypischen berufswunsch umzusetzen positiv. knapp 62% der jungen Frauen 
machen ihre Ausbildung in einem Ausbildungsberuf, in dem ihr Geschlecht sonst lediglich zu 
null bis 20% vertreten ist. bei den jungen männern ist dies lediglich bei 11% der Fall.
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Projektname: DiAnA	–	Mit	gleichen	Chancen	zum	Beruf
teilprojekt:	Berufsausbildung	–	genderuntypisch

Für die jungen männer stellt die geschlechteruntypische berufswahl in knapp einem Drittel 
der Fälle eine „second-best“ lösung dar, da sie ihre ursprünglichen – eher typisch männli-
chen – berufswünsche bisher nicht realisieren konnten. Daraus resultiert bei diesen jungen 
männern eine teils instabile motivation auf die sozialpädagogische begleitung intensiv ein-
gehen muss. 

Die beteiligten betriebe bewerten das modell ebenfalls zum größten teil positiv. knapp 80% 
von ihnen bewerten das betreuungsangebot des bildungsträgers als ausschlaggebend da-
für, einen Assistierten Ausbildungsplatz zur verfügung zu stellen. 48% der Ausbildungsplätze 
wurden von den betrieben zusätzlich zur verfügung gestellt.

mehr als ein Drittel der betriebe sehen nach ihren bisherigen Erfahrungen vorteile darin, 
einen Ausbildungsplatz geschlechteruntypisch zu besetzen. Diese liegen vor allem in der 
verbesserung des kollegialen klimas sowie in den erweiterten bzw. alternativen kapazitäten 
in der Produktion oder auch in der kundenbetreuung. Nachteile, wie unzureichende körper-
liche voraussetzungen für die Ausübung eines berufs, sehen dagegen nur knapp 5% der 
betriebe.

95% der betriebe würden wieder eine Ausbildung nach dem modell durchführen. Rund zwei 
Drittel wären bereit, bei einer entsprechenden wirtschaftlichen Situation, einen weiteren zu-
sätzlichen Ausbildungsplatz für eine Assistierte Ausbildung zur verfügung zu stellen. Jeweils 
rund die hälfte der betriebe würde dies ausdrücklich mit einer genderuntypischen beset-
zung des Ausbildungsplatzes verbinden.

Quelle www.diana-esf.de mit weiterführenden links
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Projektname: Beratung	und	Orientierung	zur	Verbesserung	der	Berufschancen	 
für	Mädchen

Regelangebot oder modell-
projekt

Regelangebot nach §§ 9 Abs. 3 und 13 Abs. 1 SGb vIII sowie „Empfehlungen zur mädchen-
arbeit in der Stadt leipzig“ (beschluss des Jugendhilfeausschusses/Jugendamt der Stadt 
leipzig vom 30.05.1994)

laufzeit 01.12.1998 bis 30.04.2002

Regionaler bezug markkleeberg (Sachsen)

Initiator träger: verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e.v.

beteiligte  
AkteureInnen

kooperation mit folgenden AkteureInnen: mittelschulen der Stadt leipzig, landkreis leipzig 
und Delitzsch, berufsschulzentren, Arbeitsämter, unternehmen der Region, Ihk, hWk, El-
tern, Stadtverwaltung leipzig/Referat für Gleichstellung von Frau und mann, Regionalschul-
amt, oberschulamt, Jugendamt leipzig

mitarbeiterInnen: 1 teilzeit-Projektleiterin (Dipl.-Pädagogin), 4 teilzeit-Projektmitarbeite-
rinnen (Dipl.-Agraringenieurin, Erzieherin, Grundschullehrerin, lehrerin)

Zielgruppe
haupt- und Realschülerinnen im Alter von 13 bis 18 Jahren mit Sozial- und bildungsbenach-
teiligung und Problemen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz.

Zielsetzung
Gezielte Ausweitung des berufswahlspektrums der Schülerinnen in Richtung gewerblich-
technischer und zukunftsorientierter berufe. Dadurch sollen ihre chancen beim übergang in 
den beruf im Sinne der Gleichstellung erhöht werden.

beschreibung 
des Projekts

Das mangelnde Interesse junger Frauen an handwerklich-technischen und high-tech-be-
rufen beruht häufig auf schlechter berufskenntnis und fehlendem Selbstvertrauen sowie 
einer einseitigen Sozialisation während der kindheit. Im verlauf der Wende wurden zudem 
in ostdeutschland im großen umfang Frauen aus technischen berufen entlassen, was die 
Anreize zusätzlich verschlechterte. Den existierenden benachteiligungen will dieses Projekt 
entgegenwirken, indem es die jungen Frauen bei der beruflichen orientierung unterstützt 
und neue Perspektiven aufzeigt.

Die weiblichen Projektteilnehmerinnen werden hauptsächlich über die Schulen, mundpro-
paganda, Printmedien, messen und lehrstellenbörsen auf das Angebot aufmerksam. Die 
hilfe und Informationen, die sie im Falle der teilnahme erhalten, motivieren zum mitmachen. 
häufigkeit und Dauer können dabei sehr unterschiedlich ausfallen – von einem einmaligen 
besuch, um einen bestimmten beruf kennen zu lernen, bis regelmäßig und über das Schul-
jahr hinausgehend, um sich umfassend zu informieren. Entsprechend unterschiedlich fällt 
auch die kapazitätsauslastung aus, zumal sowohl Einzel- als auch Gruppenberatungen 
möglich sind.

Durch Informationsveranstaltungen, betriebsexkursionen, Einzel- und Gruppengespräche 
sowie den Erfahrungsaustausch mit Praktikerinnen setzen sich die Schülerinnen mit den 
Geschlechterrollen auseinander und erlangen eine realistische vorstellung der Arbeits-
markt-situation. Außerdem werden sie bei der Entwicklung ihrer eigenen lebensperspektive 
unterstützt und zu einer bewussten berufsentscheidung befähigt. Dabei verfolgt das Projekt 
einen ganzheitlichen Ansatz, der nicht allein darauf abzielt, berufsrelevante Informationen zu 
vermitteln, sondern auch Aspekte wie lernbereitschaft, Selbstvertrauen, Flexibilität und mo-
bilität mit einbindet und die Wünsche und Interessen der mädchen berücksichtigt. Außerdem
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Projektname:
Beratung	und	Orientierung	zur	Verbesserung	der	Berufschancen	 
für	Mädchen

ist das Projekt bemüht, die Eltern der mädchen als berater, Förderer und unterstützer mit 
einzubeziehen und sie für die thematik zu sensibilisieren. 

Die im Rahmen der betriebsexkursionen vorgestellten berufe sind beispielsweise kommu-
nikations- und Energieelektronikerin, Industriemechanikerin, tischlerin, Fliesenlegerin, Gärt-
nerin, kfz-mechanikerin, vermessungstechnikerin, Druckerin, Automobilkauffrau, It-System-
kauffrau, Fachinformatikerin und mediengestalterin.

Die berufsvorstellung erfolgt dabei durch fachkompetente mitarbeiterinnen und mitarbeiter. 
teilweise findet auch eine praktische tätigkeit statt. Zur vorbereitung werden die Schüle-
rinnen gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, der sie zum Nachdenken über den beruf an-
regen soll. Außerdem finden veranstaltungen in der Schule statt und es wird mit den Interes-
sentinnen über vorstellungen, Wünsche und Probleme bei der berufswahl gesprochen.

Das umfassende kooperationsnetzwerk ist ein wesentlicher Projektbestandteil und hilft bei 
der Erreichung der Ziele, indem es geeignete betriebe kontaktiert und diese für die beschäf-
tigung von Frauen im technischen bereich motiviert. Es führt betriebe und bewerberinnen 
zusammen, betreibt lobbyarbeit und sensibilisiert die Öffentlichkeit für das thema. Im laufe 
der Jahre erhöhte sich die Zahl der kooperationspartner kontinuierlich. So waren mitte 2001 
bereits über 70 unternehmen in das Projekt mit eingebunden.

teilnehmerInnen (Anzahl, 
Struktur)

kapazität für 900 Schülerinnen

Finanzierung
In der testphase: 52% Stadt leipzig, 48% bundesanstalt für Arbeit

In der Förderphase: 51% bundesanstalt für Arbeit, 43% Europäische union und Freistaat 
Sachsen, 6% Stadt leipzig

Erfahrungen/Probleme

Das Projekt wird sowohl von den teilnehmerinnen als auch ihren Eltern gut angenommen. 
Auch bei den Schulen und unternehmen ist die bereitschaft zur unterstützung sehr hoch. 
viele unternehmen nutzen die Gelegenheit, ihren eigenen bekanntheitsgrad und ihr Image 
über das Projekt zu verbessern. Gleichzeitig entwickeln sie aber auch ein besseres ver-
ständnis für die Schwierigkeiten und benachteiligungen der teilnehmerinnen und stehen der 
Ausbildung von mädchen nun offen gegenüber.

Das Projekt machte sich im laufe der Zeit einen Namen und wurde bald im Raum leipzig/
Delitzsch gut bekannt. Dazu trug insbesondere die umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit der 
Projektmitarbeiterinnen bei. Darüber hinaus ist das Projekt auch in verschiedenen Gremien 
verankert, präsentiert sich regional und bundesweit auf messen, tagungen, konferenzen 
und Workshops und bemüht sich sogar um internationale kontakte.

Das Netzwerk der kooperationspartner wird gepflegt und ständig erweitert, sodass es den 
mädchen möglich ist, sich über eine große vielzahl von genderuntypischen berufen direkt 
und eingehend zu informieren.

Erschwert wird die Projektarbeit hauptsächlich durch die diskontinuierliche Förderung, 
wodurch viel Zeit und Ressourcen für neue Anträge gebunden werden und qualifiziertes 
Personal nicht langfristig beschäftigt werden kann. mit den bestehenden kapazitäten kann 
außerdem der Informationsbedarf der jungen Frauen nicht annähernd gedeckt werden.

Quelle Datenbank „Praximo – Gender mainstreaming“ des Deutschen Jugendinstituts e.v.
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A.6	VEREinBARKEit	FAMiLiE	 
unD	BERuF

Projektname: DiAnA	–	Mit	gleichen	Chancen	zum	Beruf
teilprojekt:	Ausbildung	in	teilzeit

Regelangebot oder modell-
projekt modellprojekt

laufzeit Seit Januar 2004

Regionaler bezug baden-Württemberg (Esslingen, heilbronn, offenburg und tuttlingen)

Initiator kooperationsprojekt des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes baden-Württemberg, des Dia-
konischen Werkes Württemberg, trägern der Jugendberufshilfe und Ausbildungsbetrieben

beteiligte  
AkteureInnen

Projektträger der Ausbildung in teilzeit: Esslinger beschäftigungsinitiative e.v., Jugendwerk-
stätten heilbronn e.v., Arbeitsfördergesellschaft offenburg gGmbh (AFÖG), berufsförde-
rungszentrum möhringen (tuttlingen)

Zielgruppe Junge Eltern, die eine berufsausbildung absolvieren möchten 

Zielsetzung

Jungen Eltern soll der Weg in eine qualifizierte berufsausbildung eröffnet werden. Dadurch 
soll zum einen die vereinbarkeit von Familie und beruf gefördert und zum anderen zusätz-
liche qualifizierte Fachkräfte für die Wirtschaft ausgebildet werden. Zusätzlich soll die Zu-
sammenarbeit zwischen betrieben und Jugendberufshilfe verbessert sowie die Gendersen-
sibilität der Jugendberufshilfe erhöht werden.

beschreibung 
des Projekts

Das gesamte Projekt wird im Abschnitt A.5 beschrieben. hier wird nun näher auf das teil-
projekt „Ausbildung in teilzeit“ eingegangen. Junge mütter und väter stehen bei der Aus-
bildungssuche vor besonderen Problemen, da sie sich neben der Ausbildung auch um die 
betreuung ihrer kinder kümmern müssen. Eine vollzeitstelle übersteigt deshalb oft den 
möglichen Zeitaufwand und viele junge Eltern bleiben unausgebildet. Durch DIANA soll die 
berufliche chancengleichheit junger mütter und väter im vergleich zu anderen Jugendlichen 
erhöht werden. Dafür wird zum einen eine verlängerte Ausbildungszeit angeboten, so dass 
die Auszubildenden auch Zeit für ihre kinder bleibt. Außerdem werden die jungen Eltern und 
betriebe vor und während der Ausbildung von den trägern der Jugendberufshilfe betreut, 
um eine erfolgreiche Ausbildung sicherzustellen. Die jungen Eltern werden bei Ausbildungs-
platzsuche und bewerbung und bei der organisation einer – nach möglichkeit – wohnort-
nahen kinderbetreuung unterstützt, die betriebe und sie Auszubildenden werden vor und 
während der Ausbildung beraten und den jungen Eltern werden hilfen zum lebensunterhalt 
bereitgestellt.

teilnehmerInnen (Anzahl, 
Struktur)

Die Struktur variiert mit Projekt und träger. 

47 junge mütter absolvieren eine berufsausbildung in teilzeit im Rahmen von DIANA. 
knapp die hälfte von ihnen hat einen migrationshintergrund. Das Durchschnittsalter der 
teilnehmerinnen lag bei Ausbildungsbeginn bei 23,7 Jahren. 70% geben an, das sie bisher 
aufgrund ihres kindes keinen Ausbildungsplatz finden konnten, 92% wollten keine Ausbil-
dung in voll-zeit absolvieren, da ihnen dadurch Familie und Ausbildung nicht vereinbar er-
schien. vier von zehn teilnehmerinnen im Projekt sind allein erziehend.
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Projektname: DiAnA	–	Mit	gleichen	Chancen	zum	Beruf
teilprojekt:	Ausbildung	in	teilzeit

Finanzierung land baden-Württemberg und mittel des Europäischen Sozialfonds

Erfahrungen/Probleme

Die Resonanz auf die teilzeitausbildung war bei jungen müttern mit annähernd 240 Interes-
sentinnen für die vorgesehenen 32 Plätze sehr stark, während sich nur vereinzelt junge vä-
ter für das Angebot interessierten. bisher konnte kein Ausbildungsverhältnis mit einem mann 
begründet werden. hier ist eine intensive väterspezifische Informationsstrategie angezeigt.

Ein essentieller bestandteil des Projekts ist die sozialpädagogische begleitung der be-
rufsausbildung, da dadurch die chancen für einen erfolgreichen Abschluss der Ausbildung 
erheblich erhöht werden. verstärkt werden sollte die unterstützung bei der Alltagsgestaltung 
und im vereinbarkeitsmanagement, die weit über die formale vermittlung eines betreuungs-
platzes hinausgehe, da frühe Schwangerschaft nicht immer nur ursache, sondern manch-
mal auch Folge von komplexen Problemlagen in der herkunftsfamilie und im schulischen 
Werdegang ist. 

um einer hohen Quote an vorzeitigen beendigungen der Ausbildungen entgegen zu wirken, 
sind spezifische vorbereitende maßnahmen zur überprüfung und Stärkung der motivation 
und des Durchhaltevermögens der jungen mütter ebenso notwendig, wie auch die  Einübun-
gen von vereinbarkeitsstrategien. Auf diese Weise konnte die Quote der vorzeitigen beendi-
gungen seit Projektbeginn 2004 bei deutlich unter 10% gehalten werden.

Aus Sicht der betriebe stellt teilzeitausbildung ein attraktives modell für ihr Ausbildungsen-
gagement dar. über 60% der betriebe geben an, dass sie eine teilzeitausbildung anbieten, 
weil sie sich gut in den betrieblichen Ablauf integrieren lässt. Ebenso viele richteten eine 
Ausbildung in teilzeit ein, weil diese Ausbildungsform jungen müttern die chance auf eine 
Ausbildung ermöglicht.

97% der betriebe geben an, dass berufliche kompetenzen und Qualifikationen in einer teil-
zeitausbildung ebenso gut wie in einer Ausbildung in vollzeit vermittelt werden können. hin-
sichtlich der motivation, der Zuverlässigkeit, der Arbeitsleitung und des lernerfolgs werden 
teilzeitauszubildende von den betrieben erheblich besser eingestuft als vollzeitauszubilden-
de.

Die Zufriedenheit der teilnehmerinnen mit dem modell ist durchweg hoch, auch wenn einige 
belastungsfaktoren vorhanden sind. Zu den wesentlichen belastungsfaktoren zählt die or-
ganisation, Zuverlässigkeit und Flexibilität einer zeitlich und qualitativ befriedigenden kinder-
betreuung. 92% der teilnehmerinnen würden erneut eine Ausbildung in teilzeit beginnen 
und alle Auszubildenden würden anderen jungen müttern eine Ausbildung empfehlen. 

Ein weiteres ernsthaftes Problem wird darin gesehen, dass sich seit den hartz-Reformen die 
Zusammenarbeit mit den Agenturen für Arbeit und SGb II-trägern reduziert hat. Dadurch 
sind Informationsdefizite sowie lücken und Einbußen bei der unterhaltssicherung entstan-
den.

Quelle www.diana-esf.de mit weiterführenden links
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DESKRiPtiVE	BEStAnDSAuFnAhME

inStRuMEnt	1:	FORMALE	BESChREiBunG	DER	GESEtzLiChEn	RAhMEnBEDinGunGEn

B	–	ARBEitS- 
MAtERiALiEn

B.1	KRitERiEn-	unD	inDiKAtOREn-
KAtALOG	zuR	ÜBERPRÜFunG	
GEnDERSPEziFiSChER	AuSwiR-
KunGEn	VOn	GESEtzLiChEn	
RAhMEnBEDinGunGEn	AuF	DiE	
JuGEnDBERuFShiLFE

§, titel: 
Quelle:
Fassung vom: 
Zeitlicher Geltungsbereich:
Räumlicher Geltungsbereich:
Inhalt:

um welche Art der rechtlichen Steuerungsform handelt es sich?

 Gesetz
	  Pflichtleistung 
	  Ermessensleistung

 Rechtsverordnung
 Satzung 
 verwaltungsvorschriften
 Programm
 Anreizsteuerung z.b. Wettbewerb
 Anderes .....

inStRuMEnt	2:	PRÜFunG	DER	GESChLEChtSSPEziFiSChEn	SPRAChGEStALtunG	 
in	GESEtzEn

		Variante	1
Das Dokument ist vorwiegend	
	  männlich 
	  weiblich
formuliert. 
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Die Wahl der Sprachgestaltung ist sachbezogen und durch den Inhalt gerechtfertigt  
(z.b. Es handelt sich um eine Rechtsregelung, die sich nur auf männer oder Frauen bezieht).
	  ja
	  nein

	Variante	2
Das Dokument ist ausschließlich	
	  männlich 
	  weiblich
formuliert.

Die Wahl der Sprachgestaltung ist sachbezogen und durch den Inhalt gerechtfertigt  
(z.b. Es handelt sich um eine Rechtsregelung, die sich nur auf männer oder Frauen bezieht).
	  ja
	  nein

		Variante	3
Das Dokument ist punktuell geschlechterneutral formuliert durch den Einsatz (mehrfachnen-
nungen möglich) von
	  geschlechtsneutralen hauptwörtern (Elternteil, beratende, berechtigte)
	  Schrägstrichen (.../innen)
	  klammern (...(in))
	  Anhängen (Innen)
	  Passivformulierungen (Das kind wird gesetzlich vertreten durch....)
	  Paarformeln (teilnehmerinnen und teilnehmer)
Die Wahl der Sprachgestaltung ist sachbezogen und durch den Inhalt gerechtfertigt  
(z.b. Es handelt sich um eine Rechtsregelung, die sich nur auf männer oder Frauen bezieht).
	 	 ja
	 	 nein

		Variante	4
Das Dokument ist systematisch und durchgängig geschlechterneutral formuliert durch  
den Einsatz (mehrfachnennungen möglich) von
	  geschlechtsneutralen hauptwörtern (Elternteil, beratende, berechtigte)
	  Schrägstrichen (.../innen)
	  klammern (...(in))
	  Anhängen (Innen)
	  Passivformulierungen (Das kind wird gesetzlich vertreten durch....)
	  Paarformeln (teilnehmerinnen und teilnehmer)

Die Wahl der Sprachgestaltung ist sachbezogen und durch den Inhalt gerechtfertigt  
(z.b. Es handelt sich um eine Rechtsregelung, die sich nur auf männer und Frauen bezieht).
	  ja
	  nein
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  Regelt	unmittelbar	Arbeitsvorgänge,	Entscheidungsvorgänge	auf	Ebene	i  
    (umsetzungsebene der gesetzlichen Grundlagen)
	  Agentur für Arbeit
	  ArGe
	  optionskommune
	  Sozial- und Jugendamt
	 	 Schulamt
kurzbeschreibung:

Es lassen sich mittelbare, genderrelevante Auswirkungen für ebene I definieren:

  Regelt		unmittelbar	Arbeitsvorgänge,	Entscheidungsvorgänge	auf	Ebene	ii  
     (Entscheidungsebene über Zuweisung von Projektmitteln an durchführende träger)
	  Agentur für Arbeit
	  ArGe
	  optionskommune
	  Sozial- und Jugendamt

kurzbeschreibung:

Es lassen sich mittelbare, gendersrelevante Auswirkungen für ebene II definieren:

inStRuMEnt	3:	RELEVAnzPRÜFunG	unD	iDEntiFiKAtiOn	DER	hAnDLunGSBEREiChE 
		unD	inStitutiOnELLEn	wiRKunGSFELDER

instrument	3/1:	Relevanzprüfung	der	handlungsbereiche

I. 

Entscheidungsebene	über	zuweisung	
von	Projetkmitteln	an	durchführende	träger

Ebene	der	Einzelfallentscheidung	

Ebene	der	Maßnahmenträger	–	Durchführung	der	
Maßnahmen	vor	Ort	

II. 

III. 

iV.	

Agentur für 
Arbeit 

Arge Sozial-	und	
Jugendamt

Schulver-
waltung

Agentur für 
Arbeit Arge

Sozial-	und	
Jugendamt

Sozial-	und	
JugendamtArge

Agentur für 
Arbeit 

umsetzungsebene	der	gesetzlichen	Grundlagen	
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  Regelt	unmittelbar	Arbeitsvorgänge,	Entscheidungsvorgänge	auf	Ebene	iii 
    (Ebene der Einzelfallentscheidung)
	  Agentur für Arbeit
	  ArGe
	  optionskommune
	  Sozial- und Jugendamt
	  Getrennte Aufgabenwahrnehmung (Agentur für Arbeit und Sozialamt)
kurzbeschreibung:

Es lassen sich mittelbare, genderrelevante Auswirkungen für ebene III definieren:

 Regelt		unmittelbar	Arbeitsvorgänge,	Entscheidungsvorgänge	auf	Ebene	iV  
    (Ebene der maßnahmenträger – Durchführung der maßnahmen vor ort)
	  der maßnahmenträger
	  der Institutionen Jbh
kurzbeschreibung:

Es lassen sich mittelbare, genderrelevante Auswirkungen für Ebene	iV definieren:

instrument	3/2:	identifikation	der	institutionellen	wirkungsfelder

Welche themen (quantifizierende und qualifizierende Auswertung) für die handlungsbereiche und 
institutionellen Wirkungsfelder der Jugendberufshilfe werden gesetzlich geregelt? Wie werden die 
Auswirkungen auf die Genderfrage eingeschätzt?

Die Regelungen haben Auswirkungen in folgenden handlungsfeldern

		ziel-	und	Konzeptentwicklung
	  unmittelbar 
	  mittelbar
	  gar keine Auswirkungen
kurzbeschreibung:

		Planung	und	Durchführung	einer	Maßnahme
	  unmittelbar 
	  mittelbar
	  gar keine Auswirkungen
kurzbeschreibung:

		zielgruppen
 soziale merkmale    persönliche merkmale 
	  unmittelbar 
	  mittelbar
	  gar keine Auswirkungen
kurzbeschreibung:
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 	Personalfragen	(Personalzusammensetzung,	-entwicklung,	-ressourcen)
	  unmittelbar 
	  mittelbar
	  gar keine Auswirkungen
kurzbeschreibung:

	Kooperation	und	Vernetzung
	  unmittelbar 
	  mittelbar
	  gar keine Auswirkungen
kurzbeschreibung:

  Anderes
	  unmittelbar 
	  mittelbar
  gar keine Auswirkungen
kurzbeschreibung:

instrument	3/3:	zusammenfassende	Ergebnisdokumentation		der	Relevanzprüfung	 
und	identifikation	der	handlungsbereiche	und	institutionellen	wirkungsfelder

Akteure und Netzwerke im Feld der Jugendberufshilfe

Agenturen für Arbeit 
Ebene I, II, III, Iv

handlungsbereiche 
Institutionelle Wirkungsfelder

Sozial- und Jugendamt  
Ebene I, II, III, Iv

handlungsbereiche 
Institutionelle Wirkungsfelder

Schulverwaltung 
Ebene I, II, III, Iv

handlungsbereiche 
Institutionelle Wirkungsfelder

kammern
Ebene I, II, III, Iv

handlungsbereiche 
Institutionelle Wirkungsfelder

träger 
Ebene I, II, III, Iv

handlungsbereiche 
Institutionelle Wirkungsfelder

Zielgruppe
Soziale merkmale: 

Persönliche merkmale: 

Ausbildungsbetriebe 
Ebene I, II, III, Iv

handlungsbereiche 
Iinstitutionelle Wirkungsfelder

Soziale dienste und Einrchtungen  
Ebene I, II, III, Iv

handlungsbereiche 
Institutionelle Wirkungsfelder

Allgmeinbildende Schulen 
Ebene I, II, III, Iv

handlungsbereiche 
Institutionelle Wirkungsfelder

berufliche Schulen
Ebene I, II, III, Iv

handlungsbereiche 
Institutionelle Wirkungsfelder
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QuALitAtiVE	ÜBERPRÜFunG	VOn	GEnDERASPEKtEn

instrument	4/1:		Überprüfung	und	Einschätzung	von	ausdrücklich	formulierten	 
	 	 	 Gleichstellungszielen	

Es werden ausdrücklich Gleichstellungsziele formuliert in bezug auf:

	  geschlechtergerechte teilhabe
	  überwindung der geschlechtspezifischen Segregation des Arbeitsmarktes
	  überwindung der geschlechterspezifischen Einengungen des berufswahlverhaltens
	  überwindung geschlechtsspezifischer ungleichheitsstrukturen am Arbeitsmarkt
	  überwindung konventioneller Zuschreibungen gegenüber den Geschlechterrollen

Einschätzung der Reichweite der Gleichstellungsziele (z.b. bewertung auf einer Skala von 1 bis 5)

 (1) Die Zielformulierungen sind weitreichend genug formuliert.
 (2) Die Zielformulierungen lassen lücken, die aber den guten Willen von maßnahmen 
  trägern vorausgesetzt, in der Praxis kompensiert werden können.
 (3) Die Zielformulierungen gehen an den tatsächlichen genderspezifischen Problemstel 
  lungen vorbei.
 (4) Die Formulierungen sind formal korrekt, wirken aber diskriminierend oder stigmati 
  sierend und verletzen den Anspruch der kulturellen Anerkennung

Es werden keine Gleichstellungsziele formuliert, sie lassen sich aber herleiten aus:

instrument	4/2:	Überprüfung	und	Einschätzung	der	geschlechtsspezifischen	zielgruppen-
genauigkeit

Die geschlechterspezifischen Aussagen (damit ist nicht die grammatikalische Form, sondern die 
inhaltliche Aussage gemeint) beziehen sich 

	  auf beide Geschlechter (Frauen und männer) – und
	  nur auf Frauen (hinweis: Frauenförderung)
	  nur auf männer

Einschätzung der geschlechtsspezifischen Zielgruppengenauigkeit (z.b. ankreuzen)

	  Die geschlechtsspezifischen Formulierungen setzen die angemessenen Impulse für
   die gendersensible Auslegung und umsetzung der gesetzlichen Rahmenbedin
  gungen in der Jbh.

	  Die geschlechtsspezifischen Formulierungen setzen Impulse in Richtung Frauenför- 
 derung und vernachlässigen den Genderaspekt.

	  Die geschlechtsspezifischen Formulierungen thematisieren zwar nur Aspekte bezo-
  gen auf ein Geschlecht (Frauen oder männer), damit ist jedoch das spezifische   

 Genderthema angemessen umrissen und behandelt.
	  Die einseitige Formulierung zementiert Geschlechterstereotypen, z.b. wenn verein 

 barkeitsfragen als „Frauenthema“ behandelt werden.
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 Gibt es relevante Zielgruppen in der Jugendberufshilfe, die über die besondere be-
achtung des sozialen merkmales Geschlecht unzureichend beschrieben sind? Gibt 
es andere soziale merkmale der verschiedenen Zielgruppen der Jbh (z.b. migrati-
onshintergrund, herkunft aus bildungsfernen milieus), die mit der gendersensiblen 
orientierungen der Arbeit konkurrieren, sich schwer verbinden lassen etc. – kann 
sein, benötigt allerdings eine genauere Analyse, die hier nicht vorgenommen wer-
den kann.

Das Dokument ist geschlechtsneutral formuliert. kommentar:

 
instrument	4/3:	Überprüfung	der	optionalen	Verfolgung	von	Gleichstellungszielen

Die Formulierungen ermöglichen die indirekte Integration von Gleichstellungszielen, unter der ver-
aussetzung, dass maßnahmenträger gendersensibel arbeiten, da orientierungen gefordert werden 
z.b.

	  am Individuum
	  an der lebenslage
	  am Ausgleich von strukturellen oder persönlichen benachteiligungen
	  an der persönlichen Entwicklung
	  an passgenauer hilfeplanung

Einschätzung der möglichkeiten einer fakultativen verfolgung von Gleichstellungszielen

	  Die Formulierung ist ausreichend, wenn der maßnahmenträger in seinen Ziel- 
  orientierungen Gleichstellungsziele ausdrücklich verfolgt und für eine professionelle  
  und nachhaltige umsetzung in die Praxis sorgt.
	  Die Formulierung ist unzureichend, da eine geschlechtergerechte Praxis im be 
  schriebenen handlungsbereich nur mit einem Ausbau von Personalressourcen und
  der bereitstellung von Ressourcen für Qualifizierungsmaßnahmen der mitarbeiter/ 
  innen zu bewerkstelligen ist und sich kein Anspruch auf einen Stellenausbau und  
  Qualifizierungsmaßnahmen aus der gesetzlichen Grundlage ableiten lässt, damit  
  dieses tätigkeitsfeld entwickelt und bearbeitet werden kann. 
	  Die Formulierung ist unzureichend, da nicht damit zu rechnen ist, dass im beschrie 
  benen handlungsbereich Gendermainstreaming – maßnahmen überhaupt Eingang  
  in die Institutionen und ihre Praxis gefunden hat.

Es sind keine personenzentrierte oder geschlechtsspezifischen Formulierungen zu finden. kom-
mentar:
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inStRuMEnt	5:	ÜBERPRÜFunG	GEnDERSEnSitiVER	inDiKAtOREn

Einschätzung	zum	Ausmaß	der	geschlechtsspezifischen	Auswirkungen	für	Männer	und	
Frauen	(Anzahl	–	Qualität	–	Grad)

(1) Anzahl: Statistisches material, Daten aus empirischen untersuchungen oder plausible 
 Erläuterungen der Einschätzung
(2) Qualität: beschreibung des Problemzusammenhanges, von ursache- und Wirkungs- 
 verhältnissen
(3) Grad: Einschätzungen zur Wirkung im hinblick auf Dauer und Schwere der Auswirkungen

Datenmaterialien:
• Arbeitsmarktstatistik
• bevölkerungsstatistik
• bildungsstatistik
• mikrozensus
• Statistik Jugendhilfe

Analysen,	empirische	untersuchungen	
• Forschung kinder- und Jugendhilfe, 
• Forschung Jugendberufshilfe, Dokumentationen der Jbh
• Geschlechterforschung, männer- , Frauenforschung
• Arbeitsmarktforschung
• Rechtssoziologie

 
inStRuMEnt	6:	ÜBERPRÜFunG	DER	REChtSwiRKSAMKEit

unter welchen bedingungen entfaltet das untersuchte „Recht“ Wirkung? Wie ist unsere Einschät-
zung? Was ergibt daraus an Fragestellungen für die Interviews und Gespräche auf allen Ebenen?

mögliche hypothese: Gleichstellungsdefizite und gendergerechte teilhabechancen sind nicht auf 
fehlendes Recht, sondern auf mangelnde Rechtsdurchsetzung zurückzuführen. 

Kenntnis	vom	„Recht“ (z.b. ist das geltende Gleichstellungsrecht überhaupt bekannt sowohl in 
den Institutionen als auch bei denen, die es anwenden könnten (teilnehmer/innen - „Wo kein Rich-
ter, ist auch kein kläger“). Welche Zugänge zur Information über „Recht“ gibt es für Institutionen, für 
die, die es anwenden?

umsetzung	von	Regeln,	Geboten	durch	die	Akteur/innen (Die verantwortung für die umsetzung 
von Geboten tragen die Akteur/innen. Auch Sanktionen müssen umgesetzt werden. hier wird z.b. 
die bedeutung einer Gleichstellungsbeauftragten, Genderbeauftragten deutlich)

Mechanismen	der	Durchsetzung	von	Recht (z.b. Schadensersatz, wenn materielle oder imma-
terielle Nachteile entstehen - §249 bGb oder wenn verletzungen von Persönlichkeitsrechten statt-
finden - §823 bGb. Ansprüche auf Schutz vor Nachteilen für die, die sich gegen Diskriminierung 
wehren wie kündigungsschutz, beschäftigtenschutz)
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B.2	GESEtzEStExtE

SGB	ii	–	Grundsicherung	für	Arbeitsuchende

[Quelle: SGb II – Grundsicherung für Arbeitsuchende – (Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003, bGbl. I S. 
2954), Stand: Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 14.08.2005 I 
2407; In: www.gesetze-im-internet.de]

§	1	SGB	ii	–	Aufgaben	und	ziele	der	Grund-
sicherung	für	Arbeitsuchende

(1) Die Grundsicherung soll für Arbeitsuchende die 
Eigenverantwortung von erwerbsfähigen hilfe-
bedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer 
bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu bei-
tragen, dass sie ihren lebensunterhalt unabhängig 
von der Grundsicherung aus eigenen mitteln und 
kräften bestreiten können. 

 Die Gleichstellung von männern und Frauen ist als 
durchgängiges Prinzip zu verfolgen. Die leistun-
gen der Grundsicherung sind insbesondere darauf 
auszurichten, dass

1. durch eine Erwerbstätigkeit hilfebedürftigkeit ver-
mieden oder beseitigt, die Dauer der hilfebedürftig-
keit verkürzt oder der umfang der hilfebedürftigkeit 
verringert wird,

2. die Erwerbsfähigkeit des hilfebedürftigen erhalten, 
verbessert oder wieder hergestellt wird,

3. geschlechtsspezifischen Nachteilen von erwerbsfä-
higen hilfebedürftigen entgegengewirkt wird,

4.  die familienspezifischen lebensverhältnisse von 
erwerbsfähigen hilfebedürftigen, die kinder erzie-
hen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, 
berücksichtigt werden,

5.  behindertenspezifische Nachteile überwunden wer-
den.

(2) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst 
leistungen

1. zur beendigung oder verringerung der hilfebedürf-
tigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit 
und

2. zur Sicherung des lebensunterhalts.

§	2	SGB	ii	–	Grundsatz	des	Forderns

(1) Erwerbsfähige hilfebedürftige und die mit ihnen 
in einer bedarfsgemeinschaft lebenden Personen 
müssen alle möglichkeiten zur beendigung oder 
verringerung ihrer hilfebedürftigkeit ausschöpfen. 
Der erwerbsfähige hilfebedürftige muss aktiv an 
allen maßnahmen zu seiner Eingliederung in Arbeit 
mitwirken, insbesondere eine Eingliederungsver-
einbarung abschließen. Wenn eine Erwerbstätig-
keit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in abseh-
barer Zeit nicht möglich ist, hat der erwerbsfähige 
hilfebedürftige eine ihm angebotene zumutbare 
Arbeitsgelegenheit zu übernehmen.

Rechtsbewusstsein, (das z.b. denen fehlt, denen das Recht zukommt: Frauen nutzen Rechts-
wege seltener als männer, deshalb spielt es eine Rolle, ob es andere Wege der Durchsetzung gibt. 
Gibt es eine mehrheitsfähige überzeugung oder Glauben mit einem Anliegen „im Recht“ zu sein?90)

90  Solange Gesellschaften Frauen und männer in bestimmte stereotype Rollenmuster pressen, 
 fühlen sich diese – ohne kollektive Formen der bewusstseinsbildung, also politische bildung, 
 Selbsterfahrung, Aufklärung etc. – nicht unbedingt „im Recht“, wenn sie diese Rollenmuster 
 verändern wollen; baer, Susanne (2004),S. 71-83.
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(2) Erwerbsfähige hilfebedürftige und die mit ihnen in 
einer bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ha-
ben in eigener verantwortung alle möglichkeiten zu 
nutzen, ihren lebensunterhalt aus eigenen mitteln 
und kräften zu bestreiten. Erwerbsfähige hilfebe-
dürftige müssen ihre Arbeitskraft zur beschaffung 
des lebensunterhalts für sich und die mit ihnen 
in einer bedarfsgemeinschaft lebenden Personen 
einsetzen.

§	3	SGB	ii	–	Leistungsgrundsätze

(1) leistungen zur Eingliederung in Arbeit können 
erbracht werden, soweit sie zur vermeidung oder 
beseitigung, verkürzung oder verminderung der 
hilfebedürftigkeit für die Eingliederung erforderlich 
sind. bei den leistungen zur Eingliederung in Ar-
beit sind

1.  die Eignung,
2.  die individuelle lebenssituation, insbesondere die 

familiäre Situation,
3.  die voraussichtliche Dauer der hilfebedürftigkeit 

und
4.  die Dauerhaftigkeit der Eingliederung
 der erwerbsfähigen hilfebedürftigen zu berück-

sichtigen. vorrangig sollen maßnahmen eingesetzt 
werden, die die unmittelbare Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit ermöglichen. bei der leistungser-
bringung sind die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit zu beachten.

(2) Erwerbsfähige hilfebedürftige, die das 25. lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, sind unverzüglich 
nach Antragstellung auf leistungen nach diesem 
buch in eine Arbeit, eine Ausbildung oder eine Ar-
beitsgelegenheit zu vermitteln. können hilfebedürf-
tige ohne berufsabschluss nicht in eine Ausbildung 
vermittelt werden, soll die Agentur für Arbeit darauf 
hinwirken, dass die vermittelte Arbeit oder Arbeits-
gelegenheit auch zur verbesserung ihrer beruf-
lichen kenntnisse und Fähigkeiten beiträgt.

(3) leistungen zur Sicherung des lebensunterhalts 
dürfen nur erbracht werden, soweit die hilfebedürf-
tigkeit nicht anderweitig beseitigt werden kann.

§	7	SGB	ii	–	Berechtigte

(1) leistungen nach diesem buch erhalten Personen, 
die 

1.  das 15. lebensjahr vollendet und das 65. lebens-
jahr noch nicht vollendet haben,
2.  erwerbsfähig sind,
3.  hilfebedürftig sind und
4.  ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der bundesre-

publik Deutschland haben (erwerbsfähige hilfe-
bedürftige). Ausländer haben ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in der bundesrepublik Deutschland und 
erhalten leistungen nach diesem buch, wenn die 
voraussetzungen nach § 8 Abs. 2 vorliegen; dies 
gilt nicht für leistungsberechtigte nach § 1 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes. Aufenthaltsrecht-
liche bestimmungen bleiben unberührt.

(2) leistungen erhalten auch Personen, die mit er-
werbsfähigen hilfebedürftigen in einer bedarfsge-
meinschaft leben. Dienstleistungen und Sachleis-
tungen werden ihnen nur erbracht, wenn dadurch

1.  die hilfebedürftigkeit der Angehörigen der bedarfs-
gemeinschaft beendet oder verringert,

2.  hemmnisse bei der Eingliederung der erwerbsfä-
higen hilfebedürftigen beseitigt oder vermindert 
werden.

(3) Zur bedarfsgemeinschaft gehören
1.  die erwerbsfähigen hilfebedürftigen,
2.  die im haushalt lebenden Eltern oder der im haus-

halt lebende Elternteil eines minderjährigen, un-
verheirateten erwerbsfähigen kindes, und der im 
haushalt lebende Partner dieses Elternteils,

3.  als Partner der erwerbsfähigen hilfebedürftigen
 a) der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte,
 b) die Person, die mit dem erwerbsfähigen hilfebe-

dürftigen in eheähnlicher Gemeinschaft lebt,
 c) der nicht dauernd getrennt lebende lebenspart-

ner,
4. die dem haushalt angehörenden minderjährigen 

unverheirateten kinder der in den Nummern 1 bis 3 
genannten Personen, soweit sie nicht aus eigenem 
Einkommen oder vermögen die leistungen zur 
Sicherung ihres lebensunterhalts beschaffen kön-
nen.

(4) leistungen nach diesem buch erhält nicht, wer für 
länger als sechs monate in einer  
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stationären Einrichtung untergebracht ist oder  
Rente wegen Alters bezieht.

(5) Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des 
bundesausbildungsförderungsgesetzes oder der 
§§ 60 bis 62 des Dritten buches dem Grunde nach 
förderungsfähig ist, haben keinen Anspruch auf 
leistungen zur Sicherung des lebensunterhalts. 
In besonderen härtefällen können leistungen zur 
Sicherung des lebensunterhalts als Darlehen ge-
leistet werden.

(6) Absatz 5 findet keine Anwendung auf Auszubilden-
de,

1.  die auf Grund von § 2 Abs. 1a des bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes keinen Anspruch auf 
Ausbildungsförderung oder auf Grund von § 64 
Abs. 1 des Dritten buches keinen Anspruch auf 
berufsausbildungsbeihilfe haben oder

2.  deren bedarf sich nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 des bun-
desausbildungsförderungsgesetzes oder nach § 66 
Abs. 1 Satz 1 des Dritten buches bemisst.

§	14	SGB	ii	–	Grundsatz	des	Förderns

Die träger der leistungen nach diesem buch unter-
stützen erwerbsfähige hilfebedürftige umfassend mit 
dem Ziel der Eingliederung in Arbeit. Die Agentur für 
Arbeit soll einen persönlichen Ansprechpartner für je-
den erwerbsfähigen hilfebedürftigen und die mit ihm in 
einer bedarfsgemeinschaft lebenden benennen. Die 
träger der leistungen nach diesem buch erbringen 
unter beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit alle im Einzelfall für die Eingliede-
rung in Arbeit erforderlichen leistungen.

§	15	SGB	ii	–	Eingliederungsvereinbarung

(1) Die Agentur für Arbeit soll im Einvernehmen mit 
dem kommunalen träger mit jedem erwerbsfä-
higen hilfebedürftigen die für seine Eingliederung 
erforderlichen leistungen vereinbaren (Eingliede-
rungsvereinbarung). Die Eingliederungsvereinba-
rung soll insbesondere bestimmen,

1. welche leistungen der Erwerbsfähige zur Einglie-
derung in Arbeit erhält,

2.  welche bemühungen der erwerbsfähige hilfebe-
dürftige in welcher häufigkeit zur Eingliederung in 

Arbeit mindestens unternehmen muss und in wel-
cher Form er die bemühungen nachzuweisen hat.

 Die Eingliederungsvereinbarung soll für sechs mo-
nate geschlossen werden. Danach soll eine neue 
Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen wer-
den. bei jeder folgenden Eingliederungsvereinba-
rung sind die bisher gewonnenen Erfahrungen zu 
berücksichtigen. kommt eine Eingliederungsverein-
barung nicht zustande, sollen die Regelungen nach 
Satz 2 durch verwaltungsakt erfolgen.

(2) In der Eingliederungsvereinbarung kann auch ver-
einbart werden, welche leistungen die Personen 
erhalten, die mit dem erwerbsfähigen hilfebedürf-
tigen in einer bedarfsgemeinschaft leben. Diese 
Personen sind hierbei zu beteiligen.

(3) Wird in der Eingliederungsvereinbarung eine bil-
dungsmaßnahme vereinbart, ist auch zu regeln, 
in welchem umfang und unter welchen voraus-
setzungen der erwerbsfähig hilfebedürftige scha-
denersatzpflichtig ist, wenn er die maßnahme aus 
einem von ihm zu vertretenden Grund nicht zu 
Ende führt.

§	16	SGB	ii	–	Leistungen	zur	Eingliederung

(1) Als leistungen zur Eingliederung in Arbeit kann 
die Agentur für Arbeit alle im Dritten kapitel, im Ers-
ten bis Dritten und Sechsten Abschnitt des vierten 
kapitels, im Fünften kapitel, im Ersten, Fünften 
und Siebten Abschnitt des Sechsten kapitels und 
die in den §§ 417, 421g, 421i, 421k und 421m des 
Dritten buches geregelten leistungen erbringen. 
Für Eingliederungsleistungen an erwerbsfähige 
behinderte hilfebedürftige nach diesem buch 
gelten die §§ 97 bis 99, 100 Nr. 1 bis 3 und 6, § 
101 Abs. 1, 2, 4 und 5, §§ 102, 103 Satz 1 Nr. 3, 
Satz 2, § 109 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Dritten 
buches entsprechend. Soweit dieses buch für die 
einzelne leistungen nach den Sätzen 1 und 2 kei-
ne abweichenden voraussetzungen regelt, gelten 
diejenigen des Dritten buches. Die §§ 8 und 37 
Abs. 4 des Dritten buches sind entsprechend anzu-
wenden. § 41 Abs. 3 Satz 4 des Dritten buches ist 
mit der maßgabe entsprechend anzuwenden, dass 
an die Stelle des Arbeitslosengeldes das Arbeits-
losengeld II tritt. Den zugelassenen kommunalen 
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trägern obliegt auch die Arbeitsvermittlung für be-
zieher von leistungen nach diesem buch.

(2) über die in Absatz 1 genannten leistungen hinaus 
können weitere leistungen erbracht werden, die für 
die Eingliederung des erwerbsfähigen hilfebedürf-
tigen in das Erwerbsleben erforderlich sind. Dazu

gehören insbesondere
1.  die betreuung minderjähriger oder behinderter kin-

der oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
2.  die Schuldnerberatung,
3.  die psychosoziale betreuung,
4.  die Suchtberatung,
5.  das Einstiegsgeld nach § 29,
6.  leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz.

(3) Für erwerbsfähige hilfebedürftige, die keine Ar-
beit finden können, sollen Arbeitsgelegeheiten 
geschaffen werden. Werden Gelegenheiten für im 
öffentlichen Interesse liegende, zusätzliche Arbei-
ten nicht nach Absatz 1 als Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen gefördert, ist den erwerbsfähigen 
hilfebedürftigen zuzüglich zum Arbeitslosengeld 
II eine angemessene Entschädigung für mehrauf-
wendungen zu zahlen; diese Arbeiten begründen 
kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts; 
die vorschriften über den Arbeitsschutz und das 
bundesurlaubsgesetz sind entsprechend anzuwen-
den; für Schäden bei der Ausübung ihrer tätigkeit 
haften erwerbsfähige hilfebedürftige nur wie Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer.

(4) Entfällt die hilfebedürftigkeit des Erwerbsfähigen 
während einer maßnahme zur Eingliederung nach 
den Absätzen 1 bis 3, kann sie durch Darlehen wei-
ter gefördert werden, wenn bereits zwei Drittel der 
maßnahme durchgeführt sind und der Erwerbsfä-
hige diese voraussichtlich erfolgreich abschließen 
wird.

§	18	SGB	ii	–	örtliche	zusammenarbeit

(1) Die Agenturen für Arbeit arbeiten bei der Erbrin-
gung von leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
unter berücksichtigung ihrer Aufgaben nach dem 
Dritten buch mit den beteiligten des örtlichen 
Arbeitsmarktes, insbesondere den Gemeinden, 
den kreisen und bezirken, den trägern der freien 
Wohlfahrtspflege, den vertretern der Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer sowie den kammern und berufs-
ständischen organisationen zusammen, um die 
gleichmäßige oder gemeinsame Durchführung von 
maßnahmen zu beraten oder zu sichern und leis-
tungsmissbrauch zu verhindern oder aufzudecken. 
Die örtlichen träger der Sozialhilfe sind verpflichtet, 
mit den Agenturen für Arbeit zusammenzuarbeiten.

(1a) Absatz 1 gilt für die kommunalen träger und die 
zugelassenen kommunalen träger entsprechend.

(2) Die leistungen nach diesem buch sind in das re-
gionale Arbeitsmarktmonitoring der Agenturen für 
Arbeit nach § 9 Abs. 2 des Dritten buches einzube-
ziehen.

(3) Die Agenturen für Arbeit sollen mit Gemeinden, 
kreisen und bezirken auf deren verlangen verein-
barungen über das Erbringen von leistungen zur 
Eingliederung nach diesem Gesetz mit Ausnahme 
der leistungen nach § 16 Abs. 1 schließen, wenn 
sie den durch eine Rechtsverordnung festgelegten 
mindestanforderungen entsprechen. Satz 1 gilt 
nicht für die zugelassenen kommunalen träger.

(4) Das bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
wird ermächtigt, ohne Zustimmung des bundes-
rates durch Rechtsverordnung zu bestimmen, 
welchen Anforderungen eine vereinbarung nach 
Absatz 3 mindestens genügen muss.

§	21	SGB	ii	–	Leistungen	für	Mehrbedarfe	
beim lebensunterhalt

(1) leistungen für mehrbedarfe umfassen bedarfe 
nach den Absätzen 2 bis 5, die nicht durch die Re-
gelleistung abgedeckt sind.

(2) Werdende mütter, die erwerbsfähig und hilfebe-
dürftig sind, erhalten nach der 12. Schwanger-
schaftswoche einen mehrbedarf von 17 vom hun-
dert der nach § 20 maßgebenden Regelleistung.

(3) Für Personen, die mit einem oder mehreren min-
derjährigen kindern zusammen leben und allein für 
deren Pflege und Erziehung sorgen, ist ein mehr-
bedarf anzuerkennen

1.  in höhe von 36 vom hundert der nach § 20 Abs. 2 
maßgebenden Regelleistung, wenn sie mit einem 
kind unter sieben Jahren oder mit zwei oder drei 
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kindern unter sechzehn Jahren zusammen leben, 
oder

2.  in höhe von 12 vom hundert der nach § 20 Abs. 2 
maßgebenden Regelleistung für jedes kind, wenn 
sich dadurch ein höherer vomhundertsatz als nach 
der Nummer 1 ergibt, höchstens jedoch in höhe 
von 60 vom hundert der nach § 20 Abs. 2 maßge-
benden Regelleistung.

(4) Erwerbsfähige behinderte hilfebedürftige, denen 
leistungen zur teilhabe am Arbeitsleben nach § 
33 des Neunten buches sowie sonstige hilfen zur 
Erlangung eines geeigneten Platzes im Arbeits-
leben oder hilfe zur Ausbildung für eine sonstige 
angemessene tätigkeit erbracht werden, erhalten 
einen mehrbedarf von 35 vom hundert der nach § 
20 maßgeben-den Regelleistung. Satz 1 kann auch 
nach beendigung der dort genannten maßnahmen 
während einer angemessenen übergangszeit, vor 
allem einer Einarbeitungszeit, angewendet werden.

(5) Erwerbsfähige hilfebedürftige, die aus medizi-
nischen Gründen einer kostenaufwändigen Ernäh-
rung bedürfen, erhalten einen mehrbedarf in ange-
messener höhe.

(6) Die Summe des insgesamt gezahlten mehrbedarfs 
darf die höhe der für erwerbsfähige hilfebedürftige 
maßgebenden Regelleistung nicht übersteigen.

§	22	SGB	ii	–	Leistungen	für	unterkunft	und	
Heizung

(1) leistungen für unterkunft und heizung werden in 
höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, 
soweit diese angemessen sind. Soweit die Aufwen-
dungen für die unterkunft den der besonderheit 
des Einzelfalles angemessenen umfang überstei-
gen, sind sie als bedarf des allein stehenden hilfe-
bedürftigen oder der bedarfsgemeinschaft so lange 
zu berücksichtigen, wie es dem allein stehenden 
hilfebedürftigen oder der bedarfsgemeinschaft 
nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch ei-
nen Wohnungswechsel, durch vermieten oder auf 
andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der 
Regel jedoch längstens für sechs monate.

(2) vor Abschluss eines vertrages über eine neue 
unterkunft soll der erwerbsfähige hilfebedürftige 

die Zusicherung des kommunalen trägers zu den 
Aufwendungen für die neue unterkunft einholen. 
Der kommunale träger ist nur zur Zusicherung 
verpflichtet, wenn der umzug erforderlich ist und 
die Aufwendungen für die neue unterkunft ange-
messen sind.

(3) Wohnungsbeschaffungskosten sowie mietkauti-
onen und umzugskosten können bei vorheriger Zu-
sicherung durch den kommunalen träger übernom-
men werden. Die Zusicherung soll erteilt werden, 
wenn der umzug durch den kommunalen träger 
veranlasst oder aus anderen Gründen notwendig 
ist und wenn ohne die Zusicherung eine unterkunft 
in einem angemessenen Zeitraum nicht gefunden 
werden kann.

(4) Die kosten für unterkunft und heizung sollen von 
dem kommunalen träger an den vermieter oder 
andere Empfangsberechtigte gezahlt werden, 
wenn die zweckentsprechende verwendung durch 
den hilfebedürftigen nicht sichergestellt ist.

(5) mietschulden können als Darlehen übernommen 
werden, wenn sonst Wohnungslosigkeit einzutreten 
droht und hierdurch die Aufnahme einer konkret in 
Aussicht stehenden beschäftigung verhindert wür-
de.

§	23	SGB	ii	–	Abweichende	Erbringung	von	
leistungen

(1) kann im Einzelfall ein von den Regelleistungen 
umfasster und nach den umständen unabweis-
barer bedarf zur Sicherung des lebensunterhalts 
weder durch das vermögen nach § 12 Abs. 2 Nr. 
4 noch auf andere Weise gedeckt werden, er-
bringt die Agentur für Arbeit bei entsprechendem 
Nachweis den bedarf als Sachleistung oder als 
Geldleistung und gewährt dem hilfebedürftigen ein 
entsprechendes Darlehen. bei Sachleistungen wird 
das Darlehen in höhe des für die Agentur für  
Arbeit entstandenen Anschaffungswertes gewährt. 
Das Darlehen wird durch monatliche Aufrechnung 
in höhe von bis zu 10 vom hundert der an den 
erwerbsfähigen hilfebedürftigen und die mit ihm in 
bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen je-
weils zu zahlenden Regelleistung getilgt.
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(2) Solange sich der hilfebedürftige, insbesondere 
bei Drogen- oder Alkoholabhängigkeit sowie im 
Falle unwirtschaftlichen verhaltens, als ungeeignet 
erweist, mit der Regelleistung nach § 20 seinen 
bedarf zu decken, kann die Regelleistung in voller 
höhe oder anteilig in Form von Sachleistungen 
erbracht werden.

(3) leistungen für
1.  Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich 

haushaltsgeräten,
2.  Erstausstattungen für bekleidung einschließlich bei 

Schwangerschaft und Geburt sowie
3.  mehrtägige klassenfahrten im Rahmen der schul-

rechtlichen bestimmungen 
 sind nicht von der Regelleistung umfasst. Sie 

werden gesondert erbracht. Die leistungen nach 
Satz 1 werden auch erbracht, wenn hilfebedürftige 
keine leistungen zur Sicherung des lebensun-
terhalts einschließlich der angemessenen kosten 
für unterkunft und heizung benötigen, den bedarf 
nach Satz 1 jedoch aus eigenen kräften und mit-
teln nicht voll decken können. In diesem Falle kann 
das Einkommen berücksichtigt werden, das hilfe-
bedürftige innerhalb eines Zeitraumes von bis zu 
sechs monaten nach Ablauf des monats erwerben, 
in dem über die leistung entschieden worden ist. 
Die leistungen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 können 
als Sachleistung oder Geldleistung, auch in Form 
von Pauschalbeträgen, erbracht werden. bei der 
bemessung der Pauschalbeträge sind geeignete 
Angaben über die erforderlichen Aufwendungen 
und nachvollziehbare Erfahrungswerte zu berück-
sichtigen.

(4) leistungen zur Sicherung des lebensunterhalts 
können als Darlehen erbracht werden, soweit in 
dem monat, für den die leistungen erbracht wer-
den, voraussichtlich Einnahmen anfallen.

§	28	SGB	ii	–	Sozialgeld

(1) Nicht erwerbsfähige Angehörige, die mit erwerbs-
fähigen hilfebedürftigen in bedarfsgemeinschaft 
leben, erhalten Sozialgeld, soweit sie keinen An-
spruch auf leistungen nach dem vierten kapitel 
des Zwölften buches haben. Das Sozialgeld um-
fasst die sich aus § 19 Satz 1 Nr. 1 ergebenden 

leistungen. hierbei gelten ergänzend folgende 
maßgaben:

1.  Die Regelleistung beträgt bis zur vollendung des 
14. lebensjahres 60 vom hundert und im 15. le-
bensjahr 80 vom hundert der nach § 20 Abs. 2 
maßgebenden Regelleistung;

2.  leistungen für mehrbedarfe nach § 21 Abs. 4 wer-
den auch gezahlt, wenn Eingliederungshilfe nach 
§ 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Zwölften buches er-
bracht wird;

3. § 21 Abs. 4 Satz 2 gilt auch nach beendigung der 
in § 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Zwölften buches 
genannten maßnahmen.

(2) § 19 Satz 2 gilt entsprechend.

§	44b	SGB	ii	–	Arbeitsgemeinschaften

(1) Zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
nach diesem buch errichten die träger der leis-
tungen nach diesem buch durch privatrechtliche 
oder öffentlich-rechtliche verträge Arbeitsge-
meinschaften in den nach § 9 Abs. 1a des Dritten 
buches eingerichteten Job-centern. befinden sich 
im bereich eines kommunalen trägers mehrere 
Agenturen für Arbeit, ist eine Agentur als federfüh-
rend zu benennen. Die Ausgestaltung und organi-
sation der Arbeitsgemeinschaften soll die beson-
derheiten der beteiligten träger, des regionalen 
Arbeitsmarktes und der Regionalen Wirtschafts-
struktur berücksichtigen.

(2) Die Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft führt ein 
Geschäftsführer. Er vertritt die Arbeitsgemeinschaft 
außergerichtlich und gerichtlich. können die Agen-
tur für Arbeit und die kommunen sich die bei der 
Errichtung der Arbeitsgemeinschaft nicht auf ein 
verfahren zur bestimmung des Geschäftsführers 
einigen, wird er von der Agentur für Arbeit und den 
kommunen abwechselnd jeweils für ein Jahr ein-
seitig bestimmt. Das los entscheidet, ob die erste 
einseitige bestimmung durch die Agentur für Arbeit 
oder die kommunen erfolgt.

(3) Die Arbeitsgemeinschaft nimmt die Aufgaben der 
Agentur für Arbeit als leistungsträger nach diesem 
buch wahr. Die kommunalen träger sollen der 
Arbeitsgemeinschaft die Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben nach diesem buch übertragen; § 94 Abs. 4 
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in verbindung mit § 88 Abs. 2 Satz 2 des Zehnten 
buches gilt nicht. Die Arbeitsgemeinschaft ist be-
rechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwaltungs-
akte und Widerspruchsbescheide zu erlassen. Die 
Aufsicht über die Arbeitsgemeinschaft führt die zu-
ständige oberste landesbehörde im benehmen mit 
dem bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

SGB	iii	–	ARBEitSFöRDERunG

[Quelle: SGb III – Arbeitsförderung (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 24. märz 19997, bGbl. I S. 594), Stand: Zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 8.6.2005 I 1530. In: www.gesetze-im-
internet.de]

§	1	SGB	iii	–	ziele	der	Arbeitsförderung

(1) Die leistungen der Arbeitsförderung sollen dazu 
beitragen, dass ein hoher beschäftigungsstand 
erreicht und die beschäftigungsstruktur ständig 
verbessert wird. Sie sind insbesondere darauf aus-
zurichten, das Entstehen von Arbeitslosigkeit zu 
vermeiden oder die Dauer der Arbeitslosigkeit zu 
verkürzen. Dabei ist die Gleichstellung von Frauen 
und männern als durchgängiges Prinzip zu ver-
folgen. Die leistungen sind so einzusetzen, dass 
sie der beschäftigungspolitischen Zielsetzung der 
Sozial-, Wirtschafts- und Finanzpolitik der bundes-
regierung entsprechen.

(2) Die leistungen der Arbeitsförderung sollen insbe-
sondere

1. den Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unterstützen,

2. die zügige besetzung offener Stellen ermöglichen,
3. die individuelle beschäftigungsfähigkeit durch Er-

halt und Ausbau von kenntnissen, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten fördern,

4. unterwertiger beschäftigung entgegenwirken und
5. zu einer Weiterentwicklung der regionalen be-

schäftigungs- und Infrastruktur beitragen.

(4) Die Agentur für Arbeit und der kommunale träger 
teilen sich alle tatsachen mit, von denen sie kennt-
nis erhalten und die für die leistungen des jeweils 
anderen trägers erheblich sein können.

(5) (weggefallen)

(3) Die bundesregierung und die bundesagentur für 
Arbeit können vereinbarungen über die beschäfti-
gungspolitischen Ziele treffen. Die vereinbarungen 
können die nach dem Sozialgesetzbuch erforder-
lichen Genehmigungen oder Zustimmungen erhal-
ten. Soweit das bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit Fachaufsicht ausübt, ist die vereinba-
rung mit diesem zu treffen.

§	8	SGB	iii	–	Frauenförderung

(1) Zur verbesserung der beruflichen Situation von 
Frauen ist durch die leistungen der aktiven Ar-
beitsförderung auf die beseitigung bestehender 
Nachteile sowie auf die überwindung des ge-
schlechtsspezifischen Ausbildungs- und Arbeits-
marktes hinzuwirken.

(2) Frauen sollen mindestens entsprechend ihrem An-
teil an den Arbeitslosen und ihrer relativen betrof-
fenheit durch Arbeitslosigkeit gefördert werden.

§	8a	SGB	iii	–	Vereinbarkeit	von	Familie	und	
Beruf

Die leistungen der aktiven Arbeitsförderung sollen 
in ihrer zeitlichen, inhaltlichen und organisatorischen 
Ausgestaltung die lebensverhältnisse von Frauen 
und männern berücksichtigen, die aufsichtsbedürftige 
kinder betreuen und erziehen oder pflegebedürftige 
Angehörige betreuen oder nach diesen Zeiten wieder 
in die Erwerbstätigkeit zurückkehren wollen.
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§	8b	SGB	iii	–	Leistungen	für	Berufsrück-
kehrer

berufsrückkehrer sollen die zu ihrer Rückkehr in die 
Erwerbstätigkeit notwendigen leistungen der aktiven 
Arbeitsförderung unter den voraussetzungen dieses 
buches erhalten. hierzu gehören insbesondere bera-
tung und vermittlung sowie die Förderung der beruf-
lichen Weiterbildung durch übernahme der Weiterbil-
dungskosten.

§	10	SGB	iii	–	Freie	Förderung	

(1) Die Agenturen für Arbeit können bis zu zehn Pro-
zent der im Eingliederungstitel enthaltenen mittel 
für Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförde-
rung einsetzen, um die möglichkeiten der gesetz-
lich geregelten aktiven Arbeitsförderungsleistungen 
durch freie leistungen der aktiven Arbeitsförderung 
zu erweitern. Die freien leistungen müssen den 
Zielen und Grundsätzen der gesetzlichen leistun-
gen entsprechen und dürfen nicht gesetzliche leis-
tungen aufstocken. bei leistungen an Arbeitgeber 
ist darauf zu achten, Wettbewerbsverfälschungen 
zu vermeiden. Projektförderungen sind zulässig.

(2) Das bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nä-
here zu der freien Förderung, insbesondere zu den 
voraussetzungen, den Grenzen und zum verfah-
ren, zu regeln.

§	20	SGB	iii	–	Berufsrückkehrer

berufsrückkehrer sind Frauen und männer, die
1. ihre Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit oder 

eine betriebliche berufsausbildung wegen der be-
treuung und Erziehung von aufsichtsbedürftigen 
kindern oder der betreuung pflegebedürftiger An-
gehöriger unterbrochen haben und

2. in angemessener Zeit danach in die Erwerbstätig-
keit zurückkehren wollen.

§	22	SGB	iii	–	Verhältnis	zu	anderen	Leistun-
gen

(1) leistungen der aktiven Arbeitsförderung dürfen nur 
erbracht werden, wenn nicht andere leistungsträ-
ger oder andere öffentlich-rechtliche Stellen zur 
Erbringung gleichartiger leistungen gesetzlich ver-
pflichtet sind.

(2) Allgemeine und besondere leistungen zur teilha-
be am Arbeitsleben einschließlich der leistungen 
an Arbeitgeber und der leistungen an träger 
dürfen nur erbracht werden, sofern nicht ein an-
derer Rehabilitationsträger im Sinne des Neunten 
bucheszuständig ist. Eingliederungszuschüsse 
nach § 219 und Zuschüsse zur Ausbildungsvergü-
tung für schwerbehinderte menschen nach § 235a 
dürfen auch dann erbracht werden, wenn ein an-
derer leistungsträger zur Erbringung gleichartiger 
leistungen gesetzlich verpflichtet ist oder, ohne 
gesetzlich verpflichtet zu sein, leistungen erbringt. 
In diesem Fall werden die leistungen des anderen 
leistungsträgers angerechnet.

(3) Soweit leistungen zur Förderung der berufsausbil-
dung und zur Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung der Sicherung des lebensunterhaltes dienen, 
gehen sie der Ausbildungsbeihilfe nach § 44 des 
Strafvollzugsgesetzes vor. Die leistungen für Ge-
fangene dürfen die höhe der Ausbildungsbeihilfe 
nach § 44 des Strafvollzugsgesetzes nicht über-
steigen. Sie werden den Gefangenen nach einer 
Förderzusage der Agentur für Arbeit in vorleistung 
von den ländern erbracht und von der bundesa-
gentur erstattet.

(4) leistungen nach den §§ 37, 37c, nach dem Ersten 
bis Dritten und Sechsten Abschnitt des vierten ka-
pitels, nach den §§ 97 bis 99, 100 Nr. 1 bis 3 und 6, 
§ 101 Abs. 1, 2, 4 und 5, §§ 102, 103 Satz 1 Nr. 1 
und 3, § 109 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, § 116 Nr. 3, §§ 
160 bis 162, nach dem Ersten Abschnitt des Fünf-
ten kapitels, nach dem Ersten, Fünften und Sieb-
ten Abschnitt des Sechsten kapitels sowie nach 
den §§ 417, 421g, 421i, 421k und 421m werden 
nicht an erwerbsfähige hilfebedürftige im Sinne 
des Zweiten buches erbracht. Satz 1 gilt bei der 
Wahrnehmung der Aufgaben durch zugelassene 
kommunale träger nach § 6a des Zweiten buches 
auch für die leistungen nach den §§ 35 und 36.
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§	29	SGB	iii	–	Beratungsangebot

(1) Die Agentur für Arbeit hat Jugendlichen und Er-
wachsenen, die am Arbeitsleben teilnehmen oder 
teilnehmen wollen, berufsberatung und Arbeitge-
bern Arbeitsmarktberatung anzubieten.

(2) Art und umfang der beratung richten sich nach 
dem beratungsbedarf des einzelnen Ratsuchen-
den.

(3) Die Agentur für Arbeit soll bei der beratung die 
kenntnisse über den Arbeitsmarkt des europä-
ischen Wirtschaftsraumes und die Erfahrungen aus 
der Zusammenarbeit mit den Arbeitsverwaltungen 
anderer Staaten nutzen.

§	30	SGB	iii	–	Berufsberatung

Die berufsberatung umfaßt die Erteilung von Auskunft 
und Rat
1.  zur berufswahl, beruflichen Entwicklung und zum 

berufswechsel,
2.  zur lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und 

der berufe,
3.  zu den möglichkeiten der beruflichen bildung,
4.  zur Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche,
5.  zu leistungen der Arbeitsförderung.
Die berufsberatung erstreckt sich auch auf die Ertei-
lung von Auskunft und Rat zu Fragen der Ausbildungs-
förderung und der schulischen bildung, soweit sie für 
die berufswahl und die berufliche bildung von bedeu-
tung sind.

§	31	SGB	iii	–	Grundsätze	der	Berufsberatung

(1) bei der berufsberatung sind Neigung, Eignung und 
leistungsfähigkeit der Ratsuchenden sowie die 
beschäftigungsmöglichkeiten zu berücksichtigen.

(2) Die Agentur für Arbeit kann sich auch nach beginn 
einer berufsausbildung oder der Aufnahme einer 
Arbeit um den Auszubildenden oder den Arbeitneh-
mer mit dessen Einverständnis bemühen und ihn 
beraten, soweit dies für die Festigung des Ausbil-
dungs- oder Arbeitsverhältnisses erforderlich ist.

§	33	SGB	iii	–	Berufsorientierung

Die Agentur für Arbeit hat zur vorbereitung der Ju-
gendlichen und Erwachsenen auf die berufswahl 
sowie zur unterrichtung der Ausbildungsuchenden, 
Arbeitsuchenden, Arbeitnehmer und Arbeitgeber be-
rufsorientierung zu betreiben. Dabei soll sie über Fra-
gen der berufswahl, über die berufe und ihre Anforde-
rungen und Aussichten, über Wege und Förderung der 
beruflichen bildung sowie über beruflich bedeutsame 
Entwicklungen in den betrieben, verwaltungen und 
auf dem Arbeitsmarkt umfassend unterrichten. Die 
Agentur für Arbeit kann Schüler allgemein bildender 
Schulen durch vertiefte berufsorientierung und be-
rufswahlvorbereitung fördern (berufsorientierungs-
maßnahme). Die maßnahme kann bis zu vier Wochen 
dauern und soll regelmäßig in der unterrichtsfreien 
Zeit durchgeführt werden. voraussetzung ist, dass 
sich Dritte mit mindestens 50 Prozent an der Förde-
rung beteiligen.

§	35	SGB	iii	–	Vermittlungsangebot,	Eingliede-
rungsvereinbarung

(1) Die Agentur für Arbeit hat Ausbildungsuchenden, 
Arbeitsuchenden und Arbeitgebern Ausbildungsver-
mittlung und Arbeitsvermittlung (vermittlung) an-
zubieten. Die vermittlung umfaßt alle tätigkeiten, 
die darauf gerichtet sind, Ausbildungsuchende mit 
Arbeitgebern zur begründung eines Ausbildungs-
verhältnisses und Arbeitsuchende mit Arbeitgebern 
zur begründung eines beschäftigungsverhältnisses 
zusammenzuführen. Die Agentur für Arbeit stellt 
sicher, dass Arbeitslose und Ausbildungssuchen-
de, deren berufliche Eingliederung voraussichtlich 
erschwert ist, eine verstärkte vermittlerische unter-
stützung erhalten.

(2) Die Agentur für Arbeit hat durch vermittlung dar-
auf hinzuwirken, dass Ausbildungsuchende eine 
Ausbildungsstelle, Arbeitsuchende eine Arbeits-
stelle und Arbeitgeber geeignete Arbeitnehmer 
und Auszubildende erhalten. Sie hat dabei die 
Neigung, Eignung und leistungsfähigkeit der Aus-
bildungsuchenden und Arbeitsuchenden sowie die 
Anforderungen der angebotenen Stellen zu berück-
sichtigen.

(3) kann die Agentur für Arbeit nicht feststellen,
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1. in welche berufliche Ausbildung der Ausbildungsu-
chende oder

2.  in welche berufliche tätigkeit der arbeitslose oder 
von Arbeitslosigkeit

 bedrohte Arbeitsuchende vermittelt werden kann 
oder welche maßnahmen der aktiven Arbeitsför-
derung vorgesehen werden können, soll sie die 
teilnahme an einer maßnahme der Eignungsfest-
stellung vorsehen.

(4) In einer Eingliederungsvereinbarung, die die Agen-
tur für Arbeit zusammen mit dem Arbeitslosen oder 
Ausbildungsuchenden trifft, werden für einen zu 
bestimmenden Zeitraum die vermittlungsbemü-
hungen der Agentur für Arbeit, die Eigenbemü-
hungen des Arbeitslosen oder Ausbildungsuchen-
den sowie, soweit die voraussetzungen vorliegen, 
künftige leistungen der aktiven Arbeitsförderung 
festgelegt. Dem Arbeitslosen oder Ausbildungsu-
chenden ist eine Ausfertigung der Eingliederungs-
vereinbarung auszuhändigen. Die Eingliederungs-
vereinbarung ist sich ändernden verhältnissen 
anzupassen; sie ist fortzuschreiben, wenn in dem 
Zeitraum, für den sie zunächst galt, die Arbeitslo-
sigkeit oder Ausbildungsplatzsuche nicht beendet 
wurde. Sie ist spätestens nach sechsmonatiger 
Arbeitslosigkeit, bei arbeitslosen und ausbildungs-
uchenden Jugendlichen nach drei monaten, zu 
überprüfen.

§	37	SGB	iii	–	Beauftragung	Dritter	mit	der	
Vermittlung

(1) Die Agentur für Arbeit kann zu ihrer unterstützung 
Dritte mit der vermittlung oder mit teilaufgaben der 
vermittlung beauftragen. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn dadurch die berufliche Eingliederung 
erleichtert werden kann. Die Agentur für Arbeit 
kann dem beauftragten Dritten Ausbildungssu-
chende und Arbeitssuchende zuweisen, wenn 
diese der Zuweisung nicht aus wichtigem Grund 
widersprechen. Der Ausbildungssuchende und Ar-
beitssuchende ist über das Widerspruchsrecht zu 
belehren.

(2) Die Agentur für Arbeit kann träger von Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen mit der vermittlung der 
geförderten Arbeitnehmer beauftragen.

(3) Für die vermittlungstätigkeit des Dritten kann eine 
vergütung vereinbart werden. Eine Pauschalierung 
ist zulässig.

(4) Arbeitslose können von der Agentur für Arbeit die 
beauftragung eines Dritten mit ihrer vermittlung 
verlangen, wenn sie sechs monate nach Eintritt 
ihrer Arbeitslosigkeit noch arbeitslos sind.

§	37c	SGB	iii	–	Personal-Service-Agentur	

(1) Jede Agentur für Arbeit hat die Einrichtung min-
destens einer Personal-Service-Agentur sicherzu-
stellen. Aufgabe der Personal-Service-Agentur ist 
insbesondere, eine Arbeitnehmerüberlassung zur 
vermittlung von Arbeitslosen in Arbeit durchzufüh-
ren sowie ihre beschäftigten in verleihfreien Zeiten 
zu qualifizieren und weiterzubilden.

(2) Zur Einrichtung von Personal-Service-Agenturen 
schließt die Agentur für Arbeit namens der bundes-
agentur mit erlaubt tätigen verleihern verträge. Für 
die verträge mit den Personal-Service-Agenturen 
gilt das vergaberecht. kommen auf diese Weise 
verträge nicht zu Stande, ist das ursprüngliche 
vergabeverfahren aufzuheben und ein neues ver-
gabeverfahren über denselben leistungsgegen-
stand durchzuführen. Die Agentur für Arbeit kann 
für die tätigkeit der Personal-Service-Agenturen 
ein honorar vereinbaren. Eine Pauschalierung ist 
zulässig. Werden Arbeitnehmer von der Personal-
Service-Agentur an einen früheren Arbeitgeber, 
bei dem sie während der letzten vier Jahre mehr 
als drei monate versicherungspflichtig beschäftigt 
waren, überlassen, ist das honorar entsprechend 
zu kürzen.

(3) Sind verträge nach Absatz 2 nicht zu Stande ge-
kommen, kann sich die Agentur für Arbeit namens 
der bundesagentur an verleihunternehmen beteili-
gen. kreditaufnahmen von mehrheitsbeteiligungen 
sind nur in Form von Gesellschafterdarlehen der 
bundesagentur zulässig. Der bundesrechnungshof 
prüft die haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Personal-Service-Agenturen, an denen die Agen-
turen für Arbeit namens der bundesagentur mehr-
heitlich beteiligt sind. Die nach § 370 erforderliche 
Zustimmung ist entbehrlich. Absatz 2 Satz 6 gilt 
entsprechend.
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(4) kommt auch eine beteiligung nach Absatz 3 nicht 
zu Stande, kann die Agentur für Arbeit namens der 
bundesagentur eigene Personal-Service-Agen-
turen gründen. Absatz 3 Satz 2, 3 und 4 gilt ent-
sprechend.

(5) In den Fällen des Absatzes 3 oder 4 hat die Agen-
tur für Arbeit mindestens einmal jährlich zu prüfen, 
ob zu einem späteren Zeitpunkt verträge nach Ab-
satz 2 geschlossen werden können.

§	45	SGB	iii	–	Leistungen

Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeit-
suchende sowie Ausbildungsuchende können zur 
beratung und vermittlung unterstützende leistungen 
erhalten, soweit der Arbeitgeber gleichartige leistun-
gen nicht oder voraussichtlich nicht erbringen wird.
Als unterstützende leistungen können kosten
1. für die Erstellung und versendung von bewer-

bungsunterlagen (bewerbungskosten),
2.  im Zusammenhang mit Fahrten zur berufsbera-

tung, vermittlung, Eignungsfeststellung und zu vor-
stellungsgesprächen (Reisekosten)

übernommen werden.

§	46	SGB	iii	–	höhe

(1) bewerbungskosten können bis zu einem betrag 
von 260 Euro jährlich übernommen werden.

(2) Als Reisekosten können die berücksichtigungsfä-
higen Fahrkosten übernommen werden. berück-
sichtigungsfähig sind die bei benutzung eines 
regelmäßig verkehrenden öffentlichen verkehrs-
mittels anfallenden kosten der niedrigsten klasse 
des zweckmäßigsten öffentlichen verkehrsmit-
tels, wobei mögliche Fahrpreisermäßigungen zu 
berücksichtigen sind. bei benutzung sonstiger 
verkehrsmittel ist ein betrag in höhe der Wegstre-
ckenentschädigung nach § 5 Abs. 1 des bundes-
reisekostengesetzes berücksichtigungsfähig. bei 
mehrtägigen Fahrten können zusätzlich für jeden 
vollen kalendertag ein betrag von 16 Euro und für 
den tag des Antritts und den tag der beendigung 
der Fahrt ein betrag von jeweils 8 Euro erbracht 

werden. Daneben können die übernachtungskos-
ten erstattet werden. übersteigen die nachgewie-
senen übernachtungskosten je Nacht den betrag 
von 16 Euro, können sie erstattet werden, soweit 
sie unvermeidbar sind. übernachtungskosten, die 
die kosten des Frühstücks einschließen, sind vor-
ab um 5 Euro zu kürzen.

§	50	SGB	iii	–	Maßnahmekosten

maßnahmekosten sind
1.  erforderliche und angemessene lehrgangskosten 

und Prüfungsgebühren,
2.  berücksichtigungsfähige Fahrkosten nach § 81 

Abs. 2 und 3 für die tägliche hin- und Rückfahrt 
des teilnehmers zwischen Wohnung und maßnah-
mestätte und

3. kosten für die betreuung der aufsichtsbedürftigen 
kinder des Arbeitslosen in höhe von 130 Euro mo-
natlich je kind.

§	53	SGB	iii	–	Mobilitätshilfen

(1) Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Ar-
beitsuchende, die eine versicherungspflichtige be-
schäftigung aufnehmen, können durch mobilitäts-
hilfen gefördert werden, soweit dies zur Aufnahme 
der beschäftigung notwendig ist.

(2) Die mobilitätshilfen bei Aufnahme einer beschäfti-
gung umfassen

1.  leistungen für den lebensunterhalt bis zur ersten 
Arbeitsentgeltzahlung (übergangsbeihilfe),

2.  leistungen für Arbeitskleidung und Arbeitsgerät 
(Ausrüstungsbeihilfe),

3.  bei auswärtiger Arbeitsaufnahme die übernahme 
der kosten für

a) die Fahrt zum Antritt einer Arbeitsstelle (Reisekos-
tenbeihilfe),

b) tägliche Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stelle (Fahrkostenbeihilfe),

c) eine getrennte haushaltsführung (trennungskos-
tenbeihilfe),

d) einen umzug (umzugskostenbeihilfe).

(3) leistungen nach Absatz 2 können an bezieher 
von Arbeitslosengeld auch zur Aufnahme einer be-
schäftigung im Ausland erbracht werden.
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(4) leistungen nach Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 buchsta-
ben a und d können auch an Ausbildungsuchende 
erbracht werden, die in ein Ausbildungsverhältnis 
eintreten, wenn sie bei der Agentur für Arbeit als 
bewerber um eine berufliche Ausbildungsstelle 
gemeldet sind.

§	54	SGB	iii	–	Mobilitätshilfen	bei	Aufnahme	
einer	Beschäftigung

(1)  Als übergangsbeihilfe kann ein zinsloses Darlehen 
in höhe von bis zu 1000 Euro erbracht werden. 
Dieses ist zwei monate nach der Auszahlung und 
grundsätzlich in zehn gleich hohen Raten zurück-
zuzahlen.

(2) Als Ausrüstungsbeihilfe können kosten bis zur 
höhe von 260 Euro übernommen werden.

(3) Als Reisekostenbeihilfe können die berücksichti-
gungsfähigen Fahrkosten bis zu einem betrag von 
300 Euro übernommen werden. § 46 Abs. 2 Satz 2 
und 3 ist entsprechend anzuwenden.

(4) Als Fahrkostenbeihilfe können für die ersten sechs 
monate der beschäftigung die berücksichtigungsfä-
higen Fahrkosten übernommen werden.

(5) Als monatliche trennungskostenbeihilfe können 
für die ersten sechs monate der beschäftigung die 
kosten bis zu einem betrag von 260 Euro über-
nommen werden.

(6) Als umzugskostenbeihilfe können die kosten für 
das befördern des umzugsguts im Sinne des § 6 
Abs. 3 Satz 1 des bundesumzugskostengesetzes 
von der bisherigen zur neuen Wohnung übernom-
men werden, wenn der umzug innerhalb von zwei 
Jahren nach Aufnahme der beschäftigung stattfin-
det und der umzug durch die Aufnahme einer be-
schäftigung bedingt ist, die außerhalb des nach § 
121 Abs. 4 zumutbaren tagespendelbereichs liegt.

§	55	SGB	iii	–	Anordnungsermächtigung

Die bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung 
das Nähere über voraussetzungen, Art, umfang und 
verfahren der Förderung zu bestimmen.

§	59	SGB	iii	–	Anspruch	auf	Berufsausbil-
dungsbeihilfe

Auszubildende haben Anspruch auf berufsausbil-
dungsbeihilfe während einer beruflichen Ausbildung 
oder einer berufsvorbereitenden bildungsmaßnahme, 
wenn
1.  die berufliche Ausbildung oder die berufsvorberei-

tende bildungsmaßnahme förderungsfähig ist,
2.  sie zum förderungsfähigen Personenkreis gehören 

und die sonstigen persönlichen voraussetzungen 
für eine Förderung erfüllt sind und

3.  ihnen die erforderlichen mittel zur Deckung des be-
darfs für den lebensunterhalt, die Fahrkosten, die 
sonstigen Aufwendungen und die lehrgangskosten 
(Gesamtbedarf) nicht anderweitig zur verfügung 
stehen.

§	60	SGB	iii	–	Berufliche	Ausbildung

(1) Eine berufliche Ausbildung ist förderungsfähig, 
wenn sie in einem nach dem berufsbildungsgesetz, 
der handwerksordnung oder dem Seemanns-
gesetz staatlich anerkannten Ausbildungsberuf 
betrieblich oder außerbetrieblich durchgeführt wird 
und der dafür vorgeschriebene berufsausbildungs-
vertrag abgeschlossen worden ist.

(2) Förderungsfähig ist die erstmalige Ausbildung. 
Nach der vorzeitigen lösung eines Ausbildungsver-
hältnisses darf erneut gefördert werden, wenn für 
die lösung ein berechtigter Grund bestand.

§	61	SGB	iii	–	Berufsvorbereitende	Bildungs-
maßnahme

(1) Eine berufsvorbereitende bildungsmaßnahme ist 
förderungsfähig, wenn sie

1. auf die Aufnahme einer Ausbildung vorbereitet oder 
der beruflichen Eingliederung dient und nicht den 
Schulgesetzen der länder unterliegt,

2. nach Ausbildung und berufserfahrung des leiters 
und des Ausbildungs- und betreuungspersonals, 
Gestaltung des lehrplans, unterrichtsmethode und 
Güte der zum Einsatz vorgesehenen lehr- und 
lernmittel eine erfolgreiche berufliche bildung er-
warten läßt und
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3. nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit geplant und im Auftrag der Agentur für 
Arbeit durchgeführt wird und die kosten angemes-
sen sind.

(2) berufsvorbereitende bildungsmaßnahmen können
1. zur Erleichterung der beruflichen Eingliederung 

auch allgemein bildende Fächer enthalten, soweit 
ihr Anteil nicht überwiegt, oder

2. auf den nachträglichen Erwerb des hauptschulab-
schlusses vorbereiten.

(3) Der Anteil betrieblicher Praktikaphasen darf die 
hälfte der vorgesehenen maßnahmedauer nicht 
überschreiten.

(4) berufsvorbereitende bildungsmaßnahmen können 
mit einem betriebspraktikum verbunden werden  
(§ 235b). Soweit berufsvorbereitende bildungs-
maßnahmen mit einem betriebspraktikum im Sinne 
des § 235b verbunden sind, beträgt die Förderdau-
er höchstens ein Jahr. Förderungsbedürftig sind 
Auszubildende, die nach Feststellung der Agentur 
für Arbeit noch nicht ausbildungsgeeignet sind. 
Der Anteil der berufsvorbereitenden bildungsmaß-
nahme am Gesamtumfang der maßnahme beträgt 
mindestens 40 Prozent. Der träger hat die sozial-
pädagogische begleitung der Auszubildenden auch 
im betrieb sicherzustellen.

§	62	SGB	iii	–	Förderung	im	Ausland

(1) Eine berufliche Ausbildung oder eine berufsvorbe-
reitende bildungsmaßnahme, die teilweise im Aus-
land durchgeführt wird, ist auch für den im Ausland 
durchgeführten teil förderungsfähig, wenn dieser 
teil im verhältnis zur Gesamtdauer der Ausbildung 
oder der berufsvorbereitenden bildungsmaßnahme 
angemessen ist und die Dauer von einem Jahr 
nicht übersteigt.

(2) Eine betriebliche Ausbildung, die vollständig im 
angrenzenden Ausland oder in den übrigen mit-
gliedstaaten der Europäischen union durchgeführt 
wird, ist förderungsfähig, wenn

1. eine nach bundes- oder landesrecht zuständige 
Stelle bestätigt, dass die Ausbildung einer entspre-
chenden betrieblichen Ausbildung gleichwertig ist,

2. die Ausbildung im Ausland für das Erreichen des 
bildungsziels und die beschäftigungsfähigkeit be-
sonders dienlich ist und

3. der Auszubildende vor beginn der Ausbildung ins-
gesamt drei Jahre seinen Wohnsitz im Inland hatte.

§	235b	SGB	iii	–	Erstattung	der	Praktikums-
vergütung

(1) Arbeitgeber können durch Erstattung der Prakti-
kumsvergütung bis zu 192 Euro zuzüglich des Ge-
samtsozialversicherungsbeitrages gefördert wer-
den, wenn sie Auszubildenden im Rahmen eines 
Praktikums Grundkenntnisse und -fertigkeiten 
vermitteln, die für eine berufsausbildung förderlich 
sind, und das Praktikum mit einer berufsvorberei-
tenden bildungsmaßnahme in teilzeit verbunden 
ist (§ 61Abs. 3).

(2) Förderungsfähig sind betriebspraktika, die berufs- 
oder berufsbereichbezogene fachliche sowie sozi-
ale kompetenzen vermitteln, die einen übergang 
in eine berufsausbildung erleichtern. Der Auszubil-
dende ist für die Dauer der ergänzenden berufs-
vorbereitung vom betrieb freizustellen.

(3) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, mit dem Auszubil-
denden einen Praktikumsvertrag abzuschließen 
und eine Praktikumsvergütung von im Regelfall 
192 Euro monatlich zu zahlen. Soweit in einem 
vergleichbaren tätigkeitsbereich eine niedrigere 
Ausbildungsvergütung gezahlt wird, ist die Prakti-
kumsvergütung entsprechend zu mindern.

(4) Die Auszahlung der leistungen kann durch den 
träger der berufsvorbereitenden bildungsmaß-
nahme erfolgen.

§	241	SGB	iii	–	Förderungsfähige	Maßnahmen

(1) Förderungsfähig sind maßnahmen, die eine be-
triebliche Ausbildung in einem nach dem berufs-
bildungsgesetz, der handwerksordnung oder dem 
Seemannsgesetz staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf im Rahmen eines berufsausbildungs-
vertrages nach dem berufsbildungsgesetz unter-
stützen und über betriebs- und ausbildungsübliche 
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Inhalte hinausgehen (ausbildungsbegleitende hil-
fen). hierzu gehören maßnahmen

1. zum Abbau von Sprach- und bildungsdefiziten,
2. zur Förderung der Fachpraxis und Fachtheorie und
3. zur sozialpädagogischen begleitung.
Ausbildungsbegleitende hilfen können durch Ab-
schnitte der berufsausbildung in einer außerbetrieb-
lichen Einrichtung ergänzt werden, wobei die Dauer je 
Ausbildungsabschnitt drei monate nicht übersteigen 
soll. Nicht als solche Abschnitte gelten Ausbildungs-
maßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte, die 
durchgeführt werden, weil der betrieb die erforder-
lichen kenntnisse und Fertigkeiten nicht in vollem 
umfange vermitteln kann oder weil dies nach der Aus-
bildungsordnung so vorgesehen ist.

(2) maßnahmen, die anstelle einer Ausbildung in 
einem betrieb als berufliche Ausbildung im ersten 
Jahr in einer außerbetrieblichen Einrichtung im 
Rahmen eines berufsausbildungsvertrages nach 
dem berufsbildungsgesetz durchgeführt werden, 
sind förderungsfähig, wenn

1. den an der maßnahme teilnehmenden Auszubil-
denden auch mit ausbildungsbegleitenden hilfen 
eine Ausbildungsstelle in einem betrieb nicht ver-
mittelt werden kann,

2. die Auszubildenden nach Erfüllung der allgemein 
bildenden vollzeitschulpflicht an einer berufsvorbe-
reitenden bildungsmaßnahme mit einer Dauer von 
mindestens sechs monaten teilgenommen haben 
und

3. der Anteil betrieblicher Praktikumsphasen sechs 
monate je Ausbildungsjahr nicht überschreitet.

Nach Ablauf des ersten Jahres der Ausbildung in einer 
außerbetrieblichen Einrichtung ist eine weitere Förde-
rung nur möglich, solange dem Auszubildenden auch 
mit ausbildungsbegleitenden hilfen eine Ausbildungs-
stelle in einem betrieb nicht vermittelt werden kann. 
Im Zusammenwirken mit den trägern der maßnah-
men sind alle möglichkeiten wahrzunehmen, um den 
übergang der Auszubildenden auf einen betrieblichen 
Ausbildungsplatz zu fördern. Falls erforderlich, ist die-
ser übergang mit ausbildungsbegleitenden hilfen zu 
unterstützen. Wenn die betriebliche Ausbildung inner-
halb von drei monaten nach dem übergang nicht fort-
geführt werden kann, ist die weitere teilnahme an der 
außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahme möglich.

(3) Außerhalb einer betrieblichen oder außerbetrieb-
lichen Ausbildung sind maßnahmen förderungsfä-
hig, die ausbildungsbegleitende hilfen

1. nach einem Abbruch einer Ausbildung in einem 
betrieb oder einer außerbetrieblichen Einrichtung 
bis zur Aufnahme einer weiteren Ausbildung oder

2. nach erfolgreicher beendigung einer Ausbildung 
zur begründung oder Festigung eines Arbeitsver-
hältnisses fortsetzen (übergangshilfen) und für die 
weitere Ausbildung oder die begründung oder Fes-
tigung eines Arbeitsverhältnisses erforderlich sind. 
Die Förderung darf eine Dauer von sechs monaten 
nicht übersteigen. übergangshilfen nach Satz 1 
Nr. 1 sind nicht förderungsfähig, wenn zugunsten 
des Auszubildenden maßnahmen nach dieser vor-
schrift bereits einmal gefördert worden sind.

(3a) Gefördert werden niedrigschwellige Angebote 
im vorfeld von Ausbildung, Qualifizierung und be-
schäftigung, die Jugendliche, die auf andere Weise 
nicht erreicht werden können, für eine berufliche 
Qualifizierung motivieren (Aktivierungshilfen). Eine 
Förderung ist nur möglich, wenn Dritte sich min-
destens zur hälfte an der Finanzierung beteiligen.

(4) Die maßnahmen sind nur förderungsfähig, wenn 
sie

1. nach Ausbildung und berufserfahrung des leiters 
und des Ausbildungs- und betreuungspersonals, 
Gestaltung des lehrplans, unterrichtsmethode und 
Güte der zum Einsatz vorgesehenen lehr- und 
lernmittel eine erfolgreiche berufliche bildung er-
warten lassen und

2. nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit geplant, im Auftrag der Agentur für 
Arbeit durchgeführt werden und die kosten ange-
messen sind.

§	242	SGB	iii	–	Förderungsbedürftige	Auszu-
bildende

(1) Förderungsbedürftig sind lernbeeinträchtigte und 
sozial benachteiligte Auszubildende, die wegen der 
in ihrer Person liegenden Gründe ohne die Förde-
rung

1. eine berufsausbildung nicht beginnen, fortsetzen, 
erfolgreich beenden können oder

2. nach dem Abbruch einer berufsausbildung eine 
weitere Ausbildung nicht beginnen oder
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3. nach erfolgreicher beendigung einer Ausbildung 
ein Arbeitsverhältnis nicht begründen oder festigen 
können oder

4. Angebote zur beruflichen Eingliederung nicht oder 
nicht mehr in Anspruch nehmen oder mit diesen 
noch nicht eingegliedert werden können.

Förderungsbedürftig sind auch Auszubildende, bei 
denen ohne die Förderung mit ausbildungsbeglei-
tenden hilfen ein Abbruch ihrer Ausbildung droht. 
Auszubildende nach Satz 1 und Absolventen berufs-
vorbereitender bildungsmaßnahmen sollen vorrangig 
gefördert werden.

(2) Zugunsten von Ausländern im Sinne des § 63 Abs. 
2 dürfen maßnahmen nur gefördert werden, wenn 
die Auszubildenden voraussichtlich nach Abschluß 
der Ausbildung im Inland rechtmäßig erwerbstätig 
sein werden.

§	246a	SGB	iii	–	Beschäftigung	begleitende	
eingliederungshilfen

träger können durch Zuschüsse gefördert werden, 
wenn sie durch zusätzliche hilfen für förderungsbe-
dürftige Arbeitnehmer diesen die betriebliche Einglie-
derung ermöglichen und ihre Aussichten auf dauer-
hafte berufliche Eingliederung verbessern (beschäfti-
gung begleitende Eingliederungshilfen).

§	246b	SGB	iii	–	Förderungsbedürftige	Arbeit-
nehmer

Förderungsbedürftig sind jüngere Arbeitnehmer, die 
wegen der in ihrer Person liegenden Gründe ohne die 
Förderung ein Arbeitsverhältnis nicht begründen oder 
festigen können.

§	246c	SGB	iii	–	Förderungsfähige	Maßnah-
men

Förderungsfähig sind maßnahmen, die die betriebliche 
Eingliederung unterstützen und
über betriebsübliche Inhalte hinausgehen. hierzu ge-
hören maßnahmen
1. zum Abbau von Sprach- und bildungsdefiziten,
2. zur Förderung der Fachpraxis und Fachtheorie und
3. zur sozialpädagogischen begleitung.

§	246d	SGB	iii	–	Leistungen

(1) Als maßnahmekosten können dem träger die 
angemessenen Aufwendungen für das zur Durch-
führung der maßnahme eingesetzte erforderliche 
Fachpersonal sowie das insoweit erforderliche lei-
tungs- und verwaltungspersonal sowie die ange-
messenen Sach- und verwaltungskosten erstattet 
werden.

(2) Die Förderung darf eine Dauer von sechs monaten 
nicht übersteigen.

§	421i	SGB	iii	–	Beauftragung	von	trägern	mit	
Eingliederungsmaßnahmen

(1) Die Agentur für Arbeit kann träger nach einem 
wettbewerbsrechtlichen vergabeverfahren mit der 
Durchführung von maßnahmen beauftragen, wenn 
die maßnahme

1. nach ihrer Gestaltung geeignet ist, arbeitslose 
oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer 
einzugliedern oder Auszubildende, die zu ihrer 
berufsvorbereitung oder Ausbildung zusätzlicher 
hilfen bedürfen, einzugliedern oder eine berufliche 
Ausbildung zu ermöglichen und 

2. bis zum 31. Dezember 2005 begonnen hat.

(2) Die maßnahme muss den Grundsätzen der 
sonstigen gesetzlichen leistungen entsprechen, 
insbesondere darf sie nicht zu Wettbewerbsverfäl-
schungen führen.

(3) Die höhe des vertraglich vereinbarten Entgelts be-
misst sich nach den Aufwendungen des trägers für 
die Durchführung der maßnahme und dem Einglie-
derungserfolg. Für eine erfolgreiche Eingliederung 
kann ein honorar vereinbart werden.

(4) Die bundesagentur wird ermächtigt, durch Anord-
nung das Nähere über voraussetzungen, Art, um-
fang und verfahren der Förderung zu bestimmen.
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§	421m	SGB	iii	–	Sozialpädagogische	Beglei-
tung	bei	Berufsausbildungsvorbereitung	nach	
dem	Berufsausbildungsgesetz

(1) Arbeitgeber können bis 31. Dezember 2007 durch 
übernahme der kosten für eine notwendige sozi-
alpädagogische begleitung während einer berufs-
ausbildungsvorbereitung nach dem berufsbildungs-

gesetz gefördert werden, soweit diese nicht nach  
§ 61 oder im Rahmen anderer vergleichbarer, öf-
fentlich geförderter maßnahmen durchgeführt wird.

(2) Die bundesagentur für Arbeit wird ermächtigt, 
durch Anordnung das Nähere über vorausset-
zungen, Art, umfang und verfahren der Förderung 
zu bestimmen.

SGB	Viii	–	KinDER-	unD	JuGEnDhiLFE

[Quelle: SGb vIII – kinder- und Jugendhilfe (Artikel 1 des 
Gesetzes v. 26. Juni 1990, bGbl. I S. 1163), Stand: Neuge-
fasst durch bek. v. 8.12.1998 I 3546; zuletzt geändert durch 
Art. 7 G v. 21.3.2005 I 818; änderungen durch Art. 2 Abs. 6 
G v. 18.8.2005 I 2477 (Nr. 51) noch nicht berücksichtigt. In: 
www.gesetze-im-internet.de]

§	1	SGB	Viii	–	Recht	auf	Erziehung,	Elternver-
antwortung,	Jugendhilfe

(1) Jeder junge mensch hat ein Recht auf Förderung 
seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit.

(2) Pflege und Erziehung der kinder sind das natür-
liche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. über ihre betätigung wacht die 
staatliche Gemeinschaft.

(3) Jugendhilfe soll zur verwirklichung des Rechts 
nach Absatz 1 insbesondere

1. junge menschen in ihrer individuellen und sozialen 
Entwicklung fördern und dazu beitragen, benach-
teiligungen zu vermeiden oder abzubauen,

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der 
Erziehung beraten und unterstützen,

3. kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl 
schützen,

4. dazu beitragen, positive lebensbedingungen für 
junge menschen und ihre Familien sowie eine kin-
der- und familienfreundliche umwelt zu erhalten 
oder zu schaffen.

§	9	SGB	Viii	–	Grundrichtung	der	Erziehung,	
Gleichberechtigung	von	Mädchen	und	Jungen

bei der Ausgestaltung der leistungen und der Erfül-
lung der Aufgaben sind
1. die von den Personensorgeberechtigten bestimmte 

Grundrichtung der Erziehung sowie die Rechte der 
Personensorgeberechtigten und des kindes oder 
des Jugendlichen bei der bestimmung der religi-
ösen Erziehung zu beachten,

2. die wachsende Fähigkeit und das wachsende 
bedürfnis des kindes oder des Jugendlichen zu 
selbständigem, verantwortungsbewußtem handeln 
sowie die jeweiligen besonderen sozialen und kul-
turellen bedürfnisse und Eigenarten junger men-
schen und ihrer Familien zu berücksichtigen,

3. die unterschiedlichen lebenslagen von mädchen 
und Jungen zu berücksichtigen, benachteiligungen 
abzubauen und die Gleichberechtigung von mäd-
chen und Jungen zu fördern.

§	13	SGB	Viii	–	Jugendsozialarbeit

(1) Jungen menschen, die zum Ausgleich sozialer be-
nachteiligungen oder zur überwindung individueller 
beeinträchtigungen in erhöhtem maße auf unter-
stützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der 
Jugendhilfe sozialpädagogische hilfen angeboten 
werden, die ihre schulische und berufliche Aus-
bildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre 
soziale Integration fördern.

(2) Soweit die Ausbildung dieser jungen menschen 
nicht durch maßnahmen und Programme anderer 
träger und organisationen sichergestellt wird, 
können geeignete sozialpädagogisch begleitete 
Ausbildungs- und beschäftigungsmaßnahmen 
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angeboten werden, die den Fähigkeiten und dem 
Entwicklungsstand dieser jungen menschen Rech-
nung tragen.

(3) Jungen menschen kann während der teilnahme an 
schulischen oder beruflichen bildungsmaßnahmen 
oder bei der beruflichen Eingliederung unterkunft 
in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen an-
geboten werden. In diesen Fällen sollen auch der 
notwendige unterhalt des jungen menschen sicher-
gestellt und krankenhilfe nach maßgabe des § 40 
geleistet werden.

(4) Die Angebote sollen mit den maßnahmen der 
Schulverwaltung, der bundesagentur für Arbeit, der 
träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbil-
dung sowie der träger von beschäftigungsangebo-
ten abgestimmt werden.

§	22a	SGB	Viii	–	Förderung	in	tageseinrich-
tungen

(1) Die träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen 
die Qualität der Förderung in ihren Einrichtungen 
durch geeignete maßnahmen sicherstellen und 
weiterentwickeln. Dazu gehören die Entwicklung 
und der Einsatz einer pädagogischen konzeption 
als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauf-
trags sowie der Einsatz von Instrumenten und 
verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrich-
tungen.

(2) Die träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen 
sicherstellen, dass die Fachkräfte in ihren Einrich-
tungen mit den Erziehungsberechtigten zum Wohl 
der kinder und zur Sicherung der kontinuität des 
Erziehungsprozesses zusammenarbeiten. Die Er-
ziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen 
und wesentlichen  Angelegenheiten der Erziehung, 
bildung und betreuung zu beteiligen.

(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und organisa-
torisch an den bedürfnissen der kinder und ihrer 
Familien orientieren. Werden Einrichtungen in den 
Ferienzeiten geschlossen, so hat der träger der 
öffentlichen Jugendhilfe für die kinder, die nicht 
von den Erziehungsberechtigten betreut werden 
können, eine anderweitige betreuungsmöglichkeit 
sicherzustellen.

(4) kinder mit und ohne behinderung sollen, sofern 
der hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemein-
sam gefördert werden. Zu diesem Zweck sollen die 
träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den trägern 
der Sozialhilfe bei der Planung, konzeptionellen 
Ausgestaltung und Fi-nanzierung des Angebots 
zusammenarbeiten.

(5) Die träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die 
Realisierung des Förderungsauftrages nach maß-
gabe der Absätze 1 bis 4 in den Einrichtungen an-
derer träger durch geeignete maßnahmen  
sicherstellen.

§	23	SGB	Viii	–	Förderung	in	Kindertages-
pflege

(1) Die Förderung in kindertagespflege nach maßga-
be von § 24 umfasst die vermittlung des kindes 
zu einer geeigneten tagespflegeperson, soweit 
diese nicht von der erziehungsberechtigten Person 
nachgewiesen wird, deren fachliche beratung, be-
gleitung und weitere Qualifizierung sowie die Ge-
währung einer laufenden Geldleistung.

(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst
1. die Erstattung angemessener kosten, die der ta-

gespflegeperson für den Sachaufwand entstehen,
2. einen angemessenen beitrag zur Anerkennung 

ihrer Förderungsleistung und
3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für 

beiträge zu einer unfallversicherung sowie die hälf-
tige Erstattung der Aufwendungen zu einer ange-
messenen Alterssicherung der tagespflegeperson.

 Die höhe der laufenden Geldleistung wird vom 
träger der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt, so-
weit landesrecht nicht etwas anderes bestimmt. 
über die Gewährung einer Geldleistung an unter-
haltspflichtige Personen entscheidet der träger 
der öffentlichen Jugendhilfe nach pflichtgemäßem 
Ermessen.

(3) Geeignet im Sinne von Absatz 1 sind Personen, 
die sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz 
und kooperationsbereitschaft mit Erziehungsbe-
rechtigten und anderen tagespflegepersonen aus-
zeichnen und über kindgerechte Räumlichkeiten 
verfügen. Sie sollen über vertiefte kenntnisse hin-
sichtlich der Anforderungen der kindertagespflege 
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verfügen, die sie in qualifizierten lehrgängen 
erworben oder in anderer Weise nachgewiesen 
haben.

(4) Erziehungsberechtigte und tagespflegepersonen 
haben Anspruch auf beratung in allen Fragen der 

BBiG	-	BERuFSBiLDunGSGESEtz

[Quelle: berufsbildungsgesetz (bbiG) vom 23. märz 2005 
(bGbl I S. 931).]

§	8	BBiG	–	Abkürzung	und	Verlängerung	der	
Ausbildungszeit

(1) Auf gemeinsamen Antrag der Auszubildenden und 
Ausbildenden hat die zuständige Stelle die Ausbil-
dungszeit zu kürzen, wenn zu erwarten ist, dass 
das Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit erreicht 
wird. bei berechtigtem Interesse kann sich der 
Antrag auch auf die verkürzung der täglichen oder 
wöchentlichen Ausbildungszeit richten (teilzeitbe-
rufsausbildung).

(2) In Ausnahmefällen kann die zuständige Stelle auf 
Antrag Auszubildender die Ausbildungszeit ver-
längern, wenn die verlängerung erforderlich ist, 
um das Ausbildungsziel zu erreichen. vor der Ent-
scheidung nach Satz 1 sind die Auszubildenden zu 
hören.

(3) Für die Entscheidung über die verkürzung oder 
verlängerung der Ausbildungszeit kann der haupt-
ausschuss des bundesinstituts für berufsbildung 
Richtlinien erlassen.

§	68	Abs.	1	BBiG	–	Personenkreis	und	Anfor-
derungen

(1) Die berufsausbildungsvorbereitung richtet sich an 
lernbeeinträchtigte oder sozial benachteiligte Per-
sonen, deren Entwicklungsstand eine erfolgreiche 
Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
noch nicht erwarten lässt. Sie muss nach Inhalt, 

Art, Ziel und Dauer den besonderen Erfordernissen 
des in Satz 1 genannten Personenkreises entspre-
chen und durch umfassende sozialpädagogische 
betreuung und unterstützung begleitet werden.

§	69	BBiG	–	Qualifizierungsbausteine,	Be-
scheinigung

(1) Die vermittlung von Grundlagen für den Erwerb 
beruflicher handlungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2) kann 
insbesondere durch inhaltlich und zeitlich abge-
grenzte lerneinheiten erfolgen, die aus den In-
halten anerkannter Ausbildungsberufe entwickelt 
werden (Qualifizierungsbausteine).

(2) über vermittelte Grundlagen für den Erwerb be-
ruflicher handlungsfähigkeit stellt der Anbieter der 
berufsausbildungsvorbereitung eine bescheinigung 
aus. Das Nähere regelt das bundesministerium für 
bildung und Forschung im Einvernehmen mit den 
für den Erlass von Ausbildungsordnungen zustän-
digen Fachministerien nach Anhörung des haupt-
ausschusses des bundesinstituts für berufsbildung 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung 
des bundesrates bedarf.

§	70	BBiG	–	Überwachung,	Beratung

(1) Die nach landesrecht zuständige behörde hat die 
berufsausbildungsvorbereitung zu untersagen, 
wenn die voraussetzungen des § 68 Abs. 1 nicht 
vorliegen.

(2) Der Anbieter hat die Durchführung von maßnah-
men der berufsausbildungsvorbereitung vor beginn 
der maßnahme der zuständigen Stelle schriftlich 
anzuzeigen. Die Anzeigepflicht erstreckt sich auf 

kindertagespflege. Für Ausfallzeiten einer tages
pflegeperson ist rechtzeitig eine andere betreuungs-
möglichkeit für das kind sicherzustellen. Zusammen-
schlüsse von tagespflegepersonen sollen beraten, 
unterstützt und gefördert werden.
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den wesentlichen Inhalt des Qualifizierungsver-
trages sowie die nach § 88 Abs. 1 Nr. 5 erforder-
lichen Angaben.

(3) Die Absätze 1 und 2 sowie § 76 finden keine An-
wendung, soweit die berufsausbildungsvorberei-

SChG	–	SChuLGESEtz	FÜR	BADEn-wÜRt-
tEMBERG

[Quelle: Schulgesetz für baden-Württemberg (SchG) in der 
Fassung vom 1. August 1983 (GbI. S. 397; k.u.u. S. 584), 
Zuletzt geändert durch: änderungsgesetz vom 25. Juli 2000 
(GbI. S. 533; k.u.u. S. 231]

§	78a	Abs.	1	SchG	–	Berufsvorbereitungsjahr

(1) Die Pflicht zum besuch des berufsvorbereitungs-
jahres (§ 10 Abs. 5) dauert ein Jahr. Danach ist der 
Schüler von der weiteren berufsschulpflicht (§ 78 Abs. 
1) befreit. Wird während des berufsvorbereitungs-
jahres oder danach ein berufsausbildungsverhältnis 
begonnen, richtet sich die berufsschulpflicht nach § 78 
Abs. 2 und 3.

 setzbuch oder anderer vergleichbarer, öffentlich 
geförderter maßnahme durchgeführt wird. Dies gilt 
nicht, sofern der Anbieter der berufsausbildungs-
vorbereitung nach § 421m des Dritten buches So-
zialgesetzbuch gefördert wird.
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§	37c	SGB	iii	–	Personal-Service-Agentur

Deskriptive	Bestandsaufnahme

zielsetzung

Einrichtung einer PSA in jedem Agenturbezirk

Integration in den ersten Arbeitsmarkt durch Arbeitnehmerüberlassung

Nutzung verleihfreier Zeiten für Weiterbildung und Qualifizierung

•

•

•

AdressatInnen

Agenturen für Arbeit

verleihunternehmen

Arbeitslose Personen

ArbeitnehmerInnen der PSA

•

•

•

•

Konditionen

Die Zuweisung der Personen in die PSA erfolgt durch die Agentur für Arbeit. mit der Zuweisung 
in die PSA wird die Person ArbeitnehmerIn der PSA und es entsteht ein versicherungspflichtiges 
beschäftigungsverhältnis, das für 9 bis 12 monate geschlossen wird. besteht die möglichkeit 
eines Wechsels in ein anderes sozialversicherungspflichtiges beschäftigungsverhältnis, so ist 
ein sofortiges Ausscheiden jederzeit möglich. Der PSA wird ein – üblicherweise pauschaliertes 
– honorar gezahlt und bei erfolgreicher Integration eine Prämie (Integrations- und vermittlungs-
prämie).9�

Formale	
Beschreibung	
der	gesetzlichen	
Rahmenbedin-
gungen

Gesetz

Pflichtleistung•

Geschlechtsspezi-
fische	Sprach- 
gestaltung

männerzentrierte Sprachgestaltung

Im Gesetzestext wird sowohl der geschlechtsneutrale Plural verwendet als der männliche Singu-
lar. hierfür gibt es keine sachliche und inhaltliche begründung.

Relevanzprüfung	
der	handlungs-
bereiche

Regelt unmittelbar Arbeits- und Entscheidungsvorgänge auf folgenden Ebenen:

umsetzungsebene der gesetzlichen Grundlage: Einrichtung einer PSA durch vertrag zwischen 
Agentur für Arbeit und verleihunternehmen bzw. Gründung einer PSA durch die Agentur selbst.

Entscheidungsebene über Zuweisung von finanziellen mitteln an durchführende Instituti-
on: Pauschaliertes honorar und Prämienzahlung bei erfolgreicher Integration an PSA.

Ebene der Einzelfallentscheidung: Zuweisung der arbeitslosen Person erfolgt durch die 
Agentur, d.h. es findet eine einzelfallbezogene Auswahl statt

Ebene der maßnahmenträger – Durchführung der maßnahmen vor ort: verleihunternehmen 
errichten PSA und übernehmen die vermittlung der bei ihnen beschäftigten Personen.

•

•

•

•

B.3	wEitERE	ERGEBniSSE	DER	
AnALySE	AuSGEwähLtER	 
GESEtzEStExtE

9�  vgl. bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (hrsg.) (2005), S. 45. 
bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (hrsg.) (2005), S.97f.
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§	37c	SGB	iii	–	Personal-Service-Agentur

identifikation	der	
institutionellen 
wirkungsfelder

Es ergeben sich unmittelbare Auswirkungen auf folgende handlungsfelder:

Ziel- und konzeptentwicklung der PSA: vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt 
 ist sozusagen Zielvorgabe

Planung und Durchführung der maßnahme: vermittlung sowie Qualifizierung und Wei-
terbildung der bei der PSA beschäftigten Personen in der verleihfreien Zeit

Zielgruppe: Arbeitslose Personen (persönliches merkmal)

kooperation und vernetzung: Zusammenarbeit Agentur für Arbeit und verleihunternehmen

•

•

•

•

Qualitative	Überprüfung	von	Genderaspekten

Überprüfung und 
Einschätzung	
von	ausdrücklich	
formulierten	Gleich-
stellungszielen

Es sind keine Gleichstellungsziele formuliert. Durch den Gesetzestext erfolgt keine Aufforde- 
rung zu geschlechterdifferenziertem handeln.

Es gelten jedoch die Allgemeinen Grundsätze des SGb III: § 1 Abs. 1 Satz 3 SGb III (Gleich- 
stellung als durchgängiges Prinzip in der Arbeitsförderung), § 8 SGb III (Frauenförderung) 
und § 8a SGb III (vereinbarkeit von Familie und beruf). In den §§ 8 und 8a SGb III wird  
darauf hingewiesen, dass die leistungen der aktiven Arbeitsförderung auf eine beseitigung 
bestehender Nachteile und auf die überwindung des geschlechtsspezifischen Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkts hinzuwirken haben. 

Überprüfung und 
Einschätzung	
der	geschlechts-
spezifischen	ziel-
gruppengenauig- 
keit

Die inhaltlichen (geschlechtsspezifischen) Aussagen des Gesetzestexts beziehen sich auf beide 
Geschlechter. Grammatikalisch ist der Gesetzestext vorwiegend männlich formuliert. Es liegt im 
verantwortungsbereich der Agentur für Arbeit, genderspezifische themen bei der PSA zu thema-
tisieren und zu bearbeiten, zum beispiel bei der geschlechtersensiblen Zuweisung von Personen 
an die PSA oder der geschlechtersensiblen Ausgestaltung von Inhalten der verträge zwischen 
Agentur und verleihunternehmen.

Überprüfung 
der optionalen 
Verfolgung	von	
Gleichstellungs-
zielen

Die Gleichstellung von Frauen und männern (§ 1 Abs. 1 S. 3 SGb III) und die Frauenförderung (§ 
8 SGb III) sind als so genannte Querschnittsaufgaben in der Arbeitsförderung verankert, so dass 
diese verpflichtung für alle maßnamen der aktiven Arbeitsförderung besteht.

Rechts- 
wirksamkeit

Prinzipiell sind alle AkteureInnen dazu angehalten, die in den Grundsätzen des SGb III festge-
legte Gleichstellung von Frauen und männern sowie die Frauenförderung zu verfolgen. 

Das geltende Gleichstellungsrecht in den Sozialgesetzbüchern muss bei den AkteureInnen be-
kannt sein und als relevantes thema anerkannt werden.
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unterstützung	der	Beratung	und	Vermittlung	(uBV)	–	§§	45	und	46	SGB	iii

Deskriptive	Bestandsaufnahme

zielsetzung Finanzielle unterstützung der beratung und vermittlung•

AdressatInnen

Arbeitslose

von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende

Ausbildungssuchende (das kompendium Aktive Arbeitsmarktpolitik nach dem 
SGb II nimmt hier noch eine engere Eingrenzung vor und spricht von Ausbil-
dungsuchenden, die als bewerber in der berufsberatung gemeldet sind und 
eine berufliche Ausbildung bei einem Arbeitgeber anstreben, siehe S. 36) 

•

•

•

Konditionen
Sofern der Arbeitgeber gleichartige leistungen nicht oder voraussichtlich nicht erbringt, können 
bewerbungskosten bis zu 260 Euro jährlich und Reisekosten im Zusammenhang mit Fahrten 
zur vermittlung, Eignungsfeststellung und zu vorstellungsgesprächen übernommen werden.

•

Formale	
Beschreibung	
der	gesetzlichen	
Rahmen-
bedingungen

Gesetz

Ermessensleistung•

Geschlechts-
spezifische	Sprach- 
gestaltung

Geschlechtergerechte Sprachgestaltung

Im Gesetzestext wird der geschlechtsneutrale Plural verwendet. 

Relevanzprüfung	
der	handlungs-
bereiche

Da die Agentur für Arbeit finanzielle unterstützung an Arbeitslose, von Arbeitslosigkeit bedrohte 
Arbeitsuchende oder an Ausbildungsuchende gewähren kann sind Arbeits- und Entscheidungs-
vorgänge auf der Ebene der Einzelfallentscheidung betroffen.

identifikation	der	
institutionellen 
wirkungsfelder

Die Gesetzestexte beschreiben die Zielgruppe sowie Art und höhe der finanziellen unterstüt-
zung, so dass mit blick auf die Jugendberufshilfe unmittelbar Auswirkungen auf die Zielgruppe 
(persönliche merkmale) zu identifizieren sind.

Qualitative	Überprüfung	von	Genderaspekten

Überprüfung und 
Einschätzung	
von	ausdrücklich	
formulierten 
Gleichstellungs-
zielen

Es sind keine Gleichstellungsziele formuliert. Durch die Gesetzestexte erfolgt keine Aufforderung 
zu geschlechterdifferenziertem handeln.

Es gelten jedoch die Allgemeinen Grundsätze des SGb III: § 1 Abs. 1 Satz 3 SGb III (Gleich- 
stellung als durchgängiges Prinzip in der Arbeitsförderung), § 8 SGb III (Frauenförderung) 
und § 8a SGb III (vereinbarkeit von Familie und beruf). In den §§ 8 und 8a SGb III wird darauf 
hingewiesen, dass die leistungen der aktiven Arbeitsförderung auf eine beseitigung bestehen 
der Nachteile und auf die überwindung des geschlechtsspezifischen Ausbildungs- und Arbeits- 
markts hinzuwirken haben.

Überprüfung und 
Einschätzung	der		 
geschlechts- 
spezifischen	 
zielgruppen-
genauigkeit

Die inhaltlichen (geschlechtsspezifischen) Aussagen des Gesetzestextes beziehen sich auf beide 
Geschlechter. Grammatikalisch ist der Gesetzestext geschlechtsneutral formuliert. Es liegt im 
verantwortungsbereich der Agentur für Arbeit, die allgemeinen Grundsätze der Geschlechterge-
rechtigkeit bei der umsetzung von uvb anzuwenden.
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unterstützung	der	Beratung	und	Vermittlung	(uBV)	–	§§	45	und	46	SGB	iii

Überprüfung 
der optionalen 
Verfolgung	von	 
Gleichstellungs- 
zielen

Die Gleichstellung von Frauen und männern (§ 1 Abs. 1 S. 3 SGb III) und die Frauenförderung (§ 
8 SGb III) sind als so genannte Querschnittsaufgaben in der Arbeitsförderung verankert, so dass 
diese verpflichtung für alle maßnamen der aktiven Arbeitsförderung besteht.

Überprüfung 
gendersensitiver	
indikatoren

Im Jahr 2005 gab es in Deutschland insgesamt 199.713 bewilligungen für Ausbildung- 
suchende, darunter 58% Frauen.

•

Rechtswirksamkeit

Prinzipiell sind alle AkteureInnen dazu angehalten, die in den Grundsätzen des SGb III festge-
legte Gleichstellung von Frauen und männern sowie die Frauenförderung zu verfolgen. 

Das geltende Gleichstellungsrecht in den Sozialgesetzbüchern muss bei den AkteureInnen 
bekannt sein und als relevantes thema anerkannt werden.
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Bereitstellung	zusätzlicher	hilfen	–	§§	246a-d	SGB	iii

Deskriptive	Bestandsaufnahme

zielsetzung Ermöglichung der betrieblichen Integration und verbesserung der Aussichten auf eine 
dauerhafte berufliche Eingliederung

•

AdressatInnen träger
Förderungsfähige jüngere ArbeitnehmerInnen

•
•

Konditionen

Für einen Zeitraum von bis zu sechs monaten können leistungen in Form von beratung  
und betreuung zur vermeidung oder zu behebung von Anfangsschwierigkeiten am neuen 
Arbeitsplatz zur verfügung gestellt werden. Dem träger der maßnahmen werden die maß- 
nahmenkosten erstattet.9�

Formale	
Beschreibung	
der	gesetzlichen	
Rahmen-
bedingungen

Gesetz

Ermessensleistung•

Geschlechts- 
spezifische	
Sprachgestaltung

männerzentrierte Sprachgestaltung

Im Gesetzestext wird ausschließlich die männliche Formulierung verwendet. hierfür gibt es keine 
sachliche und inhaltliche begründung. 

Relevanzprüfung	
der	handlungs- 
bereiche

Regelt Arbeits- und Entscheidungsvorgänge auf folgenden Ebenen:

Entscheidungsebene über Zuweisung von Projektmitteln an durchführende träger

Ebene der Einzelfallentscheidung: förderungsfähig sind junge ArbeitnehmerInnen, die wegen 
der in ihrer Person liegenden Gründe ohne die Förderung kein Arbeitsverhältnis ausführen 
können.

Ebene der maßnahmenträger – Durchführung der maßnahme vor ort: Art und Inhalt der 
förderungsfähigen maßnahme sind vorgegeben.

•

•

•

identifikation	der	
institutionellen 
wirkungsfelder

Die Regelungen haben unmittelbar Auswirkungen auf folgende handlungsfelder:

Ziel- und konzeptentwicklung: verbesserung der Eingliederungschancen junger 
 ArbeitnehmerInnen

Planung und Durchführung: maßnahmen haben die betriebliche Eingliederung zu unterstützen 
und sollen über betriebliche Inhalte hinausgehen

Zielgruppe: jüngere ArbeitnehmerInnen, die wegen persönlichen voraussetzungen 
einer Förderung bedürfen.

•

•

•

9�  vgl. bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (hrsg.) (2005), S. 48.
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Bereitstellung	zusätzlicher	hilfen	–	§§	246a-d	SGB	iii

Qualitative	Überprüfung	von	Genderaspekten

Überprüfung und 
Einschätzung	der		 
geschlechts- 
spezifischen	 
zielgruppen-
genauigkeit

Es sind keine Gleichstellungsziele formuliert. Durch die Gesetzestexte erfolgt keine Aufforderung 
zu geschlechterdifferenziertem handeln.
Es gelten jedoch die Allgemeinen Grundsätze des SGb III: § 1 Abs. 1 Satz 3 SGb III (Gleich-
stellung als durchgängiges Prinzip in der Arbeitsförderung), § 8 SGb III (Frauenförderung) und 
§ 8a SGb III (vereinbarkeit von Familie und beruf). In den §§ 8 und 8a SGb III wird darauf hin-
gewiesen, dass die leistungen der aktiven Arbeitsförderung auf eine beseitigung bestehender 
Nachteile und auf die überwindung des geschlechtsspezifischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkts 
hinzuwirken haben.

Überprüfung 
der optionalen 
Verfolgung	von	 
Gleichstellungs- 
zielen

Die inhaltlichen (geschlechtsspezifischen) Aussagen beziehen sich auf beide Geschlechter. 
Grammatikalisch ist der Gesetzestext ausschließlich männlich formuliert. Eine wichtige Gruppe 
am Arbeitsmarkt – die Frauen – werden somit unzureichend beschrieben. Dieser tatbestand 
steht im Widerspruch mit der verpflichtung im SGb III, die Gleichstellung als durchgängiges Prin-
zip zu verfolgen.

Überprüfung 
gendersensitiver	
indikatoren

Die Gleichstellung von Frauen und männern (§ 1 Abs. 1 S. 3 SGb III) und die Frauenförderung (§ 
8 SGb III) sind als so genannte Querschnittsaufgaben in der Arbeitsförderung verankert, so dass 
diese verpflichtung für alle maßnamen der aktiven Arbeitsförderung besteht.

Rechtswirksamkeit

Prinzipiell sind alle AkteureInnen dazu angehalten, die in den Grundsätzen des SGb III festge-
legte Gleichstellung von Frauen und männern sowie die Frauenförderung zu verfolgen. 
Das geltende Gleichstellungsrecht in den Sozialgesetzbüchern muss bei den AkteureInnen be-
kannt sein und als relevantes thema anerkannt werden.
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Sozialpädagogische	Begleitung	–	§	421	m	SGB	iii

Deskriptive	Bestandsaufnahme

zielsetzung

Gemäß kompendium soll durch die Förderung das Engagement der ArbeitgeberInnen in 
der berufsausbildungsvorbereitung gesteigert werden, so dass sich die chancen auf ei-
nen Ausbildungsplatz für die Gruppe der benachteiligten Jugendlichen erhöhen.9�

•

AdressatInnen ArbeitgeberInnen•

Konditionen

Nach dem berufsbildungsgesetz ist der/die ArbeitgeberIn gesetzlich verpflichtet, dem 
Personenkreis, der an einer berufsausbildungsvorbereitung teilnimmt, eine sozialpädago-
gische betreuung und unterstützung bereitzustellen. hierfür können kosten übernommen 
werden, soweit die berufsausbildungsvorbereitung nicht nach § 61 SGb II (bvb) oder im 
Rahmen anderer vergleichbarer, öffentlich geförderter maßnahmen durchgeführt wird.

•

Formale	
Beschreibung	der	
gesetzlichen	 
Rahmen-
bedingungen

Gesetz 

Ermessensleistung•

Geschlechts- 
spezifische	
Sprachgestaltung

männerzentrierte Sprachgestaltung

Der Gesetzestext ist ausschließlich männlich formuliert. hiefür gibt es keine sachliche 
und inhaltliche begründung. 

Relevanzprüfung	
der	handlungs-
bereiche

Der Gesetzestext regelt unmittelbar Arbeits- und Entscheidungsvorgänge auf:

Zuweisung von Projektmitteln an träger bzw. Arbeitgeber (übernahme von kosten) •

identifikation	der	
institutionellen 
wirkungsfelder

Es ergeben sich unmittelbar Auswirkungen auf:

Ziel- und konzeptentwicklung: finanzieller Anreiz für ArbeitgeberInnen, 
um im bereich berufsausbildungsvorbereitung aktiv zu werden

Planung und Durchführung: finanzieller Anreiz für ArbeitgeberInnen, um 
im bereich berufsausbildungsvorbereitung aktiv zu werden 

Zielgruppe: benachteiligte Jugendliche

•

•

•

Qualitative	Überprüfung	von	Genderaspekten

Überprüfung und 
Einschätzung	
von	ausdrücklich	
formulierten
Gleichstellungs-
zielen

Es sind keine Gleichstellungsziele formuliert. Durch den Gesetzestext erfolgt keine Aufforderung 
zu geschlechterdifferenziertem handeln.

Es gelten jedoch die Allgemeinen Grundsätze des SGb III: § 1 Abs. 1 Satz 3 SGb III (Gleich- 
stellung als durchgängiges Prinzip in der Arbeitsförderung), § 8 SGb III (Frauenförderung) 
und § 8a SGb III (vereinbarkeit von Familie und beruf). In den §§ 8 und 8a SGb III wird darauf 
hingewiesen, dass die leistungen der aktiven Arbeitsförderung auf eine beseitigung bestehen- 
der Nachteile und auf die überwindung des geschlechtsspezifischen Ausbildungs- und Arbeits- 
 und Arbeitsmarkts hinzuwirken haben.

9�  vgl. bundesagentur für Arbeit (2004a), S. 57.
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Sozialpädagogische	Begleitung	–	§	421	m	SGB	iii

Überprüfung und 
Einschätzung	der	
geschlechts- 
spezifischen	 
zielgruppen-
genauigkeit

Die inhaltlichen (geschlechtsspezifischen) Aussagen des Gesetzestexts beziehen sich auf beide 
Geschlechter. Grammatikalisch ist der Gesetzestext ausschließlich männlich formuliert.

Überprüfung 
der optionalen 
Verfolgung	von	
Gleichstellungs- 
zielen

Die Gleichstellung von Frauen und männern (§ 1 Abs. 1 S. 3 SGb III) und die Frauenförderung 
(§ 8 SGb III) sind als so genannte Querschnittsaufgaben in der Arbeitsförderung verankert, so 
dass diese verpflichtung für alle maßnamen der aktiven Arbeitsförderung besteht.

Rechtswirksamkeit

Prinzipiell sind alle AkteureInnen dazu angehalten, die in den Grundsätzen des SGb III festge-
legte Gleichstellung von Frauen und männern sowie die Frauenförderung zu verfolgen. 

Das geltende Gleichstellungsrecht in den Sozialgesetzbüchern muss bei den AkteureInnen be-
kannt sein und als relevantes thema anerkannt werden.
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Berufsausbildungsvorbereitung		–	§	68	BBiG

Deskriptive	Bestandsaufnahme

zielsetzung
heranführung an eine berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf  
(vgl. § 1 Abs. 2 bbiG)

•

AdressatInnen lernbeeinträchtigte oder sozial benachteiligte Personen•

Formale	
Beschreibung	der	
gesetzlichen	 
Rahmen-
bedingungen

Gesetz 
Soll-bestimmung•

Geschlechts- 
spezifische	
Sprachgestaltung

Geschlechtergerechte Sprachgestaltung
Der Gesetzestext ist systematisch und durchgängig geschlechtsneutral formuliert. 

Relevanzprüfung	
der	handlungs-
bereiche

Der Gesetzestext regelt unmittelbar Arbeits- und Entscheidungsvorgänge auf den Ebenen:
Ebene der Einzelfallentscheidung: Die maßnahme richtet sich an lernbeeinträchtige oder 
sozial benachteiligte Personen. 
Durchführung der maßnahme: Die maßnahme muss den besonderen Erfordernissen des 
o.g. Personenkreis entsprechen und durch umfassende sozialpädagogische betreuung 
und unterstützung begleitet werden.

•

•

identifikation	der	
institutionellen 
wirkungsfelder

Es ergeben sich unmittelbar Auswirkungen auf folgender handlungsfelder:
Ziel- und konzeptentwicklung
Planung und Durchführung
Zielgruppe

•
•
•

Qualitative	Überprüfung	von	Genderaspekten

Überprüfung und 
Einschätzung	
von	ausdrücklich	
formulierten
leichstellungszielen

Es sind keine Gleichstellungsziele formuliert. Durch den Gesetzestext erfolgt keine Aufforderung 
zum geschlechterdifferenziertem handeln.
Im bbiG gibt es keine explizite verpflichtung zur Gleichstellung wie im SGb. Wird die berufsaus-
bildungsvorbereitung im Rahmen des SGb III durchgeführt, so gilt gemäß § 1 Abs. 1 S. 3 SGb III 
die verpflichtung, Gleichstellung als durchgängiges Prinzip in der Arbeitsförderung zu verfolgen.

Überprüfung und 
Einschätzung	der	
geschlechts- 
spezifischen 
zielgruppen-
genauigkeit

Die inhaltlichen (geschlechtsspezifischen) Aussagen des Gesetzestexts beziehen sich auf beide 
Geschlechter. Grammatikalisch ist der Gesetzestext geschlechtsneutral formuliert. Es liegt im 
verantwortungsbereich und im Ermessen der betriebe, genderspezifische themen in die berufs-
ausbildungsvorbereitung aufzunehmen.

Überprüfung 
der optionalen 
Verfolgung	von	
Gleichstellungs- 
zielen

Die Gesetzestextformulierung ermöglicht die indirekte Integration von Gleichstellungszielen, un-
ter der voraussetzung, dass die ausführende Instanz (der auszubildene betrieb) gendersensibel 
arbeitet, da orientierungen gefordert werden, die zum Ausgleich von strukturellen oder persön-
lichen benachteiligungen beitragen. 
hinsichtlich der fakultativen verfolgung von Gleichstellungszielen ist die Formulierung unzurei-
chend, da kaum damit zu rechnen ist, dass im Ausbildungsbereich Gender mainstreaming Ein-
gang in die betriebe findet.  

Rechtswirksamkeit
kenntnis vom Recht, wenn berufsausbildungsvorbereitung im Rahmen von SGb III  
durchgeführt wird.
vorhandensein von Gendersensibilität

•

•
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Abkürzung	und	Verlängerung	der	Ausbildungszeit		–	§	8	BBiG

Deskriptive	Bestandsaufnahme

zielsetzung verkürzung oder verlängerung der Ausbildungszeit (teilzeitausbildung)•

AdressatInnen
Auszubildende
Auszubildende betriebe

•
•

Formale	
Beschreibung	der	
gesetzlichen	 
Rahmen-
bedingungen

Gesetz

Pflichtleistung•

Geschlechts- 
spezifische	
Sprachgestaltung

Geschlechtergerechte Sprachgestaltung
Es wird der geschlechtsneutrale Plural verwendet.

Relevanzprüfung	
der	handlungs-
bereiche

Regelt unmittelbar Arbeits- und Entscheidungsvorgänge auf folgenden Ebenen:
Ebene der Einzelfallentscheidung
Ebene der maßnahmenträger – Durchführung der maßnahmen vor ort

•
•

identifikation	der	
institutionellen 
wirkungsfelder

Die Regelung hat unmittelbar Auswirkungen auf:
Ziel- und konzeptentwicklung
Planung und Durchführung: verkürzung bzw. verlängerung der Ausbildungszeit
Zielgruppe: Auszubildende

•
•
•

Qualitative	Überprüfung	von	Genderaspekten

Überprüfung und 
Einschätzung	
von	ausdrücklich	
formulierten	Gleich-	
stellungszielen

Es sind keine Gleichstellungsziele formuliert. Durch den Gesetzestext erfolgt keine Aufforderung 
zum geschlechterdifferenziertem handeln.

Im bbiG gibt es keine explizite verpflichtung zur Gleichstellung wie im SGb.

Überprüfung und 
Einschätzung	der	
geschlechtsspezi-
fischen	zielgrup-
pengenauigkeit

Die geschlechtsspezifischen (inhaltlichen) Aussagen beziehen sich auf beide Geschlechter. 
Grammatikalisch ist der Gesetzestext geschlechtsneutral formuliert. Es liegt im verantwortungs-
bereich und im Ermessen der betriebe, träger und Schulverwaltungen genderspezifische the-
men in die berufsausbildungsvorbereitung aufzunehmen.

Überprüfung 
der optionalen 
Verfolgung	von	
Gleichstellungs- 
zielen

Da teilzeitberufsausbildung sehr eng mit dem thema vereinbarkeit von beruf und Familie ver-
knüpft ist und die vereinbarkeit noch immer als ein Frauenthema behandelt wird und somit eine 
orientierung an der lebenslage erfordert, ist die indirekte Integration von Gleichstellungszielen 
möglich. Allerdings setzt dies voraus, dass die Entscheidungsinstitutionen gendersensibel arbei-
ten. unter diesem Gesichtspunkt ist die Formulierung allerdings als unzureichend anzusehen, da 
nicht damit zu rechnen ist, dass im beschriebenen kontext Gender mainstreaming Eingang in die 
Institutionen und in die Praxis erhält.

Rechtswirksamkeit vorhandensein von Gendersensibilität•
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Berufsvorbereitungsjahr	§	78	SchG

Deskriptive	Bestandsaufnahme

AdressatInnen
Jugendliche, die zu beginn der berufsschulpflicht in keinem berufsausbildungsverhältnis 
stehen (siehe § 10 Abs. 5 SchG) 

•

Konditionen
Für den o.g. AdressatInnenkreis wird die berufsschule als einjährige vollzeitschule geführt (siehe 
§ 10 Abs. 5 SchG). 

Formale	
Beschreibung	der	
gesetzlichen	 
Rahmen-
bedingungen

Gesetz

Sollbestimmung•

Geschlechts- 
spezifische	
Sprachgestaltung

männerzentrierte Sprachgestaltung
Der Gesetzestext ist ausschließlich männlich formuliert. hierfür gibt es keine sachliche und inhal-
liche begründung.

Relevanzprüfung	
der	handlungs-
bereiche

Da in dem Gesetzestext die Dauer des besuchs der berufsschule verpflichtend geregelt ist, sind 
unmittelbar Entscheidungsvorgänge auf der umsetzungsebene der gesetzlichen Grundlagen ge-
regelt, d.h. das Schulamt ist für die umsetzung verantwortlich.

identifikation	der	
institutionellen 
wirkungsfelder

Der Paragraf geregelt die Dauer des berufsvorbereitungsjahres für Schüler und hat somit unmit-
telbare Auswirkungen auf

Planung und Durchführung des bvJ
Zielgruppe (SchülerInnen)

•
•

Qualitative	Überprüfung	von	Genderaspekten

Überprüfung und 
Einschätzung	
von	ausdrücklich	
formulierten
Gleichstellungs-
zielen

Diese lassen sich auch nicht herleiten, da es im baden-württembergischen Schulgesetz keine 
verpflichtung zur Gleichstellung/Gleichberechtigung wie in den Sozialgesetzbüchern gibt. Es 
erfolgt somit auch keine Aufforderung zu geschlechterdifferenziertem handeln. Es liegt im Ermes-
sen und in der orientierung der Schulämter, ob im Rahmen des bvJ genderspezifische themen 
zum tragen kommen.

Überprüfung und 
Einschätzung	der	
geschlechts- 
spezifischen	ziel-
gruppengenauig-
keit

Die geschlechtsspezifischen (inhaltlichen) Aussagen beziehen sich auf beide Geschlechter. 
Grammatikalisch ist der Gesetzestext ausschließlich männlich formuliert. 
Es liegt im verantwortungsbereich der Schulämter, gendersensibel im Rahmen des bvJ zu  
agieren. 

Überprüfung 
der optionalen 
Verfolgung	von	
Gleichstellungs- 
zielen

Die Formulierung des Gesetzestexts ist unzureichend, da nicht damit zu rechnen ist, dass im be-
rufsvorbereitungsjahr Gleichstellungsziele Eingang finden. Dies würde eine hohe Gendersensibi-
lität der durchführenden Instanz (Schulamt) erfordern. 

Rechtswirksamkeit Gendersensibilität der durchführenden Instanz muss vorliegen•
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thEMAtiSChER	LEitFADEn
für	Expertinnengespräche	im	Rahmen	der
Studie	über	genderspezifische	Auswirkungen	von	
gesetzlichen	Rahmenbedingungen	und	Förderpro-
grammen auf Angebote der Jugendberufshilfe

Vorbemerkungen:	

beim vorliegenden thematischen leitfaden handelt 
es sich um eine Zusammenstellung von Schwer-
punktthemen, die wir bis zum heutigen Stand unserer 
Recherchen zum thema geschlechtsspezifische Aus-
wirkungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen und 
Förderprogramme auf die maßnahmen der Jugendbe-
rufshilfe für relevant halten. mit den  ExpertInnen-In-
terviews verfolgen wir folgende Ziele: 

• Erfahrungen der konkreten umsetzung in der Pra-
xis zu erheben,

• praxisrelevante Erfahrungen in die Analyse einzu-
arbeiten,

• durch die Rückkoppelung mit den Erfahrungen in 
der Praxis Erweiterungen oder Eingrenzungen des 
untersuchungsgegenstandes vorzunehmen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass von leitfäden 
auch abgewichen werden kann. Gerade im Zusam-
menhang mit letzterer Zielsetzung freuen wir uns über 
Anregungen oder Fokussierungen, die Ihnen auf der 
basis Ihrer Expertise sinnvoll erscheinen.

1.	 Gender	Mainstreaming	(Jugendberufshilfe,	
u25)

Gibt es konzepte und/oder konkrete maßnahmen zum 
Abbau der Geschlechterdiskriminierung bzw. zur Frau-
enförderung (SGb II § 1 Abs. 1; SGb III § 8, § 8a) im 
Zusammenhang mit maßnahmen der Jugendberufs-
hilfe?

Gibt es leitziele, mittelfristige Ziel (was soll in abseh-
barer Zeit erreicht werden), handlungsziele zur Ge-
schlechtergleichstellung und Gender mainstreaming 
im Zusammenhang mit der Jugendberufshilfe (Zuwei-
sung von Projektmitteln, Einzelfallentscheidungen)?

2.		Definition	von	zielgruppen	in	der	Jugendbe-
rufshilfe

In den Gesetzestexten (z.b. SGb II §3, SGb III §242) 
ist benachteilung mit unterschiedlicher Gewichtung 
als individuelle und soziale benachteiligung gefasst. 
müsste aus Ihrer Sicht das thema Gender und Frau-
enförderung in die Zielgruppenbeschreibung des Ge-
setzes aufgenommen werden?

3.		Ausschreibung	für	Leistungen	im	Bereich	Ju-
gendberufshilfe

Welche Erfahrungen liegen mit dem zentralisierten 
verfahren und den freihändigen vergaben der bun-
desagentur für Arbeit zur Ausschreibung für leistun-
gen im bereich Jugendberufshilfe vor? Spielen hierbei 
Gender-Aspekte eine Rolle?

4.		SGB	ii,	Kapitel	3,	Abschnitt	1	„Leistungen	zur	
Eingliederung	in	Arbeit“

Welche Strukturen der örtlichen Zusammenarbeit ge-
mäß SGb II § 18 gibt es (z.b. Jugendkonferenzen)? 
Gibt es Arbeitszusammenhänge bzw. Netzwerke zu 
Gender- oder Frauenthemen?

Welche Rolle spielen Gender- bzw. Frauenfragen bei 
der Auswahl von Einrichtungen und Dienstleistern für 
leistungen zur Eingliederung (SGb II § 17)?

Eingliederungsvereinbarung	SGB	ii	§	15
Welche Rolle spielen geschlechtsspezifische Aspekte 
bei der Erarbeitung der Eingliederungsvereinbarung 

B.4	intERViEwLEitFäDEn

B.4.1	intERViEwLEitFADEn	FÜR	
DiE	AGEntuR	FÜR	ARBEit,	ARGEn	
unD	zuR	OPtiOn	zuGELASSEnE	
KOMMunEn
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(z.b.  im hinblick auf geschlechtsspezifische biogra-
fische orientierungen und lebensplanungsmuster, 
geschlechtertypische berufswahlentscheidungen)?

Leistungen	zur	Eingliederung	SGB	ii	§	16
Welche Erfahrungen werden mit jungen männern und 
jungen Frauen bei der vermittlung konkreter leis-
tungen zur Eingliederung (berufliche orientierung, 
berufsvorbereitung, vermittlung, berufsausbildung 
und begleitung, beschäftigungsbegleitenden hilfen) 
gemacht?

SGB	ii	§	16	Abs.	2	Kinderbetreuung
Gibt es im Zusammenhang mit dem neu formulierten 
Auftrag im SGb II, einen Zugang zum Arbeitsmarkt 
durch bereitstellung von kinderbetreuung zu unter-
stützen, eine kommunale Zusammenarbeit?

5.	 Doppelzuständigkeiten	und	Schnittstellen	zwi-
schen	trägern	der	Grundsicherung	(SGB	ii)	
und	Agenturen	für	Arbeit	(SGB	iii)	im	Bereich	
Jugendberufshilfe

Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen der kom-
munalen Arbeitsförderung und der Agentur für Arbeit 
im hinblick auf die im Zusammenhang mit den Einglie-
derungsleistungen nach § 16 SGb II genannten SGb 
III-leistungen.

einzelfallbezug (Fallmanagement):
Prozessverantwortung der träger der Grundsiche-
rung: berufsorientierung, berufliche beratung, Ausbil-
dungsvermittlung 
SGb III:  bvb/bAb/EQJ 
SGb II: ubv/mobi/baE/abh. Wie gestaltet sich die 
Zusammenarbeit?

Vernetzung:
Stand der Entwicklung von Strukturen der örtlichen 
Zusammenarbeit gemäß SGb II § 18 (z.b. Jugendkon-
ferenzen mit beteiligung aller Akteure der Jugendbe-
rufshilfe) zur Entwicklung eines Integrationskonzeptes. 
Welche inhaltlichen Schwerpunkte werden derzeit 
bearbeitet?

6.		teilzeitberufsausbildung
Die Reform des berufsbildungsgesetzes (Gültigkeit 
1.4.2005) entschärfte rechtliche unsicherheiten (bbiG, 
2. teil, § 8 Abs. 1 und 3) und ermöglicht weitere mög-
lichkeiten der Flexibilisierung und Durchlässigkeit des 

berufsbildungssystems (z.b. inhaltliche und zeitliche 
kombination betrieblich-schulischer Ausbildungskoo-
perationen, Anerkennung von vor- und Zusatzqualifi-
kationen und Qualifizierungsbausteinen, Stufenaus-
bildung). Welche Erfahrungen machen Sie im bereich 
teilzeitberufsausbildung in Ihren Arbeitsbereichen?

Welche Erfahrungen liegen vor mit kammerentschei-
dungen, mit der Gewinnung von betrieben?

 
7.		Materielle	Existenzsicherung	von	Auszubilden-

den	mit	Kindern	(Schnittstelle	SGB	ii	–	SGB	xii)
Welche Erfahrungen gibt es mit der materiellen Exis-
tenzsicherung von jungen Eltern in Ausbildung seit ein 
leistungsbezug nach SGb II (Grundsicherung) und 
SGb XII (Sozialhilfe) ausgeschlossen ist?

8.		Leistungskonkurrenz	zwischen	SGB	ii,	SGB	iii	
und	SGB	Viii

Wegen des Nachranges des § 13 SGb vIII gegenü-
ber dem SGb II müssen die Aufgaben der Jugend-
berufshilfe neu bestimmt werden. Die Schnittstellen 
zwischen berufsbezogener Förderung nach SGb III, 
dem SGb II und der Jugendberufshilfe sind an hand 
der neuen gesetzlichen Grundlage neu zu definieren. 
Welche Erfahrungen liegen vor ort vor?

Strukturaspekte:
Welche Rolle spielen die Jugendhilfeträger in den AR-
GEn/der kommunalen Arbeitsförderung und Jobcen-
tern der Arbeitsagentur?

Einzelfallbezug:
In welchen Situationen spielt die Nachrangigkeit des 
SGb vIII eine Rolle (z.b. bei jungen menschen ohne 
berufsabschluss mit ggf. erhöhtem unterstützungsbe-
darf)? Gibt es geschlechtsspezifische betroffenheiten? 
Welche Erfahrungen werden mit den unterschied-
lichen professionellen Selbstverständnissen (Primat 
der vermittlung im bereich SGb II, SGb III, Primat der 
Persönlichkeitsbildung im SGb vIII) gemacht? Sind in 
diesem Zusammenhang geschlechtsspezifische As-
pekte relevant?

Vernetzung:
siehe thema 5
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Vorbemerkungen:	
beim vorliegenden thematischen leitfaden 
handelt es sich um eine Zusammenstellung 
von Schwerpunktthemen, die wir bis zum heu-
tigen Stand unserer Recherchen zum thema 
geschlechtsspezifische Auswirkungen der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen und Förderpro-
gramme auf die maßnahmen der Jugendberufs-
hilfe für relevant halten. mit den ExpertenInnen-
Interviews verfolgen wir folgende Ziele: 

• Erfahrungen der konkreten umsetzung in der 
Praxis zu erheben,

• praxisrelevante Erfahrungen in die Analyse 
einzuarbeiten,

B.4.2	intERViEwLEitFADEn	FÜR	
tRäGER	DER	JuGEnDBERuFS-
hiLFE

• durch die Rückkoppelung mit den Erfahrungen 
in der Praxis Erweiterungen oder Eingren-
zungen des untersuchungsgegenstandes vor-
zunehmen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass von leitfä-
den auch abgewichen werden kann. Gerade im 
Zusammenhang mit letzterer Zielsetzung freuen 
wir uns über Anregungen oder Fokussierungen, 
die Ihnen auf der basis Ihrer Expertise sinnvoll 
erscheinen. Darüber hinaus bitten wir, die Zuwei-
sung der Fragen in die leitungs- und Projektebe-
ne nicht als eng gefasste Festlegung zu betrach-
ten. Wir sind im Gespräch gerne zu Sprüngen 
zwischen den Ebenen bereit.

themenbereiche leitungsebene Maßnahmen-/Projektebene	

gender 
mainstreaming 
Jugendberufshilfe

mit welchen konkreten maßnahmen (in insti-
tutioneller, konzeptioneller, alltagspraktischer 
hinsicht) sollen bzw. werden die im Gesetz 
formulierten leitsätze (SGb vIII § 9, SGb II § 1 
Abs. 1; SGb III § 8, § 8a) zum Abbau der Ge-
schlechterdiskriminierung umgesetzt?

Gibt es leitziele, mittelfristige Ziele (was soll in 
absehbarer Zeit erreicht werden), handlungs-
ziele zur Geschlechtergleichstellung und Gender 
mainstreaming im Zusammenhang mit der Ju-
gendberufshilfe?

Gibt es derzeit andere themen, Zielgruppen, 
Arbeitsprozesse, die aus guten Gründen vorran-
gig behandelt werden, aber Fragen des Gender 
mainstreaming auf hintere Plätze von Prioritä-
tenlisten verdrängen? 

mit welchen konkreten maßnahmen (in insti-
tutioneller, konzeptioneller, alltagspraktischer 
hinsicht) sollen bzw. werden die im Gesetz 
formulierten leitsätze (SGb vIII § 9, SGb II § 1 
Abs. 1; SGb III § 8, § 8a) zum Abbau der Ge-
schlechterdiskriminierung umgesetzt?

Gibt es derzeit andere themen, Zielgruppen, 
Arbeitsprozesse, die aus guten Gründen vorran-
gig behandelt werden, aber Fragen des Gender 
mainstreaming auf hintere Plätze von Prioritä-
tenliste verdrängen? 

Wie ist er umgang mit geschlechtsuntypischen 
- geschlechtstypischen berufswünschen von 
Jungen und mädchen?
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themenbereiche leitungsebene Maßnahmen-/Projektebene	

gender 
mainstreaming 
Jugendberufshilfe 
(Fortsetzung)

Die Jugendberufshilfe steht im Ruf strukturkon-
servativ die geschlechterkulturellen Arbeitstei-
lungen durch ihre Angebotsstruktur zu unter-
mauern, statt aufzuweichen. Was halten Sie von 
dieser Aussage? Gibt es aus Ihrer Sicht in den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, die  Sie zu 
erfüllen haben, vorgaben die eine geschlechter-
gerechte, gendersensible Arbeit behindern oder 
gar verunmöglichen? Welche?

Die Jugendberufshilfe steht im Ruf strukturkon-
servativ die geschlechterkulturellen Arbeitstei-
lungen durch ihre Angebotsstruktur zu unter-
mauern, statt aufzuweichen. Was halten Sie von 
dieser Aussage? Gibt es aus Ihrer Sicht in den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Sie zu 
erfüllen haben, vorgaben die eine geschlechter-
gerechte, gendersensible Arbeit behindern oder 
gar verunmöglichen? Welche?

Definition	von	ziel-
gruppen	Jugend-
berufshilfe

In den Gesetzestexten (z.b. SGb vIII §13, SGb 
II §3, SGb III §242) ist benachteilung mit unter-
schiedlicher Gewichtung als individuelle und so-
ziale benachteiligung gefasst. müsste aus Ihrer 
Sicht das thema Gender und Frauenförderung 
in die Zielgruppenbeschreibung des Gesetzes 
aufgenommen werden?

In den Gesetzestexten (z.b. SGb vIII §13, SGb 
II §3, SGb III §242) ist benachteilung mit unter-
schiedlicher Gewichtung als individuelle und so-
ziale benachteiligung gefasst. müsste aus Ihrer 
Sicht das thema Gender und Frauenförderung 
in die Zielgruppenbeschreibung des Gesetzes 
aufgenommen werden?

Ausschreibung	
für leistungen 
im	Bereich	
Jugendberufshilfe

träger im bereich der Jugendberufshilfe weisen 
auf Schwierigkeiten mit der Ausschreibungs-
praxis der bA hin: Die Ausschreibungspraxis 
der bA mit zentralisiertem verfahren nach der 
verdingungsordnung für leistungen (vol/A) er-
weise sich für Qualität und verstetigung der be-
ruflichen Förderung benachteiligter Jugendlicher 
als Problem. Welche Erfahrungen liegen mit 
dem zentralisierten verfahren und den freihän-
digen vergaben der bundesagentur für Arbeit 
zur Ausschreibung für leistungen im bereich 
Jugendberufshilfe vor? Gibt es in diesem the-
menkreis genderrelevante Aspekte?

können sich träger mit gender- und frauenspe-
zifischen maßnahmen oder Ausrichtung von 
maßnahmen gegenüber der Agentur für Arbeit 
profilieren?

Eingliederungs-
vereinbarung	(EGV)	
SGB	ii	§15

Welche Rückkoppelungen finden zwischen den 
SGb II-trägern und den maßnahmenträgern im 
hinblick auf EGv statt? Gibt es geschlechtsspe-
zifische Aspekte bei diesem thema?

Gleichstellungsziele und Frauenförderung sind 
in der EGv nicht ausdrücklich gefordert. Spielen 
gendersensible Ausrichtungen trotzdem eine 
Rolle und in welchen bereichen bei der Erar-
beitung der EGv (z.b. geschlechtsspezifische 
biografische orientierungen und lebenspla-
nungsmuster, geschlechtertypische berufswahl-
entscheidungen)?
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themenbereiche leitungsebene Maßnahmen-/Projektebene	

Welche Rückkoppelungen finden zwischen den 
SGb II-trägern und den maßnahmenträgern im 
hinblick auf EGv statt? Gibt es geschlechtsspe-
zifische Aspekte bei diesem thema?

Welche Erfahrungen gibt es mit Sanktionen? 
Wie werden Sanktionen rückgekoppelt mit maß-
nahmeträgern?

Welche Erfahrungen gibt es mit der sechsmona-
tigen Gültigkeitsdauer der EGv? Gibt es bemer-
kenswerte geschlechtsspezifische Aspekte?

Leistungen	nach	
SGB	ii	§	16

Welche genderspezifischen Aspekte 
 gibt es im hinblick auf die in SGb II § 16 enthal-
tenen leistungen in den bereichen:
- berufliche orientierung
- berufsvorbereitung
- berufsausbildung und begleitung
- beschäftigungsbegleitende hilfen
- vermittlung (in Ausbildung, Arbeit,  Arbeitsgele-
genheiten, Ein-Euro-Jobs)
- beratungsleistungen nach SGb II § 16 Abs.2

Welche genderspezifischen Aspekte gibt es im 
hinblick auf die in SGb II § 16 enthaltenen leis-
tungen in den bereichen:
- berufliche orientierung
- berufsvorbereitung
- berufsausbildung und begleitung
- beschäftigungsbegleitende hilfen
- vermittlung (in Ausbildung, Arbeit, Arbeitsgele-
genheiten, Ein-Euro-Jobs)
- beratungsleistungen nach SGb II § 16 Abs.2

Doppelzuständig-
keiten	und	
Schnittstellen	
zwischen	SGB	ii	
(Grundsicherung)	
–	SGB	iii	
(Arbeitsvermittlung)

Welche Erfahrungen werden mit den Schnittstel-
len zwischen SGb II und III gemacht?

einzelfallbezug (Fallmanagement):
Prozessverantwortung der träger der Grundsi-
cherung: berufsorientierung, berufliche bera-
tung, Ausbildungsvermittlung 
SGb III:  bvb/bAb/EQJ
SGb II: ubv/mobi/baE/abh. 
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?

Welche Erfahrungen machen die mitarbeite-
rInnen mit den Schnittstellen zwischen SGb II 
und III?

einzelfallbezug (Fallmanagement):
Prozessverantwortung der träger der Grundsi-
cherung: berufsorientierung, berufliche bera-
tung, Ausbildungsvermittlung 
SGb III:  bvb/bAb/EQJ
SGb II: ubv/mobi/baE/abh. 
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?

Vernetzung:
Stand der Entwicklung von Strukturen der ört-
lichen Zusammenarbeit gemäß SGb II §18 (z.b. 
Jugendkonferenzen mit beteiligung aller Akteure 
der Jugendberufshilfe) zur Entwicklung eines 
Integrationskonzeptes. Welche inhaltlichen 
Schwerpunkte werden derzeit bearbeitet?

Vernetzung:
Stand der Entwicklung von Strukturen der ört-
lichen Zusammenarbeit gemäß SGb II §18 (z.b. 
Jugendkonferenzen mit beteiligung aller Akteure 
der Jugendberufshilfe) zur Entwicklung eines 
Integrationskonzeptes. Welche inhaltlichen 
Schwerpunkte werden derzeit bearbeitet?

Gibt es Erfahrungen mit Jugendlichen, die nicht 
im Alg II – bezug sind, aber auf maßnahmen 
nach dem SGb II angewiesen wären?



206 //   ANhANG b: ARbEItSmAtERIAlIEN �07ANhANG b: ARbEItSmAtERIAlIEN  // 

themenbereiche leitungsebene Maßnahmen-/Projektebene	

Operative	Steuerung	
-	Erfolgsmessung

Was halten die PraktikerInnen von den kenn-
zahlen der Erfolgsbeobachtung im Rahmen der 
operativen Steuerung (Aktivierungsquote, Ab-
gangsrate in Erwerbstätigkeit, Sanktionsquote)? 

Welche Erfolgsmessungen der operativen Steu-
erung wären darüber hinaus sinnvoll, um die 
Qualität der Arbeit und die Wirkungen auf die Ju-
gendlichen zu erfassen? (thema: Ergebnis- und 
Prozessevaluation)

Was halten die PraktikerInnen von den kenn-
zahlen der Erfolgsbeobachtung im Rahmen der 
operativen Steuerung (Aktivierungsquote, Ab-
gangsrate in Erwerbstätigkeit, Sanktionsquote)? 

Welche Erfolgsmessungen der operativen Steu-
erung wären darüber hinaus sinnvoll, um die 
Qualität der Arbeit und die Wirkungen auf die Ju-
gendlichen zu erfassen? (thema: Ergebnis- und 
Prozessevaluation)

Leistungskonkurrenz	
zwischen	 
SGB	ii	und	SGB	Viii

Wegen des Nachranges des § 13 SGb vIII 
gegenüber dem SGb II müssen die Aufgaben 
der Jugendberufshilfe neu bestimmt werden. 
Die Schnittstellen zwischen berufsbezogener 
Förderung nach SGb III, dem SGb II und der 
Jugendberufshilfe sind an hand der neuen ge-
setzlichen Grundlage neu zu definieren. Welche 
Erfahrungen liegen vor ort vor?

Strukturaspekte,	Vernetzung:
Welche Rolle spielen die Jugendhilfeträger in 
den ARGEn/der kommunalen Arbeitsförderung 
und Jobcentern der Arbeitsagentur?

Einfallbezug:
In welchen Situationen spielt die Nachrangigkeit 
des SGb vIII eine Rolle (z.b. bei jungen men-
schen ohne berufsabschluss mit ggf. erhöhten 
unterstützungsbedarf)? Gibt es geschlechtsspe-
zifische betroffenheiten?

Welche Erfahrungen werden mit den unter-
schiedlichen professionellen Selbstverständnis-
sen (Primat der vermittlung im bereich SGb II, 
SGb III, Primat der Persönlichkeitsbildung im 
SGb vIII) gemacht? Sind in diesem Zusammen-
hang geschlechtsspezifische Aspekte relevant?

Wegen des Nachranges des § 13 SGb vIII 
gegenüber dem SGb II müssen die Aufgaben 
der Jugendberufshilfe neu bestimmt werden. 
Die Schnittstellen zwischen berufsbezogener 
Förderung nach SGb III, dem SGb II und der 
Jugendberufshilfe sind an hand der neuen ge-
setzlichen Grundlage neu zu definieren. Welche 
Erfahrungen liegen vor ort vor?

Strukturaspekte,	Vernetzung:
Welche Rolle spielen die Jugendhilfeträger in 
den ARGEn/der kommunalen Arbeitsförderung 
und Jobcentern der Arbeitsagentur?

Einfallbezug:
In welchen Situationen spielt die Nachrangigkeit 
des SGb vIII eine Rolle (z.b. bei jungen men-
schen ohne berufsabschluss mit ggf. erhöhtem 
unterstützungsbedarf)? Gibt es geschlechtsspe-
zifische betroffenheiten?

Welche Erfahrungen werden mit den unter-
schiedlichen professionellen Selbstverständnis-
sen (Primat der vermittlung im bereich SGb II, 
SGb III, Primat der Persönlichkeitsbildung im 
SGb vIII) gemacht? Sind in diesem Zusammen-
hang geschlechtsspezifische Aspekte relevant?
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themenbereiche leitungsebene Maßnahmen-/Projektebene	

teilzeitberufs-
ausbildung

Die Reform des berufsbildungsgesetzes 
(Gültigkeit 1.4.2005) entschärfte rechtliche 
unsicherheiten (bbiG, 2. teil, §8 Abs. 1 und 
3) und ermöglicht weitere möglichkeiten der 
Flexibilisierung und Durchlässigkeit des berufs-
bildungssystems (z.b. inhaltliche und zeitliche 
kombination betrieblich-schulischer Ausbil-
dungskooperationen, Anerkennung von vor- und 
Zusatzqualifikationen und Qualifizierungsbau-
steinen, Stufenausbildung). Welche Erfahrungen 
machen Sie im bereich teilzeitberufsausbildung 
in hren Arbeitsbereichen?

Welche Erfahrungen liegen vor mit kammerent-
scheidungen, mit der Gewinnung von betrie-
ben?

Die Reform des berufsbildungsgesetzes (Gül-
tigkeit 1.4.2005) entschärfte rechtliche unsi-
cherheiten (bbiG, 2. teil, §8 Abs. 1 und 3) und 
ermöglicht weitere möglichkeiten der Flexibilisie-
rung und Durchlässigkeit des berufsbildungssys-
tems (z.b. inhaltliche und zeitliche kombination 
betrieblich-schulischer Ausbildungskooperati-
onen, Anerkennung von vor- und Zusatzqua-
lifikationen und Qualifizierungsbausteinen, 
Stufenausbildung). Welche Erfahrungen machen 
Sie im bereich teilzeitberufsausbildung in Ihren 
Arbeitsbereichen?

Welche Erfahrungen liegen vor mit kammerent-
scheidungen, mit der Gewinnung von betrieben?

Welche Erfahrungen machen Sie mit Jugend-
lichen, die für eine teilzeitberufsausbildung in 
Frage kämen?

Materielle	Exis-
tenzsicherung	von	
Auszubildenden mit 
Kindern	 
(Schnittstelle	SGB	ii	
–	SGB	xii)

Welche Erfahrungen gibt es mit der materiellen 
Existenzsicherung von jungen Eltern in Aus-
bildung seit ein leistungsbezug nach SGb II 
(Grundsicherung) und SGb XII (Sozialhilfe) aus-
geschlossen ist?

Welche möglichkeiten der Existenzsicherung 
von menschen mit kindern in maßnahmen nut-
zen die maßnahmeträger? Welche Erfahrungen 
machen Sie im vollzug in der Zusammenarbeit 
mit den ARGEn, Sozialämtern und Agenturen?

Welche Erfahrungen gibt es mit der materiellen 
Existenzsicherung von jungen Eltern in Aus-
bildung seit ein leistungsbezug nach SGb II 
(Grundsicherung) und SGb XII (Sozialhilfe) aus-
geschlossen ist?

Welche möglichkeiten der Existenzsicherung 
von menschen mit kindern in maßnahmen nut-
zen die maßnahmeträger? Welche Erfahrungen 
machen Sie im vollzug in der Zusammenarbeit 
mit den ARGEn, Sozialämtern und Agenturen?

Welche Probleme erleben Sie im Alltag bei der 
materiellen Existenzsicherung von allein stehen-
den müttern?

Welche lösungsstrategien entwickeln Sie, wenn 
es zu Engpässen kommt?
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